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Exposé

Einfamilienhaus in Echem

Ideal fiuir Pferdehaltung - Einfamilienhaus,
Baugrundstiick, Stall und Hausweide / Resthof

Objekt-Nr. OM-452653
Einfamilienhaus

Verkauf: 470.000 €

Ansprechpartner:
Familie Wittkop

Uhlenbusch 9
21379 Echem

Niedersachsen

Deutschland
Baujahr 1974 Energietriager Ol
Grundstiticksflache 4.067,00 m? Ubernahme Nach Vereinbarung
Etagen 1 Zustand gepflegt
Zimmer 6,00 Garagen 1
Wohnflache 128,00 m? Heizung Zentralheizung

Nutzflache 128,00 m?2
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Objektbeschreibung

Gerne konnen Sie uns unter 0177-6160126 zu den tiblichen Zeiten erreichen.

Der Kaufpreis ist eine erste Abschatzung u. a. auf Basis der Bodenrichtwerte und stellt eine
Verhandlungsbasis dar.

Zum Verkauf, optional als Teilverkauf, steht ein Einfamilienhaus mit dahinter liegendem
Bauplatz ftir ein Wohn- oder auch grofies Tinyhaus, alternativ Longierplatz, Pferdestall und
einer Hausweide in einer gepflegten und ruhigen Dorfrandlage von 21379 Echem. Weitere
arrondierte Weideflachen kénnen zusétzlich gepachtet oder erworben werden.

1) Wohnhaus

Der vollunterkellerte Walmdach-Winkelbungalow der Fa. Wolff & Miller/Denkendorf wurde
1974 in Fertigbauweise erstellt. Im 128 m2 grofien Erdgeschoss befinden sich 6 Zimmer sowie
eine nach stidwest ausgerichtete Terasse. Im Vollkeller befindet sich unter dem Wohn- und
Esszimmer ein grofier, beheizbarer Raum sowie weiterhin eine Waschktiche, die Ol-
Zentralheizung mit der Tankanlage sowie 4 Lagerrdume. Zusatzlich bietet der Dachboden viel
Platz als Lagerraum. Neben dem Haus befindet sich eine Garage in Massivbauweise. Ein
Glasfaseranschluss ist vorhanden.

Das Haus und die Garage befinden sich groftenteils im Originaluzustand und sind teilweise
renovierungsbeduirftig. In 1996 und 2021 wurden Schadstoffuntersuchungen (Asbest,
Holzschutzmittel) durchgeftihrt und seitens des Gutachters als unbedenklich eingestuft.

2) Stallungen

Hinter dem Wohnhaus wurde 1974 wurde ein kleiner Pferdestall errichtet, der mittlerweile
abgangig ist.

In den 1990er Jahren wurde in zwei Bauabschnitten ein Pferdestall in Rundholzbauweise auf
einer Stahlbetonplatte und Stahlbetonfundamenten errichtet. Dieser ist teilweise
modernisierungsbedurftig.

3) Grundstiick und Hausweide

Fur das 4.067 m2 umfassende Grundstiick (Haus- und Freiflache, Flurstiick 21/90) als auch
die 1,23 ha grofie Hausweide (Flurstiick 21/85) erfolgt die Zuwegung tber die Strafie
Uhlenbusch 9 als auch tber einen ehemaligen Bahnweg (Flurstick 21/91/1), der den drei
Grundstiicksanliegern grundbuchlich dauerhaft zugeordet ist. Nach Stiden ist das
Grundstiick durch die Bahnstrecke Liibeck-Liineburg begrenzt, auf der vorwiegend leise
Triebwagen fahren.

Seit der Uberarbeitung des F-Planes in 2013 (siehe Anderungsbereich Ne 7 im F-Plan) gehért
auch der hintere Grundstticksteil mit ca. 2.700 m2 als auch die weiteren nachbarlichen
Grundstiicksteile zum Dorf-Innenbereich (MD-/Dorfgebiet-Gebiet), die den Eigenttimern bei
Bedarf fur eine weitere Wohnbebauung zur Verfligung stehen. Der aktuelle Bodenrichtwert
betragt 110 €/m2.

geoportal.lklg.net

immobilienmarkt.niedersachsen.de/bodenrichtwerte?
1at=53.33565976805852&Ing=10.533979766635952&zoom=14.00&teilmarkt=Bauland&stichtag=2026-0

4) Weitere Weideflachen

Zusatzlich koénnen noch weitere Weideflachen bzw. ein kleiner Bruchwald gepachtet oder
optional erworben werden:

- Bruchwiese, 0,85 ha (Flurstiick 25/55)
- Tonnenwiese: 0,57 ha (Flurstiick 19/31)
- Waldwiese: 2,80 ha (ca. 1,94 ha Wiese, ca. 0,86 ha Bruchwald, Flurstiick 25/25)
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- Kleine Waldwiese: 0,50 ha (ca. 0,21 ha Weide, ca. 0,29 ha Bruchwald, Flurstiick 25/15)

Sonstiges

Es besteht aktuell eine familiare und leistungsfahige Stallgemeinschaft mit eigenem,
umfangreichen Maschinenpark und handwerklicher Ausriistung sowie eigener Heu- und
Heulagewerbung in Rundballen, die ein grofies Interesse an einer Weiterfihrung zusammen
mit dem neuen Eigentiimer hat.

Lage
Ursprunglich als Fischer- und Bauerndorf gegriindet hat sich Echem zu einer gut 1.000

Einwohner zahlenden, gewachsenen Gemeinde mit einer hohen Lebensqualitiat im Herzen der
idyllischen Liineburger Elbmarsch, gelegen an der Deutschen Storchenstrafie, entwickelt.

Neben einer starken Dorfgemeinschaft und einem regen Vereinsleben zeichnet sich Echem
durch die attraktiven Angebote flir seine Biuirgerinnen und Burger aller Altersklassen, z. B.
eine eigene Kita und Grundschule als auch entsprechenden Angeboten fiir Erwachsene aus.
Weiterhin besteht eine gute Verkehrsinfrastruktur mit eigenem Bahnhof an der Strecke
Lubeck-Lineburg mit stiindlicher Taktung sowie ein weiterfihrender Anschluss nach
Hamburg, einer Busanbindung sowie einer Fahrtzeit mit dem Auto von 20 min nach Liineburg
bzw. 55 min. nach Hamburg.

echem.de/
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Energieausweis

Energieausweistyp Bedarfsausweis
Erstellungsdatum ab 1. Mai 2014
Endenergiebedarf 458,00 kWh/(m?2a)
Energieeflizienzklasse H
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Ansicht Sud
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Samtgemeinde Scharnebeck
Landkreis Luneburg

33. Anderung und Digitalisierung des
Flachennutzungsplans

Gemeinde Echem

Begrindung
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1. Anlass der Planung

Der wirksame FiGdchennutzungsplan der Samtgemeinde Scharnebeck stammt aus den 1980er
Jahren. Mit der 27., 28., 31. und 32. Anderung erfolgte gleichzeitig eine Digitalisierung des FI&-
chennutzungsplans fir die Gemeinden Scharnebeck, Rullstorf, Lidersburg, Hohnstorf und
Brietlingen. Mit der 34. Anderung , Golfplatz LUdersburg” und mit der 36. Anderung ,,Landwirt-
schaftliches Bildungszentrum Echem* erfolgten weitere Anderungen des Fldchennutzungs-
planes.

Planungsgrund dieser 33. Anderung des Fldchennutzungsplanes ist es, vorhandene, dorftypi-
sche Ortsstrukturen bauleitplanerisch zu sichern und geeignete Standorte fir neue Wohnbau-
fladchen in der Gemeinde Echem auszuweisen, bei Aufhebung ungenutzter WohnbauflGchen
des bisher wirksamen Fidchennutzungsplanes. Durch die Ausweisung neuer Wohnbaufldchen,
gemischter Baufldchen, Sondergebiete ,,Ldndliches Wohnen" oder Dorfgebiete im Ort wird
die Innenentwicklung gestérkt. HierfOr werden Fldchen als Anderungsbereiche in Echem auf-
genommen.

AuBerdem sollen touristische Strukturen in der Gemeinde Echem gestdrkt werden. Echem ist
traditionell landwirtschaftlich geprégt mit zahlreichen insbesondere Rinderhaltungsbetrieben.
Diese Nutzung soll erhalten und in ihrer Entwicklung gestarkt werden. Das LBZ stellt dabei eine
Besonderheit dar. Die Entwicklungsabsicht zur fir ganz Niedersachsen bedeutsamen Uberbe-
frieblichen Ausbildungsstatte wurde in einer gesonderten Fl&dchennutzungsplandnderung,
und nicht im Rahmen der 33. Anderung des Fl&dchennutzungsplanes, aufgegriffen. Die
rechtswirksame 36. Anderung des Fldchennutzungsplanes ,,Landwirtschaftliches Bildungszent-
rum Echem* wurde zum Feststellungsbeschluss redaktionell in die 33. Anderung Ubernommen.

Weiterhin wird im Zuge der 33. Anderung der Fldchenutzungsplan der Samtgemeinde Schar-
nebeck fir das Gemeindegebiet von Echem digitalisiert. Dabei wurden die Darstellungen des
Fidchennutzungsplanes Uberprift und es erfolgen Anderungen in Form von Bestandsanpas-
sungen und Korrekturen aufgrund verdnderter Planungserfordernisse. Im Rahmen der Digitali-
sierung werden auBerdem nachrichtlich zu Ubernehmende Belange aktudlisiert. Anpassun-
gen sind auch aufgrund der gednderten Plangrundlage notwendig. Die verwendete ALK
erlaubt eine hdhere Genauigkeit als die bisher genutzte DGK 5.

2. Rechtsgrundlage und Verfahren

Die Anderung und Digitalisierung des Fldchennutzungsplanes erfolgt auf der Grundlage des
Baugesetzbuches (BauGB) in der derzeit gUltigen Fassung. Dieses Bauleitplanverfahren wurde
mit dem Aufstellungsbeschluss vom 04.06.2009 férmlich eingeleitet.

Dem Verfahren liegt darGber hinaus das Niedersdchsisches Kommunalverfassungsgesetz
(NKomVG) in der derzeit gultigen Fassung zugrunde. AuBerdem entspricht diese Planung der
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der derzeit gUltigen Fassung und der Planzeichenver-
ordnung (PlanzV).

3. Ubergeordnete und sonstige zu berticksichtigende Planungen

Bei der 33. Anderung des Fi&chennutzungsplanes werden mehrere Ubergeordnete Planun-
gen berUcksichtigt. Zu diesen Planungen z&hlen das Regionale Entwicklungskonzept der Met-
ropolregion Hamburg (2000), die Anderung des Regionalen Raumordnungsprogramms des
Landkreises LUneburg (2010), das Landes-Raumordnungsprogramm (LROP), der Landschafts-
rahmenplan des Landkreises Lineburg (1996) und die Entwicklungsplanung fUr die Samtge-
meinde Scharnebeck (2003). Des Weiteren werden der bisher wirksame Fidchennutzungsplan
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mit seinen Anderungen und die rechtskréftigen Bebauungspldne der Gemeinde Echem be-
rOcksichtigt. AuBerdem werden verschiedene Bevélkerungsprognosen fir die 33. Anderung
des Fldchennutzungsplanes ausgewertet.

3.1.1. Regionales Entwicklungskonzept Metropolregion Hamburg
(REK 2000)

Das unverbindliche Regionale Entwicklungskonzept 2000 fUr die Metropolregion Hamburg
(Gemeinsame Landesplanung, 2000), sieht eine Siedlungsachse von Hamburg nach Line-
burg Uber Winsen (Luhe) als Achsenschwerpunkt vor. Die Gemeinde Echem befindet sich im
Ordnungsraum Hamburg, norddstlich von LUneburg und der Siedlungsachse.

In der Karte 2 ,Besonders bedeutsame Bereiche fUr den Naturhaushalt" wird der Uberwie-
gende Teil der Gemeinde Echem als Vorranggebiet fUr Natur und Landschaft gemdaB Landes-
Raumordnungsprogramm LROP 1994 Cuxhaven, Soltau-Fallingbostel, Lineburg, Uelzen und
LGchow-Dannenberg Ubernommen. AuBerdem befindet sich ein Teil der Gemeinde Echem in
einem Biosphdrenreservat.

In der Karte 3 ,,Trilaterale Naherholungskonzeption* stellt das REK 2000 einen Radfernwander-
weg entlang des Elbeseitenkanals und der KreisstraBe dar.

Die Karte 4 ,Vorschlag fUr ein regionales Bahnsystem Personenverkehr" sient auf der Bahn-
strecke, welche durch Echem fUhrt, ein Regional- und Stadtexpresssystem vor.

3.1.2. Regionales Raumordnungsprogramm (RROP)

Die Anderung des Regionalen Raumordnungsprogramms 2010 wurde bereits als Satzung be-
schlossen und genehmigt. Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt tritt die Anderung in Kraft.

Echem befindet sich norddstlich des Grundzentrums Scharnebeck.

Die Anderung des RROP enthdlt, die Gemeinde Echem direkt und indirekt betreffend, Uber
die zeichnerischen Festlegungen hinaus und ergdnzend zum RROP 2003, beschreibende Fest-
legungen. Unter 2.1.13 wird dem Standort Echem (Gemeinde Echem) die besondere Entwick-
lungsaufgabe ,landwirtschaftliche Bildung und Forschung" zugeteilt. AuBerdem wird Echem
eine Wohnbaufldchenausweisung im Rahmen der Eigenentwicklung zugeteilt, da Echem kein
Grundzentrum ist und Echem keine Schwerpunktaufgabe ,Sicherung vorhandener Infrastruk-
tur* zugewiesen wurde (RROP 2.1.14).

GroBe Teile des Gemeindegebiets im westlichen Bereich der Gemeinde und auBerhalb der
Ortslage Echem befinden sich laut dem RROP in einem Vorranggebiet for Natur und Land-
schaft.

Der Uberwiegende Bereich der Gemeinde auBerhallb der Ortslage Echem wird auBerdem als
Vorbehaltsgebiet fUr Landwirtschaft dargestellt.

Im sUdlichen Bereich der Gemeinde ist ein Vorsorgegebiet fUr Forstwirtschaft dargestellt.

Die Bahnstrecke ist als Haupteisenbahnstrecke mit Haltepunkt in Echem gekennzeichnet. Ein
elekirischer Betrieb dieser Strecke erforderlich, bedarf jedoch weiterer Abstimmung.

Die K 53, welche das Gemeindegebiet durchquert, ist als HauptverkehrsstraBe von regionaler
Bedeutung gekennzeichnet.

AuBerdem wird ein regional bedeutsamer Wanderweg in der Gemeinde Echem dargestellt.

Der Elbeseitenkanal, welcher die Gemeinde in Nord-SUd-Richtung quert, ist als schiffoarer
Kanal gekennzeichnet.

AuBerdem werden die Natura 2000-Gebiete im Bereich der Neetze im RROP dargestellt.
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Im Regionalen Raumordnungsprogramm wird festgelegt, dass der jahrliche Verbrauch an
Wohnsiedlungsfl&chen in jeder Samtgemeinde bis 2020 um 50 % zu reduzieren ist.

Die konkreten Aussagen des Regionalen Raumordnungsprogramms fur die Anderungsberei-
che werden in den jeweiligen Kapiteln der Anderungsbereiche wiedergegeben.

3.1.3. Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP)

Im Januar 2008 wurde eine grundlegende Novellierung des Nieders@chsischen Landesraum-
ordnungsprogramms wirksam. In der Novellierung sind keine Anderungen vorgenommen
worden, die fUr die vorliegende Planung von Belang sind und noch nicht in das Regionale
Raumordnungsprogramm des Landkreises LUneburg eingeflossenen sind.

Im Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen wird die Bahnsirecke als Vorranggebiet
Haupteisenbahnstrecke dargestellt. Der Elbeseitenkanal wird als Vorranggebiet Schifffahrt im
LROP dargestellt. AuBerdem wird das Biosphdrenreservat im LROP gekennzeichnet.

3.1.4. Landschaftsrahmenplan des Landkreises Lineburg (1996)

Die Ortslage Echem wird nérdlich sowie sUdlich und westlich von fir den Naturschutz wichti-
gen Bereichen gesdumt. Vor allem sind hier Feuchtgrinl&nder oder auch Heckenstrukturen
gekennzeichnet. Im SUdosten der Ortslage befinden sich die fUr den Naturschutz wichtigen
Bereiche Nr. 101 und 102, wobei es sich zum einen um ein 6stlich der nach LUdersburg fuh-
renden StraBe befindliches Stilgewdasser handelt. Zum anderen ist damit die landschaftsbild-
pragende Lindenallee IGngs dieser GemeindestraBe gemeint.

In dem Bereich des Ortsteils Bullendorf, der sich auf dem Gebiet der Gemeinde Echem befin-
det, ist ein Bereich der nérdlich verlaufenden Marschwetter als fir den Naturschutz wichtiger
Bereich Nr. 96 ausgewiesen, da hier ein besonders gut entwickelter Abschnitt dieses Gewdas-
sers vorliegt. Im Westen des im bisher wirksamen Fldchennutzungsplan dargestellten Wo-
chenendhausgebietes ist auBerdem ein durch Nassabbau entstandenes Stillgewdsser mit
Magerrasen in der Uferzone als fUr den Naturschutz wichtiger Bereich Nr. 97 genannt. Die Plo-
nungen fir das Wochenendhausgebiet allerdings nicht weiter verfolgt. Dieses entfallt mit der
33. Anderung des Fidchennutzungsplanes.

FUr den Ortsteil Fischhausen ist der Verlauf der Neetze als fur den Naturschutz wichtiger Be-
reich Nr. 93 gekennzeichnet. Hier befindet sich ein naturnaher Abschnitt der Neetze mit Réh-
richt und feuchten Hochstaudenfluren. Teilweise kommen auch Flutrinnen auf Niedermoor
vor, angrenzend sind Feuchtgrinlédnder vorhanden.

3.1.5. Wirksamer Flachennutzungsplan

Der wirksame Fl&dchennutzungsplan der Samtgemeinde stammt aus dem Jahr 1980. Die 2.
Anderung (1988) und die 25. Anderung (2000) des Fl&dchennutzungsplanes betreffen Ande-
rungen im Bereich der Gemeinde Echem. Die 14. Anderung (1994) des Fl&chennutzungspla-
nes wurde fir die Gemeinde Echem nicht rechtswirksam. Mit der 36. Anderung des Fi&ichen-
nutzungsplanes ,Landwirtschaftliches Bildungszentrum Echem" wird eine Fl&che fir den Ge-
meinbedarf ,,Schule/Landwirtschaftliches Bildungszentrum® als Erweiterung des vorhandenen
Standortes der LBZ dargestellt.

Im Ortsteil Echem sind vor allem Dorfgebiete ausgewiesen, die Gberwiegend sudlich der Kreis-
straBe 53 angesiedelt sind. Lediglich im Osten der Ortslage sind Wohnbaufldchen dargestellt.
Die Haupteisenbahnstrecke ist als Bahnanlage dargestellt. Mit der 25. Anderung des Fldchen-
nutzungsplanes wurden Wohnbaufldchen im Osten der Ortslage ausgewiesen sowie eine
Fi&che fur den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Schule dargestellt. Im SUden von
Echem wird auBerdem eine Fl&che fir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Natur und Landschaft ausgewiesen, auf der die mit der F-Planaufstellung vorbereite-
ten Eingriffe kompensiert werden sollen.
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Westlich des Elbeseitenkanals befindet sich nérdlich an die Neetze angrenzend der Oristeil
Fischhausen. Hier ist westlich ein Sondergebiet ,,Campingplatz" ausgewiesen.

Im Ortsteil Bullendorf werden entlang der KreisstraBe eine Wohnbaufldche und ein Dorfgebiet
dargestellt.

In Kapitel 5 werden die Darstellungen des wirksamen Fldchennutzungsplans fUr die einzelnen
Anderungsbereiche detailliert beschrieben.

3.1.6. Bebauungsplane

In der Gemeinde Echem sind folgende Bebauungspléne vorhanden:

e Bebauungsplan Nr. 1 ,,Osterberg" (1973). Dieser Bebauungsplan setzt am sGdlichen
Rand der Ortslage Echem allgemeine Wohngebiete fest.

e Bebauungsplan Nr. 2 ,,Osterberg Ost" (1990). Dieser Bebauungsplan setzt allgemeine
Wohngebiete im SUden der Ortslage Echem fest.

o Der Bebauungsplan Nr. 3 wurde nie redlisiert. Dieser sah urspringlich die Festsetzung
eines Sondergebietes fir Wochenendhd&user in Bullendorf vor.

e Der Bebauungsplan Nr. 4 ,Auf dem Osterberge" (1997) wurde nicht rechtswirksam.
Dieser sah in der Ortslage Echem die Festsetzung von Wohn- und Dorfgebieten vor.

e Bebauungsplan Nr. 5 ,,Am Birkenweg" (2001). Dieser Bebauungsplan setzt fir den
Osten der Ortslage Echem Allgemeine Wohngebiete, FiGche fir den Gemeinbedarf
mit der Zweckbestimmung Schule und FiGchen fUr Sport- und Spielanlagen fest. Au-
Berdem wird weiter sudlich eine Ausgleichsfldche festgesetzt.

Im Zuge dieser 33. Anderung und Digitalisierung des Fidchennutzungsplans werden die Dar-
stellungen des wirksamen Fldchennutzungsplans an die o. g. verbindlichen Planungen ange-
passt.

3.1.7. Entwicklungsplanung fur die Samtgemeinde Scharnebeck

Der Landkreis LUneburg gehort im Gegensatz zu vielen anderen Gebieten in Niedersachsen
zu den Regionen, fUr die auch noch fur die n&chsten 10 Jahre ein Bevdlkerungswachstum
prognostiziert wird. Dies ist insbesondere der Verflechtung in der Metropolregion Hamburg
und der verbesserten verkehrstechnischen Anbindung an die Hansestadt zu verdanken.

Die Samtgemeinde Scharnebeck hat daher in 2002/2003 eine Entwicklungsplanung erarbei-
ten lassen, die eine nachhaltige Gesamtkonzeption fur die ndchsten 15 Jahre hinsichtlich
stddtebaulich relevanter Themen darstellt. Diese Entwicklungsplanung liegt auch der 33. An-
derung des Fldchennutzungsplans zugrunde.

Im Rahmen dieser 33. Anderung und Digitalisierung ist besonders die in der Entwicklungspla-
nung vorgeschlagene wohnbauliche Entwicklung unter BerUcksichtigung ggf. notwendiger
infrastruktureller MaBnahmen von Interesse. Der Ortschaft Echem kommt mit inrer Lage an der
Bahnstrecke LUneburg-LUbeck eine Sonderstellung zu. In der jungsten Vergangenheit hat hier
eine deutliche Entwicklung von Wohnbaufldchen stattgefunden. Auch wenn der Gemeinde
keine grundzentrale Funktion zukommt, wird ihr aufgrund ihres Anschlusses an den OPNV wei-
terhin ein Wachstum von 11 % zugesprochen.

In der Entwicklungsplanung der Samtgemeinde Scharnebeck wird der Gemeinde Echem ein
Einwohnerzuwachs von 1.051 Einwohner im Jahr 2002 um 11 % (115 EW) bis 2015 prognosti-
zZiert.

FUr die Samtgemeinde Scharnebeck insgesamt wurde ein Bevdlkerungswachstum von 13 %
von 2002 bis 2015 prognostiziert. Hieraus wirden sich folgende Einwohnerzuwdéchse ergeben:
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Ortsteil

Einwohner 2002

Vertretbarer Zuwachs
in %

Zunahme der Ein-
wohner bis 2015

Echem

1.051

1%

+115E

SG Scharnebeck

15.382

13%

+1.992E

Abbildung 1 Entwicklungsziel in der Samtgemeinde und in den Mitgliedsgemeinden bis 2015.
Quelle: Entwicklungsplanung fur die Samtgemeinde Scharnebeck.

Die Entwicklungsplanung stellt fUr jede Gemeinde und jeden Ortsteil eine geplante Entwick-
lung dar. Zur Gemeinde Echem werden im Folgenden die maBgeblichen Aussagen wieder-
gegeben (kursiv gekennzeichnet), die fUr die 33. Anderung und Digitalisierung Ubermommen
werden”:

Geplante Entwicklung

Die mit dem 1997 aufgestellten Bebauungsplan Nr. 4 , Osterberg" bereitgestellten 19 Bau-
platze sind bis auf 3 alle bebaut.

Mit der 25. F-Plananderung wurde ein Wohnbaugebiet dargestellt. Seit Mai 2000 haben sich in
diesem Bebauungsplangebiet Nr. 5 ,,Am Birkenweg" etwa 80 Einwohner (28 Grundstiicke)
niedergelassen. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes wurde ein dringender Wohnfla-
chenbedarf gedeckt.

Bedingt durch die Lage an der Bahnlinie Lineburg-Lubeck (mit Park and Ride-Haltestelle) ist
in Echem eine erhohte Nachfrage nach Wohnbauflachen aus dem ndheren Umkreis (ca. 10
km Einzugsgebiet) zu verzeichnen. Bis 2015 wird hier von einem weiteren Bevolkerungs-
wachstum um ca. 115 Einwohner (11 %) ausgegangen. Hierdurch soll zum einen der Tatsache
Rechenschaft getragen werden, dass ein Anschluss an den OPNV (Bahnlinie) gegeben ist,
andererseits jedoch Rucksicht darauf genommen werden muss, dass dem Ort keine grund-
zentrale Funktion zukommt.

Die im Ort noch bedeutungsvolle Landwirtschaft soll bei der kiinftigen wohnbaulichen Ent-
wicklung bertcksichtigt werden. Hier wirtschafteten 2001 noch 11 landwirtschaftliche Betriebe
(7 im Haupterwerb, 4 im Nebenerwerb), deren Existenz bei Ausweisungen von Bauflachen auf
landwirtschaftlichen Nutzflachen zu sichern ist. Die Dominanz der Landwirtschaft ist auch dar-
aus ersichtlich, dass hier die Lehr- und Versuchsanstalt fur Viehhaltung angesiedelt ist. Die
Mastprufungsanstalten sollen durch Umnutzung neue Entwicklungen auch im Hinblick auf das
Biospharenreservat Elbtalaue bereitstellen.

Wohnbauflachen

Bei einer Bevolkerungszunahme um weitere 115 Menschen bis 2015 missten ca. 40 neue
Grundsticke in der Gemeinde Echem bereitgestellt werden. Diese Flachengrofle steht im
Osten sowie im Nordosten des Ortsteils Echem zur Verfigung, wie ein im Rahmen der 25. F-
Plananderung erarbeitetes Entwicklungskonzept fur die Gemeinde Echem aufzeigt. Mit der
Verwirklichung dieser Flachen kann der prognostizierte Bedarf gedeckt werden.

Gewerbe

In der Gemeinde Echem sind ca. 4 handwerkliche sowie 3 gewerbliche Betriebe angesiedelt.
U.a. ist ein Tischler, ein Gartner, ein Brunnenbauer, ein Bauunternehmen sowie mehrere Firmen
aus dem Bereich des Agrarsektors (Consulting, Melktechnik, Analytik) vorhanden. Arbeitsplat-
ze werden auch durch die hier angesiedelte Lehr- und Versuchsanstalt bereitgestellt, die eine
Bundesausbildungsstatte darstellt. Die Nutzung der Mastprufungsanstalten ist im Jahre 2000
ausgelaufen. Zwischenzeitlich haben sich hier als Folgenutzung eine Olmiihle und ein Tierhos-
pital niedergelassen. Private Interessen sind bekannt, gewerbliche Weiter-
verarbeitungsbetriebe bzw. Begleitgewerbe zum Olmiihlenbetrieb anzusiedeln. Die AEP Elb-
talaue hebt das Vorhandensein der ersten offentlichen Rapséltankstellen in Echem, Schaaf-
hausen und Lichow hervor.

* die Angaben zu den Einwohnerzahlen und zu Wohnbaufldchen geben den Stand von 2003 wieder
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Aufgrund der bereits genannten landwirtschaftichen Pragung der Gemeinde Echem sollen
andere Siedlungsentwicklungen eher untergeordnet entstehen. Die Moglichkeit zur Ansied-
lung von Gewerbe istim Rahmen der 25. F-Plan&nderung auf einer kleinen Flache 6stlich der
Bahnlinie vorgesehen. Hier ist ein eingeschranktes Gewerbegebiet dargestellt, in dem ledig-
lich gering emittierende, gewerbliche Betriebe (z.B. Handwerksbetriebe) und sogenanntes
betriebsbezogenes Wohnen zulassig sein sollen. Hier soll die Mdglichkeit geschaffen werden,
dass sich evtl. auch Dienstleistungsbetriebe niederlassen kénnen. Die konkrete Beplanung
dieses Gebietes steht unmittelbar bevor.

Infrastruktur

Der Ortsteil Echem weist folgende Infrastruktureinrichtungen auf:

< Schule (Bundesausbildungsstatte, Lehr- und Versuchsanstalt fur Viehhaltung der Land-
wirtschaftskammer Hannover)

- Lebensmittelgeschaft

= Geschaft fur Tee- und Geschenkartikel

= Backwarenverkauf und Stehcafe

= Kirche mit Gemeindehaus, komm. Friedhof

=  Grundschule mit 4 Klassen und 68 Schulerinnen und Schilern

< Kindergarten steht in Ludersburg zur Verfigung (Echem nutzt den Grof3teil der vorhan-
denen Platze)

< Bahnanschluss mit stundlicher Verbindung nach Liilbeck und Lineburg

= Tierarzt

= Zahlreiche Vereine: Schitzenverein (Schitzenhalle vorhanden - wird als Mehrzweckhalle
genutzt), Freiwilige Feuerwehr, Gesangsverein, Sportverein (Sporthalle, Sportplatz und
Streetballanlage mit Vereinsheim vorhanden), Landfrauenverein, DRK, Kultur fur Kinder
und Jugendliche e. V. (KUKI), Gesundheitsforum Elbmarsch e. V.

Der Kindergarten in Ludersburg dient auch der Gemeinde Echem, die VergroRerung ist im
Jahr 2001 abgeschlossen. Der mit dem Bevolkerungswachstum einhergehende Bedarf an
zusatzlichen Platzen kann gedeckt werden, ohne dass die Gruppenstarke zu hoch wird.

Mit zunehmender Auslastung der Hohnstorfer Grundschule wurde der Bedarf einer Grund-
schule in Echem deutlich. Diese ist auf der durch die 25. F-Plandnderung dargestellten Flache
fur den Gemeinbedarf entstanden, die sich sudostich an das Baugebiet ,,Am Birkenweg"
anschlielt. Anfang 2001 hat die einziigige Grundschule ihren Betrieb aufgenommen, die Klas-
senstarke betragt 17 Schuler/innen. Der mit dem Bevolkerungswachstum einhergehende Be-
darf kann bereitgestellt werden, es werden pro Klasse ca. 1-2 Schiler/innen dazukommen.

Fremdenverkehr

Die angrenzende freie Landschaft in der Gemeinde Echem eignet sich zur Erholungsnutzung.
Diese bleibt auch aufgrund des Schutzstatus (6stich Landschaftsschutzgebiet, nérdlich und
sudlich fur den Naturschutz wertvolle Bereiche) erhalten. Aulerdem ist ein Campingplatz im
Ortsteil Fischhausen vorhanden, der bedingt durch die Nahe zur Neetze diesen Landschafts-
raum erlebbar macht, auch wenn hier nur Dauercamper angesiedelt sind.

Die AEP nennt die Landesversuchsanstalt (LVA) in Echem, die auch als Seminareinrichtung
genutzt werden kann sowie die Bereitstellung von Ferienwohnungen als touristische Ange-
bote. Seit 2001 ist in der LVA Echem aullerdem ein Fischereibiro eingerichtet. Gemal den
Zielen der AEP ist die Wiederbelebung der Elbefischerei und der Ausbau der mit der Aus-
Uubung der Fischerei verbundenen vor- und nachgelagerten Gewerbe und Dienstleistungen
geplant. Wichtige Aufgaben sind u.a. Renaturierungs- und Besatzmafnahmen. Einher geht
die Erfassung bestehender Fischereirechte und die Zusammenfiihrung der Nutzer in einer Inte-
ressengemeinschaft. Insbesondere werden Gastronomiebetriebe und die Anbieter lokaler
Fischprodukte bertcksichtigt. Die nachhaltige Fischerei dient als Freizeit- und Touristenat-
traktion.
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Im Hinblick auf das Biospharenreservat Elbtalaue ist auch die Méglichkeit der Umnutzung der
ehemaligen Mastprifungsanstalten als mégliche Keimzelle fir neue Entwicklungen im Sinne
des REK Elbtalaue zu sehen.

Die AEP schlagt vor, einen Fahrradweg zwischen Echem und Bullendorf einzurichten, damit
der Bahnhof und die Grundschule besser erreichbar sind. Auch der bestehende Radwan-
derweg (s. RROP), der Echem quert, sei hier hervorgehoben.

Verkehrsflachen

Echem wird von der Kreisstralle 53 gequert, die von Bullendorf (aus nordlicher Richtung) nach
Scharnebeck fiuhrt. Auf der LandesstralRe 219 in Sassendorf wurden 5.799 Kfz gezahlt, bevor
die KreisstralRe 53 in Bullendorf abzweigt. Hier sind 11,97 % Guter- und Schwerlastverkehr bei-
gemischt. Kurz vor Scharnebeck ist auf der Kreisstralle 53 ein Verkehrsaufkommen von 3.272
Kfz (95,5 % Personenverkehr) vorhanden. Die Kreisstralle 53 quert die Ortschaft Echem. Hier
liegen aber keine besonders hohen Zahlen vor, so dass die Ansiedlung von Wohnbauflachen
unter Berucksichtigung der erforderlichen Abstande madglich ist

Im folgenden Kapitel wird auf die Entwicklung von 2002 — 2010 eingegangen. Somit wird die
Entwicklung der Gemeinde Echem nach der im Jahr 2002 angefertigten Entwicklungsplanung
fur die Samtgemeinde Scharnebeck beschrieben.

3.1.8. Demographie

Die Daten der unterschiedlichen Bevolkerungsprognosen weichen teilweise stark voneinan-
der ab, gehen jedoch alle von einem weiteren Wachstum fir die Samtgemeinde Scharne-
beck aus. An dieser Stelle sollen zwei verschiedene Prognosen gegenubergestellt werden.

Das IES hat fur den Landkreis Lineburg eine Bevolkerungsprognose bezogen auf das Zieljahr
2020 berechnet. Die Grundlage dieser Berechnungen bilden die Daten des statistischen Lan-
desamtes Niedersachsen aus dem Basisjahr 2003. Diese im Juni 2005 vorgelegte Prognose
zeigt fUr das sudliche Hamburger Umland ein bis in das Jahr 2020 anhaltendes Bevolkerungs-
wachstum. Eine herausragende Position nimmt der Landkreis Lineburg mit 11 % (192.000 Ein-
wohner), bezogen auf das Jahr 2003, ein, dessen Gemeinden bis auf wenige Ausnahmen zur
Gruppe der landesweit am starksten wachsenden Kommunen zdhlen und weiterhin z&hlen
werden. Das Bevolkerungswachstum resultiert nahezu ausschlielich aus dem positiven Wan-
derungssaldo (Zuzug minus Wegzug). Hohe Wanderungsgewinne weist der Landkreis bei der
Altersgruppe 25 bis 35 Jahre, also in der Familiengrindungsphase, auf. FUr den Zeitraum nach
2020 kundigt sich allerdings eine stagnierende Entwicklung an. Auf der Ebene der Kommunen
des Landkreises zeigt sich, dass die westlich gelegenen Kommunen (bis auf Adendorf und
Gellersen) mehr als 10 % Bevolkerungszuwachs bis 2020 aufweisen, wahrend &stlich (Dahlen-
burg und Amt Neuhaus) bereits eine Bevolkerungsabnahme einsetzt. Als Ursache fUr die posi-
tive Entwicklung in den westlich gelegenen Gemeinden wird zum einen die Attrakfivitat der
Stadt Luneburg und zum anderen die rdumliche Nahe zu Homburg angegeben.

FUr die Samtgemeinde Scharnebeck wird bis 2020 ein Bevolkerungswachstum von 14.842
Einwohnern um ca. 17 % auf 17.300 Einwohner aus Wanderungsgewinnen vorausgesagt.

Die Entwicklungsplanung fur die Samtgemeinde Scharnebeck aus dem Jahr 2003 (siehe Kapi-
tel 3.1.7) geht hingegen nur von einem voraussichtlichen Bevolkerungswachstum von ca. 13
% fUr die Samtgemeinde Scharnebeck bis zum Jahr 2015 aus. FUr die Gemeinde Echem wird
in der Entwicklungsplanung fur die Samtgemeinde Scharnebeck ein Bevolkerungswachstum
von 1.051 Einwohnern im Jahr 2002 um 115 Einwohner (11 %) auf 1.166 Einwohner im Jahr 2015
prognostiziert.

Auch wenn der Gemeinde keine grundzentrale Funkfion zukommt, wird ihr aufgrund ihres
Anschlusses an den OPNV weiterhin ein Wachstum von 11 % zugesprochen. Die im Ort be-
deutungsvolle Landwirtschaft soll bei der kinftigen wohnbaulichen Entwicklung bericksich-
tigt werden. Bei einer Bevolkerungszunahme um weitere 115 Menschen bis 2015 mUssten ca.
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40 neue GrundstUcke in der Gemeinde Echem bereitgestellt werden. Mit der Verwirklichung
der in der 25. Anderung des Fidchennutzungsplanes ausgewiesenen Wohnbaufl&chen im
Osten und Nordosten des Ortsteils Echem sollte der prognostizierte Bedarf an Wohnbaufladche
bis 2015 gedeckt werden, wie ein im Rahmen der 25. Anderung des Fi&dchennutzungsplanes
erarbeitetes Entwicklungskonzept fir die Gemeinde Echem aufzeigt (SAMIGEMEINDE SCHARNE-
BECK: Entwicklungsplanung 2003).

Weitere AusfUhrungen zu der Bevolkerungs- und Wohnbaufldchenentwicklung der Gemeinde
Echem mit den Konsequenzen fUr die Ausweisung von Baufldchen im Flidchennutzungsplan
sind dem Kapitel ,,4.1. Wohnbauentwicklung" zu enthehmen.

4. Ziele und Zwecke der Planung

In diesem Kapitel werden die mit der 33. Anderung des Fidchennutzungsplanes verbundenen
Ziele und Zwecke erldutert. Es wird beschrieben, welche Ziele fUr die zukinftige Entwicklung
der Gemeinde Echem verfolgt werden sollen. Im anschlieBenden Kapitel werden dann die
einzelnen Anderungsbereiche beschrieben, welche den hier genannten Zielen und Zwecken
entsprechen.

4.1. Wohnbauflachenentwicklung

Es ist Ziel der 33. Anderung des Fl&chennutzungsplanes, die Wohnbaufldchenentwicklung der
Gemeinde den prognostizierten Bevolkerungs- und Haushaltsentwicklungen anzupassen. Die
Daten der unterschiedlichen Prognosen weichen teilweise stark voneinander ab, gehen je-
doch alle von einem weiteren Wachstum fUr die Samtgemeinde Scharnebeck aus.

Vor dem Hintergrund der relativ geringen infrastrukturellen Ausstattungen und Versorgung in
der Gemeinde Echem wird die Prognose der Entwicklungsplanung der Samtgemeinde
Scharnebeck (13 % bzw. 11 %) fUr redlistischer als die Prognose des IES (17 %) gehalten.

Mit der Anderung des BauGB wird dem Klimaschutz besondere Bedeutung beigemessen. Die
in Echem mdgliche Nutzung der Bahn als Verkehrsmittel insbesondere fUr den Arbeitsweg
bedarf daher einer besonderen BerUcksichtigung in der Bauleitplanung hinsichtlich der Aus-
weisung von Wohnbaufldchen.

Der jahrliche Verbrauch an Wohnsiedlungsfldchen soll in der ganzen Samtgemeinde um 50 %
reduziert werden. Echem kommt durch den Bahnanschluss eine besondere Bedeutung als
Wohnstandort mit einer entsprechenden Ausweisung an Wohnsiedlungsflidchen in der Samt-
gemeinde zu.

Bisher wurden die mit der 25. Anderung des Fldchennutzungsplanes ausgewiesenen Wohn-
baufldchen im Osten der Ortslage von Echem nicht verwirklicht. Die Realisierung der komplet-
ten Wohnbaufldchen am &stflichen Ortsrand von Echem wurden von der Gemeinde Echem
immer als problematisch im Hinblick auf eine deutliche Verlagerung des Ortsrandes nach
Osten eingeschdatzt und deshalb bisher nicht umgesetzt. Daher soll nun der Schwerpunkt auf
eine Verdichtung des Innenbereiches und in vorhandenen Baulicken gelegt werden, auch
wenn dies die Konsequenz hat, dass nicht alle Fdchen sofort verfUgbar sind.

Aus diesem Grund entfallt der GroBteil dieser Wohnbaufldchen mit der 33. Anderung des FI&-
chennutzungsplanes und es werden an besser geeigneter Stelle im Ort WohnbauflGchen,
Dorfgebiete, Sondergebiete Landliches Wohnen oder gemischte Baufldchen ausgewiesen.
Die vorhandenen Baulicken im Ort stehen allerdings oft nicht zur VerfGgung und die vorhan-
denen Baugebiete sind alle vollstdndig bebaut. Die Nutzung von Bestandsgebduden stellt
sich auBerdem oft schwierig dar. Daher soll mit der vorliegenden Planung dem Wunsch der
Gemeinde nachgekommen werden, weitere Baufldchen auszuweisen, die auch verwirklicht
werden kénnen. Der Ortskern soll gestarkt werden und der Schwerpunkt wird auf eine Innen-
entwicklung gelegt.
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Als Ersatz fur die Wohnbaufldchen im Osten der Ortslage Echem werden an geeigneter Stelle
im Ort Wohnbaufldchen und ein Sondergebiet ,Ldndliches Wohnen" oder, soweit sie mit ei-
ner landwirtschaftlichen Nutzung verbunden sind, gemischte Baufldchen oder Dorfgebiete
mit der 33. Anderung ausgewiesen. Die Ausweisung von Baugebieten in Echem wurde mit
dem Landkreis Luneburg am 17.11.2011 und am 06.06.2012 abgestimmt, um eine Darstellung
an Baufldchen zu erzielen, die raumordnerisch vertretbar ist. Entsprechend der Abstimmungs-
termine wurden Wohnbaufl&chen, Sondergebiete ,Ladndliches Wohnen", gemischte Baufla-
chen und Dorfgebiete in Echem dargestellt. Die Baufldchen wurden insgesamt fldchenmé&Big
im Vergleich zum Stand der emeuten Auslegung reduziert. Uber diese Fldchenausweisungen
hinaus und die noch vorhandenen freien Baupldize in der Gemeinde wird kein weiterer Be-
darf an Wohnbaufléchen fUr die Gemeinde Echem gesehen. Diese Flichen in der Gemeinde
reichen fUr die ndchsten zehn Jahre aus.

4.2. Erholung, Kultur, Bildung und Sport

Die angrenzende freie Landschaft in der Gemeinde Echem eignet sich zur Erholungsnutzung.
AuBerdem ist ein Campingplatz im Ortsteil Fischhausen vorhanden. Die Gaststatte Fischhau-
sen am Fernwanderweg macht bedingt durch die Ndhe zur Neetze diesen Landschaftsraum
erlebbar. Der Standort Fischhausen soll mit der 33. Anderung des Fidchennutzungsplanes in
seiner touristischen Funktfion und Erholungsfunktion gestarkt werden.

Die Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung (AEP) nennt die Landesversuchsanstalt (LVA) in
Echem, die auch als Seminareinrichtung genutzt werden kann, sowie die Bereitstellung von
Ferienwohnungen als touristische Angebote. Seit 2001 ist in der LVA Echem auBerdem ein
FischereibUro eingerichtet. GemdB den Zielen der AEP sind die Wiederbelebung der Elbfische-
rei und der Ausbau der mit der AusUbung der Fischerei verbundenen vor- und nachgelager-
ten Gewerbe und Dienstleisfungen geplant. Wichtige Aufgaben sind u. a. Renaturierungs-
und BesafzmaBnahmen. Einher gehen die Erfassung bestehender Fischereirechte und die
ZusammenfUhrung der Nutzer in einer Interessengemeinschaft. Insbesondere werden Gastro-
nomiebetriebe und die Anbieter lokaler Fischprodukte berucksichtigt. Die nachhaltige Fische-
rei dient als Freizeit- und Touristenattraktion.

Im Hinblick auf das Biosphdrenreservat ist auch die Méglichkeit der Umnutzung der ehemali-
gen Mastprifungsanstalten als mogliche Keimzelle fUr neue Entwicklungen im Sinne des REK
Elotalaue zu sehen. Die Landwirtschaftskammer beabsichtigt nun, den Standort zur Uberbe-
trieblichen Ausbildungsstatte fir angehende Landwirte in den Fachgebieten Schweine- und
Rinderhaltung auszubauen. Die Standorte Wehnen und Echem werden hier zusammenge-
fasst und auf den Stand der Technik gebracht. Gleichzeitig soll hier ein Informationszentrum
aufgebaut werden.

Die AEP schlagt vor, einen Fahrradweg zwischen Echem und Bullendorf einzurichten, damit
der Bahnhof und die Grundschule besser erreichbar sind. Auch der bestehende Radwander-
weg (s. RROP), der Echem quert, sei hier hervorgehoben.

Mit der 33. Anderung des Fi&ichennutzungsplanes werden die vorhandenen Erholungsnutzun-
gen gesichert und entwickelt. Die Entwicklung einer Bildungseinrichtung am Standort des LBZ
wird in einer gesonderten Fldchennutzungsplandnderung unterstitzt.

4.3. Infrastruktur

Der Ortsteil Echem weist mit der AuBenstelle der Grundschule Hohnstorf und Einkaufsmdglich-
keiten eine relativ gute infrastrukturelle Ausstattung und Versorgung auf. Ein Lebensmittelver-
sorger ist allerdings nicht vorhanden. Der Kindergarten in LUdersburg dient auch der Gemein-
de Echem, die VergroBerung ist im Jahr 2001 abgeschlossen. Der mit dem Bevdlkerungs-
wachstum einhergehende Bedarf an zusatzlichen Platzen kann gedeckt werden, ohne dass
die Gruppenstarke zu hoch wird.

Mit zunehmender Auslastung der Hohnstorfer Grundschule wurde der Bedarf einer Grund-
schule in Echem deutlich. Diese ist auf der durch die 25. Anderung des Fldchennutzungsplo-
nes dargestellten FiGdche fir den Gemeinbedarf entstanden. Anfang 2001 hat die einzigige
Grundschule ihren Betrieb aufgenommen. Der mit dem Bevdlkerungswachstum einherge-
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hende Bedarf kann bereitgestellt werden. Der Zuzug von jungen Familien kann zum Erhalt des
Schulstandortes mit beitragen.

Mit der 33. Anderung des Fidchennutzungsplanes werden die vorhandenen Infrastrukturein-
richtungen gesichert. Das Entfallen der Fiche fir den Gemeinbedarf mit der Zweckbestim-
mung Schule, welche sich nordwestlich der Bahnlinie befindet, hat keine Auswirkungen auf
die infrastrukturellen Ausstattungen, da dieser Bereich bereits nicht mehr durch das LBZ ge-
nutzt wird und mit der 33. Anderung des Fldchennutzungsplans lediglich dem Bestand ent-
sprechend dargestellt wird.

4.4. Verkehr

Die gute Uberregionale Anbindung Echems Uber die Bahnlinie LUbeck-Lineburg und die
KreisstraBe 53 ist Voraussetzung fUr die Entwicklung der Gemeinde als Wohn-, Gewerbe- und
Tourismusstandort. Die Verkehrsinfrastruktur in den Ortsteilen ist zu sichern und gegebenenfalls
auszubauen.

Weiterhin sollen die an die Bahnlinie angrenzenden Bereiche fUr die Ansiedlung von Handels-
und Gewerbebetrieben genutzt werden. HierfUr wird mit der 33. Anderung des Fli&chennut-
zungsplanes auch ein weiteres Gewerbe- und Mischgebiet dargestellt.

45. Wirtschaft

Echem hat keine grundzentrale Funktion. In der Gemeinde Echem sind handwerkliche und
gewerbliche Betriebe vorhanden. Bestehende Betriebe werden durch die Darstellung ge-
mischter Baufldchen bzw. Dorfgebiete gesichert. Hierdurch ist auch eine Nachnutzung alter
landwirtschaftlicher Bausubstanz durch nicht wesentlich stérende Betriebe mdglich. Arbeits-
platze werden auch durch das in der Gemeinde Echem angesiedelte Landwirtschaftliche
Bildungszentrum bereitgestellt, die eine Bundesausbildungsstatte darstellf. Hier ist durch die
Erweiterungsabsichten der Landwirtschaftskammer ein hohes Entwicklungspotenzial gege-
ben. Vorhandene Arbeitspldize sollen gesichert werden. Aufgrund der landwirtschaftlichen
Pradgung der Gemeinde Echem sollen andere Siedlungsentwicklungen eher untergeordnet
entstehen. In der Gemeinde Echem kommt der Landwirtschaft noch eine hohe Bedeutung zu
(siehe folgendes Kapitel). Die M&glichkeit zur Ansiedlung von Gewerbe ist im Rahmen der 25.
F-Plan&nderung auf einer kleinen Fldche 6stlich der Bahnlinie vorgesehen. Hier ist ein einge-
schranktes Gewerbegebiet dargestellt. Dieses wird mit der 33. Anderung des Fldchennut-
zungsplanes gesichert. AuBerdem wird nordwestlich der Bahnlinie mit der 33. Anderung des
Fldchennutzungsplanes ein Gewerbegebiet zur Nachnutzung des ehemaligen LVA-Geldndes
dargestellt.

4.6. Landwirtschaft

In der Gemeinde Echem kommt der Landwirtschaft noch eine hohe Bedeutung zu. Die Do-
minanz der Landwirtschaft ist auch daraus ersichtlich, dass in der Gemeinde Echem die Lehr-
und Versuchsanstalt fUr Viehhaltung angesiedelt ist. Im westlichen Bereich des Ortes Echem
sind noch viele aktive landwirtschaftliche Betriebe vorhanden. Somit besteht in diesem Ortsteil
noch eine sehr intensive landwirtschaftliche Nutzung.

Im Zuge der Planung soll den EntwicklungsbedUrfnissen landwirtschafticher Betfriebe Raum
gegeben werden bei gleichzeitiger Konfliktvermeidung zwischen landwirtschaftlicher Nutzung
und dem Wohnen. Die landwirtschaftlichen Betriebe sollen bei der kUnftigen wohnbaulichen
Entwicklung vorrangig berUcksichtigt werden. AuBerdem sollen der Erholungswert der Land-
schaft und die gewachsene Baustruktur erhalten werden.

Die Landwirtschaft wird gestarkt, indem die Dorfgebiete weiterhin als Dorfgebiete dargestellt
bleiben. AuBerdem werden neue Dorfgebiete dargestellt, die auch der Erweiterung bzw.
Verlagerung bestehender Betriebe dienen.
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4.7. Naturraumliche Ausdehnung und Immissionsschutz

In diesem Kapitel wird beschrieben, welche Einschrénkungen sich durch die naturrdumliche
Ausdehnung und den Immissionsschutz bei der Ausweisung von Wohnbaufl&chen in der Ge-
meinde Echem ergeben.

Einerseits ergeben sich durch die vorhandenen Bodenverhdltnisse Einschrédnkungen fur die
Ausweisung von Baufl&échen. Die Ortslage von Echem liegt auf einem Sandricken in der
Marsch (Gley-Braunauenboden, in nachfolgender Abbildung blau gekennzeichnet). Alle FI&-
chen auBerhalb dieses Sandrickens liegen tiefer, sind feucht bis nass und weisen schwere
Kleimarschbdden auf. Als Baugrund sind sie weniger geeignet.

Abbildung 2 Ausschnitt aus der BodenUbersichtskarte (unmaBstdblich). Gley-Braunauenboden (blau,
in der Ortslage Echem), Kleimarsch (lila, in der Umgebung der Ortslage Echem).
Quelle: NIEDERSACHSISCHES LANDESAMT FUR BODENFORSCHUNG (2004).

i i
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Andererseits ergeben sich durch die den Ort durchquerende Bahnlinie und die viel befahrene
KreisstraBe, welche einen hohen Schwerlastverkehr aufweist und als Ausweichstrecke zur
B 209 genutzt wird, sowie durch einige aktive, landwirtschaftliche Betriebe Einschr&nkungen
bezUglich der Baufldchenausweisung aus Immissionsschutzgrinden.

5. Wesentlicher Planinhalt

5.1. Anderungsbereich 1
Darstellung von Flache fur die Landwirtschaft

5.1.1. Abgrenzung, Lage und vorhandene Nutzung

Der Anderungsbereich 1 (FlurstUcke 46, 44 und 42/2) liegt am 6stlichen Ortsrand von Echem.
Er wird stdlich durch die KreisstraBe 53 begrenzt. Westlich des Anderungsbereiches befindet
sich vorhandene Wohnbebauung. Im Osten wird der Anderungsbereich durch einen vorhan-
denen Graben begrenzt. Im Norden und Osten grenzen landwirtschaftich genutzte Fldchen
an. Die Fl&che ist ca. 3,1 ha groB und wird Uberwiegend als Weidefldche fir Dammwild ge-
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nutzt. Durch den Anderungsbereich verlduft eine Baumreihe entlang einer Grabenstruktur.
Der Anderungsbereich liegt tiefer als die angrenzende Wohnbaufldche und ist den feuchten
bis nassen Marschfldchen zuzurechnen. Dies wurde auf einer erneuten Ortsbegehung festge-
stellt.

5.1.2. Regionales Raumordnungsprogramm

FOr den Anderungsbereich 1 selbst wird nichts im Regionalen Raumordnungsprogramm
(RROP) dargestellt. Norddstlich des Anderungsbereiches grenzt ein Vorsorgegebiet fir die
Landwirtschaft an. SUdlich verlduft die K 53, welche im RROP als HauptverkehrsstraBe von
regionaler Bedeutung gekennzeichnet ist. Die geplante Darstellung ist mit dem RROP verein-
bar.

5.1.3. Wirksamer Flachennutzungsplan

Im bisher wirksamen Fldchennutzungsplan ist der Anderungsbereich als Wohnbaufl&éche und
als Grinfldche dargestellt. Westlich schlieBen Wohnbaufldchen an, nérdlich und 6stlich gren-
zen Fléchen fUr die Landwirtschaft an. Sudlich verlduft die K 53, welche als UGberoértliche und
ortliche HauptverkehrsstraBe dargestellt ist.

o |\ B

Abbildung Darstellung des Anderungsbereiches 1 im wirksamen Fidchennutzungsplan (unmaBstéb-
lich). Quelle: Auszug aus der 25. Anderung des Fldchennutzungsplanes der SAMTGE-

MEINDE SCHARNEBECK (2000).

5.1.4. Geplante Nutzung, Darstellungen, ErschlielRung

Die Fldche 1 wird dem Bestand entsprechend als FiGche fur die Landwirtschaft dargestellt, da
sie nicht weiter als Wohnbaufl&che bereitstehen soll und sich bisher keine Wohnnutzung an
dieser Stelle entwickelt hat. FUr die Realisierung der Wohnbaufldche wird kein Bedarf gese-
hen. Zudem liegen die Fl&chen fiefer als die angrenzende WohnbauflGche. Der gut bebau-
bare ,Sandricken” auf dem sich die besiedelte Fliche von Echem befindet, wirde Uber-
schritten. Daher werden mit der 33. Anderung andere besser geeignete Standorte fir Wohn-
baufldchen bzw. Dorfgebiete im Ort Echem ausgewiesen. Hiermit wird die Innenentwicklung
im Zusammenhang mit der Landwirtschaft gestérk.
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5.2. Anderungsbereich 2

Darstellung von Gewerbegebiet, Mischgebiet und Flache fur die Landwirtschaft

5.2.1. Abgrenzung, Lage und vorhandene Nutzung

Der Anderungsbereich 2 (FlurstUcke 24/1, 12/1, 12/3, 12/4, 12/5, 25, 32 und 33) liegt am nordli-
chen Ortsrand des Ortsteiles Echem, direkt nordwestlich angrenzend an die Bahnlinie. SUdlich
wird die Fidche durch die K 53 begrenzt und im Norden und Westen schlieBen landwirtschaft-
lich genutzte Fidchen an. Die Fidche ist ca. 3,6 ha groB. In der Fl&iche sind zwei Wohngebdu-
de direkt nérdlich der K 53, ein Fahrradladen, eine Tierarztpraxis, eine Kfz-Werkstatt und eine
Olmihle vorhanden. Im &stlichen Bereich der Fidche, dstlich der StraBe ,,Gingweg", befindet
sich eine Tischlerei.

5.2.2. Regionales Raumordnungsprogramm

Im RROP wird fUr den nérdlichen Randbereich ein Vorranggebiet for Natur und Landschaft
dargestellt. Ansonsten wird fUr die Fidche selbst nichts dargestellt. Direkt sUddstlich der FlGche
verlduft die Bahnlinie, welche als Haupteisenbahnstrecke mit Haltepunkt in Echem gekenn-
zeichnet ist. Im RROP wird dargestellt, dass ein elekirischer Betrieb dieser Bahnstrecke erfor-
derlich ist, jedoch noch weiterer Abstimmung bedarf. SUdlich grenzt die K 53 an, welche als
HauptverkehrsstraBe von regionaler Bedeutung dargestellt ist. Die geplante Darstellung ist mit
dem RROP vereinbar.

5.2.3. Wirksamer Flachennutzungsplan

Im bisher wirksamen Fldchennutzungsplan wird der Uberwiegende Teil der FiGche als FiGche
fir den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Schule dargestellt. Im sUdlichen Teil der
Fldche wird eine Fldche fUr Versorgungsanlagen ,Elekirizitat" dargestellt. Der 6stliche Teil der
Fldche wird als Fdche fUr die Landwirtschaft dargestellt. Die FiIGche ist Uberwiegend von FIG-
chen fUr die Landwirtschaft umgeben. SUd&stlich grenzt die Bahnlinie an, welche als Bahnan-
lage dargestellt ist und sUdlich grenzt die K 53 an, welche als Uberértliche und &értliche Haupt-
verkehrsstraBe dargestellt ist.

TN _\

Abbildung 5 Darstellung des Anderungsbereiches 2 im wirksamen Fi&chennutzungsplan (unmaBstéb-
lich). Quelle: Auszug aus der 2. Anderung des Flidchennutzungsplanes der SAMTGEMEIN-
DE SCHARNEBECK (1987).
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5.2.4. Geplante Nutzung, Darstellungen, ErschlielRung

Mit der 33. Anderung des Fldchennutzungsplanes soll der stdliche Bereich der Fldche, in dem
sich die Wohngebdude, der Fahrradladen und die Tierarztpraxis befinden, als Mischgebiet
dargestellt werden. Mit in das Mischgebiet wird der alte Bahnschuppen im suddstlichen Be-
reich des Anderungsbereiches aufgenommen. Die Fldche liegt nicht mehr im Bahneigentum.
Der nérdliche daran anschlieBende Bereich, in dem sich die OlmUhle und die Kfz-Werkstatt
befinden, soll als Gewerbegebiet dargestellt werden. Der daran nérdlich anschlieBende Be-
reich, der im bisher wirksamen Fldchennutzungsplan als FiGche fir den Gemeinbedarf mit der
Zweckbestimmung ,Schule” dargestellt ist, soll als Fidche fUr die Landwirtschaft dargestellt
werden. Der 6stliche Bereich, in welchem sich eine Tischlerei befindet, wird mit der 33. Ande-
rung des Fldchennutzungsplanes ebenfalls als Gewerbegebiet nordwestlich der Bahnlinie
dargestellt und erweitert somit das mit der 33. Anderung des Fi&chennutzungsplanes darge-
stellte westlich angrenzende Gewerbegebiet. AuBerdem befindet sich stdostlich der Bahnli-
nie ebenfalls ein eingeschrinktes Gewerbegebiet. Die neuen Darstellungen vollziehen die
bereits vorgenommene Nachnutzung des LVA Geldndes nach.

5.3. Anderungsbereich 3

Darstellung von Sondergebiet ,,Landliches Wohnen* und Griinflache

5.3.1. Abgrenzung, Lage und vorhandene Nutzung

Der Anderungsbereich 3 (FlurstUcke 10 und 11) liegt am ndrdlichen Ortsrand von Echem. Er
wird sudlich durch die KreisstraBe 53 und 6stlich durch vorhandene Bebauung begrenzt. Im
Norden und Westen grenzen landwirtschaftlich genutzte Fidchen an. Die FliGche ist ca. 2,1 ha
groB und wird als landwirtschaftliche Fidche genutzt. Im Nordwesten befindet sich ein Gulle-
lager eines landwirtschaftlichen Betriebes. Dieser Betrieb wird aufgegeben, so dass dann das
Gullelager nicht mehr bendtigt wird und abgerissen werden kann. Es wird fUr nachfolgende
Planungen empfohlen, die weitere Verfahrensweise bzgl. des Gullelagers einvernehmlich mit
dem EigentUmer zu regeln. Am nérdlichen Rand der Fldche verlduft ein Graben.

5.3.2. Regionales Raumordnungsprogramm

FOr den Anderungsbereich 3 selbst stellt das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP)
nichts dar. SUdlich verlduft die K 53, welche im RROP als HauptverkehrsstraBe von regionaler
Bedeutung gekennzeichnet ist. Nérdlich grenzt ein Vorranggebiet fUr Natur und Landschaft
an. Die geplante Darstellung ist mit dem RROP vereinbar.

5.3.3. Wirksamer Flachennutzungsplan

Im bisher wirksamen Fldchennutzungsplan ist der Anderungsbereich als Fl&che fUr die Land-
wirtschaft dargestellt. Westlich grenzt Fi&iche fUr die Landwirtschaft an und 6stlich grenzt eine
Fldche fUr den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Schule an (siehe Anderungsbereich
2). Sudlich grenzt die K 53 an, welche als Uberdrtliche und 6rfliche HauptverkehrsstraBe dar-
gestellt ist und nérdlich grenzen Fldchen fUr die Landwirtschaft an.
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Abbildung 6 Darstellung des Anderungsbereiches 3 im wirksamen Fi&chennutzungsplan (unmaBstéb-
lich). Quelle: Auszug aus der 2. Anderung des Fi&ichennutzungsplanes der SAMTGEMEIN-
DE SCHARNEBECK (1987).

5.3.4. Geplante Nutzung, Darstellungen, ErschlielRung

Der Anderungsbereich 3 wird mit der 33. Anderung als Sondergebiet ,,L&dndliches Wohnen*
dargestellt, um in diesem Bereich Idndliches Wohnen mit Pferdehaltung auf groBen Grundsti-
cken zu ermdglichen. Am nérdlichen Rand wird eine 10 m breite Grunflédche zur Eingrinung
des Baugebiets dargestellt. Mit der Darstellung einer Baufldche in diesem Bereich wird die
Innenentwicklung des Ortes unterstUtzt. Der Anderungsbereich passt sich gut in die in der
Umgebung angrenzenden Dorf- und Mischgebiete ein. Durch die westlich an den Ande-
rungsbereich angrenzende Fldche fUr die Landwirtschaft werden einem landwirtschaftlichen
Betrieb in der N&he Erweiterungsmoglichkeiten eingerdumt.

Der Schutzgrad des Sondergebietes entspricht dem eines Dorfgebietes. Der erforderliche Ab-
stand schutzbedurftiger Nutzungen zur Elomarsch Olmihle GmbH sollte im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung ndher untersucht werden. AuBerdem wird der Gemeinde Echem
empfohlen, bei der Bebauung enflang der KreisstraBe 53 in der Ortsdurchfahrt direkte An-
schlUsse der GrundstUckszufahrten an die K 53 zu planen. So wird dieser Abschnitt auf der K 53
eher als innerdrtlicher Bereich wahrgenommen und die gefahrenen Geschwindigkeiten kén-
nen reduziert werden.

5.4. Anderungsbereich 4

Darstellung von Wohnbauflache und gemischter Bauflache

5.4.1. Abgrenzung, Lage und vorhandene Nutzung

Der Anderungsbereich 4 (Flursticke 49, 53, 56, 50, 51 und 52) liegt am sUdlichen Ortsrand von
Echem. Er wird nordwestlich durch die Bahnlinie von LUneburg nach Lauenburg begrenzt,
nordlich und &stlich wird die FiGche von Wohnbebauung umgeben und sudlich grenzen
landwirtschaftlich genutzte Fidchen an. Die Fldche ist ca. 1,3 ha groB und wird als landwirt-
schaftliche Fdche genutzt.

5.4.2. Regionales Raumordnungsprogramm

FUr die Fl&che selbst stellt das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) nichts dar. Direkt
nordwestlich der Fldiche verlduft die Bahnlinie, welche als Haupteisenbahnstrecke mit Halte-
punkt in Echem gekennzeichnet ist. Im RROP wird dargestellt, dass ein elekirischer Betrieb
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dieser Bahnstrecke erforderlich ist, jedoch noch weiterer Abstimmung bedarf. Die geplante
Darstellung ist mit dem RROP vereinbar.

5.4.3. Wirksamer Flachennutzungsplan

Im bisher wirksamen Fidchennutzungsplan ist die Fidche als Fidche fUr die Landwirtschaft dar-
gestellt. Nordwestlich grenzt die Bahnlinie an, welche als Bahnanlage dargestellt ist. Westlich
der Fldche stellt der bisher wirksame FlGdchennutzungsplan Wohnbaufléche dar. Nérdlich
grenzt Dorfgebiet an und sudlich grenzt eine Sportplatzfidche an, da die 14. Anderung des
Fldchennutzungsplanes, welche in diesem Bereich FiGche fir die Landwirtschaft darstellf,
nicht rechtswirksam wurde.

Abbildung 7 Darstellung des Anderungsbereiches 4 im wirksamen Fi&chennutzungsplan (unmaBstéb-
lich). Quelle: Auszug aus der 2. Anderung des Fi&ichennutzungsplanes der SAMTGEMEIN-
DE SCHARNEBECK (1987).

5.4.4. Geplante Nutzung, Darstellungen, ErschlielRung

Die Fl&dche wird mit der 33. Anderung des Fi&dchennutzungsplanes als Wohnbaufldche und im
nordlichen Bereich als gemischte Baufldche dargestellt. Sie stellt einen Ersatz fUr die Wohn-
baufl&ch dar, welche mit der 33. Anderung des Fldchennutzungsplanes am &stlichen Orts-
rand von Echem entfallt (Anderungsbereich 1). Die Ortslage wird durch die Darstellung abge-
rundet. Eine Bebauung der Fl&che ist aus Sicht des Immissionsschutzes moglich. Eine Beurtei-
lung und Berechnung der Immissionssituation erfolgt in Kapitel 13.3.5. FUr die verbindliche Bau-
leitplanung wird empfohlen, die Immissionssituation genau zu betrachten und entsprechende
Festsetzungen zu treffen. Aktive und passive LadrmschutzmaBnahmen sind méglich (siehe Kapi-
tel 13.4.5).

Der nérdliche Bereich wird als gemischte Baufldche dargestellt, da diese zu dem dort vor-
handenen landwirtschaftichen Betrieb, der als Nebenerwerb Ackerbau betreibt, gehért und
dieser Bereich nicht fir eine Wohnnutzung genutzt wirde.

Die Deutsche Bahn Services Immobilien GmbH weist darauf hin, dass die Elekirifizierung der
Bahnstrecke Gerdte beeinflussen kann, die empfindlich auf magnetische Felder reagieren (z.
B. Monitore, medizinische Gerdate). Es wird empfohlen, dies bei beabsichtigten Nutzungen zu
bedenken.
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5.5. Anderungsbereich 5
Darstellung von gemischter Bauflache, Flache fir den Gemeinbedarf mit der Zweckbestim-
mung ,,Offentliche Verwaltungen und Bauhof* und Wohnbauflache

5.5.1. Abgrenzung, Lage und vorhandene Nutzung

Die Flache liegt mitten in der Ortslage von Echem und ist Uberwiegend von bebauten Fl&-
chen umgeben. Im Norden grenzt die K 53 an und im Westen wird die Fi&iche durch die Bahn-
linie begrenzt. SGdlich wird die Fidche durch die DorfstraBe und &stlich durch den Friedhof
und vorhandene Wohnbebauung begrenzt.

Die FlGche ist ca. 9,1 ha groB und wird Uberwiegend durch vorhandene Wohnbebauung ge-
nutzt. Im SUdwesten der FiGche befindet sich ein landwirtschaftlicher Betrieb, der einen Hof-
laden betreibt. Im Osten der Fl&iche befinden sich Fidchen der Gartnerei. Im Osten der Fidche
befindet sich auBerdem das Betriebsgeldnde des Wasserverbandes der llmenau-Niederung.
Hier ist ein neues Betriebsgebdude entstanden, das noch nicht auf der ALK eingezeichnet ist.
Auf der Fldche des Wasserverbandes befinden sich das neue Verwaltungsgebdude und der
Bauhof. Insgesamt handelt es sich um eine Gemengelage.

5.5.2. Regionales Raumordnungsprogramm

FUr die Flache selbst stellt das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) nichts dar. Nord-
lich der Fldche verlduft die K 53, welche im RROP als HauptverkehrsstraBe von regionaler Be-
deutung gekennzeichnet ist. Entlang der sudlich verlaufenden DorfstraBe wird ein regional
bedeutsamer Radfahrweg gekennzeichnet. Nordwestlich grenzt die Bahnlinie an, welche als
Haupteisenbahnstrecke mit Haltepunkt in Echem gekennzeichnet ist. Im RROP wird darge-
stellt, dass ein elekirischer Betrieb dieser Bahnstrecke erforderlich ist, jedoch noch weiterer
Abstimmung bedarf. Die geplante Darstellung ist mit dem RROP vereinbar.

5.5.3. Wirksamer Flachennutzungsplan

Im bisher wirksamen Fl&échennutzungsplan ist der westliche Bereich der Fidche als Dorfgebiet
dargestellt. Ostlich daran angrenzend ist die Fldche als Fidche fUr die Landwirtschaft darge-
stellt, da die 14. Anderung des Fi&dchennutzungsplanes, welche fir einen Teilbereich der FI&-
che Mischgebiet darstellt, nicht rechtswirksam geworden ist. Im SUdosten der Fldche wird
Grinflache mit der Zweckbestimmung Gartnerei dargestellt.

Nérdlich an die Anderungsfldche grenzt ein eingeschréinktes Gewerbegebiet, westlich grenzt
die Bahnlinie an, welche als Bahnanlage dargestellt ist, sidlich grenzen Wohnbaufldchen und
ostlich grenzen Wohnbaufl&échen sowie eine Grinfldche mit der Zweckbestimmung Friedhof
an.
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Abbildung 8 Darstellung des Anderungsbereiches 5 im wirksamen Fi&ichennutzungsplan (unmaBstéb-
lich). Quelle: Auszug aus der 2. (links) und 25. (rechts) Anderung des Fldchennutzungs-
planes der SAMTGEMEINDE SCHARNEBECK (1987/2000).

5.5.4. Geplante Nutzung, Darstellungen, ErschlielRung

Die Fldche wird mit der 33. Anderung des Fldchennutzungsplanes Uberwiegend als gemischte
Baufl&che dargestellt, um mehr Nutzungsmdglichkeiten als in einem Dorfgebiet zu schaffen.
Das Geldnde des Wasserverbandes der llmenau-Niederung mit dem neuen Verwaltungsge-
bdude im Norden der Fidche, dem Bauhof im sudlichen Bereich und betrieblichen Reserve-
fldchen wird dem Bestand entsprechend als Fidiche fUr den Gemeinbedarf mit der Zweckbe-
stimmung ,,Offentliche Verwaltungen und Bauhof* dargestellt. Nach Aussage des Wasserver-
bandes der Imenau-Niederung sind die Immissionen des Betriebes als mischgebietstypisch zu
bewerten. Bisher gab es keine Konflikte aufgrund der angrenzenden Wohnnutzung. Eine Beur-
teilung der Immissionssituation erfolgt in Kapitel 11.3.6. Die mdglichen Entwicklungsperspekti-
ven des Verbandes in dieser Gemengelage werden mit der Planung berUcksichtigt. Es gilt
bereits jetzt das Gebot der gegenseitigen Ricksichthahme. Mit der Darstellung von gemisch-
ter Bauflche und Fldche fir den Gemeinbedarf wird ein vertragliches Miteinander von Woh-
nen und dem Betrieb des Wasserverbandes ermoglicht.

Im SUden der Gartnereifldche wurden bereits GrundstUcksteilungen fir eine Wohnbebauung
vorgenommen. Dieser Bereich und eine nérdlich daran angrenzende Fldchen werden als
Wohnbaufl&éche dargestellt, um hier eine Wohnbebauung zu erméglichen, da die Gdartnerei
voraussichtlich aufgegeben wird. Die vorhandene Gdrtnerei geniet unbefristet Bestands-
schutz. Durch die Darstellung von Wohnbaufldche soll nur die Mdglichkeit fir eine Wohnnut-
zung in diesem Bereich erbffnet werden.

Durch diese Wohnbaufldchendarstellung wird die Wohnbauflédche aus der 25. Anderung des
Fi&chennutzungsplanes, in welcher sich unter anderem die Gebdude der Gartnerei befinden,
erweitert.

Der Anderungsbereich 5 bietet sich insgesamt fir eine Nachverdichtung im Ort an. Die In-
nenentwicklung wird gestarkt.

5.6. Anderungsbereich 6

Darstellung von Flache fiur die Landwirtschaft und Flache fur Wald

Der Anderungsbereich 6 war im Vorentwurf noch als Anderungsbereich 7 bezeichnet. Durch
das Entfallen des Anderungsbereiches 6 aus dem Vorentwurf wurden die folgenden Ande-
rungsbereiche neu nummeriert.
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5.6.1. Abgrenzung, Lage und vorhandene Nutzung

Der Anderungsbereich 6 (FlurstUck 37/6) befindet sich im Ortsteil Bullendorf. Er wird nérdlich
durch vorhandene Wohnbebauung begrenzt, dstlich wird der Anderungsbereich 6 durch die
StraBe ,Zum Bullendorfer Berg" begrenzt. SUdlich schlieBen landwirtschaftlich genutzte Fl&-
chen an. Westlich der Fi&che befindet sich ein Teich. Die Fi&che ist ca. 4,9 ha groB. Der Ande-
rungsbereich wird als landwirtschaftliche Fi&che genutzt und in einem Teilbereich ist ein
Waldbestand vorhanden.

5.6.2. Regionales Raumordnungsprogramm

FOr den Anderungsbereich 6 selbst stellt das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP)
nichts dar. Unmittelbar &stlich grenzen ein Vorranggebiet fir Natur und Landschaft sowie ein
Vorsorgegebiet fUr die Landwirtschaft an. Die geplante Darstellung ist mit dem RROP verein-
bar.

5.6.3. Wirksamer Flachennutzungsplan

Der bisher wirksame Fl&chennutzungsplan stellt fir den Anderungsbereich ein Sondergebiet
+Wochenendhausgebiet" dar. Nérdlich grenzt ein Dorfgebiet an. Westlich grenzt ein Teich
an, welcher als Wasserfldche dargestellt ist, 6stlich grenzt ein Weg an, welcher als FiGche for
den Verkehr dargestellt ist. Im Siden grenzen Fldchen fUr die Landwirtschaft, sowie Fldchen,
deren Boden mit erheblich umweltgefdhrdenden Stoffen belastet sind, an.

0

e
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Abbildung 9 Darstellung des Anderungsbereiches 6 im wirksamen Fidchennutzungsplan (unmaBstéb-
lich). Quelle: Auszug aus der 2. Anderung des Fldchennutzungsplanes der SAMTGEMEIN-
DE SCHARNEBECK (1987).

5.6.4. Geplante Nutzung, Darstellungen, ErschlielRung

Der Anderungsbereich 6 wird mit der 33. Anderung des Fldchennutzungsplanes dem Bestand
entsprechend als FiGdche fUr die Landwirtschaft und als Fl&dche fUr Wald dargestellt. Der
schmale Bereich zwischen der Wohnbaufl&éche und dem Dorfgebiet an der K 53, welcher im
bisher wirksamen Fl&dchennutzungsplan ebenfalls als Sondergebiet ,,Wochenendhausgebiet"
dargestellt ist, wird mit der 33. Anderung des Fldchennutzungsplanes der Wohnbaufléiche
zugeschlagen und entsprechend dargestellt.

Ein Sondergebiet ,Wochenendhausgebiet" bietet sich an diesem Standort nicht an. Der Be-
bauungsplan Nr. 3, welcher sich auf diesen Bereich bezieht, wurde nie realisiert. Ein Bedarf ist
heute an dieser Stelle nicht mehr erkennbar.
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5.7. Anderungsbereich 7

Darstellung von Dorfgebiet

Der Anderungsbereich 7 war im Vorentwurf noch als Anderungsbereich 8 bezeichnet. Durch
das Entfallen des Anderungsbereiches 6 aus dem Vorentwurf wurden die folgenden Ande-
rungsbereiche neu nummeriert.

5.7.1. Abgrenzung, Lage und vorhandene Nutzung

Der Anderungsbereich 7 (FlurstUcke 88/2, 89, 90, 92/1 und 93) befindet sich im sUdwestlichen
Bereich von Echem. Er wird nérdlich durch vorhandene Bebauung begrenzt und im Sidosten
grenzt die Bahnlinie an. Ansonsten ist die Fidche von landwirtschaftlich genutzten Fldchen
umgeben. Die Fldche ist ca. 0,8 ha groB. Der Anderungsbereich wird durch die Gartenberei-
che der nérdlich angrenzenden Wohnbebauung genutzt. Im &stlichen Bereich befindet sich
bereits ein Wohngebdude.

5.7.2. Regionales Raumordnungsprogramm

FOr den Anderungsbereich 7 stellt das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) nichts dar.
SUdwestlich grenzen ein Vorranggebiet fir Natur und Landschaft, sowie ein Vorsorgegebiet
fUr die Landwirtschaft an. SUdéstlich befindet sich die Bahnlinie, welche als Haupteisenbahn-
strecke mit Haltepunkt in Echem gekennzeichnet ist. Im RROP wird dargestellt, dass ein elektri-
scher Betrieb dieser Bahnstrecke erforderlich ist, jedoch noch weiterer Abstimmung bedarf.
Die geplante Darstellung ist mit dem RROP vereinbar.

5.7.3. Wirksamer Flachennutzungsplan

Der bisher wirksame Fldchennutzungsplan stellt fir den Anderungsbereich Fldche fUr die
Landwirtschaft dar. Nérdlich grenzt ein Dorfgebiet an. SUdéstlich grenzt die Bahnlinie an, wel-
che als Bahnanlage dargestellt ist. Ansonsten grenzen Fl&chen fUr die Landwirtschaft an.

Abbildung 10  Darstellung des Anderungsbereiches 7 im wirksamen Fi&chennutzungsplan (unmaBstéb-
lich). Quelle: Auszug aus der 2. Anderung des Fldchennutzungsplanes der SAMTGEMEIN-
DE SCHARNEBECK (1987).

5.7.4. Geplante Nutzung, Darstellungen, ErschlielRung

Der Anderungsbereich 7 wird mit der 33. Anderung des Fldchennutzungsplanes als Dorfgebiet
dargestellt und stellt somit eine Erweiterung des nérdlich angrenzenden Dorfgebietes dar. In
dem Bereich befindet sich auch bereits ein Gebd&ude. AuBerdem soll den EigentiUmern in
diesem Bereich die Mdglichkeit gegeben werden, die groBen Gartenbereiche bei Bedarf
evil. fUr eine weitere Wohnbebauung nutzen zu kénnen. Die ErschlieBung ist Uber ein groBes
GrundstUck Uber die StraBe Uhlenbusch méglich.
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Im Rahmen von Bauantrégen bzw. einer Satzung oder eines Bebauungsplanes ist, soweit dies
erforderlich ist, nachzuweisen, dass gesunde Wohnverhdltnisse in der Ndhe der Bahnstrecke
gegeben sind. Aktive und passive LarmschutzmaBnahmen sind méglich (siehe Kapitel 13.4.8).
Die Deutsche Bahn Services Immobilien GmbH weist darauf hin, dass die Elekirifizierung der
Bahnstrecke Gerdte beeinflussen kann, die empfindlich auf magnetische Felder reagieren (z.
B. Monitore, medizinische Gerate). Es wird empfohlen, dies bei beabsichtigten Nutzungen zu
bedenken.

5.8. Anderungsbereich 8

Darstellung von Flache fur die Landwirtschaft

Der Anderungsbereich 8 war im Vorentwurf noch als Anderungsbereich 9 bezeichnet. Durch
das Entfallen des Anderungsbereiches 6 aus dem Vorentwurf wurden die folgenden Ande-
rungsbereiche neu nummeriert.

5.8.1. Abgrenzung, Lage und vorhandene Nutzung

Der Anderungsbereich 8 (Flurstick 1) befindet sich am stdlichen Ortsrand von Echem. Im
SUdwesten grenzt die Bahnlinie an. Ansonsten ist die Fliche von landwirtschaftlich genutzten
Fidchen umgeben. Die Fl&che ist ca. 1,4 ha groB. Der Anderungsbereich wird als landwirt-
schaftliche Fdche genutzt.

5.8.2. Regionales Raumordnungsprogramm

FOr den Anderungsbereich 8 stellt das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) nichts dar.
SUdlich grenzen ein Vorranggebiet fUr Natur und Landschaft, sowie ein Vorsorgegebiet fUr die
Landwirtschaft an. Nordwestlich befindet sich die Bahnlinie, welche als Haupteisenbahnstre-
cke mit Haltepunkt in Echem gekennzeichnet ist. Im RROP wird dargestellt, dass ein elekitri-
scher Betrieb dieser Bahnstrecke erforderlich ist, jedoch noch weiterer Abstimmung bedarf.
Die geplante Darstellung ist mit dem RROP vereinbar.

5.8.3. Wirksamer Flachennutzungsplan

Der bisher wirksame Fldchennutzungsplan stellt for den Anderungsbereich Sportplatzfidche
dar, da die 14. Anderung des Fldchennutzungsplanes, welche fir diesen Bereich bereits Fl&-
che fUr die Landwirtschaft darstellt, nicht rechtswirksam geworden ist. Nérdlich grenzt ein
Dorfgebiet an. Nordwestlich grenzt die Bahnlinie an, welche als Bahnanlage dargestellt ist.
Ansonsten grenzen Fl&chen fUr die Landwirtschaft an.

Abbildung 11  Darstellung des Anderungsbereiches 8 im wirksamen Fi&chennutzungsplan (unmaBstéb-
lich). Quelle: Auszug aus der 2. Anderung des Fldchennutzungsplanes der SAMTGEMEIN-
DE SCHARNEBECK (1987).
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5.8.4. Geplante Nutzung, Darstellungen, ErschlielRung

Der Anderungsbereich 8 wird mit der 33. Anderung des Fldchennutzungsplanes dem Bestand
entsprechend als FiGche fUr die Landwirtschaft dargestellt. Die Fi&che soll nicht mehr fUr eine
Sportplatznutzung zur Verfiugung stehen. Ein Sportplatz ist bereits an anderer Stelle in der N&-
he der Grundschule im Ortsteil Echem redlisiert worden. Ein Bedarf darUber hinaus ist nicht
vorhanden.

5.9. Anderungsbereich 9

Darstellung von Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ,,Gastronomie und Seminarbetrieb*
Der Anderungsbereich 9 war im Vorentwurf noch als Anderungsbereich 10 bezeichnet. Durch
das Entfallen des Anderungsbereiches 6 aus dem Vorentwurf wurden die folgenden Ande-
rungsbereiche neu nummeriert.

5.9.1. Abgrenzung, Lage und vorhandene Nutzung

Der Anderungsbereich 9 befindet sich in Fischhausen. Im SUdosten wird er durch die Neetze
begrenzt, welche an der Grenze zur Gemeinde Scharnebeck verlduft. Ansonsten ist die Fl&-
che von landwirtschaftlich genutzten FiGchen umgeben. Die Fidche ist ca. 2,2 ha groB. Im
sudlichen Bereich des Anderungsbereiches (Flurstick 34) befindet sich ein Gebdude, welches
ehemals als Gasthaus genutzt wurde, mit Anbau sowie Nebengebd&ude. Zwischenzeitlich gibt
es fur Fischhausen einen neuen EigentUmer. Es liegt von ihm eine Bauvoranfrage fur ein Frem-
denverkehrsangebot mit Bed&Breakfast bzw. Pension vor. SUdwestlich des ehemaligen Gast-
hauses befinden sich auBerdem ein  Campingplatz und Wochenendhauspldt-
ze/Mobilheimstellpldtze. Die Pachtvertrage fUr diese Nutzung sind inzwischen gekiUndigt. Das
Gasthaus war aufgrund seiner Einfachheit und idyllischen Lage beliebt. Es ist fUr Inliner und
Radfahrer gut erschlossen. Im Norden wird der Anderungsbereich als landwirtschaftliche FI&-
che genutzt. Norddstlich des Anderungsbereiches verlduft ein Wirtschaftsweg, welcher der
ErschlieBung des Gebietes dient.

5.9.2. Regionales Raumordnungsprogramm

Im Regionalen Raumordnungsprogramm ist Fischhausen als Vorranggebiet fUr Natur und
Landschaft dargestellt. Den Belangen von Natur und Landschaft wird hier der Vorrang vor
anderen Zielen der Raumordnung einger&umt. Ein regional bedeutsamer Wanderweg ist ge-
kennzeichnet. Im vorgelegten Entwurf der Fortschreibung des Regionalen Raumordnungs-
programms fUr den Landkreis Lineburg wird darGber hinaus die Neetze sowie die angrenzen-
de Flache als Vorranggebiet Natura 2000 dargestellt.

Das RROP I@sst zur Zeit eine bauliche Entwicklung nicht zu. In einem Vorranggebiet fir Natur
und Landschaft ist die Entwicklung eines hier geplanten Sondergebietes mit der Zweckbe-
stimmung , Gastronomie und Seminarbetrieb® nicht moglich. In einem Gesprdch mit dem
Landkreis LUneburg am 14.06.2011 ist festgelegt worden, dass der Ausbau des vorhandenen
Wohnhauses in Wohnraum und Bed&Breakfast-Gastronomie bereits jetzt beantragt werden
kann. FUr weitere bauliche Ver@nderungen auf der FiGche ist eine verbindliche Bauleitpla-
nung erforderlich. Bei einer Fldichendarstellung, welche ein Sondergebiet auf den FlurstUcken
34 und 36 darstellte, wird ein Zielabweichungsverfahren nicht erwartet.

5.9.3. Wirksamer Flachennutzungsplan

Der bisher wirksame Fldchennutzungsplan stellt fir den Anderungsbereich im sUdwestlichen
Bereich ein Sondergebiet Campingplatz dar. Ansonsten wird Fidche fUr die Landwirtschaft fir
den Anderungsbereich dargestellt. SUdlich grenzt die Neetze an, welche als Wasserfldche
dargestellt ist. Ansonsten grenzen Fldchen fUr die Landwirtschaft an.
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Abbildung 12 Darstellung des Anderungsbereiches 9 im wirksamen Fi&chennutzungsplan (unmaBstéb-
lich). Quelle: Auszug aus der 2. Anderung des Fi&ichennutzungsplanes der SAMTGEMEIN-
DE SCHARNEBECK (1987).

5.9.4. Geplante Nutzung, Darstellungen, Erschliel3ung, Ver- und Entsorgung

Der Anderungsbereich 9 wird mit der 33. Anderung des Fldchennutzungsplanes als Sonstiges
Sondergebiet ,,Gastronomie und Seminarbetrieb" dargestellt. Ein Fremdenverkehrsangebot
mit Bed&Breakfast bzw. Pension, wie in der Bauvoranfrage eines neuen EigentUmers benannt,
ist mit einer solchen Sondergebietdarstellung vereinbar. Ein Gastronomie- oder Seminarbe-
trieb ist vom EigentUmer derzeit nicht geplant. Die Samfgemeinde méchte dennoch an der
Darstellung des Sondergebietes festhalten, da sie perspektivisch eine den Tourismus unterst(t-
zende Nutzung an diesem Standort fUr sinnvoll hélt und dies nicht von Eigentumsverhdlinissen
abhéngig macht. AuBerdem sieht die Gemeinde Echem einen Bedarf fUr eine potentielle
gewerbliche Nufzung und der Bedarf fUr den Fahrradtourismus wird hoch eingeschatzt. Aus-
gehend von der bisherigen Nutzung soll unter Nutzung des hohen Erholungspotentials die
touristische und Erholungsnutzung in diesem Bereich gestarkt werden.

Im Folgenden wird die Projektfidee fUr das Sondergebiet erlé@utert.

Ideen fUr eine Projektierung kdnnten sein:
o0 Hochwertige Gastronomie, Pensionsbetrieb
Anlaufpunkt for Rad- Wanderer
Anlaufpunkt fUr Kanuten / Kajakfahrer, evil. Verleih
Anschluss an eine Strecke fUr Inline-Skater
Hochwertige Ferienhduser in Kombination mit einem Pensions- und Seminarbetrieb
Demonstrations-/Modellvorhaben durch unabhdngige Ver- und Entsorgung. Versor-
gung durch regenerative Energien; dkologisches Abwasserkonzept
o Das Projekt soll mit Hilfe eines oder mehrerer Investoren entwickelt werden.

O 0O O0OO0Oo

Im Bereich des ehemaligen Gasthauses auf dem Flurstick 34 befindet sich eine denkmalge-
schitzte Wurt im Niederungsgebiet direkt an der Neetze, welche entsprechend als Gesamt-
anlage, das dem Denkmalschutz unterliegt, nachrichtlich in den Fidchennutzungsplan Uber-
nommen wird. Die Wurt hat eine anndhernd ovale Form mit einer Breite von 40 m und einer
Lange von 70 m. Die Wurt befindet sich in einer Hohe von 58 m Uber NN, wobei die Héhe
Uber dem umgebenden Geldnde bis 1,5 m betragt. Die Wurt ist mit der Hofstelle Fischhausen
bebaut.
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AuBerdem wird die sudostlich angrenzende Neetze als FFH-Gebiet nachrichtlich in den Fl&-
chennutzungsplan Ubernommen. Das FFH-Gebiet ,,Gewdssersystem der Luhe und unteren
Neetze" ragt auch in den sidlichen Bereich des Anderungsbereiches hinein. Eine erhebliche
Beeintrchtigung der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes ist unter Beachtung von Rahmenbe-
dingungen in der verbindlichen Bauleitplanung nicht zu erwarten.

Das geplante Sondergebiet auf den FlurstUcken 34 und 36 ist auch mit dem geplanten
Landschaftsschutzgebiet vereinbar, welches diese Fldchen ausspart. Die Nutzfldche
Fischhausen wurde bei dem geplanten Landschaftsschutzgebiet berlcksichtigt.

Der groBte Teil des Vorhabengebietes ist derzeit Uber Wirtschaftswege erschlossen, die einer-
seits auf Scharnebecker Seite an das Gebiet heranfUhren und andererseits vom westlichen
Ortsausgang Echem aus. Die Wege sind nur schmal ausgebaut, teilweise nur die Fahrspuren
in Betonbahnen. Die FlurstUcksbreiten lassen jedoch einen Ausbau zu. Von der Echemer Seite
aus queren Bricken den Elbeseitenkanal und die Marschwetter. Die Bricke Uber den Elbesei-
tenkanal ermdglicht keinen Begegnungsfall mit Lkws. Die ErschlieBung des Sondergebietes soll
Uber die Gemeinde Scharnebeck erfolgen. Es wird empfohlen, Ausweichstellen in regelmaBsi-
gem Abstand fUr den Begegnungsverkehr einzurichten.

Das Vorhabengebiet ist an die Strom- und Wasserversorgung angeschlossen. Einen Gasan-
schluss gibt es nicht. Eine 6ffentliche Abwasserentsorgung ist nicht gegeben und auch nicht
wirtschaftlich vertretbar. Es wird eine autarke Ver- und Enfsorgung angestrebt unter Nutzung
regenerativer Energien.

Momentan wird das Abwasser in Fischhausen dezentral entsorgt. Bei einer Nutzungserweite-
rung in Fischhausen wdare eine weitere Anlage zur Vorklarung (1. Klarstufe) erforderlich. Die
vorhandenen Kldrteiche, welche die 2. Kldrstufe darstellen, haben noch Kapazitéten und
kdnnten auch bei einer Nutzungserweiterung genutzt werden. Somit kann das Abwasser in
Fischhausen auch bei Umsefzung der Planung dezentral entsorgt werden. Ein Anschluss an
die zentrale Abwasserentsorgung ist nicht erforderlich.

Zur Umsetzung des Vorhabens wird langfristig die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforder-
lich.

Im Rahmen eines Bebauungsplanes ist der Immissionsschutz gesondert zu betrachten und zu
regeln. Die vorhandene Zuwegung ist nicht auf eine wesentliche Erhdhung des Zu- und
Abfahrtverkehrs ausgelegt. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung ist zu prifen,
inwieweit geplante Nutzungen hiermit vereinbar sind. Es ist eine Abschdtzung des Ver-
kehrsautfkommens und der daraus resultierenden Larmimmissionen durchzufUhren. Ein
Gastronomie- oder Seminarbetrieb ist vom EigentUmer derzeit nicht geplant. Die Pachtver-
trage fUr die Wochenendhduser sind gekindigt. Insofern ist es derzeit nicht erforderlich, das
Verkehrsaufkommen ndher zu untersuchen. AuBerdem wird eine artenschutzrechtliche Pro-
fung mit BerUcksichtigung von Végeln, Amphibien und Flederm&usen zum Bebauungsplan
erforderlich. DarUber hinaus ist eine FFH-Vertraglichkeitsprifung zum Bebauungsplan durchzu-
fGhren.

6. Oberflachenentwasserung

Vgl. Kapitel 11.2, 11.3.

Die Versickerungsf@higkeit von Niederschldgen auf den Béden wird insgesamt als maBig ein-
geschatzt.

Die in den Anderungsbereichen auftretenden Bdden des Sietlandes sind insgesamt Grund-
bzw. Flusswasserbeeinflusst. Die teilweise hohen Grundwasserstnde kdnnen zur erschwerten
Oberfldchenentwdasserung mit Passage der belebten Bodenzone fUhren. Auftretende Lehm-
horizonte kdnnen ggf. die Versickerungsfdhigkeit der Béden beeintrdchtigen.

Es wird empfohlen, im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung bzw. im Rahmen von Bau-
anfragsverfahren Bodengutachten durchzufihren in dessen Rahmen auch die Wasser- und

Ute Mehring STADT +
LUNEBURG LANDSCHAFTSPLANUNG P




Samtgemeinde Schamebeck — Begrindung zur 33. Anderung des Fi&ichennutzungsplanes 29

Versickerungsverhdlinisse abgekldrt werden. Ggf. wird die DurchfUhrung von Wasserrechts-
verfahren erforderlich.

7. Immissionsschutz
Vgl. Kapitel 11.2, 11.3.

8. Ver- und Entsorgung

Die Zusté&ndigkeiten fUr die Ver- und Entsorgung verteilen sich wie folgt:

Abfallbeseitigung GfA LUneburg - gkAdR
Energieversorgung mit Stfrom und Erdgas E.ON Avacon AG
Schmutzwasserentsorgung Samtgemeinde Scharnebeck

Trink- und Brauchwasserversorgung Wasserbeschaffungsverband Ellomarsch
Lé&schwasserversorgung Samtgemeinde Scharnebeck
Versorgung mit Fernmeldeeinrichtungen Deutsche Telekom AG

Die Versorgung der Gebiete mit Strom und Erdgas kann durch Erweiterung oder Verstarkung
der bestehenden Netze erfolgen. FUr die elektrische Energieversorgung der geplanten Gebie-
te ist ggf. der Bau einer zusatzlichen Trafostation erforderlich. Der genaue Standort kann im
Rahmen der Detailplanung abgestimmt werden.

Die Deutsche Telekom AG feilte mit, dass fUr die zukUnftige Erweiterung des Telekommunikati-
onsnetzes in allen Verkehrswegen geeignete und ausreichende Trassen fUr die Unterbringung
der Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen sind.

Der Wasserbeschaffungsverband Elbomarsch teilte mit, dass die beschriebenen Wohnbaufldchen
direkt vom bestehenden Leitungsnetz aus an die Trinkwasserversorgung angeschlossen werden
kdnnen bzw. die Erweiterung des Leitungsnetzes fUr diese Fiichen entsprechend moglich ist.

9. Anpassungen an den Bestand

In den nachfolgend aufgefUhrten Bereichen erfolgen Anpassungen der Darstellungen des
bisher wirksamen Fldchennutzungsplans an den aktuellen Bestand. Die Anpassungen an den
Bestand ergeben sich u. a. aus den rechtskraftigen Bebauungsplénen.

Wohnbauflache (B-Plan Nr. 1)

Der bisher wirksame Fldchennutzungsplan stellt fUr das FlurstUck 104 Dorfgebiet dar. Dieses
wird entsprechend dem rechtskraftigen Bebauungsplan Nr. 1 als Wohnbaufldche dargestellt.
AuBerdem werden die sudlich daran angrenzenden Flursticke 106 bis 109, welche im bisher
wirksamen Fl&dchennutzungsplan als Dorfgebiet dargestellt sind, ebenfalls als Wohnbaufléche
dem Bestand entsprechend dargestellt, da diese FiGchen heute ausschlieBlich zum Wohnen
genutzt werden.
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Griunflache mit der Zweckbestimmung Spielplatz (B-Plan Nr. 5)

Der bisher wirksame Flichennutzungsplan stellt fir den norddstlichen Teilbereich des Flurst-
ckes 43/1 Flachen fur den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Schule dar. Dieses wird
entsprechend dem rechtskraftigen Bebauungsplan Nr. 5 als Grinfldiche mit der Zweckbe-
stimmung Spielplatz dargestellt.

Waldflachen (Luftbilder)

Vorhandener Wald in der Gemeinde Echem, welcher im bisher wirksamen Fl&chennutzungs-
plan nicht als Fidche fOr Wald dargestellt war, wurde gemdB den Luftbildern als Anpassung
an den Bestand in den Fidchennutzungsplan aufgenommen.

Flache fur den Gemeinbedarf ,,Kirche*

Der Bereich des Gemeindehauses in Echem, welcher westlich an die Fidche fur den Gemein-
bedarf ,Kirche" angrenzt, wird dem Bestand entsprechend mit in die FiGche fur den Ge-
meinbedarf aufgenommen.

Sondergebiet ,,Schitzenhaus*
Das SchiUtzenhaus wird entsprechend dem Bestand als Sondergebiet dargestellt.

Flache fur den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung ,,Schule/Landwirtschaftliches Bil-
dungszentrum®

Der Standort des Landwirtschaftlichen Bildungszentrums (LBZ) wird im bisher wirksamen FI&-
chennutzungsplan als FiGche fir den Gemeinbedarf mit den Zweckbestimmungen ,,Schule*
und ,Sportplatz* dargestellt. Im Rahmen der 33. Anderung des Fldchennutzungsplanes wird
die Zweckbestimmung ,Landwirtschaftliches Bildungszentrum® ergdnzt und die Zweckbe-
stimmung ,Sportplatz* entfallt als redaktionelle Anderung. Die Fldche wird daher als Anpas-
sung an den Bestand als FiGdche fUr den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung ,,Schu-
le/Landwirtschaftliches Bildungszentrum® dargestellt. Dieser Bereich wird nicht mehr als Sport-
platz genutzt und auch in Zukunft nicht als Sportplatz bendtigt. Die Fldchendarstellung ent-
spricht der daran angrenzenden Fldche fUr einen Ausbau der LBZ, welche in der 36. Ande-
rung des Fldchennutzungsplanes als Flidche fir den Gemeinbedarf ,Schu-
le/Landwirtschaftliches Bildungszentrum® dargestellt wird und in die 33. Anderung des Fl&-
chennutzungsplanes Ubernommen wird.

10. Digitalisierung und nachrichtliche Ubernahmen

Die Darstellungen des wirksamen Fidchennutzungsplans aus 1980 im Gemeindebereich E-
chem, zuletzt gedndert durch die 14. _Anderung (1994), welche nicht rechtswirksam fUr die
Gemeinde Echem wurde, und die 25. Anderung (2000), wurden digital Ubernommen.

Die Deutsche Grundkarte (DGK 5) im MaBstab 1 : 5 000, die die Grundlage des Fldchennut-
zungsplans aus 1980 bildet, wird nicht mehr aktualisiert. Als Plangrundlage fur die Digitalisie-
rung dient somit die digital vorliegende automatische Liegenschaftskarte (ALK) im MaBstab 1:
5000 (Stand 2010). Die ALK ermdglicht heute eine hdhere Genavuigkeit der Planung. Zur DGK
ergeben sich geringfugige Abweichungen der Fldchenabgrenzungen, die jedoch hinnehm-
bar sind, da der Fldchennutzungsplan nicht parzellenscharf zu werten ist.

Als Hilfestellung fUr die Digitalisierung wurde auBerdem auf Luftbilder zurUckgegriffen, die die
Befliegung aus dem Jahr 2009 wiedergeben (Hrsg.: LGN, 2009).

Im Rahmen dieser Digitalisierung des Fldchennutzungsplans erfolgte eine Aktualisierung aller
nachrichtlichen Ubernahmen. Hierfir wurden die Trager dffentlicher Belange angeschrieben,
deren Aufgabenbereiche durch die Planung berUhrt werden. Nachfolgend sind die in dem
vorliegenden Fidchennutzungsplan nachrichtlich Gbernommenen Angaben aufgefihrt.
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Nachrichtliche Ubernahmen gemaR § 5 Abs. 4 BauGB:

Baudenkmale Landkreis LUneburg/Niedersdchsisches
desamt fur Denkmalpflege

Bodendenkmale Niedersdchsisches Landesamt fUr Denkmal-
pflege

KreisstraBe K53 mit OD-Grenzen Landkreis Lineburg

LandesstraBe L219 mit OD-Grenzen Niedersdchsische Landesbehodrde fur StraBen-
bau und Verkehr

Gewasser Il. Ordnung Wasserverband der limenau-Niederung

Gewasser |. Ordnung ESK ALK, wie im wirksamen F-Plan

Geschutzte Biotope Landkreis LUneburg, GB am sudlichen Ortsrand

von Echem: wie in 25. Anderung F-Plan darge-
stellt (Schutzstatus wurde durch Kartierung bes-

tatigt)
FFH-Gebiet NLWKN
Biosphdarenreservat Biosphdarenreservatsverwaltung
Altablagerungen Landkreis LUneburg
Waldfl&dchen Wirksamer F-Plan, Luftbild
Radwander- und Hauptwanderwegewege Spiralo ,,20 Radtouren*
Richtfunktrasse Lineburg-Hohnstorf Ericsson Transmission Germany GmbH
110 kV-Leitung DB Services Immobilien GmbH
Bahnanlage DB Services Immobilien GmbH
Landschaftsschutzgebiet Landkreis LUneburg

Die Behdrde fUr Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften Lineburg (Amt for
Landentwicklung LUneburg) teilte mit, dass es keine laufenden Furbereinigungsverfahren in
der Gemeinde Echem gibf.

Von einer Darstellung der Versorgungsleitungen fur Elektrizitdt/ Gas der E.ON Avacon wurde
abgesehen.

Auch von einer Darstellung der Versorgungsleitungen fUr Trinkwasser, welche von dem Was-
serbeschaffungsverband Elbmarsch zur VerfUgung gestellt wurden, wurde abgesehen.

Die E.ON Netz GmbH nahm Stellung. In der Gemeinde Echem ist keine Planung eingeleitet
oder beabsichtigt. Die Bauleitplanung berUhrt keine wahrzunehmenden Belange.

Die Landwirtschaftskammer Hannover teilte im Rahmen der nachrichtlichen Ubernahmen mit,
dass kein akfuelles Hofstellenkataster im Planungsgebiet vorliegt. Aus diesem Grund wurden
die Angaben der Gemeinde zu aktiven landwirtschaftlichen Betrieben berlcksichtigt.

Das Landesamt fur Bergbau, Energie und Geologie hat im Rahmen der nachrichtlichen Uber-
nahmen mitgeteilt, dass keine Rohstoffgebiete im Bereich der Gemeinde Echem ausgewie-
sen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass es im Plangebiet der Gemeinde Boden mit hoher
natUrlicher Bodenfruchtbarkeit gibt. Diese z&hlen zu den schutzwirdigen Béden und sollten
vor Uberbauung geschUtzt werden. Weiterhin empfiehlt das Landesamt fir Bergbau, Energie
und Geologie, vor der Festsetzung von Fldchennutzungen zu prifen, ob ggf. Bodenbelastun-
gen durch Schadstoffe vorhanden sind. Dabei sind die fachlichen Vorgaben des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) bzw. des Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
(BBodSchV) hinsichtlich der Aspekte Probenahme, Analytik und nutzungssperzifische Bewer-
tung einzuhalten. AuBerdem wird darauf hingewiesen, dass der gesamte Bereich der Ge-
meinde Echem sich im potenziell hochwassergefdhrdeten Gebiet befindet.
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Die Wehrbereichsverwaltung Nord teilte mit, dass sich in der Gemeinde Echem keine Liegen-
schaften bzw. Einrichtungen der Bundeswehr befinden und gegen das Planungsvorhaben
keine Bedenken bestehen.

Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsanlagen der Kabel Deutschland
GmbH. Eine Neuverlegung ist nicht geplant.

Eine nachrichtliche Ubernahme der vom NLWKN zur VerfUgung gestellten Gast- und Brutvé-
gelgebiete ist nicht mdglich, da diese Daten keinen Rechtsstatus besitzen. Aufgrund ihrer Be-
deutung fUr Natur und Landschaft sollfen diese Bereiche jedoch in nachfolgenden Planun-
gen berUcksichtigt werden. In der Gemeinde Echem sind im Bereich der Anderungsbereiche
ZU beachten:

- Gebiete mit nationaler Bedeutung fUr Gastvogel

- Gebiete mit regionaler Bedeutung fur Gastvogel

- Gebiete mit offenem Status fur Gastvdgel

- Gebiete mit lokaler Bedeutung fur Brutvogel

- Gebiete mit offenem Status fir Brutvogel

Legende
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Abbildung 13: Brut- und Gastvogel in der Gemeinde Echem.
Quelle: Daten vom NLWKN (Stand 2012), ohne MaBstab

A, Niedersichsisches Ministerium
@) fir Umwelt, Energie und Klimaschutz

Die in den Fldchennutzungsplan Gbernommenen Baudenkmale (,,Einzelanlagen, die dem
Denkmalschutz unterliegen”) und Gruppen baulicher Anlagen sind dem nachfolgenden Aus-
zug aus der Denkmalliste zum Gemeindegebiet Echem enthommen. DarGber hinaus wurden
Bau- und Bodendenkmdler von dem Niedersdchsischen Landesamt fir Denkmalpflege zur
Verfugung gestellt und in den F-Plan nachrichtlich Ubernommen.
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ECHEM

Einzelobjekte:

Flur 21, 66/1 BahnhofstraBe 1 Bahnhof m. angebautem
Guterschuppen - 1890

Flur 21, 7/1 An der Laak 2 Wohnwirtschaftsgebdude —
1854

Flur 21,17 An der Kirche Ev. Kirche - 1865

ECHEM — BULLENDORF

Einzelobjekte:

Flur7,12/2

Lauenburger Sr. Nr. 7

Wohnwirtschaftsgebdude —
18. Jh.

Abbildung 14: Auszug aus dem Verzeichnis der Baudenkmale Landkreis LUneburg
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11. Umweltbericht

11.1. Einleitung

Planungsgrund dieser 33. Anderung des Fldchennutzungsplanes ist es, vorhandene, dorftypi-
sche Ortsstrukturen bauleitplanerisch zu sichern und geeignete Standorte fir neue Wohnbau-
fldchen in der Gemeinde Echem auszuweisen bei Aufhebung bisher ungenutzter Wohnbau-
fldchen des bisher wirksamen Fldchennutzungsplanes. Durch die Ausweisung neuer Wohn-
baufldchen, gemischter Baufldchen oder Dorfgebiete im Ort wird die Innenentwicklung ge-
stérkt. Hierfor werden Fidchen als Anderungsbereiche in Echem aufgenommen. Echem ist
traditionell landwirtschaftlich geprégt mit zahlreichen insbesondere Rinderhaltungsbetrieben.
Diese Nutzung soll erhalten und in ihrer Entwicklung gestarkt werden. Das LBZ stellt dabei eine
Besonderheit dar. Die Entwicklungsabsicht zur fir ganz Niedersachsen bedeutsamen Uberbe-
trieblichen Ausbildungsstdtte wird in einer gesonderten Fldchennutzungsplandnderung auf-
gegriffen. AuBerdem sollen touristische Strukturen in der Gemeinde Echem gestdrkt werden.

Im Zuge der 33. Anderung des Fl&chennutzungsplanes der Samtgemeinde Scharnebeck er-
folgt gleichzeitig eine Digitalisierung mit kleineren Anderungen in Form von Bestandsanpas-
sungen und mit einer Aktualisierung der nachrichtlich zu Gtbernehmenden Belange.

11.1.1. Kurzdarstellung der 33. Anderung des F-Planes

Darstellung der Anderungsbereiche

Anderungsbereich 1:
Der Anderungsbereich liegt am &stlichen Rand des Ortsteils Echem. Er wird entsprechend des
Bestandes als FiGdche fUr die Landwirtschaft dargestellt.

Anderungsbereich 2:

Der Anderungsbereich liegt am nérdlichen Ortsrand von Echem. Der Anderungsbereich wird
im nordlichen Bereich als FiGche fUr die Landwirtschaft, im sUdlichen Bereich als Mischgebiet
und im Ubrigen Bereich als Gewerbegebiet entsprechend des Bestandes dargestellt.

Anderungsbereich 3:

Der Anderungsbereich liegt am nérdlichen Ortsrand von Echem und wird als Sondergebiet
»L&ndliches Wohnen dargestellt, um eine gemischte Nutzung in diesem Bereich zu erm&gli-
chen. Am nérdlichen Rand wird eine Grinfldche dargestellt.

Anderungsbereich 4:

Der Anderungsbereich liegt am stdlichen Ortsrand von Echem. Diese Fl&che wird als Wohn-
baufldche und im nérdlichen Bereich als gemischte Baufléche dargestellt. Diese FiGche dient
als Ersatz fUr die entfallenden Wohnbaufldchen am &stlichen Ortsrand von Echem.

Anderungsbereich 5:

Der Anderungsbereich liegt mitten in der Ortslage von Echem. Er wird als gemischte Baufla-
che, Flache fUr den Gemeinbedarf und Wohnbaufldche entsprechend der Gemengelage
dargestellt.

Anderungsbereich 6: _
Der Anderungsbereich liegt im Ortsteil Bullendorf. Der Anderungsbereich wird entsprechend
des Bestandes als Fl&iche fur die Landwirtschaft und Fldche fir Wald dargestellt.

Anderungsbereich 7:
Der Anderungsbereich befindet sich im sidwestlichen Bereich von Echem. Er wird als Dorfge-
biet dargestellt und stellt somit eine Erweiterung des nérdlich angrenzenden Dorfgebietes dar.
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Anderungsbereich 8:
Der Anderungsbereich liegt am sUdlichen Ortsrand von Echem. Er wird dem Bestand entspre-
chend als Fidche fUr die Landwirtschaft dargestellt.

Anderungsbereich 9:

Der Anderungsbereich liegt in Fischhausen. Er wird als Sonstiges Sondergebiet mit der Zweck-
bestimmung ,,Gastronomie und Seminarbetrieb” dargestellt, um die touristische und Erho-
lungsnutzung in diesem Bereich zu starken.

Umfanqg und Bedarf an Grund und Boden

In den Anderungsbereichen 1, 6 und 8 finden keine Eingriffe in Natur und Landschaft statt, so
dass der Umfang und Bedarf an Grund und Boden der Beschreibung der Anderungsbereiche
entnommen werden kann (siehe Kapitel 5).

In den Anderungsbereichen 2 und 5 finden Eingriffe statt, welche jedoch im Innenbereich
liegen und daher bereits vor der planerischen Entscheidung zuldssig waren. Aus diesem
Grund werden diese Eingriffe nicht im Rahmen der vorliegenden Fldchennutzungsplandnde-
rung berUcksichtigt.

In den Anderungsbereichen 3, 4, 7 und 9 finden Eingriffe in Natur und Landschaft statt.
In folgender Tabelle werden die méglichen versiegelten und unversiegelten Fl&dchen dieser
Anderungsbereiche gegenibergestellt. Der erforderliche Kompensationsumfang dieser An-
derungsbereiche wird in Kapitel 13.4 beschrieben.

Anderungs- Gesamtflache Versiegelte Flache Unversiegelte Flache
bereiche (ha) (ha) (ha)
Anderungsbereich 3 2,1 1,2 0,9
Anderungsbereich 4 1,3 0,4 0,9
Anderungsbereich 7 0,9 0,4* 0,5
Anderungsbereich 9 2,2 1,0* 1,2
Summe 6,5 3,0 3,5

*mit Bestandsbebauung
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11.1.2.

Zahlreiche Fachgesetze formulieren bezogen auf die Belange der Umwelt konkrete Ziele des Umweltschutzes, wobei sich einige Fachgesetze auf
alle Umweltbelange beziehen. Andere betreffen nur den Schutz bzw. den Umgang mit bestimmten oder einzelnen Umweltbelangen. Internationale
oder gemeinschaftliche Ziele sind nach den Feststellungen im MustereinfUhrungserlass mit der Novelle des BauGB fUr die Bauleitplanung in deut-

Ziele des Umweltschutzes aus einschlagigen Fachgesetzen und deren Berucksichtigung bei der Planung

sches Recht umgesetzt worden und werden an dieser Stelle nicht gesondert betrachtet.

Inwiefern die gesetzlichen Ziele im Rahmen dieser Planung berUcksichtigt wurden,

wird in Spalte 2 erldutert.

Ziele des Umweltschutzes aus einschlagigen Fachgesetzen

Berticksichtigung der Ziele des Umweltschutzes bei der Planung

Baugesetzbuch (Bau

GB)

in der derzeit gUltigen Fassung

Die Umweltbelange erfuhren mit dem BauGB (EAG Bau) neben sozialen und
wirtschaftlichen Belangen eine deutliche Stérkung in der Abwdgung. Dies wird
auch durch die nun durchzufGhrende Umweltprifung deutlich. Die Ziele des
Umweltschutzes werden insbesondere in den §§ 1 (5 und 6) sowie 1a aufgefihrt.

Durch das Gesetz zur Férderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den
Stédten und Gemeinden (BauGBuaAndG), welches seit dem 30.07.2011 in Kraft
ist, wird dem Klimaschutz ein gréBerer Stellenwert in den Planungen einger&umt.

Gem. § 1 (5) BauGB wird angestrebt, dass die stddtebauliche Entwicklung dem
Prinzip der Nachhaltigkeit gerecht wird. Hier heiBt es: ,Die Bauleitpldne sollen
eine nachhaltige stddtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen
und umweltschUfzenden Anforderungen auch in Verantwortung gegeniber
kUnftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der
Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewdhrleisten. Sie sollen
dazu beitragen, eine menschenwurdige Umwelt zu sichern, die natirlichen Le-
bensgrundlagen zu schitzen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die
Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung, zu férdern, sowie

Das BauGB und daraus abgeleitet die BauNVvO liegen der vor-
liegenden Planung zugrunde und werden somit berUcksichtigt.

Insbesondere werden die Umweltprifung gemdaB § 2 Abs. 4.
und § 2a BauGB durchgefUhrt und in dem geforderten Um-
weltbericht die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswir-
kungen ermittelt und beschrieben. Der Umweltbericht wird
nach der Anlage zum BauGB erarbeitet.

Mit der Anderung des BauGB wird dem Klimaschutz besondere
Bedeutung beigemessen. Die in Echem mdégliche Nutzung der
Bahn als Verkehrsmittel insbesondere fUr den Arbeitsweg bedarf
daher einer besonderen BerUcksichtigung in der Bauleitplanung
hinsichtlich der Ausweisung von Wohnbaufl&chen.

die stddtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu
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erhalten und zu entwickeln."
Dies wird in § 1(6) BauGB konkretisiert.

Der Mensch, seine Sicherheit und seine gesunden Wohn- und Arbeitsverhdltnisse
erfahren gemdaB § 1 (6) Nr. 1 BauGB besondere BerUcksichtigung. Nach Nr. 5 ist
bei der Aufstellung der Bauleitpléne u. a. die Gestaltung des Orts- und Land-
schaftsbildes zu berlGcksichtigen.

GemdB Nr. 7 sollen bei der Aufstellung der Bauleitpl@ne insbesondere die Belan-
ge des Umwelischutzes einschlieBlich des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege berUcksichtigt werden, insbesondere

a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wir-
kungsgefuge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt

b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher
Bedeutung und der europdischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesna-
turschutzgesetzes

c) Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit
sowie die Bevolkerung insgesamt

d) Umweltbezogene Auswirkungen auf KulturgUter und sonstige Sachguter

e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfdl-
len und Abwdassern

i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes
nach den Buchstaben a, c und d.

§ 1 a BauGB fordert ergdnzend den fldchensparenden Umgang mit Grund und
Boden: ,,Dabei sind ... Bodenversiegelungen auf das notwendige MalB zu be-
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grenzen. Landwirtschaftlich, als Wald oder fir Wohnzwecke genutzte Flichen
sollen nur im notwendigen Umfang genutzt werden. Die Grundsdtze nach den
Sétzen 1 und 2 sind nach § 1 Abs. 7 in der Abwégung zu berlcksichtigen.”
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Bundesimmissionsschutzgesetz (BimschG)

in der derzeit gUltigen Fassung

Das BImschG sieht den Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen, den Boden,
das Wasser, die Atmosphdre sowie Kultur- und Sachguter vor schddlichen Um-
welteinwirkungen und die Vorbeugung vor Entstehen sché&dlicher Umwelteinwir-
kungen und den Schutz und die Vorsorge gegen Gefahren, erheblichen
Nachteile und erheblichen Belastigungen vor.

Hier heiBt esin § 1 Zweck des Gesetzes

(1) Zweck des Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, des Bodens,
des Wassers, der Atmosphdre sowie der Kultur- und SachguUter vor schad-
lichen Umwelteinwirkungen zu schitzen und dem Entstehen schédlicher
Umwelteinwirkungen vorzubeugen.

Das Bundesimmissionsschutzgesetz erhdlt durch die TA Larm und die TA Luft zwei
wesentliche Umsetzungsinstrumente. Diese technischen Anleitungen zum Schutz
gegen Larm und zur Reinhaltung der Luft vom 26. August 1998 bzw. 24.07.2002
stellen Verwaltungsvorschriften dar, nach denen schddliche Umweltein-
wirkungen durch Gerdusche und GerUche zu beurteilen sind.

Die Anderungsbereiche 4 und 7 grenzen an die Bahnlinie an. Es
wird empfohlen, im Rahmen eines Bebauungsplanes oder einer
Satzung bzw. im Rahmen Bauantrdgen den Immissionsschutz zu
prufen. Aktive und passive LarmschutzmaBnahmen sind még-
lich.

In den Ubrigen Anderungsbereichen ist nicht mit erheblichen
Immissionen zu rechnen. Die bestehenden Immissionen werden
im Umweltbericht berUcksichtigt.
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Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)

in der derzeit gUltigen Fassung

Das Bundesbodenschutzgesetz zielt auf die nachhaltige Sicherung des Umweli-
belanges Boden. Hier heiBt es:

»§ 1 Zweck und Grundsatze des Gesetzes

Iweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern
oder wiederherzustellen. Hierzu sind schadliche Bodenverdnderungen abzuweh-
ren... und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen.
Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinfrdchtigungen seiner natirlichen
Funkfionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so
weit wie moglich vermieden werden.

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) Boden im Sinne dieses Gesetzes ist die obere Schicht der Erdkruste, soweit sie
Tr&ger der in Absatz 2 genannten Bodenfunktionen ist, einschlieBlich der flussigen
Bestandteile (Bodenldsung) und der gasférmigen Bestandteile (Bodenluft), ohne
Grundwasser und Gewdsserbetten.

(3) Schadliche Bodenverdnderungen im Sinne dieses Gesetzes sind Beeintrdch-

tigungen der Bodenfunkfionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche
Nachteile oder erhebliche Beldstigungen fUr den einzelnen oder die Allgemein-
heit herbeizufUhren.

(8) Schutz- und BeschrédnkungsmaBnahmen im Sinne dieses Gesetzes sind sonsti-
ge MaBnahmen, die Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Bel&sti-
gungen fUr den einzelnen oder die Allgemeinheit verhindern oder vermindern,
insbesondere Nutzungsbeschrénkungen."

Das Schutzgut ,,Boden* wird im Umweltbericht berUcksichtigt. In
den Anderungsbereichen 1, é und 8 wird sparsam mit Grund
und Boden umgegangen, da hier keine Eingriffe in Natur und
Landschaft stattfinden.

Die natlrliche Funktfion im unversiegelten Bereich bleibt erhal-
ten. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sind MaB-
nahmen zum Schutz und zur Sicherung des Bodens detailliert zu
beschreiben.
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Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
in der derzeit gUltigen Fassung

Die Aufspaltung in Ziele und Grundsatze des Naturschutzes der urspringlichen
Fassung wurde aufgegeben und unter § 1 als Ziele... zusammengefasst. In § 2
wird ausfUhrlich auf die Verwirklichung der Ziele eingegangen:

§ 1 Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege

(1) Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundla-
ge fUr Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung fir die kUnf-
tigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach MaBgabe
der nachfolgenden Absdtze so zuschUtzen, dass

1. die biologische Vielfalt,

2. die Leistungs- und Funkfionsféhigkeit des Naturhaushalts einschlieBlich der Re-
generationsfahigkeit und nachhaltigen Nutzungsfahigkeit der NaturgUter sowie

3. die Vielfalt, Eigenart und Schénheit sowie der Erholungswert von Natur und
Landschaft auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die
Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Land-
schaft (allgemeiner Grundsaftz).

(2) Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt sind entsprechend dem
jeweiligen Gefdhrdungsgrad insbesondere

1. lebensfdhige Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen ein-
schlieBlich ihrer Lebensstdtten zu erhalten und der Austausch zwischen den
Populationen sowie Wanderungen und Wiederbesiedelungen zu ermdglichen,

2. Gefé&hrdungen von natirlich vorkommenden Okosystemen, Biotopen und

Gegenstand der Umweltprifung ist es, nachteilige Auswirkun-
gen der Planung auf die Belange Flora, Fauna, bioclogische Viel-
falt, Boden, Wasser, Klima, Landschaftsbild zu minimieren und
auszugleichen sowie diese Belange in der Abwdgung gegen-
Uber sozialen und wirtschaftlichen Belangen zu starken. Mittels
der DurchfGhrung der Umweltprifung wird die vorliegende Pla-
nung den Anforderungen des BNatSchG gerecht.
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Arten entgegenzuwirken,

3. Lebensgemeinschaften und Biotope mit inren strukturellen und geo-
Grafischen Eigenheiten in einer repr&sentativen Verteilung zu erhalten; be-
stimmte Landschaftsteile sollen der natirlichen Dynamik Uberlassen bleiben.

(3) Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfé&higkeit des Natur-
haushalts sind insbesondere

1. dierdumlich abgrenzibaren Teile seines Wirkungsgefiges im Hinblick auf
die prédgenden biologischen Funktionen, Stoff- und EnergieflUsse sowie
landschaftlichen Strukturen zu schitzen; NaturgUter, die sich nicht erneu-
ern, sind sparsam und schonend zu nutzen; sich erneuernde Naturgiter
dUrfen nur so genutzt werden, dass sie auf Dauer zur VerfOgung stehen,

2. Bdden so zu erhalten, dass sie ihre Funktion im Naturhaushalt erfUllen
kdnnen; nicht mehr genutzte versiegelte FiGdchen sind zu renaturieren,
oder, soweit eine Entsiegelung nicht mdglich oder nicht zumutbar ist, der
naturlichen Entwicklung zu Uberlassen,

3. Meeres- und Binnengewdsser vor Beeintrdchtigungen zu bewahren und
ihre natUrliche Selbstreinigungsfé&higkeit und Dynamik zu erhalten; dies
gilt insbesondere fUr natirliche und naturnahe Gewdsser einschlieBlich in-
rer Ufer, Auen und sonstigen RUckhaltefldchen; Hochwasserschutz hat
auch durch natUrliche oder naturnahe MaBnahmen zu erfolgen; fir den
vorsorgenden Grundwasserschutz sowie fUr einen ausgeglichenen Nie-
derschlags-Abflusshaushalt ist auch durch MaBnahmen des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege Sorge zu fragen,

4, Luft und Klima auch durch MaBnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege zu schitzen; dies gilt insbesondere fUr Fidchen mit ginstiger
lufthygienischer oder klimatischer Wirkung wie Frisch- und Kaltluftentste-
hungsgebiete oder Luftaustauschbahnen; dem Aufbau einer nachhalti-
gen Energieversorgung insbesondere durch zunehmende Nutfzung er-
neuerbarer Energien kommt eine besondere Bedeutung zu,

5. wild lebende Tiere und Pflanzen, inre Lebensgemeinschaften sowie ihre
Biotope und Lebensstétten auch im Hinblick auf ihre jeweiligen Funktio-
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nen im Naturhaushalt zu erhalten,
6. der Entwicklung sich selbst regulierender Okosysteme auf hierfir geeig-
neten Flchen Raum und Zeit zu geben.

(4) Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schénheit sowie des
Erholungswertes von Natur und Landschaft sind insbesondere

1. Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften, auch
mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmdlern, vor Verunstaltung, Zersie-
delung und sonstigen Beeintrachtigungen zu bewahren,

2. zum Zweck der Erholung in der freien Landschaft nach ihrer Beschaffen-
heit und Lage geeignete Fidchen vor allem im besiedelten und sied-
lungsnahen Bereich zu schitzen und zugdnglich zu machen.

(5) GroBflachige, weitgehend unzerschnittene Landschaftsréume sind vor weite-
rer Zerschneidung zu bewahren. Die erneute Inanspruchnahme bereits bebauter
Fldchen sowie die Bebauung unbebauter Fldchen im beplanten und unbeplan-
ten Innenbereich, soweit sie nicht fir Grunfldchen vorgesehen sind, hat Vorrang
vor der Inanspruchnahme von Freifldchen im AuBenbereich. Verkehrswege, E-
nergieleitungen und &hnliche Vorhaben sollen landschaftsgerecht gefihrt, ges-
taltet und so gebundelt werden, dass die Zerschneidung und die Inanspruch-
nahme der Landschaft sowie Beeintrdchtigungen des Naturhaushalts vermieden
oder so gering wie moglich gehalten werden. Beim Aufsuchen und bei der Ge-
winnung von Bodenschdtzen, bei Abgrabungen und Aufschittungen sind dau-
ernde Schéden des Naturhaushalts und Zerstérungen wertvoller Landschaftsteile
zu vermeiden; unvermeidbare Beeintréchtigungen von Natur und Landschaft
sind insbesondere durch Férderung natirlicher Sukzession, Renaturierung, natur-
nahe Gestaltung, Wiedernutzbarmachung oder Rekultivierung auszugleichen
oder zu mindern.

(6) Freirbume im besiedelten und siedlungsnahen Bereich einschlieBlich ihrer
Bestandteile, wie Parkanlagen, groBfladchige Grinanlagen und Grinzige, Wdal-
der und Waldrénder, Bdume und Gehdlzstrukturen, Fluss- und Bachl@ufe mit ih-
ren Uferzonen und Auenbereichen, stehende Gewdsser, Naturerfahrungsrdume
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sowie gartenbau- und landwirtschaftlich genutzte Fidchen, sind zu erhalten und
dort, wo sie nicht in ausreichendem MaBe vorhanden sind, neu zu schaffen.

§ 2 Verwirklichung der Ziele

(1) Jeder soll nach seinen Mdglichkeiten zur Verwirklichung der Ziele des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege beitragen und sich so verhalten, dass Natur
und Landschaft nicht mehr als nach den Umstédnden unvermeidbar beeintréch-
tigt werden.

(2) Die Behdrden des Bundes und der L&dnder haben im Rahmen ihrer Zustandig-
keit die Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu
unterstUtzen.

(3) Die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind zu verwirklichen,
soweit es im Einzelfall moéglich, erforderlich und unter Abwé&gung aller sich aus §
1 Absatz 1 ergebenden Anforderungen untereinander und gegen die sonstigen
Anforderungen der Allgemeinheit an Natur und Landschaft angemessen ist.

(4) Bei der Bewirtschaftung von Grundfléchen im Eigentum oder Besitz der &f-
fentlichen Hand sollen die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege in
besonderer Weise berlcksichtigt werden.

(5) Die europdischen BemUhungen auf dem Gebiet des Naturschutzes und der
Landschaftspflege werden insbesondere durch Aufbau und Schutz des Netzes
»Natura 2000" unterstUtzt. Die internationalen BemUhungen auf dem Gebiet des
Naturschutzes und der Landschaftspflege werden insbesondere durch den
Schutz des Kultur- und Naturerbes im Sinne des Ubereinkommens vom 16. No-
vember 1972 zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt (BGBI. 1977 11 S. 213,
215) unterstUtzt.

(6) Das allgemeine Versténdnis fUr die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege ist mit geeigneten Mitteln zu férdern. Erziehungs-, Bildungs-
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und Informationstréger kidren auf allen Ebenen Uber die Bedeutung von Natur
und Landschaft, Gber deren Bewirtschaftung und Nutzung sowie Uber die Auf-
gaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege auf und wecken das Be-
wusstsein fUr einen verantwortungsvollen Umgang mit Natur und Landschaft.

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrWAbfG)

In der derzeit gUltigen Fassung

Das KrtWADbfG sieht gemdB § 1 die Schonung der natirlichen Ressourcen und
umweltvertragliche Beseitigung von Abfdllen sowie die Férderung einer Kreis-
laufwirtschaft vor.

Hier heiBt es: ,, § 1 Zweck des Gesetzes ist die Forderung der Kreislaufwirtschaft
zur Schonung der natUrlichen Ressourcen und die Sicherung der umweltvertrag-
lichen Beseitigung von Abfallen.*"

Die Entsorgung in den geplanten Wohnbaufldchen der Ande-
rungsbereiche soll entsprechend den Vorgaben des Gesetzes
erfolgen.

Niedersachsisches Ausfihrungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG)

In der derzeit gUltigen Fassung

Vgl. Bundesnaturschutzgesetz

Niedersachsiches Denkmalschutzgesetz (NDSchG)

in der derzeit gUltigen Fassung

§ 1 Kulturdenkmale sind zu schitzen, zu pflegen und wissenschaftlich zu erfor-
schen. Im Rahmen der Zumutbarkeit sollen sie der Offentlichkeit zugénglich ge-
macht werden.

In § 2 wird der Denkmalschutz als 6ffentliche Aufgabe dargestellt.

§ 6 Pflicht zur Erhaltung
Abs. 1: Kulturdenkmale sind instand zu halten, zu pflegen, vor Gefé&hrdung zu

Die Lage von Kulturdenkmalen wurde in den F-Plan nachricht-
lich Ubernommen.

Daher wird in dem Anderungsbereich 9 das vorhandene Denk-
mal nachrichtlich tbernommen.

In den restlichen Anderungsbereichen befinden sich keine
Denkmdler.
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schUtzen und, wenn néftig, instand zusetzen.

§8 Anlagen in der Umgebung

In der Umgebung eines Baudenkmales durfen Anlagen nicht errichtet, gedndert
oder Beseitigt werden, wenn dadurch das Erscheinungsbild des Baudenkmals
beeintrachtigt wird.

§9 Nutzung von Baudenkmalen
FUr Baudenkmale ist eine Nutzung anzustreben, die ihre Erhaltung auf Dauer
gewdhrleistet.

Kulturdenkmale werden in der Umweltprifung unter dem
Schutzgut |, Kultur und Sachguter” berUcksichtigt.

Niedersachsisches Gesetz tiber den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG)

in der derzeit gUltigen Fassung

Das NWaldLG zielt auf die Erhaltung und erforderlichenfalls Mehrung der Nutz-
funktion, der Schutzfunktion und der Erholungsfunktion des Waldes sowie Siche-
rung seiner ordnungsgemdBen Bewirtschaftung ab. Seine Bedeutung fUr die
Umwelt und die dauernde Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes wird hierbei
hervorgehoben. Wald soll nur im unbedingt erforderlichen Umfang beseitigt
werden dirfen.

Hier heiBt es im ersten Teil zu Gesetzeszweck, Begriffsbestimmungen, Zusam-
menwirken:

§ 1 Gesetzeszweck
Iweck dieses Gesetzes ist,
1. den Wald
a) wegen seines wirtschaftlichen Nutzens (Nutzfunktion),
b) wegen seiner Bedeutung fir die Umwelt, die dauernde Leistungsfahigkeit
des Naturhaushalts, insbesondere als Lebensraum fUr wild lebende Tiere

und wild wachsende Pflanzen, das Klima, den Wasserhaushalt, die Rein-
haltung der Luft, die Bodenfruchtbarkeit, das Landschaftsbild, die Agrar-

Der im Plangebiet gelegene Wald wird durch die Planung nicht
beeintrdchtigt. Er wird als Fl&che fUr Wald dargestellt und erhal-
ten.

Im Rahmen der Bestandsanpassung werden nach Abgleich mit
dem Luftbild Fidchen als Wald dargestellt, welche im bisher
wirksamen Fl&dchennutzungsplan nicht als Waldfldchen darge-
stellt waren.

AuBerdem wird im Anderungsbereich 6 eine Fldche for Wald
dem Bestand entsprechend dargestellt.
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struktur und die Infrastruktur (Schutzfunktion) und

c) wegen seiner Bedeutung fUr die Erholung der Bevdlkerung (Erholungs-
funktion) zu erhalten, erforderlichenfalls zu mehren und seine ordnungs-

gemdBe Bewirtschaftung nachhaltig zu sichern,

2. die Forstwirtschaft zu férdern, einen Ausgleich zwischen dem Interesse der
Allgemeinheit und den Belangen der Waldbesitzer herbeizufUhren und die Be-

nutzung der freien Landschaft zu ordnen.

Nds. Wassergesetz (NWG)/
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG)

In den derzeit gultigen Fassungen

Im Nds. Wassergesetz werden Ziele des Umweltschutzes nicht explizit
aufgefGhrt. Ziele des Umweltschutzes werden in speziellen Paragraphen
mit aufgeflhrt, wie:

NWG § 15 ,,Inhalt der Erlaubnis*

,...die Erlaubnis muss die notwendigen Bestimmungen enthalten, um
weitrdumige nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt so weit, wie
maoglich zu vermeiden und ein hohes Schutzniveau fUr die Umwelt insge-
samt zu erreichen.”

NWG § 34 Regelung des Gemeingebrauchs

,Die Wasserbehdrde kann aus Grinden...der Erhaltung von Natur und
Landschaft durch Verordnung oder VerfGgung regeln”

Explizite Ziele des Umweltschutzes werden im Bundesgesetz (WHG) auf-
gefUhrt:

WHG § 1 Zweck

Iweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Gewdsserbewirt-
schaftung die Gewdsser als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebens-
grundlage des Menschen, als Lebensraum fUr Tiere und Pflanzen sowie
als nutzbares Gut zu schitzen.

§ 6 Allgemeine Grundsdatze der Gewdsserbewirtschaftung

(1) Die Gewdsser sind nachhaltig zu bewirtschaften, insbesondere mit

Das Grundwasser und die Oberflachengewdsser sollen durch die FIG-
chennutzungsplanung nicht beeintrdchtigt werden. Oberfléchenent-
wasserungskonzepte und wasserrechtliche Erlaubnisse sind Gegenstand
der verbindlichen Bauleitplanungen bzw. der Bauantragsverfahren.

Das Grundwasser wird vor nachteiliger Ver&nderung der Beschaffenheit
geschUtzt. Die Grundwasserneubildung kann durch die Begrenzung der
Versiegelung in den Anderungsbereichen geférdert werden.

Erhebliche Beeintrachtigungen der Neetze, welche an den Anderungs-
bereich 9 angrenzt und als FFH-Gebiet ausgewiesen ist, sind nicht zu
erwarten. Im Rahmen eines Bebauungsplanes ist eine FFH-
Vertraglichkeitsprifung durchzufGhren.

Im Rahmen der FFH-Vertraglichkeitsprifung wird geprift, ob Erhal-
tungsziele des FFH-Gebietes nicht beeintrachtigt werden, insbesonde-
re, im Hinblick auf die Landbdkosysteme und Feuchtgebiete.

Die dezentrale Abwasserentsorgung ist im Rahmen der verbindlichen
Bauleitplanung so festzusetzen, dass die Gewdsserqualitdt der Neetze
nicht beeintrchtigt wird.
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dem Ziel,

1. ihre Funktions- und Leistungsfdhigkeit als Bestandteil des Naturhaus-
halts und als Lebensraum fir Tiere und Pflanzen zu erhalten und zu
verbessern, insbesondere durch Schutz vor nachteiligen Verdnderungen
von Gewdssereigenschaften,

2. Beeintr&chtigungen auch im Hinblick auf den Wasserhaushalt der
direkt von den Gewdssern abhé&ngenden Landdkosysteme und Feucht-
gebiete zu vermeiden und unvermeidbare, nicht nur geringfigige Be-
eintfrdchtigungen so weit wie méglich auszugleichen,

3. sie zum Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch im Inte-
resse Einzelner zu nutzen,

4, bestehende oder kUnftige Nutzungsmdglichkeiten insbesondere fur
die &ffentliche Wasserversorgung zu erhalten oder zu schaffen,

5. méglichen Folgen des Klimawandels vorzubeugen,

6. an oberirdischen Gewdssern so weit wie moglich nattrliche und
schadlose Abflussverhdltnisse zu gewdhrleisten und insbesondere durch
RUckhaltung des Wassers in der Fldche der Entstehung von nachteiligen
Hochwasserfolgen vorzubeugen,

Die nachhaltige Gewdsserbewirtschaffung hat ein hohes Schutzniveau
fUr die Umwelt insgesamt zu gewdhrleisten; dabei sind moégliche Verla-
gerungen nachteiliger Auswirkungen von einem Schutzgut auf ein an-
deres sowie die Erfordernisse des Klimaschutzes zu berUcksichtigen.

(2) Gewadsser, die sich in einem natUrlichen oder naturnahen Zustand
befinden, sollen in diesem Zustand erhalten bleiben und nicht naturnah
ausgebaute natlrliche Gewdsser sollen so weit wie moglich wieder in
einen naturnahen Zustand zurickgefUhrt werden, wenn Gberwiegende
GrUnde des Wohls der Allgemeinheit dem nicht entgegenstehen.

§ 32 Reinhaltung oberirdischer Gewdsser

(1) Feste Stoffe durfen in ein oberirdisches Gewdsser nicht eingebracht
werden, um sich ihrer zu entledigen. Satz 1 gilt nicht, wenn Sediment,
das einem Gewdsser enftnommen wurde, in ein oberirdisches Gewdasser
eingebracht wird.

(2) Stoffe dUrfen an einem oberirdischen Gewdsser nur so gelagert oder
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abgelagert werden, dass eine nachteilige Verédnderung der Wasserbe-
schaffenheit oder des Wasserabflusses nicht zu besorgen ist. Das Glei-
che gilt fur das Beférdern von FlUssigkeiten und Gasen durch Rohrleitun-
gen.

§ 48 Reinhaltung des Grundwassers

(1) Eine Erlaubnis fir das Einbringen und Einleiten von Stoffen in das
Grundwasser darf nur erteilt werden, wenn eine nachteilige Verdnde-
rung der Wasserbeschaffenheit nicht zu besorgen ist. Durch Rechtsver-
ordnung nach § 23 Absatz 1 Nummer 3 kann auch festgelegt werden,
unter welchen Voraussetzungen die Anforderung nach Satz 1, insbe-
sondere im Hinblick auf die Begrenzung des Einfrags von Schadstoffen,
als erfullt gilt. Die Verordnung bedarf der Zustimmung des Bundestages.
Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn der Bundestag nicht innerhalb von
drei Sitzungswochen nach Eingang der Vorlage der Bundesregierung
die Zustimmung verweigert hat.

(2) Stoffe durfen nur so gelagert oder abgelagert werden, dass eine
nachteilige Verdnderung der Grundwasserbeschaffenheit nicht zu be-
sorgen ist. Das Gleiche gilt fur das Beférdern von FlUssigkeiten und Gao-
sen durch Rohrleitungen. Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.

Niedersachsischen Jagdgesetz § 3 (NJagdG)

In der derzeit gUltigen Fassung

Nach dem NJagdG sollen die biologische Vielfalt und ein artenreicher und ge-
sunder Wildbestand in angemessener Zahl im Rahmen einer maBvollen und
nachhaltigen Wildbewirtschaftung sowie die natlrlichen Bedingungen fUr das
Vorkommen der einzelnen Wildarten erhalten und gepflegt werden.

Die Belange des Gesetzes werden durch die Planung nicht be-
rGhrt.
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11.1.3. Ziele des Umweltschutzes aus Fachplanen und Gutachten und deren Berucksichtigung bei der Planung

In der folgenden Tabelle werden in Spalte 1 Ziele des Umweltschutzes aus Fachpldnen und -programmen beschrieben. In Spalte 2 wird dargestellt,
wie diese bei der Planung berUcksichtigt werden.

Auf  AusfUhrungen zum Niedersdchsischen Moorschutzprogramm  und  zum Feucthr(JnIond—Schu’rzprogrcmm sowie zum WeiBstorch-
Artenhilfsprogramm wird in diesem Umweltbericht verzichtet, weil die Ziele dieser Fachplanungen die 33. Anderung des Flidchennutzungsplans nicht
berGhren.

Die vom Niedersdchsischen Landesamt fur Okologie (NLO) erfassten ,,fUr den Naturschutz wertvollen Bereiche* im MaBstab 1 : 50.000 wurden in den
Landschaftsrahmenplan Ubernommen und werden deshalb nicht gesondert wiedergegeben.
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Ziele des Umweltschutzes aus Fachplanen und Gutachten

Berticksichtigung der Ziele des Umweltschutzes bei der Planung

Anderung des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) des Landkreises Liineburg 2010

Der Landkreis LUneburg hat die Inhalte des Landesraumordnungsprogrammes
(LROP) nach Abwdagung in regionale Ziele Ubernommen oder solche genauer
bestimmt. Auf eine ausfUhrliche Wiedergabe der umweltbezogenen Inhalte des
LROP wird verzichtet. Auf die AusfGhrungen zum RROP 2010 wird verwiesen. An
dieser Stelle werden die Ausfuhrungen des RROP zum Umweltschutz zusammen-
fassend aufgefihrt, die die 33. Anderung des Fldchennutzungsplanes der Ge-
meinde Echem betreffen.

1.1Entwicklung der r&umlichen Struktur des Landes

01 ... Dabei haben sie dafir Sorge zu tragen, dass: Natur- und Landschaftsrdu-
me gesichert werden.

03 Bei der kommunalen Bauleitplanung sind verstarkt die Erfordernisse des Kili-
mawandels und des Klimaschutzes zu berUcksichtigen. ...

3.1 Entwicklung eines landesweiten Freiraumverbundes und seiner Funktionen

3.1.1 Elemente und Funktionen des landesweiten Freiraumverbundes, Boden-
schutz

01 Der jahrliche Verbrauch an Wohnsiedlungsfl&chen ist in allen Samt-
/Einheitsgemeinden bis zum Jahr 2020 jeweils um 50% zu reduzieren. ...

04 ... Durch MaBnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind die

Durch die 33. Anderung des Fldchennutzungsplanes werden
Natur- und Landschaftsrdume gesichert.

Das Schutzgut ,Klima* wird im Umweltbericht ausreichend be-
rGcksichtigt.

Der jahrliche Verbrauch an Wohnsiedlungsfl&chen soll in der
ganzen Samtgemeinde um 50 % reduziert werden. Echem
kommt durch den Bahnanschluss eine besondere Bedeutung
als Wohnstandort mit einer entsprechenden Ausweisung an
Wohnsiedlungsfl&échen in der Samtgemeinde zu.

Den Anforderungen wird durch die Beschreibung und Bewer-
tung der Umweltbelange, die Ermittlung der Auswirkungen der

Ute Mehring

STADT +
LANDSCHAFTSPLANUNG

LUNEBURG




Samtgemeinde Scharnebeck — Begrindung zur 33. Anderung des Fldchennutzungsplanes

52

Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts, die Nutzbarkeit der NaturgUter, die Tier-
und Pflanzenwelt sowie die Vielfalt, Eigenart und Schénheit von Natur und Land-
schaft nachhaltig zu sichern. ...

05 Bei allen MaBnahmen, die in den Bestand von Natur und Landschaft eingrei-
fen, ist die Sicherung und Wiederherstellung der Funktionsfé&higkeit des Natur-
haushaltes zu beachten. Bei unvermeidbaren Beeintrdchtigungen oder Schédi-
gungen von Natur und Landschaft sind regulierende MaBnahmen zur Minderung
von Belastungen bzw. zur Bewahrung oder Neugestaltung des Landschaftsbildes
unter Beachtung der naturr@dumlichen Gegebenheiten zu ergreifen. ...

06 Einer Zersiedelung der Landschaft ist entgegenzutreten. ...

08 Seltene Bodentypen sind rdumlich zu erfassen und im Rahmen des Boden-
schutzes zu erhalten.

09 Die Erhaltung der Vielzahl von kulturellen SachgUtern im Landkreis ist weiterhin
zu unterstUtzen und zu férdem. ...

3.1.2 Natur und Landschaft

01 Im Landkreis Luneburg wird dem Umweltschutz auch weiterhin groBe Bedeu-
tung beigemessen. Seine schrittweise Verbesserung soll mit dem Aktionspro-
gramm "Agenda 21" erreicht und eine nachhaltige Nutzung der Naturressourcen
ermdglicht werden.

02 Soweit Beeintrdchtigungen vorhanden sind, ist ihnen im Rahmen des tech-
nisch und wirtschaftlich Méglichen entgegenzuwirken.

03 Bei Planungen und MaBnahmen ist im Rahmen der jeweiligen Planungs- bzw.
Genehmigungsverfahren eine Minimierung moglicher Umwelteinwirkungen zu
fordern soweit nach den gegebenen Umsténden erforderlich und méglich.

06 ... Das Biosphdrenreservat "Niederséichsische Elotalaue"ist Teil des von der

Planung auf diese und die Planung von MaBnahmen zur Ver-
meidung, Verminderung und zum Ausgleich nachteiliger Aus-
wirkungen sowie die Darstellung von anderweitigen Planungs-
maoglichkeiten im Umweltbericht Rechung getragen. Die Ein-
griffs-, Ausgleichsregelung findet im Rahmen der UmweltprU-
fung Anwendung.

Einer Zersiedelung der Landschaft wird mit der 33. Anderung
des Fldchennutzungsplanes entgegengetreten, da Baufldchen
am Ortsrand zurick genommen werden und Baufl&chen im Ort
ausgewiesen werden. Die Innenentwicklung wird hierdurch
gestarkt.

Das Schutzgut ,Boden' wird in der Umweltprifung ausreichend
berlcksichtigt.

Das Schutzgut ,,Kultur- und SachgUter” wird in der Umweltpri-
fung ausreichend bericksichtigt.

Der Umweltschutz wird im Rahmen der Umweltprifung berlGck-
sichtigt. Es werden die Auswirkungen der Planung, die MaB-
nahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich beschrieben.

Das Biosphdrenreservat Niederséchsische Elbtalaue wird durch
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UNESCO im Dezember 1997 anerkannten, [dnderUbergreifenden Biosphdrenre-
servats Flusslandschaft Elbe. Es ist so auszugestalten, dass es sich auch bei der
"Niedersdchsischen Elbtalaue" um eine Beispiellandschaft fUr die im Rahmen der
Agenda 21 geforderte nachhaltige Entwicklung in allen Lebens- und Wirt-
schaftsbereichen handelt. ...

08 Als Vorranggebiete fur Natur und Landschaft werden neben den vorhande-
nen Naturschutzgebieten weitere fUr den Naturschutz wertvolle Gebiete in der
Leichnerischen Darstellung generdilisiert festgelegt. Dabei handelt es sich um for
das Kreisgebiet besonders kennzeichnende, gefdhrdete oder seltene Land-
schaftselemente. Sie sind vor stérenden Einflissen oder Ver&nderungen zu schit-
zen und — soweit es der Schutzzweck erfordert — von Erholungsverkehr freizuhal-
ten. FUr diese Gebiete sollen — soweit erforderlich — im Einvernehmen mit den
Bewirtschaftern Pflege- und Entwicklungskonzepte entwickelt und umgesetzt
werden.

09 Als Vorbehaltsgebiete fUr Natur und Landschaft werden neben den vorhan-
denen Landschaftsschutzgebieten weitere in der Regel groBflédchige Gebiete in
der Zeichnerischen Darstellung generalisiert festgelegt.

10 Innerhalb des Biosphdrenreservates 'Niederséchsische Elbtalaue' gilt fUr dieje-
nigen Gebiete, die Grinland sind, grundsdatzlich Gberlagernd Vorrang fur Grin-
land. ...

3.1.3. Natura 2000

Aufgrund ihrer internationalen Bedeutung sind die Gebiete des europdischen
Okologischen Netzes "Natura 2000" entsprechend den jeweiligen Erhaltungszie-
len als "Vorranggebiet Natura 2000" festgelegt. Die "Vorranggebiete Natura
2000" sind gemdB der an die Europdische Union gemeldeten Gebietskulisse in
der Zeichnerischen Darstellung dargestellt. Raumbedeutsame Planungen und
MaBnahmen, die Auswirkungen auf die Erhaltungsziele eines Gebietes von ge-
meinschaftlicher Bedeutung haben kénnen, sind nur unter den Voraussetzungen
des § 34 c NNatG zuldssig.

3.1.4. Entwicklung der GroBBschutzgebiete

Die Sicherung und Entwicklung des Biosphdrenreservates ,Nieders@chsische Elb-

die Planung nicht beeintrachtigt.

Lediglich der Anderungsbereich 9 und ein kleiner Teilbereich
des Anderungsbereiches 2 liegen innerhalb von Vorranggebie-
ten fOr Natur und Landschaft. Die Planungen sind mit dem
RROP vereinbar. Ein Zielabweichungsverfahren wird voraussicht-
lich nicht erforderlich.

Vorbehaltsgebiete fUr Natur und Landschaft sind von der Plo-
nung nicht betroffen.

Das Biosphdrenreservat Niederséchsische Elbtalaue wird durch
die Planung nicht beeintrachtigt.

Das FFH-Gebiet ,,Gewdssersystem der Luhe und unteren Neet-
ze" ragt in den sudlichen Bereich des Anderungsbereiches 9
hinein. Eine erhebliche Beeintréchtigung der Erhaltungsziele des
FFH-Gebietes ist unter Beachtung von Rahmenbedingungen,
welche in der verbindlichen Bauleitplanung zu regeln sind, nicht
zu erwarten. Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung ist
eine FFH-Vertraglichkeitsprifung durchzufbhren.
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talaue" ist eine der wichtigsten regional bedeutsamen Naturschutzaufgaben.
Die vielfaltigen Strukturelemente sind durch das Biosphdrenreservatsgesetz zu
sichern und zu verbessem. ...

3.2 Entwicklung der Freiraumnutzungen

3.2.1 Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei

01 ... soll eine gesunde Agrarstruktur unter besonderer Bericksichtigung der Be-
standspflege gesichert und entwickelt werden. ...

03 ... Die Méglichkeiten ackerfldchensparender Ausgleichs- und ErsatzmaBnah-
men sind zu nutzen bei gleichzeitiger Férderung nicht fldchenintensiver Schaf-
fung von kleinen Strukturen in der Kulturlandschaft.

04 Die in der Zeichnerischen Darstellung ausgewiesenen Vorbehaltsgebiete fir
Landwirtschaft sind generalisiert festgelegt. ...

05 ... Der Wald ist in seinem gegenwdrtigen AusmaB und in seiner heutigen
rdumlichen Verteilung zu sichern und - wo mdéglich und nétig - zu mehren. ...

08 Wald sowie sémtliche Waldrénder einschlieBlich einer Ubergangszone sind
grundsatzlich von Bebauung freizuhalten. Da die Bebauung in diesen Bereichen
stets eine erhebliche Einschrénkung der Waldfunktionen nach sich zieht, darf sie
nur erfolgen, wenn die Ubrigen Ziele der Raumordnung und st&dtebauliche
Grunde dies zwingend erfordern. Ein artenreicher und vielfaltiger Aufbau des
Waldrandes ist zu férdern und zu entwickeln.

12 ... Esist daher auf allen Ebenen fUr die Verringerung des Einfrages von Luft-
schadstoffen sowie fUr geeignete Gegen- und AusgleichsmaBnahmen Sorge zu
fragen.

13 Ein aus standortgemdaBen Baumarten begrindeter und zum Schutz der Arten-
vielfalt in gréBtmdglichem Umfang aus Nadel- und Laubbdumen gemischter

Wald darf durch die Duldung zu hoher Schalenwildbesténde nicht in Frage ge-
stellt werden. In den durch Waldbrand besonders gefdhrdeten Gebieten sind
MaBnahmen des vorbeugenden Brandschutzes weiter auszubauen.

14 Die in der Zeichnerischen Darstellung ausgewiesenen Vorbehaltsgebiete fir

Das Biosphdrenreservat Niederséchsische Elbtalaue wird durch
die Planung nicht beeintrachtigt.

Die Landwirtschaft wird durch die Fl&dchennutzungsplanung
gestarkt. Die AusgleichsmaBnahmen werden fldchensparend in
einem Pool geplant.

Die Vorbehaltsgebiete fir Landwirtschaft werden in der Pla-
nung berUcksichtigt.

Waldfldchen wurden gemdB den Luftbildern dargestellt und
somit gesichert.
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Forstwirtschaft sind generalisiert festgelegt. In diesen Gebieten vorhandene
landwirtschaftliche Nutzfléchen werden in inrer Nutzung nicht eingeschrénkt.

3.2.4 Wassermanagement, Wasserversorgung, KUsten- und Hochwasserschutz

03 Der Reinhaltung von Gewdssern kommt als eine der Hauptaufgaben des
Umweltschutzes wachsende Bedeutung zu.

Die Gemeinde Echem betreffende beschreibende Festlegungen im RROP sind
darGber hinaus:

2.1Entwicklung der Siedlungsstruktur

13 Besondere Entwicklungsaufgaben haben:

- der Standort Echem (Gemeinde Echem): landwirtschaftliche Bildung und For-
schung

Zeichnerisch festgelegte Ziele und Grundsdize fUr die Belange des Umweltschut-
yASN

Die folgenden zeichnerisch festgelegten Ziele und Grundsétze sind fur den Be-
reich der Gemeinde Echem dargestellt:

e GroBe Teile des Gemeindegebiets im westlichen Bereich der Gemeinde
und auBerhalb der Ortslage Echem befinden sich laut dem RROP in ei-
nem Vorranggebiet fir Natur und Landschaft.

e Der Uberwiegende Bereich der Gemeinde auBerhalb der Ortslage E-
chem wird auBerdem als Vorbehaltsgebiet fUr Landwirtschaft dargestellt.

e Im sUdlichen Bereich der Gemeinde ist ein Vorbehaltsgebiet fUr Forstwirt-
schaft dargestellt.

e Die Bahnstrecke ist als Haupteisenbahnstrecke mit Haltepunkt in Echem
gekennzeichnet. Ein elekirischer Betrieb dieser Strecke erforderlich, be-
darf jedoch weiterer Abstimmung.

e Die K 53, welche das Gemeindegebiet durchquert, ist als Hauptverkehrs-
straBe von regionaler Bedeutung gekennzeichnet.

e AuBerdem wird ein regional bedeutsamer Wanderweg in der Gemeinde

Die im SUden der Gemeinde Echem vorhandenen Vorbehalts-
gebiete fUr Forstwirtschaft werden durch die Planung nicht be-
rohrt.

Die Gewdsser werden durch die Planung nicht beeintrachftigt.

Der besonderen Entwicklungsaufgabe ,landwirtschaftliche Bil-
dung und Forschung" der Gemeinde Echem wird nachge-
kommen. Die Entwicklung des LBZ wird jedoch in einer geson-
derten Fldchennutzungsplan&nderung aufgegriffen.

FOr den Anderungsbereich 1 selbst wird nichts im Regionalen
Raumordnungsprogramm (RROP) dargestellt. Norddstlich des
Anderungsbereiches grenzt ein Vorbehaltsgebiet fir die Land-
wirtschaft an. SGdlich verlduft die K 53, welche im RROP als
HauptverkehrsstraBe von regionaler Bedeutung gekennzeich-
net ist. Die geplante Darstellung ist mit dem RROP vereinbar.

Im RROP wird fUr den nérdlichen Randbereich des Anderungs-
bereiches 2 ein Vorranggebiet fUr Natur und Landschaft darge-
stellt. Ansonsten wird fUr die Fl&che selbst nichts dargestellt. Di-
rekt sUdéstlich der Fldche verlauft die Bahnlinie, welche als
Haupteisenbahnstrecke mit Haltepunkt in Echem gekennzeich-
net ist. Im RROP wird dargestellt, dass ein elekirischer Betrieb
dieser Bahnstrecke erforderlich ist, jedoch noch weiterer Ab-
stimmung bedarf. Stdlich grenzt die K 53 an, welche als Haupt-
verkehrsstraBe von regionaler Bedeutung dargestellt ist. Die
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Echem dargestellt.

e Der Elbeseitenkanal, welcher die Gemeinde in Nord-SGd-Richtung quert,
ist als schiffoarer Kanal gekennzeichnet.

e Die Natura 2000-Gebiete im Bereich der Neetze werden im RROP darge-
stellt.

geplante Darstellung ist mit dem RROP vereinbar.

FOr den Anderungsbereich 3 selbst stellt das Regionale Raum-
ordnungsprogramm (RROP) nichts dar. SUdlich verlduft die K 53,
welche im RROP als HauptverkehrsstraBe von regionaler Bedeu-
tung gekennzeichnet ist. Noérdlich grenzt ein Vorranggebiet fir
Natur und Landschaft an. Die geplante Darstellung ist mit dem
RROP vereinbar.

FOr den Anderungsbereich 4 selbst stellt das Regionale Raum-
ordnungsprogramm (RROP) nichts dar. Direkt nordwestlich der
Fldche verlduft die Bahnlinie, welche als Haupteisenbahnstre-
cke mit Haltepunkt in Echem gekennzeichnet ist. Im RROP wird
dargestellt, dass ein elektrischer Betrieb dieser Bahnstrecke er-
forderlich ist, jedoch noch weiterer Abstimmung bedarf. Die
geplante Darstellung ist mit dem RROP vereinbar.

FOr den Anderungsbereich 5 selbst stellt das Regionale Raum-
ordnungsprogramm (RROP) nichts dar. Nérdlich der Fldche ver-
IGuft die K 53, welche im RROP als HauptverkehrsstraBe von re-
gionaler Bedeutung gekennzeichnet ist. Entlang der sidlich
verlaufenden DorfstraBe wird ein regional bedeutsamer Rad-
fahrweg gekennzeichnet. Nordwestlich grenzt die Bahnlinie an,
welche als Haupteisenbahnstrecke mit Haltepunkt in Echem
gekennzeichnet ist. Im RROP wird dargestellt, dass ein elekiri-
scher Betrieb dieser Bahnstrecke erforderlich ist, jedoch noch
weiterer Abstimmung bedarf. Die geplante Darstellung ist mit
dem RROP vereinbar.

FOr den Anderungsbereich 6 selbst stellt das Regionale Raum-
ordnungsprogramm (RROP) nichts dar. Unmittelbar 6stlich gren-
zen ein Vorranggebiet fUr Natur und Landschaft sowie ein Vor-
sorgegebiet fUr die Landwirtschaft an. Die geplante Darstellung
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ist mit dem RROP vereinbar.

FOr den Anderungsbereich 7 stellt das Regionale Raumord-
nungsprogramm (RROP) nichts dar. SUdwestlich grenzen ein
Vorranggebiet fUr Natur und Landschaft, sowie ein Vorsorge-
gebiet fUr die Landwirtschaft an. SUdostlich befindet sich die
Bahnlinie, welche als Haupteisenbahnstrecke mit Haltepunkt in
Echem gekennzeichnet ist. Im RROP wird dargestellt, dass ein
elektrischer Betrieb dieser Bahnstrecke erforderlich ist, jedoch
noch weiterer Abstimmung bedarf. Die geplante Darstellung ist
mit dem RROP vereinbar.

FOr den Anderungsbereich 8 stellt das Regionale Raumord-
nungsprogramm (RROP) nichts dar. SUdlich grenzen ein Vor-
ranggebiet fUr Natur und Landschaft, sowie ein Vorsorgegebiet
fUr die Landwirtschaft an. Nordwestlich befindet sich die Bahnli-
nie, welche als Haupteisenbahnstrecke mit Haltepunkt in E-
chem gekennzeichnet ist. Im RROP wird dargestellt, dass ein
elektrischer Betrieb dieser Bahnstrecke erforderlich ist, jedoch
noch weiterer Abstimmung bedarf. Die geplante Darstellung ist
mit dem RROP vereinbar.

Anderungsbereich 9: Im Regionalen Raumordnungsprogramm
ist Fischhausen als Vorranggebiet fur Natur und Landschaft
dargestellt. Den Belangen von Natur und Landschaft wird hier
der Vorrang vor anderen Zielen der Raumordnung eingerdumt.
Ein regional bedeutsamer Wanderweg ist gekennzeichnet. Im
vorgelegten Entwurf der Fortschreibung des Regionalen Raum-
ordnungsprogramms fUr den Landkreis LUneburg wird dariber
hinaus die Neetze sowie die angrenzende FiGche als Vorrang-
gebiet Natura 2000 dargestellt. Das RROP ld&sst zur Zeit eine
bauliche Entwicklung nicht zu. In einem Vorranggebiet fir Natur
und Landschaft ist die Entwicklung eines hier geplanten Son-
dergebietes nicht méglich. Bei einer Darstellung des Sonderge-
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bietes auf den FlurstUcke 34 und 36 wird ein Zielabweichungs-
verfahren voraussichtlich nicht erforderlich.

Landschaftsrahmenplan (LRP, 1996) des Landkreises Luneburg

Der Landkreis LUneburg hat einen Landschaftsrahmenplan (LRP) als zentrales
Planungswerk fUr Naturschutz und Landschaftspflege fur das gesamte Kreisge-
biet abgeleitet aus dem Landschaftsprogramm des Landes Niedersachsen er-
stellt. Der Landschaftsrahmenplan stellt vorrangig die Gegebenheiten aus Sicht
des Naturschutzes und der Landschaftspflege dar, ohne andere Rechtsgiter,
Interessen oder sonstige &ffentliche Belange zu berUcksichtigen. Er stellt somit nur
eine Abwdgungsgrundlage im Rahmen von Enfscheidungen Uber Vorhaben
dar, erlangt jedoch keine eigensténdige Verbindlichkeit. Die Aussagen werden
erst allgemein- oder behdérdenverbindlich, wenn

- die dargestellten Bereiche oder Objekte als Schutzgebiete oder —objekte
gemdaB §§ 28 bis 28 b NNatG ausgewiesen werden

- eine Festlegung in der beschreibenden oder zeichnerischen Darstellung
des regionalen Raumordnungsprogrammes (z. B. als Vorrang- oder Vor-
sorgegebiet fUr Natur und Landschaft) erfolgt

- durch Darstellungen oder Festlegungen in Bauleitplénen der Gemeinden

Als allgemeine Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden ge-
nannt:

,Durch Schutz-, Pflege- und EntwicklungsmaBnahmen sind im gesamten Kreis-
gebiet die Funktfionsfahigkeit des Naturhaushalts, die Nutzbarkeit der Naturgiter,
die Pflanzen- und Tierwelt sowie die Vielfalt, Eigenart und Schdnheit von Natur
und Landschaft im Rahmen einer Daseinsvorsorge fUr die heute und kUnftig hier
lebenden Menschen nachhaltig zu sichern.”

Die nachhaltige Sicherung der Leistungsféhigkeit des Naturhaushalts und damit
u. a. der Schutz der Pflanzen- und Tierwelt sind als das im Naturschutzrecht ver-
ankerte Oberziel genannt.

Die formulierten allgemeinen Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege werden mittels der DurchfUhrung der Um-
weltprifung berlcksichtigt.
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Die konkreteren Ziele des Landschaftsrahmenplans sind in Leitbildern zusam-
mengefasst fUr die Teilgebiete des Kreises Elbtalniederung und Lineburger Hei-
de. Das Plangebiet befindet sich in der Elbtalniederung, in der die folgenden
Ziele gelten:

»Ziel des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist es in diesem Naturraum,
alle noch vorhandenen naturnahen Aue- und Bruchwdalder, FlUsse und B&che,
Stillgewdasser, insbesondere Altwdésser und Bracks, Niedermoore, SUmpfe, feuchte
bis nasse Grunl@ndereien und auch die Sanddinen grundsdatzlich zu erhalten.
DarUber hinaus sollten diese Reste naturnaher Okosysteme und Biotopstrukturen
zu einer fUr den Naturraum typischen GroBe, Verteilung und GUte entwickelt
werden. Jahreszeitlich Gberschwemmte Auewdlder und Wiesen, Bruchwalder,
SUmpfe und Moore mit dauerndem WasserGberschuss [...] sollen in gréBerer Zahl,
hoéherer Qualitdt und intensiverer Vernetzung wiederhergestellt werden.

Elementare Grundbedingungen hierfUr ist ein Wasser- und Bodenhaushalt, der
sich durch hohe Grundwasserstdnde, durch RUckhaltung UGberschussiger Was-
sermengen und durch geringe Stoffeintrdge im Grund- wie Oberfldchenwasser
auszeichnet. Hier sind zahlreiche MaBnahmen zur Erzielung abflussverzégernder,
wasserrickhaltender und Uberstauender Effekte erforderlich. Dabei ist die An-
hebung von Stauzielen und der Umbau von FlieBgewdssern besonders wichtig

[...]

Die hochwasserabhdngigen Walddkosysteme sind in représentativer GréBe und
Verteilung im Vorland langfristig wiederherzustellen [...].

Der Landschaftsrahmenplan enthdlt darGber hinaus konkrete Ziele fOr schutz-
und entwicklungsbedUrftige Okosystemtypen wie Wdalder, Gewdsser, Hoch- und
Ubergangsmoore, Feuchtgrinland und SUmpfe, Trocken- und Magerbiotope
sowie fUr sonstige Biotope.

Nebenstehend erwdhnte Biotopstrukturen werden von der vor-
liegenden Planung nicht nachteilig getroffen bzw. geschont
oder entwickelt.

FOr die Okosysteme entstehen keine nachteiligen Auswirkun-
gen.

Der im Plangebiet gelegene Wald wird durch die Planung nicht
beeintrdchtigt. Er wird als Fl&che fUr Wald dargestellt und erhal-
ten.

Im Rahmen der Bestandsanpassung werden nach Abgleich mit
dem Luftbild Fidchen als Wald dargestellt, welche im bisher
wirksamen Fl&échennutzungsplan nicht als Waldfldchen darge-
stellt waren.

AuBerdem wird im Anderungsbereich 6 eine Fldche fur Wald
dem Bestand entsprechend dargestellt.
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Es werden Anforderungen an Nutzungen formuliert. Fir Siedlungen gilt folgen-
des:

In Ableitung aus dem Nieders. Landschaftsprogramm: ,,Der Wechsel von besie-
delten und unbesiedelten Bereichen als Grundmuster unserer Kulturlandschaft ist
zu erhalten und bewusst zu gestalten.*

Hinsichtlich der Verknappung des Gutes ,,Freie Landschaft”" muss mit Grund und
Boden sparsam umgegangen werden, einer Zersiedelung der Landschaft ist
entgegenzuwirken.

»,Hochrangiges landschaftspflegerisches Ziel ist es, Landschaft moglichst groBfla-
chig und nachhaltig gegenUber Bebauung aller Art zu schitzen und zu sichern.
Die schutz- und entwicklungsbedurftigen Okosysteme bilden das landschafts-
Okologische GrundgerUst des Freifldchenschutzes im Umfeld der Siedlungsberei-
che.

Es wird eine gednderte bauleitplanerische und stéddtebauliche Priorité&tenset-
zung gefordert, indem die erste Prioritat auf die stddtebauliche Entwicklung im
Innenbereich gelegt wird mit Freifldchenschutz in Innen- und AuBenbereich. Der
stéddtebaulichen Entwicklung im AuBenbereich soll danach erst die 2. Priorit&t
zukommen, um AuBenbereiche moglichst zu schonen.

,Gut mit der Landschaft korrespondierende Ortsréinder zu erhalten und neu ge-
schaffene Siedlungsrénder auch durch landschaftsgestaltende MaBnahmen
einzubinden, ist ...eine dringlicher werdende Aufgabe"

»Vorrangig sind heute noch vorhandene und gut ausgeprégte alte Ortsr&énder
als wertvolle Saumbiotope und als gringestalterisch prégnanter Ubergang zur
freien Landschaft zu erhalten und vor ,,baulicher Uberrundung* zu schitzen. Bei
unvermeidbarer baulicher Einbindung sind die Randstrukturen in einem Grinzug
nachvollziehbar zu erhalten und zu einem Verbindungselement im innerértlichen
GrUnflachensystem zu entwickeln.*

Mit planungs- und naturschutzrechtlichen Instrumenten aus Raumordnung (z.B.
Vorranggebiete f. Natur und Landschaft) und Naturschutz (z.B. Schutzgebiete) ist

Mit der Anderung des Fldchennutzungsplanes werden als Ersatz
for bisherige Wohnbaufldchen, welche mit der 33. Anderung
entfallen, lediglich neue Wohnbaufldchen an geeigneter Stelle
im Ort ausgewiesen. Die Innenentwicklung wird daher gestarkt
und landschaftspflegerische Ziele werden berlcksichtigt.
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der AuBenbereich zu schiUtzen.

Der Wohnungsbau bedarf angesichts der immer knapper werdenden freien
Landschaft einer Uberprifung hinsichtlich GrundsticksgréBen, Bauweisen, Nut-
zungsmaBe.

Die Ortslage Echem wird nérdlich sowie sudlich und westlich von fir den Natur-
schutz wichtigen Bereichen ges&umt. Vor allem sind hier FeuchtgrinlGnder oder
auch Heckenstrukturen gekennzeichnet. Im SUdosten der Ortslage befinden sich
die fUr den Naturschutz wichtigen Bereiche Nr. 101 und 102, wobei es sich zum
einen um ein 6stlich der nach Ludersburg fUhrenden StraBe befindliches Stillge-
wdsser handelt. Zum anderen ist damit die landschaftsbildprégende Lindenallee
l&ngs dieser GemeindestraBe gemeint.

In dem Bereich des Ortsteils Bullendorf, der sich auf dem Gebiet der Gemeinde
Echem befindet, ist ein Bereich der nordlich verlaufenden Marschwetter als fir
den Naturschutz wichtiger Bereich Nr. 96 ausgewiesen, da hier ein besonders gut
entwickelter Abschnitt dieses Gewdssers vorliegt. Im Westen des dargestellten
Wochenendhausgebietes ist auBerdem ein durch Nassabbau entstandenes
Stillgewdsser mit Magerrasen in der Uferzone als fur den Naturschutz wichtiger
Bereich Nr. 97 genannt.

FOr den Ortsteil Fischhausen ist der Verlauf der Neetze als fUr den Naturschutz
wichtiger Bereich Nr. 93 gekennzeichnet. Hier befindet sich ein naturnaher Ab-
schnitt der Neetze mit Réhricht und feuchten Hochstaudenfluren. Teilweise kom-
men auch Flutrinnen auf Niedermoor vor, angrenzend sind Feuchtgrinldnder
vorhanden.

AuBerdem wird fUr die Anderungsbereich 7, 8 und 9 gekennzeichnet, dass Pfle-

Diese fUr den Natfurschutz wichtigen Bereiche werden durch
den FiGdchennutzungsplan nicht beeintrachtigt.

Die Planungen fir das Wochenendhausgebiet wurden von
Seiten der Gemeinde dallerdings nicht weiter verfolgt. Die fur
den Naturschutz wichtigen Bereiche werden folglich nicht be-
eintréchtigt.

Der Anderungsbereich 9 befindet sich in diesem fir den Natur-
schutz wichtigen Bereich. Eingriffe in die Neetze werden im
Anderungsbereich nicht geplant. Sie wirden zudem die Erhal-
tungsziele des FFH-Gebietes gefd@hrden. Ggf. kdnnen im Rah-
men des Ausgleichskonzeptes zur verbindlichen Bauleitplanung
Uferstaudenfluren und Feuchtgrinland entwickelt werden.

In diesem Rahmen sind eine Biotoptypenkartierung, eine arten-
schutzrechtliche Prifung sowie eine FFH-Vertr&glichkeitsprifung
durchzufUhren.

Pflege- und EntwicklungsmaBnahmen kénnen ggf. im Rahmen
der verbindlichen Bauleitplanung berUcksichtigt werden.
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ge- und EntwicklungsmaBnahmen erforderlich sind.

Ansonsten wird fUr die Anderungsbereiche nichts im LRP dargestellt.

Denkmalpflege

Die Denkmaltopographie fir den Landkreis Lineburg, Baudenkmale in Nieder-
sachsen. 22.2 (Mdller, 1981) stellt das in § 4 des Niedersdchsischen Denkmal-
schutzgesetzes geforderte ,Verzeichnis der Kulturdenkmale* dar. Es ist Grundla-
ge fUr den in § 1 NDSchG geforderten Schutz, die Pflege und die wissenschaftli-
che Erforschung der Kulturdenkmale.

Die Ortslage Echem ist als denkmalpflegerischer Interessensbereich gekenn-
zeichnet. AuBerdem sind verschiedene Gebdude in der Gemeinde Echem als
Einzeldenkmdler gekennzeichnet.

Im Rahmen der Anderung der Darstellungen und Anpassungen
an den Bestand werden die Baudenkmale nachrichtlich in den
Fldchennutzungsplan aufgenommen und somit geschitzt. His-
torische Siedlungsformen werden erhalten.
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Abbildung 15: Denkmalpflegerische Interessenbereiche, und Einzelobjekte in der Ge-
meinde Echem (aus: Méller 1981)

Niedersachsisches FlieRgewasserschutzsystem

Am Beispiel der FlieBgewdsser hat die Fachbehdrde fir Naturschutz 1985 ein
Schutzgebietssystem entwickelt: das FlieBgewdsserschutzsystem Niedersachsen.
FUr die Regionen wurden représentative Beispielgewdsser ausgewdhlt, die na-
turnah erhalten bzw. entwickelt werden sollen.

Die Neeftze liegt in dem Einzugsgebiet des Verbindungsgewdssers der Neetze.
Die Neetze selbst wird als Hauptgewdsser 1. Priorit&t dargestellt.

Im westlichen Bereich der Gemeinde Echem hat die Neetze einen typischen
Flussmarschencharakter. Jedoch sind u. a. in Fischhausen starke Beeintréchti-
gungen am Gewdsserlauf durch Uferbefestigung teilweise durch Leitplanken

Erhebliche Beeinfr&chtigungen der Neetze, welche an den
Anderungsbereich 9 angrenzt und als FFH-Gebiet ausgewiesen
ist, sind unter Beachtung von Rahmenbedingungen auf der
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung nicht zu erwarten. Im
Rahmen des Bebauungsplanes ist eine FFH-Vertrdglichkeits-
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vorhanden.

Der daran &stlich anschlieBende Abschnitt der Neetze in der Gemeinde Echem
stellt ein zum Teil naturfern ausgebautes, sehr langsam flieBendes Marschenge-
wasser dar. Der DUker unter dem Elbe-Seiten-Kanal ist sehr lang und stellt eine
sehr starke Beeintrdchtigung am Gewdasserlauf dar.

Der Abschnitt der Neetze zwischen dem Strangengraben und der EinmUndung
Bruchwetter weist durch eine naturferne Gewdsserbettstruktur sehr starke Beein-
fréchtigungen am Gewdsserlauf auf.

prufung durchzufGhren, die abprift, ob die Erhaltungsziele des
FFH-Gebietes durch die Planung verschlechtert werden.

Gewasserentwicklungsplan / Rahmenentwurf fir die naturnahe Gestaltung der Neetze und ihrer Aue

Jeder Landkreis in Niedersachsen ist gehalten, in Fortschreibung des FlieBgewdas-
serschutzsystems fUr mindestens ein Gewdsser einen Gewdsserentwicklungsplan
aufzustellen. Im Februar 1996 wurde im Auftrag des Wasserverbandes der lime-
nau-Niederung ein Gewdssererntwicklungsplan / Rahmenentwurf fir die natur-
nahe Gestaltung der Neetze und ihrer Aue erarbeitet. Es wurde der Ist-Zustand
im Gewdsser und in der Aue aufgenommen sowie ein MaBnahmenkatalog er-
stellt, der eine Entwicklung der Neetze in Richtung auf das formulierte Leitbild
ermdglichen soll. Der Gewdsserentwicklungsplan hat keine rechtliche Bindung.
Er ist als Gutachten mit empfehlendem Charakter zu verstehen. Es ist jedoch
wulnschenswert, dass die erarbeiteten Leitlinien in der laufenden Gewdsserun-
terhaltung berUcksichtigt werden und dass die Vorschldge auch Eingang in an-
dere Fachplanungen finden.

Erhebliche Beeinfr&chtigungen der Neetze, welche an den
Anderungsbereich 9 angrenzt und als FFH-Gebiet ausgewiesen
ist, sind unter Beachtung von Rahmenbedingungen der ver-
bindlichen Bauleitplanung nicht zu erwarten. Im Rahmen des
Bebauungsplanes ist eine FFH-Vertréglichkeitsprifung durchzu-
fOhren, um abzuprifen, ob Erhaltungsziele des FFH-Gebietes
nicht beeintrachtigt werden.

Niedersachsisches Fischotte

rprogramm

Globales Ziel des Fischotterprogramms ist es, ,,den verbleibenden Bestand dieser
Tierart zu erhalten und zu bewirken, dass er sich wieder vergroBert. Dazu mUssen
vor dllem die Lebensvoraussetzungen des Ofters an unseren Gewds-
sern...erhalten und...wieder geschaffen werden."

Der Fischotfter wird voraussichtlich im Rahmen einer FFH-
Vertraglichkeitsprifung zu einem Bebauungsplan fUr den Ande-
rungsbereich 9 berUcksichtigt.

., Um das Ziel zu erreichen, muss bei den MaBnahmen zum Schutz und zur Forde-
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rung des Fischotters darauf geachtet werden, dass die ...Lebensrdume des Ot-
ters fUr seine Anspriche groB genug sind und dass seine Wanderung zwischen
ihnen moglich bleibt.

Auch die Neetze, welche zu dem Elbe-Einzugsgebiet zahlt, wird als Schwer-
punkifraum zur FortfGhrung des Niedersdchsischen Fischotterschutzprogrammes
2. Prioritét eingestuft. Der Elbe und ihren Nebengewdssern im Nordosten Nieder-
sachsens ist kUnftig aufgrund ihrer Grenzlage zu Bundesidndern mit guten Ofter-
vorkommen eine besondere Beachtung zu schenken. Die Neetfze und der Neet-
zekanal z&hlen zu den Gewdssern, an denen Otter noch vereinzelt vorkommen
oder aufgrund verhdltnismdaBig ginstiger Rahmenbedingungen ein Wiederauf-
treten durchaus moglich erscheint.

AuBerdem liegt die Neetze auf einer fir Ofterbestéinde bedeutsamen Achse,
welcher ein sehr hoher Wert bei Vernetzungsbemuihungen beizumessen ist.

Naturschutzrelevante Daten des Niedersachsischen Landesbetriebes fur Wass

erwirtschaft, Kiisten- und Naturschutz (NLWKN, ehemals NLO)

Die aktuellen Daten des NLWKN (Stand 2012) zu den faunistisch und avifau-
nistisch wertvollen Bereichen von der homepage des NLWKN wurden bei der
Planung ausgewertet. Auf der homepage des NLWKN werden fUr die Gastvogel
und fUr die Brutvdgel wertvolle Bereiche dargestellt. Bei den Brutvogeln werden
sowohl Daten aus 2010 und 2006 dargestellt.

Westlich an die Orfslage Echem grenzen Brutvogelgebiete mit offenem Status
(2010) an. 2006 war dieser Bereich noch als ,,von lokaler* bzw. ,,von regionaler*
Bedeutung gekennzeichnet.

Ein groBer Bereich der Gemeinde Echem westlich der Ortlage Echem ist auBer-
dem fUr Gastvogel von nationaler Bedeutung. Weitere Fldchen im sUdlichen
Bereich der Gemeinde sind fur Gastvégel von regionaler Bedeutung.

Vereinzelt befinden sich im Gemeindegebiet auBerhalb der Ortslagen kleine fir
die Fauna wertvolle Bereiche fUr den Naturschutz.

FUr die dargestellten wertvollen Bereiche ergibt sich aus ihrer
Bedeutung ein Schutzbedarf, der im Rahmen der Fdchennut-
zungsplandnderung bzw. im Rahmen von der verbindlichen
Bauleitplanung berGcksichtigt wird.

Die Gastvdgelbereiche in dem Anderungsbereichen 1 werden
durch die Planung nicht beeintréchtigt, da Fldche fir die
Landwirtschaft in diesen Bereichen dargestellt wird.

Im Anderungsbereich 2 befindet sich ein Gastvogelbereich mit
nationaler Bedeutung. Die Fldchen sind bereits bebaut. Eine
Beeintrdchtigung findet nicht statt. Der nérdliche Bereich, der
als Fldche fUr die Landwirtschaft dargestellt wird, liegt zuséatzlich
in einem Brutvogelbereich mit offenem Status (2006). 2010 wird
hier kein fur Brutvogel wertvoller Bereich mehr gekennzeichnet.
Auch dieser wird durch die Darstellung von Fléche fUr die
Landwirtschaft nicht beeintré&chtigt.
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Der Gastvogelbereich mit nationaler Bedeutung im Ande-
rungsbereich 3 wird voraussichtlich nicht erheblich durch die
Planung einer gemischten Baufldche beeintrchtigt, da der
Anderungsbereich nur einen sehr geringen Teil des Gastvogel-
bereiches einnimmt und direkt an die KreisstraBe angrenzt. Au-
Berdem ist der Anderungsbereich von Siedlungsbereichen ein-
geschlossen. Es ist daher zu erwarten, dass sich die Gastvdgel in
weiterer Entfernung zum Anderungsbereich aufhalten.

In dem Anderungsbereich 4 befinden sich keine avifaunistisch
wertvollen Bereiche.

Im &stlichen Bereich des Anderungsbereiches 5 befindet sich
ein fUr Gastvégel wertvoller Bereich von offenem Status. Dieser
wird durch die Planung voraussichtlich nicht erheblich beein-
tr&chtigt, da er nur einen sehr kleinen Teil einnimmt, teilweise
bereits bebaut ist und ansonsten von Siedlungsbereichen ein-
geschlossen ist.

Der Gastvogelbereich mit offenem Status in dem Anderungsbe-
reich é wird durch die Planung nicht beeintréchtigt, da FiGdche
fUr die Landwirtschaft und FiGiche fur Wald in diesen Bereichen
dargestellt wird.

Im Anderungsbereich 7 befinden sich keine avifaunistisch wert-
vollen Bereiche.

Im Anderungsbereich 8 befindet sich ein regionaler Gastvogel-
bereich, welcher durch die Darstellung von Fléche fUr die
Landwirtschaft nicht beeintr&chtigt wird.
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Der Anderungsbereich 9 liegt in einem Brutvogelbereich mit
offenem Status (2010) bzw. von lokaler Bedeutung (2006) und in
einem Gastvogelgebiet, dessen Status offen ist. In Absprache
mit der unteren Naturschutzbehérde wird fUr die verbindliche
Bauleitplanung im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prifung
eine Kartierung empfohlen.
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11.2. Beschreibung und Bewertungen der Umweltbelange

In diesem Kapitel werden nur die Anderungsbereiche beschrieben, in welchen ein Eingriff in
Natur und Landschaft stattfindet, um den Eingriff korrekt bewerten zu kénnen. In den Ande-
rungsbereichen 1, 6 und 8 finden keine Eingriffe in Natur und Landschaft statt. Daher werden
diese Anderungsbereiche in diesem Kapitel nicht beschrieben.

An dieser Stelle wird auf das Kapitel 4.7 verwiesen, in welchem Aussagen zur naturréumlichen
Ausdehnung und zum Immissionsschutz getroffen werden.

11.2.1. Anderungsbereich 2 (Blatt 18)

11.2.1.1. Abgrenzung des Anderungsbereiches, vorhandene Nutzung, Topo-
graphie

Der Anderungsbereich 2 (Flursticke 24/1, 12/1, 12/3, 12/4, 12/5, 25, 32 und 33) liegt am nérdli-
chen Ortsrand des Ortsteiles Echem, direkt nordwestlich angrenzend an die Bahnlinie. Sudlich
wird die Fldche durch die K 53 begrenzt und im Norden und Westen schlieBen landwirtschaft-
lich genutzte Flidchen an. Die Fldiche ist ca. 3,6 ha groB. In der Fldche sind zwei Wohngebdu-
de direkt nérdlich der K 53, ein Fahrradladen, eine Tierarztpraxis, eine Kfz-Werkstatt und eine
OImihle vorhanden. Im &stlichen Bereich der Fi&che, dstlich der StraBe ,,Gingweg*, befindet
sich eine Tischlerei. Der Anderungsbereich 2 liegt auf ca. 5 m Uber NN.

11.2.1.2. Naturrdumliche Gliederung und heutige potentielle natirliche
Vegetation

Der Anderungsbereich ist naturrdumlich der GroBeinheit ,Untere Mittelelbe — Niederung*
(876) und da der Haupteinheit ,Lauenburger Elbtal" (876.4) zuzuordnen. Der Anderungsbe-
reich ist in dem ,Neetze-Sietland" (876.41) gelegen, welches ein nasses, von den Unterl@ufen
verschleppter Elbzuflisse durchzogenes Bruchgebiet zwischen Flussmarsch und Talsandzone
darstellt. Das Sietland liegt zwischen 4-5 und 7-8 m NN und erhdlt als Niederungsgebiet ZuflUs-
se aus den sudlichen Geestgebieten durch die Neetze sowie aus der nach Norden anschlie-
Benden, hdher gelegenen Marschzone. Die Uberndssung ist charakteristisch fUr diese Einheit.
Die B6den werden durch Schiuff- und Tonsedimente der Elbe mit Sand in gelegentlichen Zwi-
schenlagen bestimmt. Bei Echem tritt eine Sandzunge, die sich in norddstlicher Richtung in
der Flussmarsch fortsetzt, inselartig hervor und wird als Siedlungsstandort des Dorfes genutzt.
Auen- und Bruchwaldgesellschaften sind in der natUrlichen Vegetationsbedeckung vorhan-
den, von der hier ebenfalls noch Restbesténde in einigen Waldabschnitten vorhanden sind.
Durch ausgedehnte MeliorationsmaBnahmen sind erhebliche Fldchenanteile ackerbaulich
geworden. In der Bodennufzung dominiert jedoch bei weitem das Grinland. Die wenigen
vorhandenen dlteren Siedlungen bezogen als wassergeschUtzte Standorte die Hochufer der
FlUsse, haben teilweise Wurten aufgeschittet oder nutzen wie Echem zufdllige Vorzugsstand-
orte (Meybeier 1980).

Als potentielle natUrliche Vegetation wilrde ein trockener Eichen-Buchenwald teilweise im
Ubergang zum Flattergras-Buchenwald vorherrschen (Landkreis Lineburg 1996).

11.2.1.3. Klima/Luft

Niedersachsen liegt im Bereich der feucht-gemdaBigten Westwindzone. Das Wettergeschehen
ist daher eher ozeanisch geprdgt (eher milde, verhdalinisméBig kihle und feuchte Sommer).
Kontinentaler Einfluss macht sich bei Ostwetterlagen bemerkbar (Einstrom frockener, kalter
Luftmassen im Winter und warm-trockener Luffmassen im Sommer). Im Osten Niedersachsens
nimmt die Konfinentalitdt des Klimas zu. Das Plangebiet gehért zum Geest- und Bordebe-
reich, wo der Luftaustausch und somit die Windgeschwindigkeit geringer, die Jahresschwan-
kung der Temperaturen héher und die Niederschldge geringer ausfallen. Die mittlerer jahrli-
che Windgeschwindigkeit betragt 4,0 — 4,9 m/s (NLO, 1999).
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Eine Auswertung der Internetseite des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ergab fUr den Zeit-
raum 1961-90 fUr die Wetterstation Lineburg:

- Mittlerer Jahresniederschlag: 611,8 mm

- Mittlere Sonnenscheindauer: 1495,6 Std./Jahr

- Mittlere Jahrestemperatur: 8,9°C

Die lokalklimatische Situation des Anderungsbereiches wird durch die angrenzende Offen-
landschaft beeinflusst. Diese tragt zur Kaltluftproduktion und somit zur Frischluftzufuhr fUr den
angrenzenden Siedlungsbereich bei. Der Frischluftabfluss aus der FiGche wird durch die an-
grenzende KreisstraBe und die angrenzende Bahnlinie vermindert.

11.2.1.4. Boden

Im Anderungsbereich hat sich unter mittel frischen bis schwach trockenen Bedingungen auf
Lehmsand und Auelehm der Bodentyp Gley-Braunauenboden gebildet (NLfB, 2004). Die FIG-
che liegt damit auf dem gut bebaubaren ,Echemer Sandricken". Der GCley-
Braunauenboden weist laut der Karte ,Suchr&éume fir schutzwirdige Béden" des LBEG eine
hohe Bodenfruchtbarkeit auf. Dem Schutzgut Boden wird daher ein besonderer Schutzbedarf
zugewiesen.

11.2.1.5. Grund- und Oberflachenwasser

Grundwasser

Im Anderungsbereich steht das Grundwasser nach Angabe in der BodenUbersichtskarte
(NLfB, 2004 zwischen 0,8 bis 1,3 m unter Geldnde an.

Nach Darstellung in der Hydrogeologischen Ubersichtskarte von Niedersachsen (NLfB. 2005)
ist das Schutzpotential der GrundwasserUberdeckung im Anderungsbereich aufgrund von
gering durchldssigen Deckschichten (potentielle Barrieregesteine Ton und Schiuff) hoch.

Oberflachenwasser
Im Anderungsbereich befinden sich keine Oberfldchenwasser.

11.2.1.6. Tiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt

Pflanzen/ Biotopkartierung mit Bewertung

Hier wird nur der Bestand einer Teilfldche des Anderungsbereiches erfasst und bewertet, die
im wirksamen FlGdchennutzungsplan als Fidche fUr die Landwirtschaft und im Rahmen der 33.
Anderung erstmals als Baufléiche (Gewerbegebiet) dargestellt wird (vgl. Abb. 18).

Uberbaute und versiegelte Flache/ Neuzeitlicher Ziergarten (X/PHZ)

Der sUdwestliche Teil des Anderungsbereiches wurde bebaut und Uberwiegend versiegelt
(X, Wertfaktor 0). Nordwestlich des Gebdudes wurde eine kleine Gartenfldche angelegt
(PHZ, Wertfaktor 1).

Schuttlagerplatz mit Ruderalflur (URX)

Auf einer Fldche zwischen bebautem Bereich und Grinlandbrache wurde Bauschutt abge-
lagert. Dazwischen finden sich teilweise Gartenpflanzen, teilweise die Arten der norddstlich
angrenzenden Fldche. Die FiGdche wird insgesamt mit Wertfaktor 1 bewertet.

Artenarmes Extensivgrinland/ Brache, gestort (GIE b)

Der nord&stliche Teil des Anderungsbereiches wird von einem Grinland eingenommen. Die
Fldche zeigt bereits Verbrachungstendenzen. Stellenweise haben sich Gemeiner BeifuB (Ar-
temisia vulgaris) und Rainfarn (Tanacetum vulgare), Canadisches Berufkraut (Conyza cana-
densis) eingestellt. Sie wird ansonsten von verbreiteten Arten des Wirtschaftsgrinlandes ein-
genommen. Dazu tritt als Art mesophiler Grinldnder der Glatthafer (Arrhenatherum elatius,
Gemeine Schafgarbe (Achillea millefolium), Rumex acetosa (Wiesensauerampfer) auf.
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Die Fldche weist eine groBe Anzahl von ruderalen Stérungszeigern auf, wie Vogelmiere (Stel-
laria media), WeiBer GéansefuB (Cenopodium album), Gemeines Hirtentéschel (Capselle bur-
sa-pastoris), WeiBe Lichtnelke (Silene lafifolia subsp. Alba), Weicher Storchschnabel (Gerani-
um molle), Rote Taubnessel (Lamium purpureum), Gemeiner Reiherschnabel (Erodium cicuta-
rium). Eutrophierte Stellen werden durch die GroBBe Brennessel (Urtica dioica) und Ackerkatz-
distel (Cirsium arvense) angezeigt.

Sie wird mit Wertfaktor 2 bewertet. Nur vereinzelt wird die Sumpfkratzdistel (Cirsium pallustre)
angetroffen, die fUr Nassgrinl@nder typisch ist, sowie das Jakobsgreiskraut (Senecio jaco-
baeaq), welches mesophile Bedingungen verlangt.

Strauchecke (HFS)

Enflang des westlichen Weges ist im Norden ein Heckenabschnitt ausgeprdagt mit Pflaume
(Prunus domestica), Schlehe (Prunus spinosa), Holunder (Sambucus nigra), Brombeere (Rubus
sectio rubus) (HFS, Wertfaktor 3).

Einzelbaume des Siedlungsbereiches (HE)
Stdlich des o. g. Heckenabschnittes stehen drei dltere Apfelbdume (Malus domestica) mit
Kronentraufen von 5 m bis 6 m Durchmesser. Diese werden mit Wertfaktor 3 bewertet.

Stauch-Baum-Hecke (HFM)

Am 6stlichen Rand des Anderungsbereiches ist eine dichte Hecke aus Schlehe (Prunus spino-
sa) und WeiBdorn (Crataegus monogyna) mit EichenUberhdltern ausgebildet.

7 groBere Eichen weisen Stammdurchmesser ab 10 m auf und sind mit Wertfaktor 4 zu bewer-
ten. Da die Kronentrauffl&che dieser Eichen ungeféhr die Halffe der Gehdlzfldche einnimmf,
wird der gesamte Gehdlzbereich mit Wertfaktor 3,5 bewertet.

Abbildung 16: Biotoptypen des von Verdnderungen bzw. Eingriffen betroffenen
Teilbereiches von Anderungsbereich 2 (unmaBstéblich)
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niederséchsischen Vermessungs- und
Katasterverwaltung © 2009 (Luftbild) 4& LGN,

Tiere

Nach Auswertung der vom NLWKN zur Verfugung gestellten Daten liegt der Anderungsbe-
reich in keinem faunistisch wertvollen Bereich, jedoch in einem Gebiet mit nationaler Bedeu-
tung fir Gastvogel. Ein kleiner nérdlicher Teilbereich befindet sich in einem Brutvogelgebiet

mit offenem Status (2006). 2010 wird hier kein fUr Brutvdgel wertvoller Bereich mehr gekenn-
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zeichnet. Eine Tierartenerfassung fand nicht statt. Der Anderungsbereich ist potentieller Le-
bensraum von Arten des Siedlungsbereiches und der Hecken bzw. Gehdlzbereiche.

NATURA 2000, Sonstige Schutzgebiete
In dem Anderungsbereich befinden sich keine Natura 2000 oder sonstigen Schutzgebiete.

11.2.1.7. Landschaftsbild

Der Anderungsbereich liegt nérdlich der K53 und ist Uberwiegend bebaut. Dem Landschafts-
bild kommt kein besonderer Schutzbedarf zu.

11.2.1.8. Der Mensch und seine Gesundheit

Der Anderungsbereich gehdrt zum Siedlungsbereich und wird gewerblich und zum Wohnen
genutzt. Der Anderungsbereich ist auBerdem durch die angrenzende Bahnstrecke vorbelas-
tet. Er weist keine besondere Erholungsnutzung fir den Menschen auf.

11.2.1.9. Sach- und Kulturguter

Im Anderungsbereich existieren keine Kulturgiter. Im Anderungsbereich ist teilweise Gebdu-
debestand vorhanden.

11.2.1.10.Wechselwirkungen

Die betrachteten Umweltbelange stehen untereinander in Wechselbeziehungen. Der Begriff
Wechselwirkungen umfasst dabei die in der Umwelt ablaufenden Prozesse. Die Schutzguter
beeinflussen sich gegenseitig in unterschiedlichem MaBe. Ein Eingriff in den einen Umweltbe-
lang kann somit auch (in-)direkte Auswirkungen auf einen anderen haben. Diese kdnnen
positiver wie auch negativer Art sein. Aus ihnen kdnnen sich fUr die Bewertung der Umwell-
auswirkungen zusatzliche Aspekte ergeben. Boden, Luft und Wasser bilden die Lebensgrund-
lage fUr Tiere und Pflanzen und den Menschen und seine Gesundheit. Diese SchutzgUter ste-
hen in intensiver Wechselwirkung. So wirkt sich der Grundwasserstand direkt auf die Boden-
entwicklung aus.

Der Siedlungsbereich stellt keinen wertvollen Lebensraum fUr Pflanzen und Tiere dar. Die un-
versiegelten Fidchen innerhalb des Siedlungsbereiches dienen der Kalt- und Frischluftproduk-
tion und sorgen fUr ein ausgeglichenes Mikroklima. Ein unbelastetes Klima kommt dem Men-
schen und seiner Gesundheit zugute.

Das Schufzgut Landschaft steht in Wechselwirkung mit dem Schutzgut Mensch. Die Land-
schaft im Anderungsbereich und seiner Umgebung weist allerdings kein Erholungs- und Erleb-
nispotential fir den Menschen auf.

11.2.2. Anderungsbereich 3 (Blatt 18)

11.2.2.1. Abgrenzung des Anderungsbereiches, vorhandene Nutzung, Topo-
graphie

Der Anderungsbereich 3 (Flursticke 10 und 11) liegt am ndérdlichen Ortsrand von Echem. Er
wird sudlich durch die KreisstraBe 53 und 6stlich durch vorhandene Bebauung begrenzt. Im
Norden und Westen grenzen landwirtschaftlich genutzte Fiichen an. Die FiGche ist ca. 2,1 ha
groB und wird als landwirtschaftliche Fidche genutzt. Im Nordwesten befindet sich ein Gulle-
lager, das aufgegeben werden soll. Am nérdlichen Rand verlduft ein Graben. Der Ande-
rungsbereich 3 liegt auf ca. 5 m Gber NN.

11.2.2.2. Naturrdumliche Gliederung und heutige potentielle natirliche
Vegetation

Vgl. Kapitel 11.2.1.2. (Anderungsbereich 2).
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11.2.2.3. Klima/Luft

Val. Kapitel 11.2.1.3. (Anderungsbereich 2) zum Klima in Niedersachsen und in der Gemeinde
Echem allgemein.

Die lokalklimatische Situation des Anderungsbereiches wird durch die angrenzende Offen-
landschaft beeinflusst. Diese tragt zur Kaltluftproduktion und somit zur Frischluftzufuhr fOr den
angrenzenden Siedlungsbereich bei. Der Frischluftabfluss aus der Fidche wird durch die an-
grenzende KreisstraBe vermindert.

Mit der Anderung des BauGB wird dem Klimaschutz besondere Bedeutung beigemessen.
Dem Klimaschutz wird in Echem insbesondere durch den Bahnanschluss entsprochen. Hier-
durch wird insbesondere der Berufsverkehr zu groBen Teilen auf die Schiene verlagert. Die in
Echem md&gliche Nutzung der Bahn als Verkehrsmittel insbesondere fir den Arbeitsweg be-
darf daher einer besonderen BerUcksichtigung in der Bauleifplanung hinsichtlich der Auswei-
sung von Wohnbaufl@chen.

11.2.2.4. Boden
Vgl. Kapitel 11.2.1.4. (Anderungsbereich 2).

11.2.2.5. Grund- und Oberflachenwasser

Vgl. Kapitel 11.2.1.5. (Anderungsbereich 2).
Nérdlich entlang der Grenze des Anderungsbereiches flieBt ein ndhrstoffreicher Graben.

11.2.2.6. Tiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt

Pflanzen/ Biotopkartierung mit Bewertung

Néahrstoffreicher Graben (FGR) mit halbruderaler Gras- und Staudenflur (UH2) mit begleiten-
den Einzelbaumen (HBE)

Entlang der nérdlichen Grenze des Anderungsbereiches wird ein n&hrstoffreicher Graben,
der ein tief eingeschnittenes Profil aufweist und ein sGdlich an sein Ufer angrenzender Saum-
bereich in den Anderungsbereich einbezogen, Auf dem Saumbereich (UH) sind Arten des
GrUnlandes vertreten. Der Graben wird von Einzelb&dumen begleitet (HBE). Die Biotopstruktur
wird insgesamt mit Wertfaktor 3 bewertet.

Artenarmes Extensivgriinland (GIE)

Der Uberwiegende Teil des Anderungsbereiches wird als Mahwiese bzw. Pferdeweide ge-
nutzt.

Die Fldche weist Uberwiegend weit verbreitete Grinlandarten auf. Wolliges Honiggras ist un-
ter den Grdsern mit hohem Deckungsgrad vertreten. Dazu freten aber auch Arten des me-
sophilen Grinlandes mit breiter Standortamplitude, wie Gemeine Schafgarbe (Achillea mille-
folium), Spitzwegerich (Plantago lanceolata), Wiesensauerampfer (Rumex acetosa) auf. Als
Art  des mageren mesophilen Grinlandes tritt das Ferkelkraut (Hypochoeris redicata) hinzu
sowie als Stérungszeiger in Licken Hirtentdschel (Capsella bursa-pastoris) und Reiherschnabel
(Erodium cicutarium). Die geringe Anzahl der mesophilen Grinlandarten fUhrt zur Einstufung
als artenarmes Extensivgrinland (GIE).

Landwirtschaftliche Lagerflache (EL)/ Halbruderale Gras- und Staudenflur (UH 1)

Der nordwestliche Teil des Anderungsbereiches beherbergt ein Gullesilo und dient als Lager-
platz fUr Silage und andere Materialien (EL). Auf den Randbereichen haben sich halbruderale
Gras- und Staudenfluren (UH) entwickelt.

Die Fidche wird gemittelt mit Wertfaktor 2 bewertet.

Die entlang der KreisstraBe stehenden B&dume befinden sich auBerhalb des Anderungsberei-
ches.
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Abbildung 17: Biotoptypen Anderungsbereich 3 (unmaBstablich)
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niederséchsischen Vermessungs- und

Katasterverwaltung © 2010 (ALK)/ © 2005 (Luftbild) Z-+-4& LGN,

Tiere

Nach Auswertung der vom NLWKN zur Verfigung gestellten Daten liegt der Anderungsbe-
reich in keinem faunistisch wertvollen Bereich. Jedoch liegt der Anderungsbereich in einem
Gebiet mit nationaler Bedeutung fir Gastvogel. Eine Tierartenerfassung fand nicht statt. Der
Anderungsbereich ist potentieller Lebensraum von Arten des Siedlungsbereiches und der

Offenlandschaft.

NATURA 2000, Sonstige Schutzgebiete
In dem Anderungsbereich befinden sich keine Natura 2000 oder sonstigen Schutzgebiete.

11.2.2.7. Landschaftsbild

Der Anderungsbereich liegt nérdlich der K53 und wird landwirtschaftlich genutzt. Dem Land-
schaftsbild kommt kein besonderer Schutzbedarf zu.

11.2.2.8. Der Mensch und seine Gesundheit
Der Anderungsbereich ist durch die angrenzende KreisstraBe im SUden, landwirtschaftliche
Betriebe im Westen, sowie das Gewerbegebiet im Osten vorbelastet. Er weist keine besonde-
re Erholungsnutzung fUr den Menschen auf.

11.2.2.9. Sach- und Kulturguter

Im Anderungsbereich existieren keine Kultur- und Sachguter.

11.2.2.10.Wechselwirkungen

Vgl. Kapitel 11.2.1.10. zu Wechselwirkungen allgemein.
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Die Grunlandflache stellt einen Lebensraum fUr Pflanzen und Tiere dar. Die unversiegelten
Fi&chen dienen der Kalt- und Frischluftproduktion und sorgen fur ein ausgeglichenes Mikro-
klima. Ein unbelastetes Klima kommt dem Menschen und seiner Gesundheit zugute. Es liegt
versickerungsfahiger, unversiegelter Boden vor, der dazu beitrdgt, dass sich die Grundwas-
serneubildungsrate nicht verédndert.

Der anstehende Boden weist zum einen ein landwirtschaftliches Ertragspotential fir die Nut-
zung durch den Menschen auf, aber auch ein Biotopentwicklungspotential. Der Boden stellt
auch die Grundlage fur Natur- und Kulturgeschichte dar. Im Anderungsbereich weist der Bo-
den allerdings keine bekannten Kultur- und sonstigen SachgUter auf.

11.2.3. Anderungsbereich 4 (Blatt 18)

11.2.3.1. Abgrenzung des Anderungsbereiches, vorhandene Nutzung, Topo-
graphie

Der Anderungsbereich 4 (FlurstUcke 49, 53, 56, 50, 51 und 52) liegt am sUdlichen Ortsrand von
Echem. Er wird nordwestlich durch die Bahnlinie von LUneburg nach Lauenburg begrenzt,
ndrdlich und &stlich wird die Fdche von Wohnbebauung umgeben und sudlich grenzen
landwirtschaftlich genutzte Fidchen an. Die Fldche ist ca. 1,3 ha groB und wird als landwirt-
schaftliche Fldche genutzt. Der Anderungsbereich liegt im Siden auf ca. 4,5 m Ober NN und
steigt nach Norden auf ca. 6 m Uber NN an.

11.2.3.2. Naturrdumliche Gliederung und heutige potentielle natirliche
Vegetation

Val. Kapitel 11.2.1.2. (Anderungsbereich 2) zur naturrédumlichen Einheit.
Die potentielle natUrliche Vegetation wirde ein Geilblatt-Eichen-Hainbuchenwald, &rtlich
Waldziest-Eichen-Hainbuchenwald, vorherrschen (Landkreis LUneburg 1996).

11.2.3.3. Klima/Luft

Val. Kapitel 11.2.1.3. (Anderungsbereich 2) zum Klima in Niedersachsen und in der Gemeinde
Echem allgemein.

Die lokalklimatische Situation des Anderungsbereiches wird durch die angrenzende Offen-
landschaft beeinflusst. Diese tragt zur Kaltluftproduktion und somit zur Frischluftzufuhr fUr den
angrenzenden Siedlungsbereich bei. Der Frischluftabfluss aus der Fidche wird durch die an-
grenzende Bahnlinie vermindert.

11.2.3.4. Boden

Im Anderungsbereich hat sich im nérdlichen Bereich unter mittel frischen bis schwach trocke-
nen Bedingungen der Bodentyp Gley-Braunauenboden mit Lehmsand und Auelehm gebil-
det. Im sUdlichen Bereich hat sich aus Reinsand und fluviatilen Ablagerungen unter stark fri-
schen Bedingungen der Bodentyp Kleimarsch entwickelt (NLfB, 2004). Der GCley-
Braunauenboden im noérdlichen Teil des Anderungsbereiches weist laut der Karte ,,Suchréu-
me fUr schutzwUrdige Boden" des LBEG eine hohe Bodenfruchtbarkeit auf. Dem Schutzgut
Boden wird daher in diesem Teilbereich ein besonderer Schutzbedarf zugewiesen.

11.2.3.5. Grund- und Oberflachenwasser

Grundwasser

Im Anderungsbereich steht das Grundwasser nach Angabe in der BodenUbersichtskarte
(NLfB, 2004) im nérdlichen Bereich zwischen 0,8 bis 1,3 m und im sudlichen Bereich zwischen
0,2 bis 1,6 munter Geldnde an.

Nach Darstellung in der Hydrogeologischen Ubersichtskarte von Niedersachsen (NLfB. 2005)
ist das Schutzpotential der GrundwasserUberdeckung im Anderungsbereich aufgrund von
gering durchldssigen Deckschichten (potentielle Barrieregesteine Ton und Schiuff) hoch.

Ute Mehring STADT +
LUNEBURG LANDSCHAFTSPLANUNG P




Samtgemeinde Schamebeck — Begrindung zur 33. Anderung des Fi&ichennutzungsplanes 75

Oberflachenwasser
Im Anderungsbereich befinden sich keine Oberfldchenwasser.

11.2.3.6. Tiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt

Pflanzen/ Biotopkartierung mit Bewertung

artenarmes Extensivgrinland (GIE)

Der Uberwiegende Teil des Anderungsbereiches wird von einem Grinland eingenommen.
Die Flache wird als Pferdeweide genutzt und konnte zur Bestandsaufnahme nicht begangen
werden. Sie wird als artenarmes Extensivgrinland (GIE, Wertfaktor 2) bewertet. Zur verbindli-
chen Bauleitplanung wird eine vertiefende Biotopaufnahme und -bewertung empfohlen.

Neuzeitliche Ziergéarten (PHZ)

Im Osten des Anderungsbereich"es werden Bereiche der angrenzenden Baugrundsticke mit
neuzeitlichen Ziergdrten in den Anderungsbereich einbezogen. Diese werden mit Wertfaktor
1 bewertet.

Nahrstoffreicher Graben (FGR)

Entlang der sUdlichen Grenze des Anderungsbereiches verlduft ein Graben. Der Graben
weist ein tief eingeschnittenes Profil auf. Der landschaftstypische Nahrstoffreichtum, der durch
die infensive DUngung der angrenzenden landwirtschaftlichen Fldchen mitbestimmt wird, ist
erkennbar. Oberhalb der Uferbdschungen stellt sich der Saum so wie das angrenzenden
Grinland dar. Im Ubergangsbereich zu dem 6stlich angrenzenden zugewachsenen Weg
treten zu den verbreiteten Arten der Grunlénder Schilf (Phragmitis australis) und Brennesseln
(Urtica dioica). Der Graben wird mit Wertfaktor 2,5 bewertet.

Unbefestigter Weg/ halbruderale Gras- und Staudenflur (UH)

Der Anderungsbereich wird durch einen unbefestigten Weg erschlossen, der im SUdosten in
den Anderungsbereich hineinreicht. Er ist z7ugewachsen und es hat sich bereits eine halbrude-
rale Gras- und Staudenflur (UH, Wertfaktor 2,5) eingestellt.

Abbildung 18: Biotoptypen Anderungsbereich 4 (unmaBstablich)
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niederséchsischen Vermessungs- und

Katasterverwaltung © 2010 (ALK)/ © 2005 (Luftbild) Z-+-4& LGN,

Tiere
Im Anderungsbereich befinden sich keine avifaunistisch oder faunistisch wertvollen Bereiche.
Dies hat eine Auswertung der vom NLWKN zur Verfigung gestellten Daten ergeben. Der An-
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derungsbereich ist potentieller Lebensraum von Arten der Offenlandschaft. Eine Tierartener-
fassung fand nicht statt.

NATURA 2000, Sonstige Schutzgebiete
In dem Anderungsbereich befinden sich keine Natura 2000 oder sonstigen Schutzgebiete.

11.2.3.7. Landschaftsbild

Der Anderungsbereich grenzt direkt an die Bahnstrecke an und wird landwirtschaftlich ge-
nutzt. Dem Landschaftsbild kommt kein besonderer Schutzbedarf zu.

11.2.3.8. Der Mensch und seine Gesundheit

Der Anderungsbereich ist durch die angrenzende Bahnstrecke vorbelastet. Die Deutsche
Bahn Services Immobilien GmbH weist darauf hin, dass die Elekfrifizierung der Bahnstrecke
Gerate beeinflussen kann, die empfindlich auf magnetische Felder reagieren (z. B. Monitore,
medizinische Geréate). Es wird empfohlen, dies bei beabsichtigten Nutzungen zu bedenken.
Er weist keine besondere Erholungsnutzung fir den Menschen auf.

11.2.3.9. Sach- und Kulturguter

Im Anderungsbereich existieren keine Kultur- und Sachguter.

11.2.3.10.Wechselwirkungen
Vgl. Kapitel 11.2.2.10 (Anderungsbereich 3).

11.2.4. Anderungsbereich 5 (Blatt 18)

11.2.4.1. Abgrenzung des Anderungsbereiches, vorhandene Nutzung, Topo-
graphie

Die Fldche liegt mitten in der Ortslage von Echem und ist Gberwiegend von bebauten FIG-
chen umgeben. Im Norden grenzt die K 53 an und im Westen wird die Fl&che durch die
Bahnlinie begrenzt. SUdlich wird die Fi&che durch die DorfstraBe und 6stlich durch den Fried-
hof und vorhandene Wohnbebauung begrenzt.

Die Flache ist ca. 9,1 ha groB und wird Uberwiegend durch vorhandene Wohnbebauung
genufzt. Im SUdwesten der FlGche befindet sich ein landwirtschaftlicher Betrieb, der einen
Hofladen beftreibt. Im Osten der FiGche liegt eine Gdartnerei. Im Osten der FiGiche befindet
sich auBerdem das Betriebsgel&dnde des Wasserverbandes der llImenau-Niederung mit einem
noch nicht eingemessenen neuen Betriebsgebd&ude. Auf der FiGdche des Wasserverbandes
befinden sich das neue Verwaltungsgebdude und der Bauhof. Insgesamt handelt es sich um
eine Gemengelage. Der Anderungsbereich liegt auf ca. 6,5 m Uber NN.

11.2.4.2. Naturrdumliche Gliederung und heutige potentielle natirliche
Vegetation

Vgl. Kapitel 11.2.1.2. (Anderungsbereich 2).
11.2.4.3. Klima/Luft

Val. Kapitel 11.2.1.3. (Anderungsbereich 2) zum Klima in Niedersachsen und in der Gemeinde
Echem allgemein.

Die lokalklimatische Situation des Anderungsbereiches wird durch die umliegende Bebauung
und die angrenzende KreisstraBe und Bahnlinie beeinflusst.

Ute Mehring STADT +
LUNEBURG LANDSCHAFTSPLANUNG P




Samtgemeinde Schamebeck — Begrindung zur 33. Anderung des Fi&ichennutzungsplanes 77

11.2.4.4. Boden
Vg. Kapitel 11.2.1.4. (Anderungsbereich 2).
11.2.4.5. Grund- und Oberflachenwasser
Vgl. Kapitel 11.2.1.5. (Anderungsbereich 2).

11.2.4.6. Tiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt

Der Uberwiegende westliche Teil des Anderungsbereiches wird Uberwiegend von Grundsti-
cken mit Wohnbebauung (X) und neuzeitlichen Ziergdrten (PHZ) sowie von versiegelten Ver-
kehrsfldchen (OV) eingenommen.

Im Osten des Anderungsbereiches liegt die Fldche der Gartnerei (EG).

Westlich an die SchulstraBe anschlieBend befindet sich das Betriebsgeldnde des Wasserver-
bandes der Imenauniederung, welches sich sidlich mit Geb&uden, versiegelten Fidchen (X)
und sonstigen Grinanlagen (PAZ) darstellt. Nérdlich befindet sich die dazugehdrige Erweite-
rungsbaustelle (OX).

- '

Abbildung 19: Biotoptypen Anderungsbereich 5 (unmaBstablich)
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersdchsischen Vermessungs- und
Katasterverwaltung © 2010 (ALK)/ © 2005 (Luftbild) Z-+-4& LGN,

Tiere

Nach Auswertung der vom NLWKN zur Verfigung gestellten Daten liegt der Anderungsbe-

reich in keinem faunistisch wertvollen Bereich. Der 6stliche Bereich des Anderungsbereiches

liegt in einem Gebiet mit offenem Status fir Gastvdgel. Eine Tierartenerfassung fand nicht
statt. Der Anderungsbereich ist potentieller Lebensraum von Arten des Siedlungsbereiches.

NATURA 2000, Sonstige Schutzgebiete
In dem Anderungsbereich befinden sich keine Natura 2000 oder sonstigen Schutzgebiete.
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11.2.4.7. Landschaftsbild

Der Anderungsbereich grenzt direkt an die Bahnstrecke an und ist Uberwiegend bebaut.
Dem Landschaftsbild kommt kein besonderer Schutzbedarf zu.

11.2.4.8. Der Mensch und seine Gesundheit

Der Anderungsbereich gehért zum Siedlungsbereich. Der Anderungsbereich ist durch die
angrenzende Bahnstrecke und die KreisstraBe vorbelastet. Er weist keine besondere Erho-
lungsnutzung fUr den Menschen auf.

11.2.4.9. Sach- und Kulturguter

Im Anderungsbereich existieren keine KulturgUter. Der Anderungsbereich ist durch den vor-
handenen Gebdudebestand geprdagt.

11.2.4.10.Wechselwirkungen

Vgl. Kapitel 11.2.1.10 (Anderungsbereich 2).

11.2.5. Anderungsbereich 7 (Blatt 18)

11.2.5.1. Abgrenzung des Anderungsbereiches, vorhandene Nutzung, Topo-
graphie

Der Anderungsbereich 7 (Flursticke 88/2, 89, 90, 92/1 und 93) befindet sich im sUdwestlichen
Bereich von Echem. Er wird nérdlich durch vorhandene Bebauung begrenzt und im SUdosten
grenzt die Bahnlinie an. Ansonsten ist die Fl&dche von landwirtschaftlich genutzten Fi&chen
umgeben. Die Fidche ist ca. 0,8 ha groB. Der Anderungsbereich wird durch die Gartenberei-
che der nérdlich angrenzenden Wohnbebauung genutzt. Im &stlichen Bereich befindet sich
bereits ein Wohngebdude. Der Anderungsbereich liegt auf ca. 5 m Uber NN.

11.2.5.2. NaturrGumliche Gliederung und heutige potentielle natirliche
Vegetation

Val. Kapitel 11.2.1.2. (Anderungsbereich 2) zur naturédumlichen Einheit.
Als potentiell natirliche Vegetation wirde Traubenkirschen-Erlenwald vorherrschen (Landkreis
LUneburg, 1996).

11.2.5.3. Klima/Luft

Vgl. Kapitel 11.2.3.3 (Anderungsbereich 4).

11.2.5.4. Boden

Im Anderungsbereich hat sich im Uberwiegenden nérdlichen Bereich unter mittel frischen bis
schwach trockenen Bedingungen der Bodentyp Gley-Braunauenboden mit Lehmsand und
Auelehm gebildet. In einem kleinen stdlichen Bereich hat sich aus Reinsand und fluviatilen
Ablagerungen unter stark frischen Bedingungen der Bodentyp Kleimarsch entwickelt (NLfB,
2004). Der Gley-Braunauenboden im Uberwiegenden nérdliichen Teil des Anderungsberei-
ches weist laut der Karte ,,Suchrdume fir schutzwirdige B&den” des LBEG eine hohe Boden-
fruchtbarkeit auf. Dem Schutzgut Boden wird daher in diesem Bereich ein besonderer Schutz-
bedarf zugewiesen.
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11.2.5.5. Grund- und Oberflachenwasser

Im Anderungsbereich steht das Grundwasser nach Angabe in der BodenUbersichtskarte
(NLfB, 2004) im Uberwiegenden nérdlichen Bereich zwischen 0,8 bis 1,3 m und im kleinen sid-
lichen Teilbereich zwischen 0,2 bis 1,5 m unter Geldnde an.

Nach Darstellung in der Hydrogeologischen Ubersichtskarte von Niedersachsen (NLfB. 2005)
ist das Schutzpotential der GrundwasserUberdeckung im Anderungsbereich aufgrund von
gering durchldssigen Deckschichten (potentielle Barrieregesteine Ton und Schiuff) hoch.

11.2.5.6. Tiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt

Pflanzen/ Biotopkartierung mit Bewertung

artenarmes Extensivgrinland (GIE)

Der Uberwiegende zentrale Teil des Anderungsbereiches wird von einem Grinland einge-
nommen. Die Fidche wird extensiv als Ziegenweide genutzt. Nach Angabe der EigentUmerin
findet seit einigen Jahren keine DUngung mehr statt.

Die Fldche wird als artenarmes Extensivgrinland (GIE, Wertfaktor 2) bewertet. Neben ande-
ren verbreiteten Grésern des Wirtschaftsgrinlandes kommt stellenweise das Rote StrauBgras
sowie das Wollige Honiggras (Holcus lanatus) sowie in hoher Deckung, die beginnende Ent-
wicklung zum mesophilen Grinland anzeigend, der Glatthafer (Arrhenatherum elatius) vor.
Eutrophe Stellen werden durch die GroBe Brennnesseln (Urtica dioica) angezeigt. AuBerdem
treten der Lowenzahn (Taraxacum) hdufig, sowie der WeiBklee und die Schafgarbe (Achillea
millefolium) sowie seltener der Spitzwegerich (Plantago lanceolata) auf.

Im Schatten der angrenzenden Hecke hat sich an einer wahrscheinlich durch Staundsse be-
stimmten Stelle ein Sumpfreitgras-Bestand entwickelt (Calamagrosis canescens).

Strauch-Baumhecke (HFM)

Das Grunland wird sudlich und &stlich von einer Strauch-Baumhecke begrenzt. Setzt sich aus
Weiden (Salix spec.) und Eschen (Fraxinus excelsior) zusammen, die von Holunder (Sambucus
nigra) begleitet werden. Vereinzelt finden sich auch abgdngige Obstbdume (Birne). Eine
Silberweide (Salix alba) sowie einige Eschen weisen Stammdurchmesser von ca. 60 cm auf.
Die Hecke wird mit Wertfaktor 3 bewerteft.

Hausgarten (PH)

Im Westen wird in den Anderungsbereich ein Hausgarten einbezogen (PH, Wertfaktor 2). Er
wird als von Rasenbereichen eingenommen. AuBerdem sind Obstbdume, Ziergehdlze sowie
ein GroBbaum vorhanden.

Grundstticksbereich mit Halle, unbefestigten Lagen- und Fahrflachen (X, EL)

Im Osten wird ein Baugrundstick mit Halle einbezogen (X). Die Freifléche stellen sich Uber-
wiegend als unbefestigte zur Lagerung oder als Fahrbereiche genutzte Fldchen dar. Diese
Fi&chen werden wie landwirtschaftliche Lagerfldchen (EL) mit Wertfaktor 1 bewertet.

Unbefestigter Weg (TFW)
Im Nordosten ragt die StraBe ,,Uhlenbusch* als unbefestigter Weg in den Anderungsbereich
hinein. Sie wird mit Wertfaktor 0, 5 bewertet.

Siedlungsgehdlz aus iberwiegend einheimischen Baumarten (HSE)
Im Nordosten gehoért ein zum angrenzenden Hof gehdrendes jungeres Eichenwdéldchen (HSE,
Wertfaktor 3) zum Anderungsbereich.
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Abbildung 20: Biotoptypen Anderungsbereich 7 (unmaBstablich)
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niederséchsischen Vermessungs- und
Katasterverwaltung © 2010 (ALK)/ © 2005 (Luftbild) Z-+-4& LGN,

Tiere

Im Anderungsbereich befinden sich keine avifaunistisch oder faunistisch wertvollen Bereiche.
Dies hat eine Auswertung der vom NLWKN zur Verfigung gestellten Daten ergeben. Der An-
derungsbereich ist potentieller Lebensraum von Arten des Siedlungsbereiches. Eine Tierarten-
erfassung fand nicht statt.

NATURA 2000, Sonstige Schutzgebiete
In dem Anderungsbereich befinden sich keine Natura 2000 oder sonstigen Schutzgebiete.

11.2.5.7. Landschaftsbild

Der Anderungsbereich grenzt direkt an die Bahnstrecke an und wird Uberwiegend durch
Gartenbereiche genutzt. Dem Landschaftsbild kommt kein besonderer Schutzbedarf zu.

11.2.5.8. Der Mensch und seine Gesundheit

Der Anderungsbereich wird durch Gartenbereiche genutzt, die der Erholung dienen. Der An-
derungsbereich ist durch die angrenzende Bahnstrecke jedoch vorbelastet.

11.2.5.9. Sach- und Kulturguter

Im Anderungsbereich existieren keine Kulturgiter. Im Anderungsbereich ist eine Halle vorhan-
den.

11.2.5.10.Wechselwirkungen
Vgl. Kapitel 11.2.1.10. zu Wechselwirkungen allgemein.

Die Grunlandflache stellt einen Lebensraum fUr Pflanzen und Tiere dar. Die unversiegelten
Fldchen dienen der Kalt- und Frischluftproduktion und sorgen fUr ein ausgeglichenes Mikro-
klima. Ein unbelastetes Klima kommt dem Menschen und seiner Gesundheit zugute. Es liegt
versickerungsfahiger, unversiegelter Boden vor, der dazu beitrégt, dass sich die Grundwas-
serneubildungsrate nicht verdndert.

Der anstehende Boden weist zum einen ein landwirtschaftliches Ertragspotential fir die Nut-
zung durch den Menschen auf, aber auch ein Biotopentwicklungspotential. Der Boden stellt
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auch die Grundlage fur Natur- und Kulturgeschichte dar. Im Anderungsbereich weist der Bo-
den allerdings keine bekannten Kultur- und sonstigen SachgUter auf.

11.2.6. Anderungsbereich 9 (Blatt 16)

11.2.6.1. Abgrenzung des Anderungsbereiches, vorhandene Nutzung, Topo-
graphie

Der Anderungsbereich 9 befindet sich in Fischhausen. Im Sidosten wird er durch die Neetze
begrenzt, welche an der Grenze zur Gemeinde Scharnebeck verlduft. Ansonsten ist die FIG-
che von landwirtschaftlich genutzten Flidchen umgeben. Die FiGche ist ca. 2,2 ha groB. Im
suddstlichen Bereich des Anderungsbereiches (FlurstUck 34) befindet sich ein ehemaliges
Gasthaus mit Anbau sowie Nebengebdude. Sidwestlich des ehemaligen Gasthauses befin-
den sich auBerdem ein Campingplatz und Wochenendhauspl&ize/Mobilheimstellplaize.
Fischhausen liegt an einer beliebten Radfahr- und Inlinerroute. Im Ubrigen Bereich wird der
Anderungsbereich als landwirtschaftliche Fl&che genutzt. Norddstlich des Anderungsberei-
ches verlauft ein Wirtschaftsweg, welcher der ErschlieBung des Gebietes dient. Der Ande-
rungsbereich liegt auf ca. 5 m Uber NN.

11.2.6.2. NaturrGumliche Gliederung und heutige potentielle natirliche
Vegetation

Val. Kapitel 11.2.1.2 (Anderungsbereich 2) zur naturrdumlichen Einheit.
Als potentiell natUrliche Vegetation wirde Traubenkirschen-Erlenwald vorherrschen (Landkreis
LUneburg, 1996).

11.2.6.3. Klima/Luft

Val. Kapitel 11.2.1.3. (Anderungsbereich 2) zum Klima in Niedersachsen und in der Gemeinde
Echem allgemein.

Die lokalkimatische Situation des Anderungsbereiches wird durch die unmittelbare Lage an
der Neetze beeinflusst. Der Flusslauf wirkt als Leitbahn des Luftaustausches. Hieraus resultieren
ein stetiger Frischluftstrom und folglich mehr Windereignisse. AuBerdem schlieBen groBe Grin-
landfl&échen an, die der Kaltluftproduktion dienen.

11.2.6.4. Boden

Im Anderungsbereich hat sich im Uberwiegenden an die Neetze angrenzenden Bereich unter
schwach feuchten Bedingungen der Bodentyp Gley mit Reinsand und fluviatilen Ablagerun-
gen gebildet. Im noérdlichen Bereich hat sich aus Schiuffton und Niedermoor unter stark fri-
schen Bedingungen der Bodentyp Kleimarsch unterlagert von Niedermoor entwickelt (NLfB,
2004). Dem unmittelbar an die Neetze angrenzenden Gleyboden als in der Regel stark
grundwasserbeeinflusstem Boden wird ein besonderer Schutzbedarf zugewiesen.

11.2.6.5. Grund- und Oberflachenwasser

Grundwasser

Im Anderungsbereich steht das Grundwasser nach Angabe in der BodenUbersichtskarte
(NLfB, 2004) im an der Neetze angrenzenden Bereich zwischen 0,2 und 1,1 m und im nord-
westlichen Bereich zwischen 0 und 1,0 m unter Geldnde an.

Aufgrund des hohen Grundwasserstandes kommt dem Grundwasser ein besonderer Schutz-
bedarf zu.

Oberflachenwasser
Im Anderungsbereich befinden sich keine Oberfldchengewdsser. SUddstlich grenzt die Neet-
ze an.
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11.2.6.6. Tiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt

Pflanzen/ Biotopkartierung mit Bewertung

Anderungsbereich 9 wird Uberwiegend von einer der Erholung dienenden Anlage mit Gast-
haus, Campingplatz, Wochenendhausplatze/Mobilheimstellpldtze sowie von Staudenfluren
und Gehdlzstrukturen eingenommen. Die Erholungsanlage wird hinsichtlich ihrer Bewertung
untergliedert in den Bereich der Wochenendhauspl&tze, der als Freizeitgrundsticke bewertet
wird und den Bereich um das Gasthaus mit Extensivrasen und versiegelten Fldchen.

Freizeitgrundstiicke (PHF)

Ein GroBteil der Erholungsanlage wird von FreizeitgrundstUcken eingenommen. Dies sind gaért-
nerisch gestaltete Parzellen mit Staudenbepflanzung und Scherrasen und kleinen Holzh&u-
sern. Die GrindstUcke reichen bis unmittelbar ans Neetzeufer. Mehrere Holzterrassen wurden
in den Uferbereich gebaut. Dadurch ist das Ufer eingeschrénkt. Uferbegleitende Bdume, ins-
besondere Erlen sind teilweise erhalten.

Erholungsanlage mit Extensivrasen, versiegelten und Uberbauten Flache und Einzelb&aumen
(GRE/X/HBE)

Der Bereich der Erholungsanlage, der nicht von FreizeitgrundstGcken und ungenutzten Berei-
chen eingenommen wird, der Bereich um das Gasthaus, ist Uberbaut oder als Wege- und
Stellplatzfldche versiegelt (X) bzw. stellt sich als Extensivrasen (GRE) dar. In diesem Bereich
gibt es einige groBe Einzelb&dume mit Durchmessern der Kronentrauffldchen Gber 10 m.

Der gesamte Bereich der Erholungsanlage mit FreizeitgrundstUcken wird mit Wertfaktor 1,5
bewertet. Dabei werden auch die Uberbauten und versiegelten Fldchen sowie die Kronen-
trauffldchen der groBen Einzelb&dume berUcksichtigt.

Halbruderale Gras- und Staudenflur feuchter Standorte (UHF)

Nordlich der Erholungsanlage ist eine tieferliegende FiGdche aus der Nutzung genommen und
verbracht. Die FiGdche wird von Brennesseln (Urtica dioica) und Ackerkratzdistel (Cirsium ar-
vense) dominiert. Dazu treten verbreitete Grinlandgrdser sowie Sumpfreitgras (Calamagrostis
canescens), Gemeiner Hohlzahn (Galeopsis tefrahit), im Westen der FiGche stellenweise Ra-
senschmiele (Deschampsia cespitosa), vereinzelt Flatterbinsen und GroBseggen (Carex
spec.). Im Schatten des sudlich angrenzenden WeidengebUschs findet sich Wiesen Bdrenklau
(Heracleum sphondylium). Die Fidche wird mit Wertfaktor 3 bewertet.

Halbruderale Gras- und Staudenflur feuchter Standorte (UHF) in Durchdringung mit feuchtem
Weidengebusch nahrstoffreicher Standorte (BFR)

Der nérdliche Teilbereich der Erholungsanlage, der sich im Anschluss an die o. g. halbruderale
Gras und Staudenflur befindet, wird von einer randlichen Fahrspur durchzogen und ist ansons-
ten ungenutzt und ruderalisiert. Hier wechseln Bereiche mit halbruderaler Gras- und Stauden-
flur feuchter Standorte mit Dominanz von Brennesseln (Urtica dioica)und Schilf (Phragmitis
autralis) und Gehdlzbereiche. Am Rande zur nérdlichen Ruderalflur sind Weiden (Uberwie-
gend Salix alba) mit Schwarzem Holunder (Sambucus nigra) aufgewachsen. Auch in der FI&-
che verteilt gibt es Weiden (Salix spec.), Schwarzen Holunder (Sambucus nigra), Birken (Betu-
la pendula) und einzelne Rosskastanien (Aesculus hippocastanum). In Bereichen mit Gehdlz-
schatten und Ablagerungen hat sich Gemeiner Giersch (Aegopodium podagraria) einge-
stellt, im Norden auch Wiesenbdrenklau (Heracleum sphondylium). Der gesamte Bereich wird
mit Wertfaktor 3,5 bewertet.

Uferstaudenflur (NU) und Uferstaudenflur mit Einzelb&umen/ Baumreihen (NU/HBE)

Entlang der Neetze, an die Grenze des Anderungsbereiches angrenzend und sidwestlich der
Erholungsanlage hineinreichend ist in einem schmalen B&schungsbereich, der durch die an-
grenzende GrUnlandnutzung bzw. die Nutzung von Freizeitgrundsticken mit in das Ufer hin-
einreichende Terrassen eingeschrankt wird, eine Uferstaudenflur (NU) ausgebildet. Sie setzt
sich aus Rohrglanzgras (Phalaris arundinacea), Schilf (Phragmitis australis), Brennesseln (Urtica
dioica), Sumpfreitgras (Calamagrostis canescens) zusammen. Vereinzelt wurden Rohrkolben
(Typha spec.) und GroBsegge (carex spec.) angetroffen. Nur im SUdwesten, ist die Uferstau-
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denflur breiter und ragt in den Anderungsbereich hinein. Stdlich der Erholungsanlage stehen
im Uferbereich auBerdem Erlen (Alnus glutinosa), Eschen (Fraxinus excelsior) und Weiden
(Uberwiegend Salix alba). Mit Kronentraufen von ca. 10 m Durchmesser. Auch diese Gehdlze
werden mit Wertfaktor 4 bewertet.

Die Bereiche werden aufgrund der einschrénkenden angrenzenden Nutzungen insgesamt
mit Wertfaktor 4 bewertet.

Planzeichenerkldrung

Earals
halbruderale Gras- und Staudenflur feuchter | '

| T
I |I Standorte : il Uferstaudenfiur
13

Freizeitgrundsticke

T T halbruderale Gras- und $taudenflur feuchter
Standorte in Durchdringung mit feuchtem
WeldengebUsch ndhrstoffreicher Standorte

Extensivrasen/versiegelte Fidchen mit
Einzelb&umen

Uferstaudenflur mit Einzelb&umen/ Baumreihen
{Erle, Weide, Esche)

FBG naturnaher, sommerkalter Geestbach

Abbildung 21: Biotoptypen Anderungsbereich 9 (unmaBstablich)
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersdchsischen Vermessungs- und
Katasterverwaltung © 2010 Gkl

Tiere

Nach Auswertung der vom NLWKN zur Verfigung gestellten Daten liegt der Anderungsbe-
reich in keinem faunistisch wertvollen Bereich. Jedoch liegt der Anderungsbereich in einem
Gebiet mit lokaler Bedeutung fUr Brutvégel (2006) bzw. mit offenem Status fur Brutvogel (2010)
und in einem Gebiet mit offenem Status fUr Gastvogel. Eine Tierartenerfassung fand nicht
statt. Der Anderungsbereich ist potentieller Lebensraum von Arten der Brachen und Réhrichte
sowie der GebuUsche.

Die angrenzende Neetze und ihre Uferbereiche stellen potentielle Lebensrume fir Vogel,
KleinsGuger, Fische, Amphibien, Wasserinsekten, Libellen dar.

Im Rahmen eines Bebauungsplanes sind eine Biotoptypenkartierung, sowie eine artenschutz-
rechiliche Prifung mit BerUcksichtigung von Végeln, Amphibien und Flederm&usen durchzu-
fGhren.
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NATURA 2000, Sonstige Schutzgebiete

Im sUdlichen Bereich des Anderungsbereiches befindet sich ein Teil des FFH-Gebietes ,,Ge-
wdassersystem der Luhe und unteren Neetze". Im Rahmen eines Bebauungsplanes ist eine FFH-
Vertraglichkeitsprofung durchzufGhren.

Angrenzend an den Anderungsbereich ist ein Landschaftsschutzgebiet vorhanden.

Das Landschaftsschutzgebiet spart jedoch die Flidichen des Sondergebietes aus. Daher ist das
geplante Sondergebiet mit dem Landschaftsschutzgebiet vereinbar. Die Nutzfldche Fisch-
hausen wurde bei dem Landschaftsschutzgebiet bericksichtigt.

Ansonsten befinden sich keine Schutzgebiete im Anderungsbereich.

11.2.6.7. Landschaftsbild

Der Anderungsbereich liegt nérdlich der Neetze. Im Anderungsbereich befinden sich ein
Gasthaus und Wochenendhauspldtze. Diese Anlage wird durch Gehdlzstrukturen, darunter
einige groBe Einzelb&dume geprégt. Ansonsten ist der Anderungsbereich brach gefallen.
Dem Orts- und Landschaftsbild in idyllischer Lage direkt an der Neetze, insbesondere den
Gehdlzstrukturen kommt ein besonderer Schutzbedarf zu.

11.2.6.8. Der Mensch und seine Gesundheit

Der Anderungsbereich weist eine besondere Erholungsnutzung fur den Menschen auf, da er
als Ausflugsort, insbesondere von Radfahrern, Inlineskatern und Kanufahrern genutzt wird. In
dem Anderungsbereich befinden sich ein Gasthaus und Wochenendhd&user. Die umgeben-
de Landschaft mit der Neetze hat ein hohes Erholungspotential.

11.2.6.9. Sach- und Kulturguter

Im Anderungsbereich befinden sich eine denkmalgeschitzte Wurt, welche entsprechend als
Gesamtanlage, die dem Denkmalschutz unterliegt, im Fldchennutzungsplan dargestellt wird.
AuBerdem befinden sich ein Gasthaus mit Anbau sowie Nebengebdude und Wochenend-
hauser im Anderungsbereich.

11.2.6.10. Wechselwirkungen
Vgl. Kapitel 11.2.1.10. zu Wechselwirkungen allgemein.

Die GrUnlandfldche stellt einen Lebensraum fur Pflanzen und Tiere dar. Diese Eignung konkur-
riert mit der menschlichen Erholungsnutzung. Die unversiegelten Fdchen dienen der Kalt- und
Frischluftproduktion und sorgen fUr ein ausgeglichenes Mikroklima. Ein unbelastetes Klima
kommt dem Menschen und seiner Gesundheit zugute. Es liegt versickerungsfahiger, unversie-
gelter Boden vor, der dazu beitrgt, dass sich die Grundwasserneubildungsrate nicht verdn-
dert.

Der anstehende Boden weist zum einen ein landwirtschaftliches Ertragspotential fir die Nut-
zung durch den Menschen auf, aber auch ein Biotopentwicklungspotential. Der Boden stellt
auch die Grundlage fur Natur- und Kulturgeschichte dar. Im Anderungsbereich weist der Bo-
den denkmalgeschitzte Gesamtanlagen auf.

Das Schufzgut Landschaft steht in Wechselwirkung mit dem Schutzgut Mensch. Die Land-
schaft im Anderungsbereich und seiner Umgebung weist ein hohes Erholungs- und Erlebnispo-
tential fir den Menschen auf.
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11.3. Auswirkungen der Planung auf die Umweltbelange und Prognose
uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfihrung und
bei Nichtdurchfihrung der Planung

11.3.1. Anderungsbereich 1 (Blatt 18)

Auswirkungen der Planung auf die Umweltbelange und Prognose Uber die Entwicklung des
Umweltzustandes bei Durchfihrung der Planung:

Im Anderungsbereich 1 entfallt die Darstellung von Wohnbaufldche und Grinfléche. Es wird
dem Bestand entsprechend Fl&che fUr die Landwirtschaft dargestellt. Die Planung stellt eine
Verbesserung gegenuber dem derzeit Mdglichen dar.

Auswirkungen der Planung auf Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt, Boden, Wasser und
Klima

Eine Versiegelung von Boden durch Verkehrsfldchen, Gebdude und Zuwegungen findet
nicht statt. Daher gibt es keine negativen Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, biologische Viel-
falt, das schutzwirdige Grundwasser und das Klima.

Auswirkungen der Planung auf das Landschaftsbild
Das Landschaftsbild bleibt unbeeintrachtigt.

Auswirkungen der Planung auf den Menschen und seine Gesundheit

Negative Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit finden nicht statt. Es be-
stehen keine Bedenken aus immissionsschutzrechtlicher Sichft.

An den Anderungsbereich grenzt ein Graben an, welcher ein Gewdsser Il. Ordnung ist. Die
Hauptaufgabe des Wasserverbandes der llmenau Niederung besteht darin, dafir zu sorgen,
dass anfallendes Wasser in den Verbandsgewdssern ungehindert abflieBen kann, dieses I&sst
sich dem Schutzgut Mensch zuordnen. Beidseits des Verbandsgewdssers muss daher ein Ab-
stand von 5 m zur Unterhaltung befahrbar bleiben. Da die Fidche jedoch als Fidche fUr die
Landwirtschaft dargestellt wird, wird die Erreichbarkeit des Gewdssers sogar verbessert und es
entstehen keine negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch.

Auswirkungen der Planung auf Kultur- und sonstige Sachgtter
Kultur- und sonstige SachgUter liegen im Anderungsbereich und seinem Wirkraum nicht vor.

Prognose Uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfihrung der Planung:

Bei Nichtdurchfihrung der Planung wirde der Anderungsbereich Uberwiegend als Wohn-
baufldche genutzt werden kénnen, womit eine dauerhafte Versiegelung von Boden verbun-
den wdre. Entsprechend gdbe es negative Auswirkungen auf den Pflanzenstandort und den
Lebensraum der Tiere sowie auf die SchutzgUter Grundwasser, Klima, Landschaftsbild und
den Menschen und seine Gesundheit.

Weiterhin wirde der Anderungsbereich zur offenen Landschaft hin eingegrint werden, wo-
mit positive Auswirkungen auf das Landschaftsbild verbunden wdaren.

11.3.2. Anderungsbereich 2 (Blatt 18)

Auswirkungen der Planung auf die Umweltbelange und Prognose uber die Entwicklung des
Umweltzustandes bei Durchfiihrung der Planung:

Die Fldche des Anderungsbereiches 2 wird als Mischgebiet, Gewerbegebiet und Fldche fir
die Landwirtschaft dargestellt. Im bisher wirksamen Fidchennutzungsplan wurde sie bereits als
Fi&che fUr den Gemeinbedarf und FiGche fUr die Landwirtschaft dargestellt.

Auswirkungen der Planung auf Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt, Boden, Wasser und
Klima

Im bereits bebauten Bereich ergeben sich durch die Darstellung keine Verdnderungen, da
der Fidchennutzungsplan mit seinen Darstellungen die bereits vorgenommene Nutzung des
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Gelandes nachvollzieht. Aus der verénderten Nutzung im Bereich nérdlich der Olmuihle ergibt
sich eine Verbesserung fUr Natur und Landschaft durch die Anderung des Fi&ichennutzungs-
planes. Diese Fldche wird dem Bestand entsprechend als FiGiche fir die Landwirtschaft dar-
gestellf und steht somit nicht mehr fUr eine Bebauung zur VerfOgung.

In dem &stlichen Bereich wird hingegen eine Fldche, welche im bisher wirksamen Fldchennut-
zungsplan als Fi&che fUr die Landwirtschaft dargestellt war, als Gewerbegebiet dargestellt.
Dieser Bereich liegt jedoch im Innenbereich und war daher bereits vor der planerischen Ent-
scheidung zuldssig. Mit der Entwicklung einer Gewerbefldche ist eine dauerhafte Versiege-
lung von Boden verbunden. In Gewerbegebieten ist die Versiegelung und Uberbauung von
ca. 80 % der Grundfldche moglich (GRZ 0,8). Der Boden, welchem ein besonderer Schutzbe-
darf in diesem Bereich zugewiesen wird, geht als Pflanzenstandort und Lebensraum fUr Tiere
und Bodenorganismen verloren. Der Gastvogelbereich mit nationaler Bedeutung im Ande-
rungsbereich 2 wird voraussichtlich nicht erheblich durch die Planung eines Gewerbege-
bietes beeintrachtigt, da der Anderungsbereich nur einen sehr geringen Teil des Gastvo-
gelbereiches einnimmt und direkt an die KreisstraBe sowie die Bahnlinie angrenzt. Es ist zu
erwarten, dass die Gastvogel sich in weiterer Entfernung aufhalten. In einem Teilbereich
dieser Fl&dche befindet sich auBerdem bereits eine Tischlerei.

Das Brutvogelgebiet mit offenem Status (2006) wird durch die Planung nicht beeintréchtigt,
da es sich nur in dem nérdlichen Teilbereich des Anderungsbereiches befindet, welcher als
Fi&che fur die Landwirtschaft dargestellt wird. AuBerdem ist dies nur ein sehr geringer Teil des
Brutvogelgebietes und es ist zu erwarten, dass die Brutvogel sich in weiterer Entfernung auf-
halten. Nach den Daten vom NLWKN (2010) wird kein fUr Brutvégel wertvoller Bereich mehr
dargestellt.

Auswirkungen der Planung auf das Landschaftsbild
Das Landschaftsbild bleibt unbeeintrachtigt.

Auswirkungen der Planung auf den Menschen und seine Gesundheit

Negative Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit finden nicht statt.

Es bestehen keine Bedenken aus immissionsschutzrechtlicher Sicht. Die Immissionsschutzrecht-
lichen Belange kénnen im Rahmen von Baugenehmigungen ausreichend berUcksichtigt
werden. Eine gestaffelte Nutzung ist alleine schon durch die Darstellung der angrenzen-
den Fldchen als Mischgebiet gegeben.

Auswirkungen der Planung auf Kultur- und sonstige Sachgtter
KulturgUter liegen in dem Anderungsbereich und seinem Wirkraum nicht vor. Der vorhandene
Gebdudebestand wird entsprechend im Fldchennutzungsplan dargestellt.

Prognose Uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfihrung der Planung:

Bei NichtdurchfUhrung der Planung wirde der Anderungsbereich weiterhin Gberwiegend als
Fldche fur den Gemeinbedarf dargestellt werden. FUr den nérdlichen Bereich wdren weitere
Versiegelungen moglich, welche negative Auswirkungen auf Natur und Landschaft hatten.
Der &Ostliche Teilbereich wirde weiterhin durch eine Tischlerei genutzt und kénnte durch eine
Bebauung im Innenbereich weiter bebaut werden.

11.3.3. Anderungsbereich 3 (Blatt 18)

Auswirkungen _der Planung auf die Umweltbelange und Prognose uber die Entwicklung des
Umweltzustandes bei Durchfilhrung der Planung:

Die Fldche des Anderungsbereiches 3 wird als Sondergebiet ,L&ndliches Wohnen* und als
Grinflache dargestellt.

Auswirkungen der Planung auf Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt sowie den Boden

Mit der Inanspruchnahme der Fldche fUr die Entwicklung eines Sondergebietes ,,Landliches
Wohnen' ist eine dauerhafte Versiegelung von Boden durch Verkehrsfldchen, Gebdude und
Zuwegungen verbunden. In sonstigen Sondergebieten ist gemdaB BauNVO eine GRZ von bis
zu 0,8 moglich. Dieses ist jedoch aufgrund des in diesem Bereich geplanten Wohnens mit
Pferdehaltung unpassend. Die hier geplante Nutzung entspricht eher der Ausnutzung eines
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Dorfgebietes. Daher wird eine Versiegelung und Uberbauung von max. 60 % der Grundfl&-
chen (GRZ 0,6) angenommen, wie sie in Dorfgebieten zuldssig ist. Der Boden, welchem ein
besonderer Schutzbedarf in diesem Bereich zugewiesen wird, geht als Pflanzenstandort und
Lebensraum fUr Tiere und Bodenorganismen verloren. Der Gastvogelbereich mit nationaler
Bedeutung im Anderungsbereich 3 wird voraussichtlich nicht erheblich durch die Planung
beeintréchtigt, da der Anderungsbereich nur einen sehr geringen Teil des Gastvogelbe-
reiches einnimmt und direkt an die KreisstraBe angrenzt. AuBerdem ist er von Siedlungsbe-
reichen eingeschlossen. Es ist zu erwarten, dass die Gastvogel sich in weiterer Entfernung
zum Anderungsbereich aufhalten.

Auswirkungen der Planung auf Wasser und Klima

Mit der Versiegelung und Uberbauung einher geht auch eine Verringerung der Grundwas-
serneubildungsrate, des Wasser- und Gasaustausches zwischen Boden und Luft sowie der
Versickerungs- und Verdunstungsverhdltnisse.

Durch die Uberbauung wird sich die Kaltluftproduktion der Fidiche reduzieren. Der Frischluft-
abfluss aus der Fidche wird durch die sudlich angrenzende KreisstraBe jedoch bereits vermin-
dert. Durch die angrenzende KreisstraBe besteht bereits eine Vorbelastung des Klimas durch
Abgase.

Auswirkungen der Planung auf das Landschaftsbild

Durch die Inanspruchnahme von freier Landschaft wird ein Eingriff in das Landschaftsbild vor-
bereitet. Jedoch ist das Landschafts- bzw. Ortsbild bereits beeintrdchtigt durch die direkte
Lage an der KreisstraBe, weswegen dem Landschaftsbild kein besonderer Schutzbedarf zu-
kommt. Durch die Darstellung einer Grinfl&che im Norden des Anderungsbereiches wird der
Eingriff in das Landschaftsbild minimiert, da die Baufldche zur freien Landschaft eingegrint
wird.

Auswirkungen der Planung auf den Menschen und seine Gesundheit

Durch eine Bebauung wird es zu einer unwesentlich hdheren Verkehrsbelastung auf der an-
grenzenden KreisstraBe kommen. Von der gemischten Nutzung und den daraus resultieren-
den Immissionen gehen keine erheblichen Beeintrdchtigungen fur die Bewohner der umilie-
genden Dorfgebiete aus.

Auswirkungen der Planung auf Kultur- und sonstige Sachgdter
Kultur- und sonstige SachgUter liegen im Anderungsbereich und seinem Wirkraum nicht vor.

Prognose Uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfihrung der Planung:

Bei NichtdurchfUhrung der Planung wirde der Anderungsbereich weiterhin als landwirtschaft-
liche Fidche genutzt werden. Der Boden bliebe unversiegelt und wirde weiterhin als Frisch-
luftentstehungsgebiet und -zufuhr dienen. Entsprechend fielen die Auswirkungen der Versie-
gelung auf das Grundwasser weg. Auch die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen und biologi-
sche Vielfalt entfielen. Das Landschaftsbild bliebe unveréndert. Die Situation im Anderungs-
bereich entspréche im Wesentlichen der Darstellung in Kapitel ,,Beschreibung und Bewertung
der Anderungsbereiche*.

11.3.4. Anderungsbereich 4 (Blatt 18)

Auswirkungen der Planung auf die Umweltbelange und Prognose Uber die Entwicklung des
Umweltzustandes_bei Durchfuhrung der Planung:

Die Fl&dche des Anderungsbereiches 4 wird als Wohnbaufldche und gemischte Baufldche
dargestellt.

Auswirkungen der Planung auf Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt sowie den Boden

Mit der Inanspruchnahme der Ackerfléche fUr die Entwicklung einer Wohnbaufldche ist eine
dauerhafte Versiegelung von Boden durch Verkehrsflachen, Geb&ude und Zuwegungen
verbunden. In Wohnbaufl&chen ist die Versiegelung und Uberbauung von 40 % der Grund-
fldche moglich (GRZ 0,4). In gemischten Baufldchen k&nnen 60% versiegelt werden. Der Bo-
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den, welchem im nérdlichen Bereich ein besonderer Schutzbedarf zugewiesen wird, geht als
Pflanzenstandort und Lebensraum fUr Tiere und Bodenorganismen verloren.

Auswirkungen der Planung auf Wasser und Klima

Mit der Versiegelung und Uberbauung einher geht auch eine Verringerung der Grundwas-
serneubildungsrate, des Wasser- und Gasaustausches zwischen Boden und Luft sowie der
Versickerungs- und Verdunstungsverhdltnisse.

Durch die Uberbauung wird sich die Kaltluftproduktion der Fidiche reduzieren. Der Frischluft-
abfluss aus der FiGche wird durch die angrenzende Bahnstrecke jedoch bereits vermindert.

Auswirkungen der Planung auf das Landschaftsbild

Durch die Inanspruchnahme von freier Landschaft wird ein Eingriff in das Landschaftsbild vor-
bereitet. Jedoch ist das Landschafts- bzw. Ortsbild bereits beeintrdchtigt durch die direkte
Lage an der Bahnstrecke, weswegen dem Landschaftsbild kein besonderer Schutzbedarf
zukommt.

Auswirkungen der Planung auf den Menschen und seine Gesundheit

Durch die direkte Lage an der Bahnstrecke ist die Fldche bereits vorbelastet. Sie wird land-
wirtschaftlich genutzt und weist keine Erholungsnutzung auf.

Durch eine Bebauung wird es zu einer unwesentlich hdheren Verkehrsbelastung auf den an-
grenzenden StraBen kommen.

Immissionsschutz

Die von der unmittelbar an die Fldche angrenzenden Bahnstrecke LUneburg - Lauenburg
ausgehenden Larmimmissionen werden nachfolgend nach DIN 18005 ,,Schallschutz im Stéd-
tebau" ermittelt. Daraus geht hervor, dass fUr die Fliche nicht mit einer unzuldssigen Larmbe-
einfréchtigung zu rechen ist.

Von der Deutschen Bahn wurden folgende Daten mitgeteilt, die fUr die Ermittlung der Immis-
sionen nach DIN 18005 bendtigt werden: Auf der Strecke von LUneburg nach Lauenburg ver-
kehren zur Zeit planmdaBig 34 Reisezige, wovon 31 ZUge tags und 3 ZUge nachts verkehren.
Die eingesetzten Triebwagen der ReisezUge sind 48 m lang und die Hochstgeschwindigkeit im
Bereich Echem betragt 120 km/h. Alle auf dieser Strecke verkehrenden ZUge sind mit Schei-
benbremsen ausgerustet.

Im Folgenden werden die verschiedenen Beurteilungspegeln fir tags und nachts berechnet.

Berechnung des Beurteilungspegels nach DIN 18005 fiUr die Immissionen der Bahnstrecke LU-
neburg - Lauenburg im Bereich Echem

Der Beurteilungspegel Lr am Immissionsort | fUr die aktuell verkehrenden Z0ge wird nach fol-
gender Gleichung berechnet:

|_r = Lm,E- ALS,J- + ALk

Beurteilungspegel fir tags (6.00 bis 22 Uhr)

L1 = Beurteilungspegel der aktuell verkehrenden Zige (tags von 6.00 bis 22.00 Uhr)
Lme1=51dB+ALin+ALv+ALp+ ALF
AL1,1 =10Ig ((n1 x1)/100) dB = 10Ig((1.9/h x 48)/100)dB = -0,4 dB

nl=1,9/h (tags verkehren insgesamt 31 Z0ge, zwischen 6.00 Uhr und 22 Uhr;
n1=31/16h = 1,9/h) mittlere Anzahl der ZUge je Stunde

|= 48 m (mittlere Zugldnge)
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AL v =20Ig (v/100) dB =20Ig1,2dB = 1,6 dB
v =120 km/h
Alp = 10Ig (7,95-0,0695 x p) dB; FUrp = 100% ist ALo =0 dB
ALr = 0 dB (fUr alle anderen ZUge nach Tabelle 5, DIN 18005)
Lme1 =51 dB+ALi1+ALv+ALD+ALFr=51dB-04dB+1,6dB+0dB+0dB=522dB
Ais, L =(-13,8+3,5x + x3/2)dB=-13,8 + 9,8 + 3,92 dB=-0,1 dB
mit x = Ig (s>L,0 + H2/m2)dB; x =1g(25m? + 4m2/m?)dB = Ig 641 dB = 2,8
slo=25mH=4m
AL« =0 dB (Abschlag bei Schienenverkehr auBerhalb von Bahnh&fen -5 dB)
Der Immissionsort liegt ca. 100 m vom Haltepunkt entfernt. Aus diesem
Grunde wird der Abschlag nicht verwendet.
Lt =Llmer-Alst + Alk=522dB+ 0,1 dB+0dB =523 dB
Der Immissionspegel am Immissionsort betragt fir die Zugzahl n = 31 der tags verkehrenden
ZUge 52,3 dB.
Beurteilungspegel fir nachts (von 22.00 bis 6.00 Uhr)

Nachts verkehren 3 ZUge auf der Bahnstrecke LUneburg — Lauenburg. Daraus folgt gegen-
Uber dem fir die tags verkehrenden ZUge ermittelten Beurteilungspegel ein geringerer Wert.

Lr=Lm.e1 - ALs, L + Alk

Lr2 = Beurteilungspegel der aktuell verkehrenden Z0ge (nachts von 22.00 bis 6.00 Uhr)
Lme2=581dB+ALLL1+ALV+ALD+ALF

AL12=10lg ((n2x1)/100) dB = 10Ig((0,4/h x 48)/100)dB = - 7,2 dB

n2=0,4/h (nachts verkehren insgesamt 3 ZUge, zwischen 22.00 Uhr und 6 Uhr;
n2 = 3/8nh = 0,4/h) mittlere Anzahl der Zige je Stunde

| = 48 m (mittlere Zugldnge)

AL v = 20lg (v/100) dB = 20Ig1,2 dB = 1,6 dB

v =120 km/h

Alb = 10lg (7.95-0,0695 * p1) dB; Fur p 1= 100% ist AL o = 0 dB

ALr = 0 dB (fUr alle anderen ZUge nach Tabelle 5, DIN 18005)
Lme2=51dB+ALi2+ALv+ALp+AL=51dB-72dB+ 1,6 dB+0dB+ 0dB =454dB
Als+ = (-13,8+3,5x + x?/2)dB =-138+ 9,8 + 3,92dB =-0,1 dB

mit x = Ig (s*L,0 + H2/m?)dB; x = Ig(25m? + 4m?/m?)dB = Ig 641 dB = 2,8

sLo=25m;H=4m
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AL« =0 dB (Abschlag bei Schienenverkehr auBerhalb von Bahnhéfen -5 dB)
Der Immissionsort liegt ca. 100 m vom Haltepunkt entfernt. Aus diesem
Grunde wird der Abschlag nicht verwendet.

Lr2=Lme2- AL+ + ALk = 45,4 dB + 0,1 dB+ 0 dB = 45,5 dB

Der Immissionspegel am Immissionsort betragt fir die Zugzahl n = 3 der nachts verkehrenden
ZUge 45,5 dB.

Zeichen Einheit Bedeutung

Lr dB Beurteilungspegel

Lm. e dB Emissionspegel

Als, L dB Korrektur fUr unterschiedliche AbstGnde zwischen Immissionsort
und Fahrstreifen oder Gleis

ALk dB Zu- oder Abschlag fir bestimmte Gerdusche, Ruhezeiten oder
Situationen

Slo dB Horizontaler Abstand eines Immissionsortes von einer geraden
Linienschallgquelle

H m Hoéhenunterschied zwischen Immissionsort und Schallguelle

AL i dB Korrektur fUr unterschiedliche L&dngen

AL v, dB Korrektur fUr unterschiedliche Geschwindigkeiten

AL b dB Korrektur fUr den Anteil scheibengebremster Schienen-
fahrzeuge

AL ¢ dB Korrektur fUr BerUcksichtigung der Zugart

ni 1/h mittlere Anzahl der Z0ge je Stunde

l m mittlere Zugldnge

\ Km/h Geschwindigkeit

pi % Anteil der scheibengebremsten Fahrzeuge

Tabelle 1: Erkl&rung der Formelzeichen

Fazit

Im Beiblatt 1 zur DIN 18005 werden Orientierungswerte fir allgemeine Wohngebiete von
tags = 55 dB und nachts = 45 bzw. 40 dB angegeben. Der niedrige Nachtwert soll fUr Industrie-
. Gewerbe- und Freizeitlérm sowie fir Gerdusche von vergleichbaren 6ffentlichen Betrieben
gelten. Der héhere Nachtwert ist entsprechend fur den Einfluss von Verkehrslérm zu berick-
sichtigen, was hier der Fall ist.

Die zugeordneten Orientfierungswerte sind als Hilfswerte fUr die Bauleitplanung anzusehen. Sie
sind soweit nicht als ,,Grenzwerte" zu verstehen. Diese Anhaltswerte fUr die st&dtebauliche
Planung k&dnnen unter Beachtung des jeweiligen Einzelfalls Gberschritten oder unterschritten
werden, wenn nach einer Abwdgung anderen Belangen der Vorzug zu geben ist oder wenn
dies nach den konkreten tatsdchlichen Verhdlinissen unvermeidbar ist. In der 16. BImSchV
wird geregelt, dass eine Uberschreitung des maBgebenden Orientierungswertes um bis zu 3
dB als ,,nicht wesentlich" einzustufen ist. Das ist darauf zurickzufUhren, dass erst von dieser
Zusatzbelastung an die Mehrzahl der Betroffenen eine Anderung der Gerdusch-
Immissionssituation subjektiv wahrnimmt.

Der Tagwert wird in einem Abstand von 25 m vom Immissionsort und der Schallquelle ein-
gehalten.

Der Nachtwert wird nur geringfUgig um 0,5 dB Uberschritten und liegt damit innerhalb des
gem. 16. BImSchV als nicht wesentlich einzustufenden Bereiches.

Somit ist eine Bebauung im Anderungsbereich 4 ab einem Abstand von 25 m zur mittleren
Gleisachse mdglich. Dieses ist ausreichend.

Ute Mehring STADT +
LUNEBURG LANDSCHAFTSPLANUNG P




Samtgemeinde Schamebeck — Begrindung zur 33. Anderung des Fi&ichennutzungsplanes 91

Auch fUr die sogen. AuBenwohnbereiche (Terrassen, Freisitze usw.) eines Grundsticks sind die
angegebenen Orientierungswerte einzuhalten.

FUr diese wird von einem Hbhenunterschied zwischen Schallquelle und Immissionsort von
H, =1m ausgegangen.

Es ergibt sich dieselbe Abstandskorrektur. Die Beurteilungspegel sind entsprechend.

In der vorliegenden Rechnung wurde von den aktuell verkehrenden Z0gen auf dieser Strecke
ausgegangen, ohne einen Zuschlag fir Mehrverkehr zu verwenden. Falls es zu einem Mehr-
verkehr auf dieser Bahnstrecke kommen sollte, kdnnte die Bebauung auch noch weiter von
der Bahnstrecke abricken. Es wird darauf hingewiesen, dass die norddstlich der Bahnlinie
vorhandene Wohnbebauung momentan sogar einen Abstand von ca. 35 m zur Gleisachse
einhdlt, was einen gréBeren Abstand darstellt. Wenn diese Bauflucht im Anderungsbereich
weitergefUhrt wirde, wére auch bei gewissem Mehrverkehr mit keinen Beeintrdchtigungen
der geplanten Wohnbebauung durch Immissionen zu rechnen.

Auf der Ebene des Fldchennutzungsplanes spricht daher nichts gegen eine Darstellung von
Wohnbaufléche in diesem Bereich. Es wird empfohlen, fUr die Realisierung dieser Wohnbau-
fldche einen verbindlichen Bauleifplan oder eine Satzung aufzustellen.

Auswirkungen der Planung auf Kultur- und sonstige Sachgdter

Kultur- und sonstige SachgUter liegen im Anderungsbereich und seinem Wirkraum nicht vor.
Die Deutsche Bahn Services Immobilien GmbH weist darauf hin, dass die Elekirifizierung der
Bahnstrecke Gerdate beeinflussen kann, die empfindlich auf magnetische Felder reagieren (z.
B. Monitore, medizinische Gerate). Es wird empfohlen, dies bei beabsichtigten Nutzungen zu
bedenken.

Prognose Uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfihrung der Planung:

Bei NichtdurchfUhrung der Planung wirde der Anderungsbereich weiterhin als landwirtschaft-
liche FiGche genutzt werden. Der Boden bliebe unversiegelt und wirde weiterhin als Frisch-
luftentstehungsgebiet und -zufuhr dienen. Entsprechend fielen die Auswirkungen der Versie-
gelung auf das Grundwasser weg. Auch die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen und biologi-
sche Vielfalt entfielen. Das Landschaftsbild bliebe unverdndert. Die Situation im Anderungs-
bereich entspréche im Wesentlichen der Darstellung in Kapitel ,,Beschreibung und Bewertung
der Anderungsbereiche*.

11.3.5. Anderungsbereich 5 (Blatt 18)

Auswirkungen _der Planung auf die Umweltbelange und Prognose uber die Entwicklung des
Umweltzustandes bei Durchfiihrung der Planung:

Die Fl&dche des Anderungsbereiches 5 wird als gemischte Baufldche, Fldche fur den Ge-
meindbedarf und Wohnbaufl&che dargestellt.

Auswirkungen der Planung auf Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt und Boden

Im bereits bebauten Bereich ergeben sich durch die Darstellung keine Verdnderungen, da
der Flachennutzungsplan mit seinen Darstellungen die bereits vorgenommene Nutzung des
Geldndes nachvollzieht. Mit der Darstellung von Wohnbaufldche und Fldche fir den Ge-
meinbedarf sind erhebliche Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Boden,
Wasser und Klima verbunden, da in Teilbereichen, wo der bisher wirksame Fidchennutzungs-
plan FiGche fur die Landwirtschaft oder Grinfléche mit der Zweckbestimmung Gdartnerei dar-
stellt und bisher noch keine Bebauung vorhanden ist, Versiegelungen vorbereitet werden, auf
denen der Wasser- und Bodenhaushalt seine Funktion dauerhaft verliert. Dieser Bereich liegt
jedoch im Innenbereich und der Eingriff war daher bereits vor der planerischen Entscheidung
zul&ssig. In Wohnbaufl&chen ist die Versiegelung und Uberbauung von ca. 40 % der Grund-
fldche moglich (GRZ 0,4). Der Boden, welchem ein besonderer Schutzbedarf in diesem Be-
reich zugewiesen wird, geht als Pflanzenstandort und Lebensraum fur Tiere und Bodenorga-
nismen verloren.
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Auswirkungen der Planung auf Wasser und Klima

Mit der Versiegelung und Uberbauung einher geht auch eine Verringerung der Grundwas-
serneubildungsrate, des Wasser- und Gasaustausches zwischen Boden und Luft sowie der
Versickerungs- und Verdunstungsverhdltnisse.

Durch die Uberbauung wird sich die Kaltluftproduktion der Fidche reduzieren. Der Frischluft-
abfluss aus der Fidche wird durch die sudlich angrenzende KreisstraBe jedoch bereits vermin-
dert. Durch die angrenzende KreisstraBe besteht bereits eine Vorbelastung des Klimas durch
Abgase.

Auswirkungen der Planung auf das Landschaftsbild
Durch die Inanspruchnahme von freier Landschaft wird ein Eingriff in das Landschaftsbild vor-
bereitet.

Auswirkungen der Planung auf den Menschen und seine Gesundheit
Durch eine Bebauung wird es zu einer unwesentlich hdheren Verkehrsbelastung auf den um-
liegenden StraBen kommen.

Immissionsschutz

Mit der Planung wird neue Bebauung angrenzend an den Betrieb des Wasserverbandes der
lImenau-Niederung ermdglicht. Nach Aussagen des Wasserverbandes der Illmenau-
Niederung ist der Betrieb als mischgebietstypisch zu bewerten. Von daher ist mit keinen er-
heblichen Beeintr&chtigungen durch Larm fUr eine Wohnbebauung in der Wohnbaufldche zu
rechnen. Es ist auch bereits direkt westlich und sudlich angrenzend Wohnbebauung vorhan-
den. In der Halle befindet sich eine Werkstatt fUr die Gerdte. AuBerdem wurde ein Neubau fir
die Verwaltung des Wasserverbandes (Verlegung des Standortes nach Echem) gebaut und
eine energetische Sanierung der Werkstatt vorgenommen. Die Betriebszeiten sind im Sommer
von 06.00 bis 15.00 Uhr und im Winter von 06.30 bis 15.30 Uhr. An den Wochenenden findet
kein Betrieb statt. Auf der Freifldche befindet sich eine Lagerfldche. Hier finden regelmdaBig
Ladevorgdnge statt. Der Uberwiegende Beftrieb liegt jedoch am Einsatzort des Wasserver-
bandes im AuBenbereich, wo zumindest auch die Maschinen Uber Nacht verbleiben.
SchweiB- und Holzarbeiten werden Uberwiegend in der Halle vorgenommen. Bisher gab es
nach Angaben der Gemeinde und des Wasserverbandes keine Konflikte mit der angrenzen-
den Wohnbebauung. Es gilt das Gebot der gegenseitigen RUcksichtnahme.

Auswirkungen der Planung auf Kultur- und sonstige Sachgdter
KulturgUter liegen im Anderungsbereich und seinem Wirkraum nicht vor. Sachgiter werden
nicht beeintrachtigt.

Prognose Uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfihrung der Planung:

Bei NichtdurchfUhrung der Planung wirden Teilbereiche weiterhin als Fl&chen fir die Land-
wirtschaft und Grinfldéche mit der Zweckbestimmung ,Gdrtnerei” dargestellt werden. Da
dieser Bereich jedoch im Innenbereich liegt, wéren auch bei Nichtdurchfihrung der Planung
Versiegelungen mit negativen Auswirkungen auf Natur und Landschaft méglich.

11.3.6. Anderungsbereich 6 (Blatt 19)

Auswirkungen der Planung auf die Umweltbelange und Prognose Uber die Entwicklung des
Umweltzustandes bei Durchfuhrung der Planung:

Im Anderungsbereich 6 entfdllt die Darstellung von einem Sondergebiet ,,Wochendhausge-
biet". Es wird dem Bestand entsprechend Uberwiegend als FiGdche fUr die Landwirtschaft und
Fi&che fUr Wald dargestellt. Die Planung stellt eine Verbesserung zu dem derzeit Mdglichen
dar, da vorhandene Grin- und Waldstrukturen mit dem Fldchennutzungsplan gesichert wer-
den.
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Auswirkungen der Planung auf Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt, Boden, Wasser und
Klima

Eine Versiegelung von Boden durch Verkehrsfldchen, Gebdude und Zuwegungen findet
nicht statt. Daher gibt es keine negativen Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, biologische Viel-
falt, das schutzwirdige Grundwasser und das Klima.

Auswirkungen der Planung auf das Landschaftsbild
Das Landschaftsbild bleibt unbeeintrachtigt.

Auswirkungen der Planung auf den Menschen und seine Gesundheit
Negative Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit finden nicht statt. Es be-
stehen keine Bedenken aus immissionsschutzrechtlicher Sicht.

Auswirkungen der Planung auf Kultur- und sonstige Sachguter
Kultur- und sonstige SachgUter liegen im Anderungsbereich und seinem Wirkraum nicht vor.

Prognose Uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfihrung der Planung:

Bei NichtdurchfUhrung der Planung wirde der Anderungsbereich weiterhin als Sondergebiet
~Wochenendhausgebiet" genutzt werden kénnen, womit eine dauerhafte Versiegelung von
Boden verbunden wdre. Enfsprechend gdbe es negative Auswirkungen auf den Pflanzen-
standort und den Lebensraum der Tiere sowie auf die Schutzgiter Grundwasser, Klima, Land-
schaftsbild und den Menschen und seine Gesundheit.

11.3.7. Anderungsbereich 7 (Blatt 18)

Auswirkungen der Planung auf die Umweltbelange und Prognose iUber die Entwicklung des
Umweltzustandes bei Durchfiihrung der Planung:
Die Fldche des Anderungsbereiches 7 wird als Dorfgebiet dargestellt.

Auswirkungen der Planung auf Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt und Boden

Im bereits bebauten Bereich ergeben sich durch die Darstellung keine Verdnderungen, da
der Flidchennutzungsplan mit seinen Darstellungen die bereits vorgenommene Nutzung des
Gelandes nachvollzieht. Mit der Darstellung von Dorfgebiet sind erhebliche Auswirkungen auf
Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Boden, Wasser und Klima verbunden, da in Teilbereichen,
wo der bisher wirksame Fldchennutzungsplan Fi&che fur die Landwirtschaft darstellt, Versie-
gelungen vorbereitet werden, auf denen der Wasser- und Bodenhaushalt seine Funktion
dauerhaft verliert. Im Dorfgebiet ist die Versiegelung und Uberbauung von 60 % der Grund-
fldche moglich (GRZ 0,6). Der Boden, welchem ein besonderer Schutzbedarf in diesem Be-
reich zugewiesen wird, geht als Pflanzenstandort und Lebensraum fir Tiere und Bodenorga-
nismen verloren. Der norddstliche Teil des Anderungsbereiches liegt jedoch im Innenbereich
und der Eingriff in diesem Bereich war daher bereits vor der planerischen Entscheidung zul&s-

sig.

Auswirkungen der Planung auf Wasser und Klima

Mit der Versiegelung und Uberbauung einher geht auch eine Verringerung der Grundwas-
serneubildungsrate, des Wasser- und Gasaustausches zwischen Boden und Luft sowie der
Versickerungs- und Verdunstungsverhdltnisse.

Durch die Uberbauung wird sich die Kaltluftproduktion der Fidche reduzieren. Der Frischluft-
abfluss aus der Fidche wird durch die sudlich angrenzende KreisstraBe jedoch bereits vermin-
dert. Durch die angrenzende KreisstraBe besteht bereits eine Vorbelastung des Klimas durch
Abgase.

Auswirkungen der Planung auf das Landschaftsbild
Durch die Inanspruchnahme von freier Landschaft wird ein Eingriff in das Landschaftsbild vor-
bereitet.

Ute Mehring STADT +
LUNEBURG LANDSCHAFTSPLANUNG P




Samtgemeinde Schamebeck — Begrindung zur 33. Anderung des Fi&ichennutzungsplanes 94

Auswirkungen der Planung auf den Menschen und seine Gesundheit

Durch eine Bebauung wird es zu einer unwesentlich hdheren Verkehrsbelastung auf den um-
liegenden StraBen kommen.

Auch Anderungsbereich 7 grenzt direkt an die Bahnlinie an. Im Dorfgebiet gelten jedoch ge-
ringere Orientierungswerte. Teilweise ist die Fldche bebaut. Ein Teil liegt im Innenbereich. Hier
ist im Rahmen von Bauantrigen nachzuweisen, dass gesunde Wohnverhdltnisse gegeben
sind. Méglichkeiten des akfiven und passiven Schallschutzes bestehen auch hier. FUr den Tell
des Anderungsbereiches, der sich im AuBenbereich befindet, kénnen im Rahmen einer Sat-
zung oder eines Bebauungsplanes Festsetzungen zum Immissionsschutz getroffen werden,
soweit dies erforderlich ist. In unmittelbarer N&he der elektrifizierten Bahnstrecke der DB ist
jetzt und auch in Zukunft mit der Beeinflussung von Monitoren, medizinischen Untersuchungs-
geraten und anderen aufgrund von magnetischen Feldern empfindlichen Geré&ten zu rech-
nen. Im Rahmen von Satzungen und Bebauungspldnen kdnnen hierzu Regelungen getroffen
werden (Ausschluss bestimmter Arten von Betrieben und Nufzungen).

Auswirkungen der Planung auf Kultur- und sonstige Sachgdter

KulturgUter liegen im Anderungsbereich und seinem Wirkraum nicht vor. Die vorhandene Hal-
le im Anderungsbereich wird nicht beeintréchtigt.

Die Deutsche Bahn Services Immobilien GmbH weist darauf hin, dass die Elekirifizierung der
Bahnstrecke Gerdte beeinflussen kann, die empfindlich auf magnetische Felder reagieren (z.
B. Monitore, medizinische Gerate). Es wird empfohlen, dies bei bealbsichtigten Nutzungen zu
bedenken.

Prognose uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfiihrung der Planung:

Bei NichtdurchfUhrung der Planung wirde der Anderungsbereich weiterhin als Fldchen fUr die
Landwirtschaft dargestellt werden. Es wdren keine Versiegelungen mit negativen Auswirkun-
gen auf Natur und Landschaft mdglich.

11.3.8. Anderungsbereich 8 (Blatt 18)

Auswirkungen der Planung auf die Umweltbelange und Prognose uber die Entwicklung des
Umweltzustandes bei Durchfuihrung der Planung:

Im Anderungsbereich 8 entfdllt die Darstellung von Sportplatzfiéche. Die Fidche wird dem
Bestand entsprechend Fl&che fUr die Landwirtschaft dargestellt. Die Planung stellt eine Ver-
besserung zu dem derzeit Mdglichen dar, da vorhandene GrUnstrukturen in diesem Bereich
gesichert werden.

Auswirkungen der Planung auf Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt, Boden, Wasser und
Klima

Eine Versiegelung von Boden findet nicht statt. Daher gibt es keine negativen Auswirkungen
auf Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, das schutzwirdige Grundwasser und das Klima.

Auswirkungen der Planung auf das Landschaftsbild
Das Landschaftsbild bleibt unbeeintrachtigt.

Auswirkungen der Planung auf den Menschen und seine Gesundheit
Negative Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit finden nicht statt. Es be-
stehen keine Bedenken aus immissionsschutzrechtlicher Sichf.

Auswirkungen der Planung auf Kultur- und sonstige Sachguter
Kultur- und sonstige SachgUter liegen im Anderungsbereich und seinem Wirkraum nicht vor.

Prognose Uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfihrung der Planung:

Bei NichtdurchfUhrung der Planung wirde der Anderungsbereich als Sportplatzfldche genutzt
werden kdnnen, womit Trittbelastungen fUr den Boden verbunden wdren. Entsprechend ga-
be es negative Auswirkungen auf den Pflanzenstandort und den Lebensraum der Tiere sowie
auf die SchutzgUter Landschaftsbild und den Menschen und seine Gesundheit.
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11.3.9. Anderungsbereich 9 (Blatt 16)

Auswirkungen _der Planung auf die Umweltbelange und Prognose uber die Entwicklung des
Umweltzustandes bei Durchfiihrung der Planung:

Die Fl&dche des Anderungsbereiches 9 wird als Sondergebiet ,,Gastronomie und Seminarbe-
trieb" dargestellt.

Auswirkungen der Planung auf Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt sowie den Boden

Mit der Inanspruchnahme eines bereits als Freizeitgrundsticke sowie als Erholungsanlage mit
Gasthaus, versiegelten Fidchen, Scherrasen und GroBbdumen bewerteten Gebietes fir die
Entwicklung eines Sondergebietes ,,Gastronomie und Seminarbetrieb” sind Versiegelungen
verbunden. Der Bereich der FreizeitgrundstUcke war bereits im bestehenden Flidchennut-
zungsplan als Sondergebiet ,,Camping” dargestellt und entsprechend bebaut. FUr die Ent-
wicklung des Sondergebietes ,,Gastronomie und Seminarbetrieb" soll durch Ansatz einer GRZ
von 0,3 (zuzUglich 50 % Versiegelung fur Nebenanlagen) ein angemessener Entwicklungs-
rahmen eingerGumt werden. Mit der zusdtzlichen FiGchenversiegelung ist eine dauerhafte
Versiegelung von Boden durch Gebdude und Zuwegungen auf ca. 45 % der FiGdche verbun-
den. Der Boden, welchem teilweise ein besonderer Schutzbedarf zugewiesen wird, geht als
Pflanzenstandort und Lebensraum fUr Tiere und Bodenorganismen verloren.

Nordlich anschlieBende halbruderale Gras- und Staudenfluren feuchter Standorte (UHF) in
Durchdringung mit feuchtem WeidengebUsch ndhrstoffreicher Standorte (BFR) werden unter
moglicher Schonung des Gehdlzbestandes in diese Nufzung einbezogen. Dadurch gehen
Pflanzenstandorte sowie Lebensrdume fUr Tiere verloren. Auch der Boden wird in seiner Natur-
raum- und Lebensraumfunktion eingeschrdankt, indem er teilweise Uberbaut, ggf. entwdssert
und versiegelt wird.

Eine erhebliche Beeintrdchtigung der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes ist unter Beachtung
von Rahmenbedingungen, welche in der verbindlichen Bauleitplanung zu regeln sind, nicht
zu erwarten. Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung ist eine FFH-Vertraglichkeits-
prufung durchzufGhren.

Der Anderungsbereich 9 befindet sich in einem Brutvogelbereich mit offenem Status
(2010) bzw. von lokaler Bedeutung (2006) und in einem Gastvogelgebiet mit offenem Sta-
tus. In Absprache mit der unteren Naturschutzbehdrde wird fUr die verbindliche Bauleit-
planung im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prifung eine Kartierung empfohlen.

Auch die Auswirkungen auf Amphibien und Fledermduse sollen im Rahmen einer arten-
schutzrechtlichen Prifung im Rahmen eines Bebauungsplanes untersucht werden.

Das geplante Sondergebiet auf den FlurstUcken 34 und 36 ist auch mit dem Landschafts-
schutzgebiet vereinbar, welches diese Fldchen ausspart. Die Nutzfldche Fischhausen
wurde bei dem geplanten Landschaftsschutzgebiet bericksichtigt.

Auswirkungen der Planung auf Wasser und Klima

Mit der Versiegelung und Uberbauung einher geht auch eine Verringerung der Grundwas-
serneubildungsrate, des Wasser- und Gasaustausches zwischen Boden und Luft sowie der
Versickerungs- und Verdunstungsverhdltnisse.

Abwasser muss soweit vorgeklart werden, dass eine Einleitung in die Neetze unbedenklich ist.
Durch die Uberbauung wird sich die Kaltluftproduktion der Fldiche reduzieren.

Auswirkungen der Planung auf das Landschaftsbild
Durch die Inanspruchnahme von freier Landschaft wird ein Eingriff in das Landschaftsbild,
welchem ein besonderer Schutzbedarf zugewiesen wird, vorbereitet.

Auswirkungen der Planung auf den Menschen und seine Gesundheit

Durch die Planung ist mit erhdhtem Zu- und Abgangsverkehr zu rechnen, der Auswirkungen
auf die Erholungsnutzung hat.

An den Anderungsbereich grenzt die Neetze als Gewdsser Il. Ordnung an. Die Hauptaufgabe
des Wasserverbandes der lImenau Niederung besteht darin, dafir zu sorgen, dass anfallen-
des Wasser in den Verbandsgewdssern ungehindert abflieBen kann, dieses I&sst sich dem
Schutzgut Mensch zuordnen. Beidseits des Verbandsgewdssers muss daher ein Abstand von
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5 m zur Unterhaltung befahrbar bleiben. Da eine entsprechende Empfehlung fur die verbind-
liche Bauleitplanung aufgenommen wird (siehe Kapitel 11.4.10.), ist diesbezUglich voraussicht-
lich nicht mit negativen Auswirkungen auf dem Menschen zu rechnen.

Auswirkungen der Planung auf Kultur- und sonstige Sachgdter
Bei Bauvorhaben ist die denkmalgeschutzte Wurt zu berGcksichtigen.

Prognose Uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfihrung der Planung:

Bei NichtdurchfUhrung der Planung wirde das Sondergebiet eine etwas geringere Fldche in
Anspruch nehmen. Daher wéren nur auf geringeren Fidchen Auswirkungen auf Natur und
Landschaft méglich.

11.4. MalRnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich
nachteiliger Auswirkungen, Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung

Im Folgenden werden Mdglichkeiten der Vermeidung und Minimierung beschrieben. AuBer-
dem wird der voraussichtliche Kompensationsumfang benannt.

11.4.1. Anderungsbereich 1 (Blatt 18)

Vermeidungsmalnahmen

Im Anderungsbereich wird entsprechend der aktuellen Nutzung Fi&iche fir die Landwirtschaft
dargestellt, wodurch Eingriffe vermieden werden. Nach dem bisher wirksamen Fldchennut-
zungsplan wdre in diesem Bereich ein Wohngebiet zuldssig. Somit findet eine deutliche Ver-
besserung im Vergleich zum derzeit Moglichen statt.

AusgleichsmalRnahmen

Ein Eingriff findet nicht statt.

Im Anderungsbereich 1 wird im Rahmen der 33. Anderung eine Wohnbaufldchendarstellung
der 25. Anderung des F-Plans zurickgenommen. Im Rahmen der 25. Anderung des Fldchen-
nutzungsplanes wurde nach Uberschidgiger Bilanzierung fir das gesamte Wohngebiet nérd-
lich der Lauenburger StraBe ein Wertdefizit von ca. 28.300 Werteinheiten festgestellt, welches
innerhalb der Ausgleichsfléche sudlich von Echem kompensiert werden sollte. Dieses Wohn-
gebiet entfallt mit der 33. Anderung. Der durch dieses Wohnbaugebiet im Rahmen der 25.
Anderung des Flachennutzungsplanes belegte Anteil der Ausgleichsfldche von 28.300 Wert-
einheiten wird daher wieder verfugbar.

11.4.2. Anderungsbereich 2 (Blatt 18)

Vermeidungsmalnahmen

Durch das Entfallen der FiGdche fir den Gemeinbedarf im nérdlichen Bereich wird der Eingriff
in Natur und Landschaft minimiert. Die méglichen Nutzungen wurden innerhalb des Ande-
rungsbereiches verlagert. Die Gewerbefldchen werden nur auf die bereits bebauten FiGchen
und einen kleinen, bisher noch unbebauten Teilbereich, entlang der Bahnstrecke beschrénkt.
Die Immissionsschutzrechtlichen Belange kdnnen im Rahmen von Baugenehmigungen aus-
reichend berUcksichtigt werden.

AusgleichsmalRnahmen

Der 6stliche Teil des Anderungsbereiches an der Bahn, in welchem ein Eingriff in Natur und
Landschaft stattfindet, liegt im Innenbereich und war daher bereits vor der planerischen Ent-
scheidung zuldssig. Ein Ausgleich fUr diesen Eingriff ist daher nicht erforderlich. MaBnahmen
zur Kompensation sind dementsprechend nicht erforderlich. Die Eingriffs-, Ausgleichsbilanzie-
rung kann entfallen.
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11.4.3. Anderungsbereich 3 (Blatt 18)

VermeidungsmalRnahmen

Der erforderliche Abstand schutzbedUrftiger Nutzungen zur Elomarsch Olmdhle GmbH sollte
im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung ndher untersucht werden.
Der Grabenschnitt mit begleitenden SGumen und Gehdlzstrukturen werden erhalten.

Ausgleichsmafnahmen

Die Eingriffe in Natur und Landschaft kdnnen im Bereich der Ausgleichsfléche sudlich von
Echem kompensiert werden (vgl. Kapitel ,,Fldchenanteile fUr die Kompensation der Aus-
gleichsflache).

Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung

Zur Ermittlung des Umfangs von notwendigen AusgleichsmaBnahmen erfolgt eine Gegen-
Uberstellung der Wertigkeit des jeweiligen Anderungsbereiches vor und nach dem Eingriff
(rechnerische Eingriffsbilanzierung).

GroRe | Eingriff | Wert- | Flachen-| besonderer

Biotop in m2 | unzuldssig | faktor| Wert | Schutzbedarf
Artenarmes Extensivgrinland (GIE) 15.300 - 2 30.600 B
Nd&hrstoffreicher  Graben  (FGR) mit| 600 - 3 1.800 B

halbruderaler Gras- und Staudenflur (UH
2) und begleitender Einzelodume (HBE)

Landwirtschaftlicher Lagerplatz  (EL) /| 5.600 2 11.200 B
halbruderale Gras- und Staudenfluren (UH

1)

Summe 21.500 43.600

B: Boden
Tabelle 2: Fidchenwerte vor dem Eingriff

Nutzung GroRRe in mz Wertfaktor |Flachenwert
Versiegelte und Uberbaute Fidche in dem 11.970 0 0
Sondergebiet ,Landliches Wohnen" (GRZ

0.4)

Neuzeitliche Ziergérten im SO (PHZ) (40 %) 7.980 1 7.980
Erhalt nGhrstoffreicher Graben (FGR) mit 600 3 1.800

halbruderale Gras- und Staudenflur (UH2)
und begleitender Einzelb&dume (HBE)

Grunflache zur Eingrinung in die freie 950 2 1.900
Landschaft mit standortheimischer Be-

pflanzung

SUMME 21.500 11.680

Tabelle 3: FlIdchenwerte nach dem Eingriff

Fldchenwert Planung 11.680
FlGchenwert Bestand 43.600
Bilanz -31.920

Tabelle 4: GegenuUberstellung Fl&chenwert vor und nach dem Eingriff

Durch die im Anderungsbereich zu erwartenden Eingriffe entsteht ein Kompensationsdefizit
von 31.920 Wertpunkten. FUr den schutzwirdigen Boden wird ein Aufschlag von 12.000 Wert-
punkten gegeben, da bei einer moglichen FiGdchenversiegelung von max. 60 % in dem Son-
dergebiet ,Landliches Wohnen" max. ca. 12.000 m? schutzwirdiger Boden versiegelt werden
kénnte. In dieser Bilanzierung wird folglich von dem Maximum ausgegangen. Es entsteht also
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ein Kompensationsdefizit von ca. 44.000 Wertpunkten. Dieses Defizit ist in der Ausgleichsfléche
sudlich von Echem auszugleichen.

11.4.4. Anderungsbereich 4 (Blatt 18)

Vermeidungsmalnahmen

FUr die verbindliche Bauleitplanung wird empfohlen, ein schalltechnisches Gutachten an-
zufertigen, welches die Immissionssituation genau berechnet. AuBerdem sollten im Rahmen
der verbindlichen Bauleitplanung entsprechende Festsetzungen zum Immissionsschutz getrof-
fen werden. Aktive und passive SchallschutzmaBnahmen sind moglich. So kédnnte zum Bei-
spiel festgesetzt werden, dass AuBenwohnbereiche in bestimmten Bereichen unzuldssig sind,
oder es kénnte evil. ein/e Larmschutzwall/wand festgesetzt werden, falls dieses durch mo-
mentan nicht absehbaren Mehrverkehr auf der Strecke erforderlich wirde. In unmittelbarer
N&he der elektrifizierten Bahnstrecke der DB ist jetzt und auch in Zukunft mit der Beeinflussung
von Monitoren, medizinischen Untersuchungsgerdten und anderen aufgrund von magneti-
schen Feldern empfindlichen Geré&ten zu rechnen. Im Rahmen von Satzungen und Bebau-
ungspl@nen kd&nnen hierzu Regelungen getroffen werden (Ausschluss bestimmter Arten von
Betrieben und Nutzungen).

Ausgleichsmafinahmen

Die Eingriffe in Natur und Landschaft kdnnen im Bereich der Ausgleichsfl&éche sudlich von
Echem kompensiert werden (vgl. Kapitel ,,Fldchenanteile fUr die Kompensation der Aus-
gleichsflache).

Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung

Zur Ermittlung des Umfangs von notwendigen AusgleichsmaBnahmen erfolgt eine Gegen-
Uberstellung der Wertigkeit des jeweiligen Anderungsbereiches vor und nach dem Eingriff
(rechnerische Eingriffsbilanzierung).

GroRe | Eingriff | Wert- | Flachen-| besonderer

Biotop in m2 | unzuldssig | faktor| Wert | Schutzbedarf
Artenarmes Extensivgriniand (GIE) 9.570 - 2 19.140 B
Nd&hrstoffreicher Graben (FGR) 700 - 2,5 1.750 -
Unbefestigter Weg/ halbruderale Gras- 540 - 2,5 1.350 -
und Staudenflur (UH)
Neuzeitliche Ziergérten 1.790 - 1 1790 B
SUMME 12.600 24.030

B: Boden
Tabelle 5: Fidchenwerte vor dem Eingriff

Nutzung GroRRe in mz Wertfaktor |Flachenwert
Versiegelte und Uberbaute Fidche in 3.070 0 0
Wohnbaufléche (GRZ 0,4)

Neuzeitliche Ziergérten (PHZ) in W (0,6 %) 4.600 1 4.600
Versiegelte und Uberbaute FiGdche in ge- 1.140 0 0
mischter Baufldche (GRZ 0,6)

Neuzeitliche Ziergérten (PHZ) in M (0,4 %) 750 1 750
Bestand an neuzeitlichen Ziergarten (PHZ) 1.800 1 1.800
Nd&hrstoffreicher Graben (FGR) 700 2,5 1.750
Versiegelter Weg/ halbruderale Gras- und 540 1 540
Staudenflur (UH) auf SGumen

SUMME 12.600 9.440

Tabelle 6: FlIdchenwerte nach dem Eingriff
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Fldchenwert Planung 9.440
FlGchenwert Bestand 24.030
Bilanz -14.590

Tabelle 7: GegenuUberstellung Fl&chenwert vor und nach dem Eingriff

Durch die im Anderungsbereich zu erwartenden Eingriffe entsteht ein Kompensationsdefizit
von 14.600 Wertpunkten. FUr den schutzwirdigen Boden im Bereich der gemischten Baufla-
che wird ein Aufschlag von 1.700 Wertpunkten gegeben, da bei einer moéglichen Fldchen-
versiegelung von max. 60 % in einer gemischten Baufldche max. 1.700 m? schutzwirdiger
Boden versiegelt werden kdnnte. In dieser Bilanzierung wird folglich von dem Maximum aus-
gegangen. Es enfsteht also ein Kompensationsdefizit von ca. 16.300 Wertpunkten. Dieses De-
fizit ist in der Ausgleichsfldche sudlich von Echem auszugleichen.

11.4.5. Anderungsbereich 5 (Blatt 18)

Vermeidungsmalnahmen

Im Anderungsbereich wird im Innenbereich gemischte Bauflache, Wohnbaufldche und FI&-
che fUr den Gemeinbedarf dargestellt. Dieser Bereich wird im bisher wirksamen Fldchennut-
zungsplan bereits Uberwiegend als Baufldchen dargestellt. Die Bereiche, welche bisher als
Fldche fUr die Landwirtschaft oder als Grinflaéche dargestellt waren, waren auch ohne Dar-
stellung im F-Plan durch die Lage im Innenbereich bebaubar.

Ausgleichsmafinahmen

Der Anderungsbereich liegt im Innenbereich und der Eingriff war daher bereits vor der plane-
rischen Entscheidung zuldssig. Ein Ausgleich fUr diesen Eingriff ist daher nicht erforderlich.
MaBnahmen zur Kompensation sind dementsprechend nicht erforderlich. Die Eingriffs-, Aus-
gleichsbilanzierung kann entfallen.

11.4.6. Anderungsbereich 6 (Blatt 19)

Vermeidungsmalnahmen

Im Anderungsbereich wird entsprechend der aktuellen Nutzung Fiéiche fir die Landwirtschaft
und Flache fior Wald dargestellt, wodurch sich keine negativen Auswirkungen ergeben und
VermeidungsmaBnahmen nicht erforderlich sind. Nach dem bisher wirksamen Fldchennut-
zungsplan wdre in diesem Bereich ein Sondergebiet ,,Wochenendhausgebiet* zul@ssig. Somit
findet eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum derzeit Méglichen statt.

AusgleichsmalRnahmen
Ein Eingriff findet nicht statt und MaBnahmen zur Kompensation sind dementsprechend nicht
erforderlich. Die Eingriffs-, Ausgleichsbilanzierung kann entfallen.

11.4.7. Anderungsbereich 7 (Blatt 18)

Vermeidungs- und Minimierungsmafnahmen

Anderungsbereich 7 grenzt direkt an die Bahnlinie an. Im Dorfgebiet gelten jedoch geringere
Orientfierungswerte. Teilweise ist die FiGdche bebaut. Ein Teil liegt im Innenbereich. Hier ist im
Rahmen von Bauantrdgen nachzuweisen, dass gesunde Wohnverhdltnisse gegeben sind.
Moglichkeiten des aktiven und passiven Schallschutzes bestehen auch hier. Fir den Teil des
Anderungsbereiches, der sich im AuBenbereich befindet, kdnnen im Rahmen einer Satzung
oder eines Bebauungsplanes Festsetzungen zum Immissionsschutz getroffen werden, soweit
dies erforderlich ist. In unmittellbarer N&he der elekirifizierten Bahnstrecke der DB ist jetzt und
auch in Zukunft mit der Beeinflussung von Monitoren, medizinischen Untersuchungsgeréten
und anderen aufgrund von magnetischen Feldern empfindlichen Gerdten zu rechnen. Im
Rahmen von Satzungen und Bebauungspldnen k&dnnen hierzu Regelungen getroffen werden
(Ausschluss bestimmter Arten von Betrieben und Nutzungen).
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Durch den Erhalt einer den Anderungsbereich gegentber der Bahnstrecke abschirmenden
Strauch-Baumhecke (HFM) wird der Eingriff in ein Biotop hdherer Wertigkeit, in einen Lebens-
raum sowie in das Landschaftsbild minimiert.

Ausgleichsmafnahmen

Die Eingriffe in Natur und Landschaft kdnnen im Bereich der Ausgleichsfléche sudlich von
Echem kompensiert werden (vgl. Kapitel ,,Fldchenanteile fUr die Kompensation der Aus-
gleichsflache).

FOr die Eingriffe in Anderungsbereich 7 sind von dem verfigbaren Aufwertungspotential
11.300 Wertpunkte in Anspruch zu nehmen.

Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung

Der Biotopwert des Anderungsbereiches wird nur teilweise gemindert. Lediglich im bisher un-
bebauten Bereich, der insgesamt ca. 7.500 m? umfasst und wo der bisher wirksame FlGchen-
nutzungsplan Fldche fur die Landwirtschaft darstellt, findet eine Abwertung statt, die zu kom-
pensieren ist.

Der nordéstliche Bereich des Anderungsbereiches an der Bahn, in welchem ein Eingriff in Na-
tur und Landschaft stattfindet, liegt im Innenbereich und war daher bereits vor der planeri-
schen Entscheidung zuldssig. Ein Ausgleich fUr diesen Eingriff ist daher nicht erforderlich.

Auf eine Eingriffs- Ausgleichsbilanz fir den gesamten Anderungsbereich kann daher verzich-
tet werden. Es wird lediglich der Wert des Teilbereiches, in dem eine Abwertung stattfindeft,
und der nicht im Innenbereich liegt, vor und nach dem Eingriff dargestellt, sowie der erforder-
liche Ausgleich ermittelt.

GroRe | Eingriff | Wert- | Flachen-| besonderer

Biotop in m2 | unzuldssig |faktor| Wert | Schutzbedarf
Artenarmes Extensivgriniand (GIE) 3.250 - 2 6.500 B
Hausgarten (PH) 1.100 - 2 2.200 B
mit Obstbdumen und GroBbaum
Strauch-Baumhecke (HFM) 750 3 2.250
GrundstUcksbereich mit Halle (25 % der 2.400 - 0,75 1.800 B
Fldche) sowie unbefestigten Lagen- und
Fahrfldchen (X, EL)
SUMME 7.500 12.750
B: Boden
Tabelle 8: Fidchenwerte vor dem Eingriff
Nutzung GroRRe in mz Wertfaktor |Flachenwert
Versiegelte und Uberbaute Fidche im 4.050 0 0
Dorfgebiet (GRZ 0,6)
Neuzeitliche Ziergdérten (PHZ) im MD (0,4 %) 2.700 1 2.700
Erhalt Strauch-Baumhecke (HFM) 750 3 2.250
SUMME 7.500 4.950

Tabelle 9: FlIdchenwerte nach dem Eingriff

Fldchenwert Planung 4.950
FIGchenwert Bestand 12.750
Bilanz -7.800

Tabelle 10: Gegenuberstellung Fidchenwert vor und nach dem Eingriff

Durch die im Anderungsbereich zu erwartenden Eingriffe entsteht ein Kompensationsdefizit
von 7.800Wertpunkten. Fir den schutzwirdigen Boden wird ein Aufschlag von ca. 3.500 Wert-
punkten gegeben, da bei einer moéglichen Fl&dchenversiegelung im Bereich des wertvollen
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Bodens von max. 60 % in einer gemischten Baufldéche max. ca. 3.500 m? schutzwirdiger Bo-
den versiegelt werden kdnnen. In dieser Bilanzierung wird folglich von dem Maximum ausge-
gangen. Es entsteht also ein Kompensationsdefizit von 11.300 Wertpunkten. Dieses Defizit ist in
der Ausgleichsfldche stdlich von Echem auszugleichen.

11.4.8. Anderungsbereich 8 (Blatt 18)

Vermeidungsmalnahmen

Im Anderungsbereich wird entsprechend der aktuellen Nutzung Fiéiche fir die Landwirtschaft
dargestellt, wodurch sich keine negativen Auswirkungen ergeben und VermeidungsmaB-
nahmen nicht erforderlich sind. Nach dem bisher wirksamen Flichennutzungsplan wdare in
diesem Bereich eine Sportplatzfldche zuldssig. Somit findet eine deutliche Verbesserung im
Vergleich zum derzeit Méglichen statt.

AusgleichsmalRnahmen
Ein Eingriff findet nicht statt und MaBnahmen zur Kompensation sind dementsprechend nicht
erforderlich. Die Eingriffs-, Ausgleichsbilanzierung kann entfallen.

11.4.9. Anderungsbereich 9 (Blatt 16)

Vermeidungsmalnahmen

Im Rahmen eines Bebauungsplanes sind eine Biotoptypenkartierung, sowie eine artenschutz-
rechiliche Prifung mit BerUcksichtigung von Végeln, Amphibien und Flederm&usen durchzu-
fGhren, um zu gewdhrleisten, dass die Belange des Arten- sowie des Biotopschutzes berick-
sichtigt werden. AuBerdem ist eine FFH-Verirdglichkeitsprifung durchzufUhren, um sicherzu-
stellen, dass die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes nicht verschlechtert werden.

Eingriffe in das schutzbedUrftige Grundwasser kdnnen durch entsprechende Festsetzungen
zur Oberfldchenentwdasserung und Abwasserbeseitigung im Rahmen der verbindlichen Bau-
leitplanung vermieden werden.

DarUber hinaus ist der Immissionsschutz gesondert zu betrachten und zu regeln. Die vorhan-
dene Zuwegung ist nicht auf eine wesentliche Erhdhung des Zu- und Abfahrtverkehrs aus-
gelegt. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung ist zu prifen, inwieweit geplante
Nutzungen hiermit vereinbar sind. Es ist eine Abschdtzung des Verkehrsaufkommens und
der daraus resultierenden L&rmimmissionen durchzufUhren. Ein Gastronomie- oder Semi-
narbetrieb ist vom EigentUmer derzeit nicht geplant. Die Pachtvertrdge fir die Wochenend-
hduser sind gekindigt. Insofern ist es erst perspektivisch erforderlich, das Verkehrsaufkommen
ndher zu untersuchen. Die vertretbare Verkehrsbelastung soll einvernehmlich mit der UNB
festgelegt werden.

FUr die verbindliche Bauleitplanung wird auBerdem empfohlen, die Verbandssatzung des
Wasserverbandes der lImenau-Niederung zu berUcksichtigen, da die an den Anderungs-
bereich angrenzende Neetze ein Gewasser Il. Ordnung ist. Im Bereich der Verbandsge-
wadsser muss ein seitlicher Bereich von 5 m beidseits befahrbar bleiben.

AusgleichsmalRnahmen

Die Eingriffe in Natur und Landschaft kédnnen im Bereich des FlurstGcks 32/1 norddstlich des
Anderungsbereiches oder suddstlich des Anderungsbereiches 9 im Gemeindegebiet Schar-
nebeck auf dem FlurstGck 14/2 der Fur 21, welches eigentumsrechilich zum Anwesen ,,Fisch-
hausen* gehért, volisténdig kompensiert werden. Diese Fldche wird in der 27. Anderung des
FlI&chennutzungsplanes als Fidche fUr die Landwirtschaft dargestellt.

Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung

Zur Ermittlung des Umfangs von notwendigen AusgleichsmaBnahmen erfolgt eine Gegen-
Uberstellung der Wertigkeit des jeweiligen Anderungsbereiches vor und nach dem Eingriff
(rechnerische Eingriffsbilanzierung).
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GroRe | Eingriff | Wert- | Flachen-| besonderer

Biotop in m2 | unzuldssig |faktor| Wert |Schutzbedarf
Halbruderale Gras- und  Staudenflur| 5.100 - 3 15.300 G
feuchter Standorte (UHF) B(teilweise)
Halbruderale Gras- und  Staudenflur| 3.600 - 3.5 12.600 G.B
feuchter Standorte (UHF) in Durchdrin- (teilweise)

gung mit feuchtem WeidengebUsch
ndhrstoffreicher Standorte (BFR)

Freizeitgrundsticke (PHF) und 13.750 - 1.5 20.625 B
Erholungsanlage mit Extensivrasen, ver-
siegelten und Uberbauten Fldche und
Einzelb&dumen (GRE/X/HBE)

Summe 22.450 48.525

G: Grundwasser
Tabelle 11: Flichenwerte vor dem Eingriff

Nutzung GroRRe in mz Wertfaktor |Flachenwert

Versiegelte Fldche im Bereich der Freizeit- 9.650 0 0
grundstUcke und Erholungsanlage - 45%
der Flache (GRZ 0,3 (50% Uberschreitung
durch Nebenanlagen)

Unversiegelte Fidchen im Bereich der Frei- 11.800 2 23.600
zeitgrundstUcke und Erholungsanlage mit
Extensivrasen — 55 % der Fldche (GRZ 0,3
(50% Uberschreitung durch Nebenanlo-

gen)

Erhalt von feuchtem WeidengebUsch nahr- 1.000 3.5 3.500
stoffreicher Standorte (BFR, Kronentraufen)

SUMME 22.450 27.100
Tabelle 12: Flichenwerte nach dem Eingriff

Fldchenwert Planung 27.100
Fldchenwert Bestand 48.525
Bilanz -21.425

Tabelle 13: Gegenuberstellung Fidchenwert vor und nach dem Eingriff

Durch die im Anderungsbereich zu erwartenden Eingriffe entsteht ein Kompensationsdefizit
von ca. 21.400 Wertpunkten. FOr den im Bereich der Freizeitgrundsticke schutzwUrdigen
Gleyboden, der auf ca. 15.000 m? im gesamten Anderungsbereich ansteht, wird ein Auf-
schlag von 4.200 Wertpunkten gegeben, da ausgehend von der Bestandsversiegelung von
ca. 2.000 m? die mbégliche Fidchenversiegelung auf der Gesamtfldche insgesamt ca. 45 %
betragt. Esentsteht also ein Kompensationsdefizit von ca. 25.600 Wertpunkten.

Dieses Defizit kann im Bereich des FlurstUcks 32/1 im Nordosten des Anderungsbereiches oder
suddstlich des Anderungsbereiches 9 im Gemeindegebiet Scharnebeck auf dem Flurstick
14/2 der Fur 21 vollstdndig ausgeglichen werden.

11.4.10. Flachenanteile fur die Kompensation in der Ausgleichsflache

Im Rahmen der 25. Anderung des F-Planes wurde eine 63.600 m? groBe Fldche fur MaBnah-
men zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft sidlich des Ortsteiles
Echem dargestellt (siehe folgende Abbildung), welche auch im B-Plan Nr. 5 festgesetzt wur-
de. Diese dient als Okopool fUr die Gemeinde. Im Rahmen der 25. Anderung des Fidchennut-
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zungsplanes wurden eine Bestandsaufnahme und eine Ausgleichskonzeption sowie eine FI&-
chenbilanz zu dieser Ausgleichsfldche erstellt. Hiermit wird auf die 25. Anderung des Fl&chen-
nufzungsplanes verwiesen.
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Abbildung 22  Darstellung der Kompensationsfldche im wirksamen FiGchennutzungsplan (unmaBstélb-
lich). Quelle: Auszug aus der 25. Anderung des Fi&chennutzungsplans der SAMTGEMEIN-
DE SCHARNEBECK (2000).

Der folgenden Tabelle ist das vorhandene Aufwertungspotenzial der Ausgleichsfldche zu
enfnehmen.

Flachen Werteinheiten

Ausgleichsfldche insgesamt 190.800
Anteile, welche durch die 25. Anderung F- -58.750
Plan belegt wurden

Anteile, welche durch den B-Plan Nr. 5 -990
(Wohnbaufléche) belegt wurde

Aufwertungspotenzial Ausgleichsflache 131.060

Tabelle 13: Aufwertungspotenzial Ausgleichsfldche

In der folgenden Tabelle wird der Kompensationsbedarf, welcher durch die 33. Anderung des
Fidchennutzungsplanes entsteht und in der Ausgleichsfléche (Okopool) zu kompensieren ist,
aufgelistet.

Anderungsbereich Kompensationsbedarf
(Wertpunkte)
Anderungsbereich 1 -28.300
Anderungsbereich 3 44.000
Anderungsbereich 4 16.300
Anderungsbereich 7 11.300
Summe Kompensationsbedarf 43.300

Tabelle 14: Kompensationsanteile der 33. Anderung des Fldchennutzungsplanes Scharne-
beck in der Ausgleichsfl&che

In der nachfolgenden Tabelle wird berechnet, welcher Anteil der Ausgleichsfléche durch die
33. Anderung des Fldchennutzungsplanes belegt wird. Wie zu erkennen ist, kann der gesamte
extern abzudeckende Kompensationsbedarf im Suchraum vollstindig gedeckt werden. Es
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verbleibt darUber hinaus ein Aufwertungspotenzial der Ausgleichsfldche von ca. 87.760
Wertpunkten.

Wertpunkte
Aufwertungspotenzial der Ausgleichsfldche 131.060
Kompensationsbedarf durch die 33. Ande- 43.300
rung des Fldchennutzungsplanes
Bilanz (verbleibendes Aufwertungspotenzial) 87.760

Tabelle 15: verbleibendes Aufwertungspotenzial der Ausgleichsfliche

Der Wasserverband der lImenau-Niederung teilte mit, dass mogliche Ausgleichsvorhaben, die
im Rahmen der Eingriffsregelung entlang der vom Wasserverband der limenau-Niederung zu
unterhaltenden Gewdssern (Gewdsser Il. Ordnung und teilw. Gewdsser lll. Ordnung) geplant
werden kénnten, den Bestimmungen der Satzung des Wasserverbandes der lImenau-
Niederung nicht widersprechen dirfen und im Vorfeld und einvernehmlich mit dem Wasser-
verband der IImenau-Niederung geregelt werden mussen.

Die angesprochene Kompensationsfldche grenzt an die Bruchwetter an, welche ein Gewds-
ser Il. Ordnung darstellt. Diese Fidche war bereits im bisher wirksamen Fldchennutzungsplan
als MaBnahmenflGche dargestellt, da diese im Bebauungsplan Nr. 5 der Gemeinde Echem
entsprechend festgesetzt wurde. Der Hinweis des Wasserverbandes der limenau-Niederung
betrifft nicht die vorbereitende Bauleitplanung, sondern die verbindliche Bauleitplanung und
wurde dort bereits entsprechend berUcksichtigt. Im Rahmen dieses Bebauungsplanverfah-
rens hat der Wasserverband der limenau-Niederung bereits auf den erforderlichen Randstrei-
fen hingewiesen. Der grinordnerische Fachbeitrag zum Bebauungsplan wurde daraufhin um
folgenden Hinweis ergdnzt:

»Seitens des Wasserverbandes der limenau-Niederung wurde wdhrend des Bauleitplanver-
fahrens darauf hingewiesen, dass auch nach der Umsetzung der AusgleichsmaBnahme ein 5
m breiter befahrbarer Randstreifen an der Bruchwetter verbleibt, der vom Verband fir die
Raumung der Bruchwetter bendtigt wird. Zudem ist die Moglichkeit der vorUbergehenden
Ablagerung dieses RGumgutes auf der Fidche angrenzend an den Fahrstreifen zu erhalten. Es
empfiehlt sich daher ein Einbeziehen des Verbandes bei der Umsetzung der AusgleichsmaB-
nahmen.*

12. In Betracht kommende anderweitige Planungsmaoglichkeiten

Wohnbaufldchen

Mit der 33. Anderung entfélit der GroBteil der Wohnbaufldchen am &stlichen Ortsrand von
Echem. Daflr werden an besser geeigneter Stelle in Echem neue Wohnbaufldchen, ein Son-
dergebiet ,Landliches Wohnen", gemischte Baufldchen und Dorfgebiete ausgewiesen. Die
geplanten neuen Wohnbaufléchen schlieBen vorhandene Licken im Ort bzw. runden diesen
ab. Die Innenentwicklung wird somit gestdarki.

Die ,,Nullvariante" wirde keine gute Alternative darstellen. Es bietet sich nicht an, die Wohn-
baufldchen im Osten, wie im bisher wirksamen FiGchennutzungsplan, beizubehalten und kei-
ne neuen Wohnbaufldchen auszuweisen, da die Siedlungsstruktur weiter in die Landschaft
ausgedehnt wirde.

Weitere Bereiche, Uber die neu geplanten Wohnbaufldchen hinaus, bieten sich fUr die Dar-
stellung von Wohnbaufldche in Echem nicht an, da die Entwicklung des Ortes als weitestge-
hend abgeschlossen zu betrachten ist und kein weiterer Bedarf an Wohnbaufldchen vorhan-
den ist.

Es stellt auch keine Alternative dar, die Wohnbaufldche im Osten als FiGche fUr die Landwirt-
schaft darzustellen und keine neuen Wohnbauflichen als Ersatz auszuweisen, da noch ein
weiteres geringes Bevolkerungswachstum fir die Gemeinde Echem prognostiziert wird.
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Die Darstellung des eingeschrdnkten Gewerbegebietes suddstlich der Bahn und nérdlich der
KreisstraBe als Wohnbaufl&che bietet sich nicht an, da diese Fliche durch die angrenzende
Bahn und die KreisstraBe beeintrachtigt wird. AuBerdem soll diese FiGche fUr einen Lebensmit-
teleinzelh&ndler vorgehalten werden, um die Infrastruktur in Echem stérken zu k&nnen.

Die Darstellung des Anderungsbereiches 8 als Wohnbaufldche bietet sich aufgrund des
schlechten Baugrundes im Marschgebiet nicht fUr eine Wohnbaufldche an. Zwei Gebdude in
der Nachbarschaft liegen ebenfalls auBerhalb des Sandrickens. Hier gab es Schwierigkeiten
in der Grundung. Die Fladche Uberspringt deutlich den Ortsrand, der hier mit Gehdlzen einge-
grint ist. Das Landschaftsbild ist positiv zu bewerten.

Dorfgebiete
Mit der 33. Anderung des Fl&dchennutzungsplanes werden einzelne Grundsticke im Sudwes-

ten der Ortslage Echem als Dorfgebiet dargestellt, um eine Bebauung in Ortslicken zu er-
maoglichen. DarGber hinaus wird kein Bedarf an der Darstellung von weiteren Dorfgebieten
gesehen. Die am westlichen Ortsrand vorhandenen landwirtschaftlichen Betriebe im AuBen-
bereich sollen im AuBenbereich verbleiben.

Die Erweiterung des Dorfgebiets am westlichen Ortsrand von Echem, nérdlich angrenzend an
die KreisstraBe bietet sich aufgrund der N&he zu der sUdlich angrenzenden LBZ, fir welche
derzeit sogar eine Erweiterung geplant wird, und aufgrund einzuhaltenden Immissionsschutz-
abstédnden nicht an. Diese FlGche sollim AuBenbereich verbleiben.

Mischgebiete
Mit der 33. Anderung wird ein kleines Mischgebiet nordwestlich der Bahnlinie entsprechend

des Bestandes im Ortsteil Echem dargestellt. Alternativ wdre eine Darstellung als Gewerbe-
gebiet méglich. Hier sollen jedoch im Ubergang zum angrenzenden Dorfgebiet nur mischge-
bietstypische Betriebe ermdglicht werden. AuBerdem soll die vorhandene Wohnnutzung ge-
sichert werden.

Gemischte Bauflichen

Mit der 33. Anderung des Fldchennutzungsplanes wird in der Ortslage von Echem eine groBe
gemischte Baufl&éche dargestellt, da sich in diesem Bereich gemischte Nutzungen befinden.
DarUber hinaus wird kein Bedarf an der Ausweisung von gemischter Baufldche gesehen, weil
entsprechende Strukturen an anderer Stelle in der Gemeinde Echem nicht vorzufinden sind.
FUr den Bereich selbst wdre auch eine Gliederung in Wohnbaufldchen, Dorfgebiet und
Mischgebiet moglich gewesen. Damit wdre man jedoch der Gemengelage nicht gerecht
geworden.

Gewerbegebiete

FUr Gewerbeansiedlungen bieten sich FiGdchen entlang der K 53 und der Bahnlinie in Bahn-
hofsndhe in verkehrsginstiger Lage an. Mit der 33. Anderung wird eine Fldche in diesem Be-
reich dem Bestand entsprechend mit einer kleinen Erweiterung zur Bahnfl&che dargestellt.
AuBerdem bleibt das eingeschrénkte Gewerbegebiet in Echem erhalten. Weitere, fir Ge-
werbe geeignete Standorte, sind nicht vorhanden. Es wird auch kein weiterer Bedarf an Ge-
werbefldchen und somit keine alternative, in Betracht kommende anderweitige Planungs-
moglichkeiten, im Bereich ,,Gewerbeentwicklung” gesehen.

Sondergebiete

Mit der 33. Anderung des Fldchennutzungsplanes wird in Fischhausen ein Sondergebiet
,Gastronomie und Seminarbeftrieb" dargestellt, um die touristischen Strukturen und die Erho-
lungsnutzung in diesem Bereich zu stérken. Alternativ kénnte das FurstGck 14/2 der Fur 2 in
der Gemeinde Scharnebeck einbezogen werden. Aufgrund der dort registrierten geschitz-
ten Biotope und der erforderlichen Querung der Neetze und eines Grabens ist es jedoch
nicht geeignet. Daher wird die Ausdehnung nach Norden gesucht. Fischhausen bietet sich
aufgrund der idyllischen Lage fUr eine solche Ausweisung an, da der Standort Fischhausen
und die umgebende Landschaft ein hohes Erholungspotential aufweisen und die VerfGgbar-
keit gegeben ist.
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Mit der 33. Anderung des Fiichennutzungsplanes wird ein Sondergebiet ,,L&ndliches Woh-
nen" nordlich der KreisstraBe im Ort dargestellt. Dieser Bereich bietet sich fir ein Wohnen mit
Pferdehaltung an. Diese FiGche liegt zentral in der Ortslage Echem und bietet sich besser an,
als am Ortsrand abgelegene Flidchen.

Die in vorher gegangenen Planungsstdnden angestrebte Nutzung als Mischgebiet und
Wohngebiet in einer weiter nach Westen ausgedehnten Nutzung wurde verworfen, da hier
ggf. ein landwirtschaftlicher Betrieb eine Betriebsstatte einrichten will. AuBerdem ist die Ol-
mUhle als Gewerbebetrieb im Hinblick auf Immissionsschutz zu berUcksichtigen.

13. Zusatzliche Angaben

13.1. Wichtigste Merkmale der verwendeten technischen Verfahren
sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstel-
lung der Angaben aufgetreten sind

13.1.1. Biotopkartierung und -bewertung

Die Bestandsaufnahme fUr die Anderungsbereiche fand im Juni 2010 statt. Die Biotope wur-
den mittels Sichterkennung nach dem KartierschlUssel fUr Biotoptypen in Niedersachsen (Nie-
derséchsisches Landesamt fur Okologie, 2004) aufgenommen. Jeder Biotop des Bestandes
wird nach seiner Beschreibung einer grundsatzlichen Bewertung hinsichtlich seiner Bedeutung
fOr Natur und Landschaft unterzogen. Der Wert ergibt sich aus seiner Bedeutung fUr die Leis-
tungsféhigkeit des Naturhaushalts und fir das Landschaftsbild. Die Bewertung erfolgt in An-
lehnung an die vom Niedersdchsischen St&dtetag (1996) herausgegebene ,Leiflinie zur An-
wendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung*.

Die Bewertungsskala umfasst dabei folgende Wertfaktoren:

0 - ohne Biotopwert

1 - sehr geringer Biotopwert
2 - geringer Biotopwert

3 - mittlerer Biotopwert

4 - hoher Biotopwert

5 - sehr hoher Biotopwert

Die Biotopkartierung wird aus Grinden der besseren Ubersichtlichkeit in den Kapiteln fUr die
jeweiligen Anderungsbereiche beschrieben.

13.1.2. Uberwachung

MaBnahmen zur Uberwachung erheblicher, insbesondere unvorhergesehener Auswirkungen
auf die Umwelt gem. § 4 Abs. 3 BauGB sollen auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung
geplant werden.

13.1.3. Allgemein verstandliche Zusammenfassung des Umweltberichtes

Im ersten Teil werden der Umfang und Bedarf an Grund und Boden sowie die Ziele des Um-
weltschutzes aus Fachgesetzen und -planungen beschrieben und es wird dargelegt, dass
diese bericksichtigt werden. AnschlieBend werden die Umweltbelange beschrieben und
bewertet (Bestandsaufnahme und Bewertung der Anderungsbereiche). Falls sich ein beson-
derer Schutzbedarf fUr einzelne Umweltbelange ergibt, wird dieser herausgestellt und bei der
Planung berUcksichtigt. Dann werden die Auswirkungen der in den Anderungsbereichen aus-
gewiesenen Nufzungen (s. Kapitel 5) unter BerGcksichtigung von MaBnahmen zur Vermei-
dung, Verminderung und zum Ausgleich im Umweltbericht (s. Kapitel 11.4) beurteilt.
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Zusammenfassend kann Folgendes festgehalten werden:

Anderungsbereiche 1, 6 und 8

Die Anderungsbereiche 1, 6 und 8 werden entsprechend den aktuellen Nutzungen der Fl&-
chen dargestellt, wodurch sich keine negativen Auswirkungen auf die untersuchten Schutz-
gUter ergeben und MaBnahmen zur Vermeidung, Verminderung und Kompensation nicht
erforderlich sind.

Anderungsbereiche 2 und 5

In den Anderungsbereichen 2 und 5 finden Eingriffe statt, welche jedoch im Innenbereich
liegen und daher bereits vor der planerischen Entscheidung zul&ssig waren. Ein Ausgleich fir
diese Eingriffe ist daher nicht erforderlich. MaBnahmen zur Kompensation sind dementspre-
chend nicht erforderlich. Die Eingriffs-, Ausgleichsbilanzierung kann fUr diese Anderungsberei-
che entfallen.

Anderungsbereiche 3, 4, 7 und 9

In den Anderungsbereichen 3, 4, 7 und 9 finden Eingriffe in Natur und Landschaft statt, wel-
che soweit wie mdglich durch MaBnahmen zur Vermeidung und Verminderung minimiert
werden. Die Eingriffe in Natur und Landschaft kénnen im Bereich der Ausgleichsfldche sudlich
von Echem (Okopool) und angrenzend an den Anderungsbereich 9 vollsténdig kompensiert
werden.

14. Zusammenfassende Erklarung

Dieses Kapitel wird gemdaB § 6 Abs. 5 BauGB erst zur Bekanntmachung der Genehmigung
ausgearbeitet und mit dieser verdffentlicht. Es wird erldutert, wie die Umweltbelange und die
Ergebnisse der Offentlichkeits- und Behdrdenbeteiligung in der Fl&chennutzungsplan-
anderung berUcksichtigt wurden und aus welchen Grinden der Plan nach Abwdgung mit
den gepriften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmaoglichkeiten gewdahlt wur-
de.
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Praambel

Auf Grund des § 1 Abs. 3 des Baugesetzbuchs (BauGB)i. V.m. § 58 und § 98 Abs. 1 Nr. 1 des
Niedersdchsischen Kommunalverfassungsgesetztes (NKomVG) hat der Rat Samtgemeinde
Scharnebeck diese 33. Anderung und Digitalisierung des Fldchennutzungsplans (Gemeinde
Echem), bestehend aus der Planzeichnung mit Planzeichenerkldrung (10 Blatter) und Be-
grundung beschlossen.

Scharnebeck, den 18.03.2013

gez. Gerstenkorn
(Siegel) SamtgemeindebUrgermeister

Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss

Der Samtgemeindeausschuss hat in seiner Sitzung am 04.06.2009 die 33. Anderung und Digi-
talisierung des FlIdchennutzungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemal § 2
Abs. 1 BauGB am 24.06.2010 ortsUblich bekannt gemacht.

Scharnebeck, den 18.03.2013 gez. Gerstenkorn
SamtgemeindebUrgermeister

Planunterlage

Kartengrundlage: Amtliche Karte 1:5000 (AK5)
MaBstab 1:5000
"Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niederséchsischen Ver-

messungs- und Katasterverwaltung,
©2010 ; R

Herausgeber: Behdrde fur Geoinformation, Landentwicklung und
Liegenschaften (GLL), LUneburg

Kartengrundlage Ubersicht: Topografischen Karte 1:50 000 (TK 50)
MaBstab 1:50 000
"Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der
Niederséchsischen Vermessungs- und Kc’rcs’rervervvolhﬁ,

01999 4a LG

Herausgeber: Landesvermessung und Geobasisinformation
Niedersachsen (LGN), Hannover

Angaben und Présentationen des amtlichen Vermessungswesens sind durch das NiedersGch-
sische Gesetz Uber das amiliche Vermessungswesen (NVermG) sowie durch das Gesetz Uber
Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) gesetzlich geschitzt.

Die Verwertung fUr nichteigene oder fUr wirtschaftliche Zwecke und die 6ffentliche Wieder-
gabe von Angaben des amilichen Vermessungswesens und von Standardprésentationen ist
nur mit Erlaubnis der zustindigen Vermessungs- und Katasterbehdrde zuldssig. Keiner Erlaub-
nis bedarf:
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1. die Verwertung von Angaben des amtlichen Vermessungswesens und von Standard-
prdasentationen fir Aufgaben des Uberfragenen Wirkungskreises durch kommunale
Kérperschaften,

2. die offentliche Wiedergabe von Angaben des amtlichen Vermessungswesens und
von Standardprasentationen durch kommunale Kérperschaften, soweit diese im
Rahmen ihrer Aufgabenerfillungen eigene Informationen fUr Dritte bereitstellen.

(vgl. § 5 Abs. 3 des Niedersachsischen Gesetzes Uber das amiliche Vermessungswesen
(NVermG))

Planverfasserin

Der Entwurf des Fidchennutzungsplans wurde ausgearbeitet vom BUro Ute Mehring,
Am Schlachthof 7a, 21339 LUneburg, Tel.: 04131 / 4004880, Mail: mehring@slplanung.de

LUneburg, den 04.03.2013 gez. Ute Mehring
Planverfasserin

Offentliche Auslegung

Der Samtgemeindeausschuss hat in seiner Sitzung am 13.01.2011 dem Entwurf der 33. Ande-
rung und Digitalisierung des Flidichennutzungsplans und der Begrindung zugestimmt und sei-
ne &ffentliche Auslegung gemanB § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Datum der &ffentlichen Auslegung wurden am 29.03.2011 ortsGblich bekannt ge-
macht.

Der Entwurf der Anderung und Digitalisierung des Fldchennutzungsplans und die Begrindung
haben vom 06.04.2011 bis zum 12.05.2011 gemd&nB § 3 Abs. 2 BauGB &ffentlich ausgelegen.

Scharnebeck, den 18.03.2013 gez. Gerstenkorn
SamtgemeindebUrgermeister

1. Erneute offentliche Auslegung

Der Samtgemeindeausschuss hat in seiner Sitzung am 29.06.2011 dem ged&nderten Entwurf
der 33. Anderung und Digitalisierung des Fldchennutzungsplans und der Begrindung zuge-
stimmt und seine erneute offentliche Auslegung gemanB § 4a Abs. 3 BAuGBi. V. m. § 3 Abs. 2
BauGB beschlossen.

Ort und Datum der erneuten &ffentlichen Auslegung wurden am 13.07.2011 ortsUblich be-
kannt gemacht.

Der Entwurf der Anderung und Digitalisierung des Fldchennutzungsplans und die Begrindung
haben vom 20.07.2011 bis zum 22.08.2011 gemd&nB § 3 Abs. 2 BauGB &ffentlich ausgelegen.

Scharnebeck, den 18.03.2013 gez. Gerstenkorn
SamtgemeindebUrgermeister
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2. Erneute offentliche Auslegung

Der Samtgemeindeausschuss hat in seiner Sitzung am 11.09.2012 dem ged&nderten Entwurf
der 33. Anderung und Digitalisierung des Fldchennutzungsplans und der Begrindung zuge-
stimmt und seine erneute &ffentliche Auslegung gemanB § 4a Abs. 3 BAuGBi. V. m. § 3 Abs. 2
BauGB beschlossen.

Ort und Datum der erneuten &ffentlichen Auslegung wurden am 14.09.2012 ortsUblich be-
kannt gemacht.

Der Entwurf der Anderung und Digitalisierung des Fi&chennutzungsplans und die Begrindung
haben vom 01.10.2012 bis zum 07.11.2012 gemd&nB § 3 Abs. 2 BauGB &ffentlich ausgelegen.

Scharnebeck, den 18.03.2013 gez. Gerstenkorn
Samtgemeindeburgermeister

Feststellungsbeschluss
Der Rat der Samtgemeinde hat die 33. Anderung und Digitalisierung des Fldchennutzungs-

planes nebst Begrinung nach Prifung der Anregungen gemaB § 3 Abs. 2 BauGB in seiner
Sitzung am 30.01.2013 beschlossen.

Scharnebeck, den 18.03.2013 gez. Gerstenkorn
Samtgemeindeburgermeister

Genehmigung
Die 33. Anderung und Digitalisierung des Fldchennutzungsplans ist mit Verflgung

(Az.: R13900061) vom heutigen Toge unterAuflagen/mit-MaBgaben/mit-Ausnahme-der
e gemdaB § 6 BauGB genehmigt.

LUneburg, den 21.05.2013 gez. Kalliefe
- Landkreis LUneburg -

Beitrittsbeschluss

Der Rat der Samtgemeinde ist den in der Genehmigungsverfigung vom
............................ (Az.: .............) aufgefUhrten Auflagen/MaBgaben/Ausnahmen in seiner
Sitzungam ..o beigetreten.

Die 33. Anderung und Digitalisierung des Fldchennutzungsplanes hat wegen der Auflagen
/MaBgabenvom ........coeeiiiiinini, IS ceniiii offentlich ausgelegen.

Ort und Dauer der &ffentlichen Auslegung wurden am ........ccceeeueeeeee. ortsublich bekannt
gemacht.

SCNAMEDECK, AEN it e e e ee e e aar e e eaaees
Samtgemeindeburgermeister
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Inkrafttreten

Die Erteilung der Genehmigung der 33. Anderung und Digitalisierung des Fldchennutzungs-
plans ist gemaB § 6 Abs. 5 BauGB am 20.06.2013 im Amtsblatt 6/2013 des Landkreises Line-
burg bekannt gemacht worden.

Der Fldchennutzungsplan ist damit am 20.06.2013 wirksam geworden.

Scharnebeck, den 17.07.2013 gez.i.V. Margrit Schmelter
Samtgemeindeburgermeister

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften

Innerhalb von einem Jahr nach Wirksamwerden des Fidchennutzungsplans ist die Verletzung

von Vorschriften beim Zustandekommen dieser 33. Anderung und Digitalisierung des FI&-
chennutzungsplans nicht geltend gemacht worden.

SCNAMEDECK, ANttt e
SamtgemeindebUrgermeister

Mangel in der Abwagung

Innerhalb eines Jahres nach Wirksamwerden der 33. Anderung und Digitalisierung des FI&-
chennutzungsplans sind Mdngel in der Abwdgung nicht geltend gemacht worden.

SChAMEDECK, AEN . e e
Samtgemeindebirgermeister

Ute Mehring STADT +
LUNEBURG LANDSCHAFTSPLANUNG P
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Samigemeinde Scharnebeck

33. Anderung und Digitalisierung des Fldchennutzungsplans - Gemeinde Echem
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Samtgemeinde Scharnebeck

33. Anderung und Digitalisierung des Fldchennutzungsplans - Gemeinde Echem
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Praambel

Aufgrund des § 1 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB)i. V. m. § 58 und § 98 Abs. 1 Nr. 1 des
Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde
Scharnebeck diese 33. Anderung und Digitalisierung des Fl&dchennutzungsplans (Gemeinde Echem)
bestehend aus der Planzeichnung mit Planzeichenerkldrung
(10 Blatter) und Begriundung beschlossen:

Scharnebeck, den 18.03.2013 gez. Gerstenkorn

(Siegel) Samtgemeindeburgermeister

Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss

Der Samtgemeindeausschuss hat in seiner Sitzung am 04.06.2009 die 33. Anderung und Digitalisierung
des Fldchennutzungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemdan § 2 Abs. 1 BauGB am
24,06.2010 ortsublich bekanntgemacht.
Scharnebeck, den 18.03.2013 gez. Gerstenkorn
SamtgemeindebUrgermeister

Planunterlage
Kartengrundlage: Amtliche Karte 1:5000 (AKS)

MaBstab 1:5000

"Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersdchsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung, © 2010 @[,[,”
Behorde fUr Geoinformation, Landentwicklung und
Liegenschaften (GLL), LUuneburg

Herausgeber:

Kartengrundlage Ubersicht: Topografischen Karte 1:50 000 (TK 50)

MaBstab 1:50 000

"Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der

Nieders@chsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung,
©199 LGN

Landesvermessung und Geobasisinformation
Niedersachsen (LGN), Hannover

Herausgeber:

Angaben und Prasentationen des amtlichen Vermessungswesens sind durch das Niedersdchsische
Gesetz Uber das amtliche Vermessungswesen (NVermG) sowie durch das Gesetz Uber Urheberrecht
und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) gesetzlich geschutzt.

Die Verwertung fur nichteigene oder fUr wirtschaftliche Zwecke und die dffentliche Wiedergabe von

Angaben des amtlichen Vermessungswesens und von Standardprdsentationen ist nur mit Erlaubnis der

zust@ndigen Vermessungs- und Katasterbehdrde zuldssig. Keiner Erlaubnis bedartf:

1. die Verwertung von Angaben des amtlichen Vermessungswesens und von
Standardpréasentationen fur Aufgaben des Ubertragenen Wirkungskreises durch kommunale
Kérperschaften,

2. die offentliche Wiedergabe von Angaben des amtlichen Vermessungswesens und von
Standardprésentationen durch kommunale Kérperschaften, soweit diese im Rahmen inrer
Aufgabenerfullungen eigene Informationen fur Dritte bereitstellen.

(vgl. § 5 Abs. 3 des Niedersdchsischen Gesetzes Uber das amtliche
Vermessungswesen (NVermG))

Planverfasser

Der Entwurf des Fldchennutzungsplans wurde ausgearbeitet vom BUro Ute Mehring,

Stadt- und Landschaftsplanung, Am Schlachthof 7a, 21339 LUneburg, Tel.: 04131 / 4004880,

mehring@slplanung.de

LUneburg, den 04.03.2013 gez. Ute Mehring
Planverfasser

Offentliche Auslegung

Der Samtgemeindeausschuss hat in seiner Sitzung am 13.01.2011 dem Entwurf der

33. Anderung und Digitalisierung des Flidchennutzungsplans und der Begrindung zugestimmt und
seine oOffentliche Auslegung gemdan § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Datum der &ffentlichen Auslegung wurden am 29.03.2011 ortsublich bekanntgemacht. Der
Entwurf der Anderung und Digitalisierung des Fldchennutzungsplans und die Begrindung hatben vom
06.04.2011 bis zum 12.05.2011 gemdaB § 3 Abs. 2 BauGB &ffentlich ausgelegen.

Scharnebeck, den 18.03.2013 gez. Gerstenkorn
SamtgemeindebUrgermeister

1. Ernevute Offentliche Auslegung

Der Samtgemeindeausschuss hat in seiner Sitzung am 29.06.2011 dem gednderten Entwurf der 33.
Anderung und Digitalisierung des Flichennutzungsplans und der Begrindung zugestimmt und seine
erneute offentliche Auslegung geman § 4a Abs. 3

i. V.m. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Datum der erneuten &ffentlichen Auslegung wurden am
13.07.2011 ortsUblich bekanntgemacht. Der Entwurf der Anderung und Digitalisierung des
Fldchennutzungsplans und die Begrindung haben vom 20.07.2011 bis zum 22.08.2011 gemdaB § 3 Abs.
2 BauGB erneut &ffentlich ausgelegen.
Scharnebeck, den 18.03.2013 gez. Gerstenkorn
Samtgemeindeburgermeister

2. Erneute Offentliche Auslegung

Der Samtgemeindeausschuss hat in seiner Sitzung am 11.09.2012 dem gednderten Entwurf der 33.
Anderung und Digitalisierung des Flichennutzungsplans und der Begrindung zugestimmt und seine
erneute offentliche Auslegung geman § 4a Abs. 3

i. V.m. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Datum der erneuten &ffentlichen Auslegung wurden am
14.09.2012 ortsUblich bekanntgemacht. Der Entwurf der Anderung und Digitalisierung des
Fldchennutzungsplans und die Begrindung haben vom 01.10.2012 bis zum 07.11.2012 gemdaB § 3 Abs.
2 BauGB erneut &ffentlich ausgelegen.
Scharnebeck, den 18.03.2013 gez. Gerstenkorn
Samtgemeindeburgermeister

Feststellungsbeschluss

Der Rat der Samtgemeinde hat die 33. Anderung und Digitalisierung des Fidchennutzungsplans nebst
Begrundung nach Prufung der Anregungen geman § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 30.01.2013
beschlossen.

Scharnebeck, den 18.03.2013 gez. Gerstenkorn
Samtgemeindeburgermeister

Genehmigung

Die 33. Anderung und Digitalisierung des Fl&chennutzungsplans ist mit VerfUgung
(Az.: R13900061) vom heutigen Tage-urterAuilagen } i

—  kennllich-gemachienteile gemdaB § 6 BauGB genehmigt.

LUneburg, den 21.05.2013

gez. Kalliefe
- Landkreis LUneburg -

Beitrittsbeschluss

Der Rat der Samtgemeinde ist den in der Genehmigungsverflgung
VOM...ooovvvvvnnn, (AZ.: i, ) aufgefUhrten Auflagen/MaBgaben/Ausnahmen in seiner Sitzung am

Die 33. Anderung und Digitalisierung des Fl&chennutzungsplans hat wegen der Auflagen/MaBgaben
VoM ... bis ........... offentlich ausgelegen.
Ort und Dauer der offentlichen Auslegung wurden am ............. ortsublich bekanntgemacht.

Scharnebeck, den ..coovvveveeeennnnn.

Samtgemeindeburgermeister

Inkrafttreten

Die Erteilung der Genehmigung die 33. Anderung und Digitalisierung des Fldchennutzungsplans ist
gemdaB § 6 Abs. 5 BauGB am 20.06.2013 im Amtsblatt 6/2013 des Landkreises Luneburg
bekanntgemacht worden.

Der Fldchennutzungsplan ist damit am 20.06.2013 wirksam geworden.

Scharnebeck, den 17.07.2013 gez. i.V. Margrit Schmelter
Samtgemeindeburgermeister

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften

Innerhalb von einem Jahr nach Wirksamwerden des Fldchennutzungsplans ist die Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften beim Zustandekommen dieser

33. Anderung und Digitalisierung des Fldchennutzungsplans nicht geltend gemacht worden.

Scharnebeck, den...cooevvviveeiiennnn.

Samtgemeindeburgermeister

Mangel in der Abwagung

Innerhalb von einem Jahr nach Wirksamwerden der 33. Anderung und Digitalisierung des
FliGchennutzungsplans sind Méangel in der Abwéagung nicht geltend gemacht worden.

Scharnebeck, den...ccccceeevennin,

Samtgemeindeburgermeister

Samtgemeinde Scharnebeck

33. Anderung und Digitalisierung des Fidchennutzungsplans - Gemeinde Echem -
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Zusammenfassende Erklarung

In der zusammenfassenden Erklarung wird gem. 8 6 Abs. 5 BauGB erlautert, wie die Umwelt-
belange und die Ergebnisse der Offentlichkeits- und Behérdenbeteiligung in der Flachennut-
zungsplanéanderung berucksichtigt wurden und aus welchen Griinden der Plan nach Abwa-
gung mit den gepriften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmaglichkeiten ge-
wahlt wurde.

1. Artund Weise, wie die Umweltbelange berlcksichtigt wurden

Im Rahmen der frihzeitigen Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Be-
lange wurde zur AuRerung im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detailierungsgrad
der Umweltprifung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgefordert.

Im Umweltbericht zur Flachennutzungsplandnderung wurden zunéchst der Umfang und Be-
darf an Grund und Boden sowie die Zele des Umweltschutzes aus Fachgesetzen und
-planungen beschrieben und es wurde dargelegt, wie diese bertcksichtigt wurden.

AnschlieRend wurden die Umweltbelange im Umweltbericht beschrieben und bewertet. Da-
fur fand eine Bestandsaufnahme im Juni 2010 statt. Die Biotope wurden mittels Sichterken-
nung entsprechend dem Kartierschlissel fir Biotoptypen in Niedersachsen aufgenommen.
Jeder Biotop des Bestandes wird nach seiner Beschreibung einer grundsatzlichen Bewertung
hinsichtlich seiner Bedeutung fur Natur und Landschaft unterzogen. Der Wert ergibt sich aus
seiner Bedeutung fiur die Leistungsfahigkeit des Naturhaushalts und fur das Landschaftsbild.
Die Bewertung erfolgt in Anlehnung an die vom Niedersachsischen Stadtetag herausgege-
bene Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen in der Bauleitplanung.
Falls sich ein besonderer Schutzbedarf fur einzelne Umweltbelange ergibt, wird dieser heraus-
gestellt und bei der Planung bertcksichtigt. Zur Beschreibung und Bewertung der Umweltbe-
lange wurden aullerdem weitere Grundlagenmaterialen ausgewertet
(z. B. Landschaftsrahmenplan, Naturraumliche Gliederungen, Bodentibersichtskarte, Daten
des LBEG zu Boden, Daten des NLWKN zu Avifauna und Fauna etc.).

Daran anschlieRend wurden die Auswirkungen der in den Anderungsbereichen ausgewiese-
nen Nutzungen unter Berucksichtigung von Malinahmen zur Vermeidung, Verminderung und
zum Ausgleich im Umweltbericht beurteilt. Die naturschutzfachliche Eingriffsregelung wurde
bertcksichtigt und es wurden Ausgleichsflachen fur die ermittelten Eingriffe in ausreichendem
Umfang dargestellt.

Die Umweltbelange wurden mit den anderen 6ffentlichen und privaten Belangen abgewo-
gen.

2. Art und Weise, wie die Ergebnisse der Offentlichkeits- und Be-
hordenbeteiligung bertcksichtigt wurden

2.1. Offentlichkeitsbeteiligung

Vom 02.07.2010 bis zum 06.08.2010 wurde der Vorentwurf der 33. Anderung und Digitalisie-
rung des FHachennutzungsplanes fir die Gemeinde Echem mit Begrindung gem.
8§ 3 Abs 1 BauGB friihzeitig 6ffentlich ausgelegt.

Vom 06.04.2011 bis zum 12.05.2011 lag der Entwurf der 33. Anderung und Digitalisierung des
Flachennutzungsplanes fur die Gemeinde Echem mit Begrindung und Umweltbericht gem. §
3 Abs. 2 BauGB offentlich aus.

Vom 20.07.2011 bis zum 22.08.2011 lag der Entwurf der 33. Anderung und Digitalisierung des
Flachennutzungsplanes fur die Gemeinde Echem mit Begrindung und Umweltbericht gem. §
3 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB erneut 6ffentlich aus.
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Vom 01.10.2012 bis zum 07.11.2012 lag der Entwurf der 33. Anderung und Digitalisierung des
Flachennutzungsplanes fur die Gemeinde Echem mit Begruindung und Umweltbericht gem. §
3 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB erneut 6ffentlich aus.

Im Rahmen der o. g. Offentlichkeitsbeteiligungen wurden Anregungen und Hinweise zu dem
folgenden Belang vorgebracht, der im Wesentlichen beriicksichtigt wurde:

- Darstellung von Wohnbauflache im ehemaligen Anderungsbereich 1b (friihzeitige Betei-
ligung) im Bereich Osterwinkel wie im bisher wirksamen F-Plan. (Hinweis: Die Anregung
wurde im Rahmen der frihzeitigen Beteiligung noch so abgewogen, dass keine Wohn-
bauflache dargestellt wird und es bei der Darstellung von Flache fur die Landwirtschaft
bleibt. Jedoch wurde die Flache im Rahmen der 2. erneuten Auslegung doch als Wohn-
bauflache dargestellt)

Lediglich der folgenden Anregung wurde nicht gefolgt:

- Darstellung von Wohnbauflache im ehemaligen Anderungsbereich 1a (friihzeitige Betei-
ligung) im Bereich Raamswiese wie im bisher wirksamen F-Plan.

Auszug Abwagung

... Diese Flachen sollen nicht weiter als Wohnbauflache bereitstehen. Bisher hat sich keine
Wohnnutzung an dieser Stelle entwickelt und fur die Realisierung dieser Wohnbauflache wird
auch in Zukunft kein Bedarf gesehen. AuRerdem bestiinde bei Realisierung dieser Wohnbau-
flache die Gefahr, dass eine Schlafsiedlung ohne richtige Verbindung zum Ort entsteht. Da-
her werden mit der 33. Anderung andere besser geeignete Standorte fir Wohnbauflachen
bzw. Dorfgebiete im Ort Echem ausgewiesen. Hiermit wird die Innenentwicklung im Zusam-
menhang mit der Landwirtschaft gestarkt. ...

2.2. Beho6rdenbeteiligung

Die Behordenbeteiligungen fanden parallel zu den Offentlichkeitsbeteiligungen statt.

Mit Schreiben vom 23.06.2010 hat die Samtgemeinde Scharnebeck gem. 8 4 Abs. 1 BauGB
die Behorden aufgefordert, bis zum 10.08.2010 eine Stellungnahme abzugeben.

Mit Schreiben vom 29.03.2011 hat die Samtgemeinde Scharnebeck gem. 8 4 Abs. 2 BauGB
die Behérden aufgefordert, bis zum 17.05.2011 eine Stellungnahme abzugeben.

Mit Schreiben vom 15.07.2011 hat die Samtgemeinde Scharnebeck gem. § 4 Abs. 2 BauGB .
V. m. § 4a Abs. 3 BauGB die Behtrden aufgefordert, bis zum 24.08.2011 eine Stellungnahme
abzugeben.

Mit Schreiben vom 24.09.2012 hat die Samtgemeinde Scharnebeck gem. 8§ 4 Abs. 2 BauGB .
V. m. § 4a Abs. 3 BauGB die Behtrden aufgefordert, bis zum 12.11.2012 eine Stellungnahme
abzugeben.

Im Rahmen der 0. g. Behérdenbeteiligungen wurden Anregungen und Hinweise zu den fol-
genden Belangen vorgebracht, die im Wesentlichen beriicksichtigt wurden oder aus denen
Empfehlungen fur die verbindliche Bauleitplanung abgeleitet wurden:

Ver- und Entsorgung
— Erganzung der Begrundung. Fur zukiinftige Erweiterung des Telekommunikationsnetzes
sind in allen Verkehrswegen geeignete und ausreichende Trassen fur die Unterbringung
der Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen.
— Erganzung der Begrundung. Die Versorgung der Gebiete mit Strom und Erdgas kann
durch Erweiterungen oder Verstarkung der bestehenden Netze erfolgen.
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Erg&dnzung der Begriindung. Die beschriebenen Wohnbauflachen kénnen direkt vom be-
stehenden Leitungsnetz aus an die Trinkwasserversorgung angeschlossen werden bzw. die
Erweiterung des Leitungsnetzes fir diese Flachen ist entsprechend mdoglich.

Bodenschutz
Erganzung der Begriindung. Beruicksichtigung von schutzwirdigen Boden.

Redgionalplanung

Entfallen des ehemaligen Anderungsbereiches 6 (friihzeitige Beteiligung), Wohnbaufla-
che in Bullendorf.

Reduzierung des Anderungsbereiches in Fischhausen auf die Flurstiicke 34 und 36.
Erganzung der Begriindung: Zielabweichungsverfahren fir den Anderungsbereich in
Fischhausen wird nicht erwartet.

Abstimmung der Ausweisung von Baugebieten in Echem mit dem Landkreis Lineburg,
um eine Darstellung von Bauflachen zu erzielen, die auch raumordnerisch vertretbar ist:

o Der Anderungsbereich l1a (spater als Anderungsbereich 1 benannt) wurde
vergroRert und als Flache fur die Landwirtschaft dargestellt. Die einzeilige, bis-
her an den Anderungsbereich 1a angrenzende Wohnbauflache entlang der
Kreisstralie entfiel.

o Der Anderungsbereich 1b entfiel. Die in diesem Bereich im bisher wirksamen
Flachennutzungsplan dargestellte Wohnbauflache wird beibehalten.

o Der Anderungsbereich 3 wurde auf einen 6stlichen Teilbereich (vom Mischge-
biet bis zum Wirtschaftsweq) reduziert. Er wurde als Sondergebiet ,,Landliches
Wohnen* dargestellt. Am nordlichen Rand des Anderungsbereiches wurde ei-
ne 10 m breite Grunflache dargestellt.

o Die Flachen des Wasserverbandes der IImenau-Niederung wurden als Flache
fur den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung ,,Offentliche Verwaltungen
und Bauhof* dargestellt. Der stidliche Bereich der Gartnereiflache wird als
Wohnbauflache dargestellt. Der nordliche Bereich der Gartnereiflfache und
die nordlich daran angrenzende Bebauung werden entsprechend des bisher
wirksamen Flachennutzungsplanes als Wohnbauflache dargestellt und entfal-
len aus dem Anderungsbereich 5.

o Das Sondergebietim Anderungsbereich in Fischhausen wurde wieder auf die
Flurstiicke 34 und 36 reduziert.

Erganzung der Begrindung um Hinweise zu den Regelungen des Regionalen Raumord-
nungsprogramms 2010.

Natur- und Landschaftsschutz

Ute Mehring STADT +

Reduzierung des Anderungsbereiches in Fischhausen auf die Flurstiicke 34 und 36.
Erganzung der Begriindung. Empfehlung B-Plan: FFH-Vertraglichkeitsprifung fiir den An-
derungsbereich in Fischhausen im Rahmen verbindlicher Bauleitplanung durchfiihren.
Erganzung der Begriindung zur Vereinbarkeit Anderungsbereich in Fischhausen mit
Landschaftsschutzgebiet.

Erganzung der Begriindung um Biotoptypenkartierung und Bewertung fur den Ande-
rungsbereich in Fischhausen

Erganzung der Begrindung. Empfehlung B-Plan: artenschutzrechtliche Priifung mit Be-
ricksichtigung von Vogeln, Amphibien und Flederm&usen zum Bebauungsplan fur
den Anderungsbereich in Fischhausen durchfiihren.

Erganzung der Begriindung. Empfehlung B-Plan: Bestand und Entwicklung der Verkehrs-
belastung zum Bebauungsplan fiir den Anderungsbereich in Fischhausen untersuchen.
Erganzung Begrindung. Berticksichtigung von avifaunistisch wertvollen Bereichen
Bertcksichtigung des Biosphéarenreservates Niedersachsische Elbtalaue bei der Planung
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Immissionsschutz

- Erganzung der Begriindung. Empfehlung B-Plan: Fiir den Anderungsbereich 4 an der
Bahn zum Bebauungsplan schalltechnisches Gutachten unter Berucksichtigung von
moglichem Mehrverkehr auf der Bahnstrecke anfertigen und Festsetzungen zum Im-
missionsschutz treffen.

- Erganzung der Begriindung. Empfehlung fiir Baugenehmigungen im Anderungsbereich
2: Die Immissionsschutzrechtlichen Belange kénnen im Rahmen von Baugenehmigungen
ausreichend bericksichtigt werden. Eine gestaffelte Nutzung ist alleine schon durch die
Darstellung der angrenzenden Flachen als Mischgebiet gegeben. AuRerdem ist das Ge-
biet weitgehend bebaut.

— Erg&nzung der Begrindung. Empfehlung fur B-Plan: Der erforderliche Abstand schutz-
bedurftiger Nutzungen zur Elbmarsch Olmiihle GmbH sollte im Rahmen der verbindlichen
Bauleitplanung naher untersucht werden.

— Ergénzung der Begriindung. Hinweis auf Immissionen von der Bahnlinie auf angren-
zende Wohnbebauung. Empfehlung B-Plan/ Satzung/ Bauantrag: Anderungsberei-
che 4 und 7: Untersuchung Immissionen, ggf. Festsetzungen zum Immissionsschutz.

StraRenbau und -unterhaltung
- Bedenken zur ErschlieRung des Anderungsbereiches 6 (friihzeitige Beteiligung), Wohn-
bauflache in Bullendorf. Dieser Anderungsbereich entfallt bereits aus regionalplaneri-
schen Grunden.
— Erganzung Begrindung. Empfehlung B-Plan: bei der Bebauung entlang der K53 in der
Ortsdurchfahrt, direkte Anschlusse der Grundsttickszufahrten an die K53 planen.

Wasserwirtschaft
— Erganzung der Begrundung. Empfehlung B-Plan: zum B-Plan Bodengutachten mit Kla-
rung Versickerungsverhaltnisse durchfiihren. Hinweis auf Wasserrechtsverfahren.
— Erganzung der Begrindung. Beruicksichtigung Gewasser und Raumstreifen.

Landwirtschaft
— Erganzung der Begrindung. Empfehlung fir nachfolgende Planungen: Die weitere Ver-
fahrensweise bzgl. des im Anderungsbereich 3 vorhandenen Giillebehalters ist vor weite-
ren Planungsschritten einvernehmlich mit dem Eigentumer zu regeln.

— Erganzung der Begrundung. Bestandsschutz fur die Gartnerei muss unbefristet gewéahr-
leistet sein. Die Moglichkeit einer spateren Nutzung fir Wohnungsbau ist bei Einverneh-
men mit dem Gartnereibetreiber aufgrund der Lage mitten im Siedlungsgebiet nachvoll-
ziehbar.

Lediglich den folgenden Anregungen wurde nicht gefolgt, bzw. es wurden Empfehlungen fur
die verbindliche Bauleitplanung gegeben:

— Aufnahme von ,,© 2011 LGLN* in den Quellvermerk bei jeder Karte/Luftbild.

Auszug Abwégung

Im Rahmen der 33. Anderung des Flachennutzungsplanes werden nur Karten bzw. Luftbilder
mit Stand vor dem 01.01.2011 verwendet. Das LGLN existiert jedoch erst seit dem 01.01.2011.
Bis zu diesem Datum gab es noch das GLL und das LGN. Nach Rucksprache mit dem LGLN
sind fur Karten/Luftbilder mit Stand vor dem 01.01.2011 noch die Quellvermerke gemal den
Datenschutzbedingungen des damaligen GLL/LGN anzubringen. Diese wurden in der vorlie-
genden Flachennutzungsplananderung bereits entsprechend in allen Karten/Luftbildern an-
gebracht.
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- Landschaftsbildanalyse fir den Anderungsbereich in Fischhausen durchfiihren

Auszug Abwéagung

Nach Rucksprache mit dem Landkreis Lineburg wurde geklart, dass die Forderung einer
Landschaftsbildanalyse auf der Asnnahme der geplanten Versiegelung groRer Griinland-
bereiche basierte. Dies ist nicht mehr der Fall. Daher kann auf eine Landschaftsbildanaly-
se verzichtet werden. Eine Beriicksichtigung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild im
Rahmen der Umweltprifung wird als ausreichend angesehen.

Im Rahmen der o. g. Behérdenbeteiligungen wurden Anregungen und Hinweise zu den fol-
genden Belangen vorgebracht, die jedoch aufgrund Anderungen der Darstellungen im spa-
teren Verfahren hinfallig wurden:

Planungsrecht
Erganzung der Begriindung. Empfehlung B-Plan: Anderungsbereich 3 naher in Bereiche

fur eine gewerblich-landwirtschaftliche und in solche fur Wohnnutzung zu gliedern, um
Nutzungskonflikte zu minimieren.

Hinweis: die Stellungnahme bezieht sich auf den Anderungsbereich 3 aus der friithzeitigen
Beteiligung. Der Anregung wurde zunéachst gefolgt. Der Anderungsbereich 3 wurde je-
doch im spéateren Verfahren gedndert, sodass diese Anregung hinfallig wurde.

Natur- und Landschaftsschutz

Artenschutzrechtliche Priifung, inwieweit es durch die Darstellung des Anderungsbereiches 3
zu Beeintrachtigungen von Brutstandorten kommen kann.

Auszug Abwagung

Eine artenschutzrechtliche Priifung, inwieweit es durch das Heranriicken des Anderungsbe-
reiches 3 an die Brutplatze zu Beeintrachtigungen der Brutplatze kommt, ist bei einer Reduzie-
rung der Bauflachen auf einen 6stlichen Teilbereich im Anderungsbereiches 3 und der Dar-
stellung einer Griinflache zur Eingriinung zur freien Landschaft nicht mehr erforderlich. Die
Bauflachen, welche an die Kreisstralle angrenzen und von Siedlungsflachen umgeben sind,
halten einen ausreichenden Abstand zu den Brutplatzen ein, sodass voraussichtlich mit kei-
nen erheblichen Beeintrdchtigungen der Brutplatze zu rechnen ist. Aulerdem wird ein Grin-
streifen geplant, der einen visuellen Schutz darstellen soll.

Hinweis: Diese Stellungnahme bezog sich auf den Anderungsbereich 3 aus der 1. erneuten
Auslegung, welcher eine groRe gemischte Bauflache darstellte. Der Anderungsbereich wur-
de jedoch im weiteren Verfahren reduziert, sodass diese Anregung hinfallig wurde.

Landwirtschaft

Erstellung eines Konzeptes fur die Gestaltung der verbleibenden Restflachen beim ehe-
maligen Anderungsbereich 6 (Wohnbauflache Bullendorf).

Auszug Abwagung

Da bereits an anderer Stelle der Beschluss gefasst wird, dass der Anderungsbereich 6 entfallt,
muss auch kein Konzept fur die Gestaltung der verbleibenden Restflachen mitgeteilt werden.

Hinweis: Diese Stellungnahme bezog sich auf den Anderungsbereich 6 aus der friihzeitigen
Beteiligung, welcher Wohnbauflache in Bullendorf darstellte. Der Anderungsbereich entfiel im
weiteren Verfahren, sodass diese Anregung hinfallig wurde.
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Bauflachenausweisung

- Ausweisung von Wohnbauflache bei dem ehemaligen Anderungsbereich 1a (jetzt An-
derungsbereich 1) einzeilig entlang KreisstralRe .
Hinweis: Der Anregung wurde gefolgt. In der 1. erneuten Beteiligung wurde die Wohn-
bauflache dargestellt. Der Anderungsbereich wurde jedoch im spateren Verfahren
geéandert, sodass diese Anregung hinfallig wurde.

- Ausweisung von Wohnbauflache bei dem ehemaligen Anderungsbereich 1b einzeilig
entlang Gemeindestralle .
Hinweis: Der Anregung wurde gefolgt. In der 1. erneuten Beteiligung wurde die einzeilige
Wohnbauflache dargestellt. Im spateren Verfahren wurde die Wohnbauflache ver-
grollert, sodass diese Anregung hinfallig wurde.

- Ausweisung von groRRer gemischter Bauflache im Anderungsbereich 3
Hinweis: Der Anregung wurde gefolgt. In der 1. erneuten Beteiligung wurde die gemisch-
te Bauflache dargestellt. Im spateren Verfahren wurde der Anderungsbereich 3 je-
doch geéandert, sodass diese Anregung hinfallig wurde.

3. Abwagungsvorgang zu anderen Planungsmoglichkeiten

Wohnbauflachen

Mit der 33. Anderung entfallt der GroRteil der Wohnbauflachen am 6stlichen Ortsrand von
Echem. Daflur werden an besser geeigneter Stelle in Echem neue Wohnbauflachen, ein Son-
dergebiet ,Landliches Wohnen*, gemischte Bauflachen und Dorfgebiete ausgewiesen. Die
geplanten neuen Wohnbauflachen schlieBen vorhandene Lucken im Ort bzw. runden diesen
ab. Die Innenentwicklung wird somit gestarkt.

Die ,,Nullvariante* wirde keine gute Alternative darstellen. Es bietet sich nicht an, die Wohn-
bauflachen im Osten, wie im bisher wirksamen Flachennutzungsplan, beizubehalten und kei-
ne neuen Wohnbauflachen auszuweisen, da die Siedlungsstruktur weiter in die Landschaft
ausgedehnt wirde.

Weitere Bereiche, tUber die neu geplanten Wohnbauflachen hinaus, bieten sich fur die Dar-
stellung von Wohnbauflache in Echem nicht an, da die Entwicklung des Ortes als weitestge-
hend abgeschlossen zu betrachten ist und kein weiterer Bedarf an Wohnbauflachen vorhan-
den ist.

Es stellt auch keine Alternative dar, die Wohnbauflache im Osten als Flache fir die Landwirt-
schaft darzustellen und keine neuen Wohnbauflachen als Ersatz auszuweisen, da noch ein
weiteres geringes Bevolkerungswachstum fur die Gemeinde Echem prognostiziert wird.

Die Darstellung des eingeschrankten Gewerbegebietes siddstlich der Bahn und nérdlich der
Kreisstralle als Wohnbauflache bietet sich nicht an, da diese Flache durch die angrenzende
Bahn und die Kreisstralle beeintrachtigt wird. AulRerdem soll diese Flache fir einen Lebensmit-
teleinzelh&ndler vorgehalten werden, um die Infrastruktur in Echem starken zu kbnnen.

Die Darstellung des Anderungsbereiches 8 als Wohnbauflache bietet sich aufgrund des
schlechten Baugrundes im Marschgebiet nicht fur eine Wohnbauflache an. Zwei Gebaude in
der Nachbarschaft liegen ebenfalls auRerhalb des Sandriickens. Hier gab es Schwierigkeiten
in der Grindung. Die Flache uberspringt deutlich den Ortsrand, der hier mit Gehdélzen einge-
grunt ist. Das Landschaftsbild ist positiv zu bewerten.

Dorfgebiete
Mit der 33. Anderung des Flachennutzungsplanes werden einzelne Grundstiicke im Stidwes-

ten der Ortslage Echem als Dorfgebiet dargestellt, um eine Bebauung in Ortslicken zu er-
moglichen. Dartiber hinaus wird kein Bedarf an der Darstellung von weiteren Dorfgebieten
gesehen. Die am westlichen Ortsrand vorhandenen landwirtschaftichen Betriebe im AulRen-
bereich sollen im Aulenbereich verbleiben.
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Die Erweiterung des Dorfgebiets am westlichen Ortsrand von Echem, nordlich angrenzend an
die Kreisstralle bietet sich aufgrund der Nahe zu der studlich angrenzenden LBZ, fur welche
derzeit sogar eine Erweiterung geplant wird, und aufgrund einzuhaltenden Immissionsschutz-
abstanden nicht an. Diese Flache soll im AuBenbereich verbleiben.

Mischgebiete
Mit der 33. Anderung wird ein kleines Mischgebiet nordwestlich der Bahnlinie entsprechend

des Bestandes im Ortsteil Echem dargestellt. Alternativ wéare eine Darstellung als Gewerbe-
gebiet moglich. Hier sollen jedoch im Ubergang zum angrenzenden Dorfgebiet nur mischge-
bietstypische Betriebe ermdglicht werden. Aullerdem soll die vorhandene Wohnnutzung ge-
sichert werden.

Gemischte Bauflachen

Mit der 33. Anderung des Flachennutzungsplanes wird in der Ortslage von Echem eine groRe
gemischte Bauflache dargestellt, da sich in diesem Bereich gemischte Nutzungen befinden.
Dartber hinaus wird kein Bedarf an der Ausweisung von gemischter Bauflache gesehen, weil
entsprechende Strukturen an anderer Stelle in der Gemeinde Echem nicht vorzufinden sind.
Fur den Bereich selbst ware auch eine Gliederung in Wohnbauflachen, Dorfgebiet und
Mischgebiet moglich gewesen. Damit ware man jedoch der Gemengelage nicht gerecht
geworden.

Gewerbegebiete

Fur Gewerbeansiedlungen bieten sich Hachen entlang der K 53 und der Bahnlinie in Bahn-
hofsnahe in verkehrsgiinstiger Lage an. Mit der 33. Anderung wird eine Flache in diesem Be-
reich dem Bestand entsprechend mit einer kleinen Erweiterung zur Bahnflache dargestellt.
AuBerdem bleibt das eingeschrankte Gewerbegebiet in Echem erhalten. Weitere, fur Ge-
werbe geeignete Standorte, sind nicht vorhanden. Es wird auch kein weiterer Bedarf an Ge-
werbeflachen und somit keine alternative, in Betracht kommende anderweitige Planungs-
moglichkeiten, im Bereich ,,Gewerbeentwicklung“ gesehen.

Sondergebiete

Mit der 33. Anderung des Flachennutzungsplanes wird in Fischhausen ein Sondergebiet
»Gastronomie und Seminarbetrieb® dargestellt, um die touristischen Strukturen und die Erho-
lungsnutzung in diesem Bereich zu starken. Alternativ kdnnte das Flurstick 14/2 der Flur 2 in
der Gemeinde Scharnebeck einbezogen werden. Aufgrund der dort registrierten geschutz-
ten Biotope und der erforderlichen Querung der Neetze und eines Grabens ist es jedoch
nicht geeignet. Daher wird die Ausdehnung nach Norden gesucht. Fischhausen bietet sich
aufgrund der idyllischen Lage fur eine solche Ausweisung an, da der Standort Fischhausen
und die umgebende Landschaft ein hohes Erholungspotential aufweisen und die Verfugbar-
keit gegeben ist.

Mit der 33. Anderung des Flachennutzungsplanes wird ein Sondergebiet ,Landliches Woh-
nen* nordlich der Kreisstralie im Ort dargestellt. Dieser Bereich bietet sich fur ein Wohnen mit
Pferdehaltung an. Diese Flache liegt zentral in der Ortslage Echem und bietet sich besser an,
als am Ortsrand abgelegene Flachen.

Die in vorher gegangenen Planungsstinden angestrebte Nutzung als Mischgebiet und
Wohngebiet in einer weiter nach Westen ausgedehnten Nutzung wurde verworfen, da hier
gaf. ein landwirtschaftlicher Betrieb eine Betriebsstatte einrichten will. AuRerdem ist die Ol-
muhle als Gewerbebetrieb im Hinblick auf Immissionsschutz zu berticksichtigen.

Scharnebeck, den 18.03.2013

gez. Gerstenkorn
Samtgemeindeblrgermeister

Ute Mehring STADT +
LUNEBURG LANDSCHAFTSPLANUNG P
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tehende 1. Nachtragshaushaltssatzung fiir das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit o6ffentlich bekannt

gemacht.

2.2 Die nach § 119 Absa 120 Absatz 2 und § 111 Absatz 3 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsge-
setzes (NKomVG) in Verbindu it § 15 NFAG erforderlichen Genehmigungen sind durch den Landkreis Liine-
burg am 05.10.2021 unter dem Aktenze 34.40 — 15.12.10 / 60 erteilt worden.

2.3 Der Nachtragshaushaltsplan der Samtgemeinde u liegt im Anschluss an die 6ffentliche Bekanntmachung
der Nachtragshaushaltsatzung gemaR §§ 115 Absatz 1 Sa d 114 Absatz 2 Satz 3 NKomVG an sieben Tagen
vom 12.10. — 20.10.2021 zur Einsichtnahme im Rathaus der Samtg inde llmenau, 21406 Melbeck, Am Diemel
2, offentlich aus.

Melbeck, den 05.10.2021

Rowohlt
o bl ister

Erneute Bekanntmachung der Gemeinde Echem der Satzung der Gemeinde Echem
iiber eine Verdanderungssperre gemaB § 14 BauGB fiir den Geltungsbereich des
Bebauungsplans ,Altdorf”

Fir den raumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans der Gemeinde Echem ,Altdorf* wird aufgrund § 14 Abs. 1 und
§ 16 Abs. 1 BauGB folgende Satzung beschlossen:

§1
Der Rat der Gemeinde Echem hat in seiner Sitzung am 20.07.2021 die Aufstellung des Bebauungsplans ,Altdorf*
beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 21.07.2021 ortsublich bekannt gemacht.
§2
Fir den Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Altdorf‘ wird eine Veranderungssperre nach § 14 BauGB beschlossen.

Der raumliche Geltungsbereich der Veranderungssperre ist im anliegenden Ubersichtsplan mit einer schwarzen unter-
brochenen Linie gekennzeichnet (Anlage Ubersichtsplan).

§3
Im rdumlichen Geltungsbereich der Veranderungssperre (§ 2) dirfen zur Sicherung des Bebauungsplans ,Altdorf*
1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgefiihrt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veranderungen von Grundstiicken und baulichen Anlagen, deren Ver-
anderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden.

§4
Wenn Uberwiegende offentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von der Veranderungssperre eine Ausnahme
zugelassen werden. Die Entscheidung Uiber Ausnahmen trifft die Baugenehmigungsbehérde im Einvernehmen mit der
Gemeinde.

§5
Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veranderungssperre baurechtlich genehmigt worden sind, Vorhaben, von denen
die Gemeinde nach MaRgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausfiihrung vor dem Inkraft-
treten der Veranderungssperre hatte begonnen werden dirfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die Fortfihrung einer
bisher ausgeiibten Nutzung werden von der Veranderungssperre nicht berthrt.

§6
Diese Satzung Uber eine Veranderungssperre tritt am Tag ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Sie tritt nach § 17 BauGB auRer Kraft, sobald und soweit fiir inren Geltungsbereich (§ 2) ein Bebauungsplan in Kraft tritt,
sonst nach Ablauf von 2 Jahren seit ihrem Inkrafttreten. Diese Frist kann um ein Jahr und wenn besondere Umstande es
erfordern, nochmals um bis zu einem weiteren Jahr verlangert werden.

Wenn danach die Voraussetzung fur ihren Erlass fortbesteht, kann die Veranderungssperre erneut beschlossen werden.
Dariber hinaus gelten die Bestimmungen von § 17 BauGB.

Anlage (Ubersichtsplan)
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........

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersachsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung,
© 2021 & LaLn Landesamt fiir Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN),
=mm mmm R3umlicher Geltungsbereich der Veranderungssperre zum Bebauungsplan der Gemeinde Echem ,Altdorf* (unmafstablich)

Echem, den 30.09.2021

gez. Heuer
Burgermeister

Bekanntmachung des Kommunalen Anteilseignerverbandes der WEMAG

Satzungsanderung

Aufgrund des § 152 der KoMwqunalverfassung in der Fassung der Bekanntmachung vom 13 Juli 2011 (GVOBI. M-V S.
777), zuletzt geandert durch ArtiRel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBI. M-V S. 467), wird nach Beschlussfas-
sung der Verbandsversammlung vom'2§, Oktober 2020 die Verbandssatzung des Kommunalen Anteilseignerverbandes
der WEMAG in der Fassung der Neubeka achung vom 30. Januar 2003 (Amtsblatt M-V/AAz. S. 349), zuletzt gean-
dert am 27. Januar 2020 (Der Uberblick 2/2020 3»94 und ABI. fiir Brandenburg 8/2020 S. 199) wie folgt geéndert:

§ 3 wird ersatzlos gestrichen

§ 4 Abs 2 lautet nunmehr:

Jedes Verbandsmitglied Gbertrégt hierzu dem Zweckverband unentggltlich seine Anteile an dem in Abs. 1 bezeichneten
Unternehmen.

§ 4 Abs 6 lautet nunmehr:

Der Verband darf auch Anteile am Unternehmen i. S. von Abs. 1 von privaten Dritteg erwerben. Fir diese Anteile gilt
beim Ausscheiden von Mitgliedern § 14 Abs. 3 Satz 3.

§ 7 Absatz 1 Satz 3 lautet nunmehr:

Die Verbandsversammlung hat 201 Mitglieder.

§ 8 Abs. 5 lautet nunmehr:

Der Verbandsvorstand ist zustandig fur Entscheidungen bis zu einer Wertgrenze von 20.000 Euro im Rahmemdes

AL L
VVITISUTTATISPTATTC S
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I. Ortliche Bauvorschrift ,,Altdorf Echem*

Ubersichtsplan

Lavge Sicin

Planungsbiiro N A
2 Subwnreseh: o GBI dE T

t‘%‘ LGLN )

=t R T 54 Briieespiaeny

Abb. 1: Ubersichtsplan, ohne MaRstab
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Praambel

Der Rat der Gemeinde Echem hat auf Grundlage der §§ 10 und 58 des Niedersachsischen
Kommunalverfassungsgesetztes (NKomVG) und des § 84 der Niedersachsischen Bauord-
nung (NBauO) — jeweils in den zurzeit giltigen Fassungen — am ................ die ortliche
Bauvorschrift ,Altdorf Echem® beschlossen.

Echem, déh....cocommeee v s e
Blrgermeister

§ 1 Geltungsbereich

Diese értliche Bauvorschirift gilt fir den historischen Ortskern von Echem, dessen Ab-
grenzung in dem vorstehenden Ubersichtsplan durch eine starke schwarze unterbro-
chene Linie gekennzeichnet ist. Dieser Plan ist Bestandteil der Satzung.

§ 2 Fassadengestaltung

(1) Die AuRenwinde von Gebauden mit einer Grundflache von mehr als 36 gm sind
wie folgt auszufithren:
- Sicht- oder Verblendmauerwerk aus Ziegelsteinen in den Farbténen Rot bis
Rotbraun, (RAL 2001, 3000, 3002, 3003, 3011, 3013, 3016 oder ahnliche).
- Sichtbares Holzfachwerk mit Ausfachung als Sichtmauerwerk aus Ziegelstei-
nen in den vorgenannten Farbtdnen.
- als Gestaltelement auf max. 20 % jeder Fassadenseite: Holzverkleidungen in
naturfarben, bzw. in gedeckten gestrichenen Farbténen (Grau Téne: RAL Nr.
7038, 7040, 7042, 7046 oder ahnliche, Grin Tone RAL 6011, 6021 oder ahn-
liche, Rot bis Rotbraun Téne: RAL 3003, 3004, 3011 oder ahnliche).

(2) Landwirtschaftliche Wirtschaftsgebaude und ausschlieRlich gewerblich genutzte
Gebaude kénnen auch mit reinen Holzverkleidungen hergestellt werden. Soweit die
Gebaude einen Abstand von mindestens 15 m zum 6ffentlichen StraRenraum einhal-
ten sind unter Beachtung der unter § 2 Abs. 1 genannten Farbgebung auch andere
Materialien zulassig.

(3) Bei bestehenden Putzgebauden sind die Farbténe Lichtgrau, Periweill oder Hellel-
fenbein (RAL Nr. 7035, 1013, 1015 oder dhnliche) zulassig.

(4) Fenster von Gebauden nach Abs. 1, die vom 6ffentlichen Raum eingesehen wer-
den kénnen, miissen ein stehendes Format aufweisen. Die Hohe der Offnung muss
mindestens das 1,2 fache der Offnungsbreite betragen. Bereits vorhandene Fenster-
éffnungen in liegenden Formaten tber 50 cm Hohe sind durch Pfosten oder Sprossen
so zu untergliedern, dass die hierdurch entstehenden Fensterelemente ein stehendes
Format aufweisen. Zwischen den Glasscheiben liegende Fensterteilungen sind nicht
zulassig.

Als Farben fiur Fenster sind nur zulassig: weil und grau (Farbténe nach RAL 7035,
7038, 7040, 7044 oder ahnliche). Das gilt nicht beim Absetzen von Verzierungen und
Leisten.
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(5) AuRenrollladen mit sichtbaren Késten sind nicht zulassig.

(6) Als Farben von Haustiiren sind nur zuléssig: Holzfarbténe, weil®, grin oder grau
(Farbténe nach RAL 6003, 6011, 6017, 6025, 7035, 7038, 7040, 7044 oder ahnliche).
Das gilt nicht beim Absetzen von Verzierungen und Leisten.

§ 3 Nebengebé&ude, Carports und Garagen

(1) Die AuRenwénde von Gebauden mit einer Grundflache von 16 gm bis héchstens
36 gm sind in Material und Farbe den Hauptgebduden anzugleichen oder aus Holz
mit Anstrichen in den Farbténen Grau, Rotbraun, Griin oder Holz Natur auszufihren
(Farbténe siehe § 2 Abs. 1). Blockbohlenbauweise ist nicht zulassig.

§ 4 Dachform, Dachneigung, Dacheindeckung

(1) Die Dacher von Gebauden tber 36 gm Grundfléche sind als Satteldacher oder
Krippelwalmdécher mit Hauptdachneigungen zwischen 30° und 50° herzustellen.

Fur Vordacher, Dacher von untergeordneten Bauteilen, wie Erker, kleine Giebel
(Zwerchhauser) sowie untergeordnete Anbauten sind ausnahmsweise Uber- oder Un-
terschreitungen der festgesetzten Dachneigung zuléssig.

Fur landwirtschaftliche Wirtschaftsgebzude und Hallen reicht eine Mindestdachnei-
gung von 15° aus; Pultdécher als Anbau und seitliche Uberdachungen sind zulassig,
wenn sie in Dachneigung und -deckung des Hauptdaches ausgefiihrt werden bzw.
nicht wesentlich davon abweichen.

Die Firstlange muss mindestens die Halfte der Trauflange betragen.

(2) Dachgauben dirfen nur ausgefiihrt werden bei Gebauden mit einer Dachneigung
von mindestens 40°.

Die Lange einer Gaube oder die Summe der Léangen mehrerer Gauben darf nicht
breiter als 2/3 der Trauflainge der zuzuordnenden Dachseite sein. Der obere Ab-
schluss von Gauben muss einen Abstand von mindestens 1 m (gemessen an der
Dachhaut in der Senkrechten) zum First einhalten.

Dacheinschnitte zu éffentlich einsehbaren Verkehrsflachen sind nicht zulassig.

Die Seitenwangen von Schleppgauben mussen senkrecht stehen.

(3) Dacheindeckungen von Gebauden tber 36 gm Grundfléche sind als Pfannende-
ckung in den Farben Rot bis Rotbraun (RAL Nr. 2001, 3000, 3002, 3003, 3011, 3013,
3016 oder ahnliche) oder als weiche Dachdeckung (Reetdach) auszufuhren.

Fur landwirtschaftliche Wirtschafts- und Nebengebaude, Garagen und Carports sind
auch andere Materialien zur Dacheindeckung zuldssig. Als Farbton wird neben Rot-
und Rotbraun (s.0.) auch Grau (RAL Nr. 7015, 7016, 7031, 7042 oder &hnliche) zuge-
lassen.

(4) Glanzende Dachoberflachenmaterialien (engobiert oder glasiert) sind nicht zulas-
sig. Dachbegriinungen sowie solartechnische Anlagen sind allgemein zulassig.

(5) Dachflachenfenster durfen nicht gréRer als 80x140 cm sein und nur als Einzelan-
lage eingebaut werden, d.h. ein Sparrenfeld mit Dachdeckung muss zwischen zwei
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Fenstern erhalten bleiben. Dachflachenfenster sind nur ebenen gleich mit der Dach-
flache zuldssig.

§ 5 Einfriedungen

(1) Als Einfriedungen parallel zu &ffentlichen Verkehrsflachen sind

- Findlings-, Natur- und Ziegelsteinmauern (in Farben Rot-rotbraun siehe Fassa-

dengestaltung) bis zu einer Hohe von 120 cm,

- Laubhecken bis zu einer Héhe von 130 cm,

- senkrecht gegliederte Holz- und Eisenzéune bis zu einer Hohe von 120 cm
zulassig. Kombinationen sind ebenfalls zulédssig. Nicht zulassig sind Nadelgehdlze
(Koniferen), Gabionen oder Einfriedungen aus Kunststoff oder Materialen, die andere
vortauschen.

(2) Flachenhafte Stein-/ Kies-/ Split- und Schottergarten oder -schittungen sind unzu-
lassig. Die nicht Uberbauten Grundstiicksflachen sind, soweit diese Flachen nicht fir
eine andere zulassige Verwendung benétigt werden, mit offenem oder bewachsenem
Boden als Griinflachen anzulegen und zu unterhalten.

§ 6 Stellplédtze

(1) Je Wohneinheit sind 1,5 Stellplatze auf dem Grundstick herzustellen bzw. nach-
zuweisen.

(2) Auf Stellplatzanlagen mit mehr als vier Stellplatzen, ist nach jedem 5. Stellplatz
ein standortheimischer Baum in einer offenen Vegetationsflaiche von mindestens 12
m?2 anzupflanzen, zu pflegen und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.

§ 7 Werbeaniagen
(1) Werbeanlagen sind ausschlieBlich als Eigenwerbung an der Statte der Leistung
zulassig.

(2) Je Gebaude und Grundstick darf nur eine Werbeanlage und bis zu einer maxima-
len FlachengréRe von 1,5 m? angebracht werden.

(3) Selbstleuchtende oder hinterleuchtete Werbeanlagen sind nicht zuléssig. Bei an-
geleuchteten Werbeanlagen ist grelles, bewegliches oder wechseindes Licht jeder Art
unzulassig.

(4) An Hauswanden durfen Werbeanlagen nur unterhalb der Fensterbriistung des
1.0bergeschosses angebracht werden. Auf Dachflachen sind Werbeanlagen nicht
zulassig.

§ 8 Abweichungen und Hinweise

(1) Wiedererrichtungen, Reparaturen und Erweiterungen von ordnungsgemag errich-
teten Gebauden und Bauteilen kénnen - auch abweichend von den Bestimmungen
dieser Satzung - in gestalterischer Anpassung an den Bestand vorgenommen wer-
den. Der Neuanstrich von bestehenden Putzfassaden muss unter Beachtung des § 3
(3) erfolgen. Neue Fenster sind gemaB § 3 (4) herzustellen.
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(2) Weitere Abweichungen von der ortlichen Bauvorschrift sind gemaf
§ 66 (1) NBauO zulassig, wenn die stadtebaulichen, baugestalterischen oder 6kologi-
schen Zielsetzungen nicht wesentlich beeintrachtigt werden.

(3) Bestimmungen und Anforderungen aufgrund des Niedersédchsischen Denkmal-
schutzgesetzes gehen den Bestimmungen dieser Satzung vor. Gebdude in der Um-
gebung von Baudenkmalen (§ 4 NDSchG) diurfen geméaR § 8 NDSchG das Erschei-
nungsbild des betreffenden Denkmals nicht beeintrachtigen.

(4) Im Geltungsbereich gilt eine Erhaltungssatzung nach § 172 BauGB.

§ 9 Ordnungswidrigkeiten

GemaR § 80 (3) NBauO handelt ordnungswidrig, wer den aufgefihrten értlichen Bau-
vorschriften zuwiderhandelt. Ordnungswidrigkeiten kénnen gema § 80 (5) NBauO
mit einer Geldbufle bis zu 500.000 € geahndet werden.

§ 10 Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
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Il. Begriindung

0. Vorbemerkung

Fur den Bereich des Altdorfes gelten bislang keine gestalterischen Vorschriften. Um die his-
torisch gewachsene Struktur von Echem zu schitzen, zu erhalten und wiederherzustellen,
wird nun eine eigenstandige Gestaltungssatzung fir den ,Ortskern aufgestellt. Ergédnzend
wird hierzu eine Erhaltungssatzung erlassen, um tber die in der értlichen Bauvorschrift ge-
nannten Vorgaben hinaus zusétzlich die stddtebaulichen Eigenheiten des Gebietes zu si-
chern. Dazu gehéren neben den baulichen Anlagen auch stadtebauliche Gestaltung inklusi-
ve der Griingestaltung.

1. Ziel

Die Satzung hat das Ziel, die Eigenart des Gebietes und die dulere Gestalt von baulichen
Anlagen zu schiltzen und die stadtebauliche Qualitdt zu wahren oder wiederherzustellen. Auf
der Grundlage der Erfassung und Bewertung der ortstypischen und pragenden Gestal-
tungsmerkmale wurden Festsetzungen formuliert, die den weitgehend historischen Ortskern
von Echem charakterisieren.

Echem weist einen historisch ausgepragten Haufendorfcharakter auf, der durch die alten
Hofstellen und Wirtschaftsgebaude unterstrichen wird. Im Laufe der Zeit wurden die Liicken
zwischen den Hofstellen mit weiterer Bebauung ergénzt und erweitert. Zentral im Geltungs-
bereich liegt aulRerdem die Kirche.

Die Gebaude im Echemer Ortskern sind sehr stark durch ihr Fassadenmaterial gepragt, ins-
besondere dem rot bis rotbraunen Klinkerstein, welcher charakteristisch fiir norddeutsche
Dérfer ist. Neben dem Fassadenmaterial sind die regionaltypischen Sattel- und Krippel-
walmdacher pragend, die urspriinglich Uberwiegend mit rot- oder rotbraunen Dachziegeln
gedeckt waren und so dem Oriskern eine harmonische Dachlandschaft gaben. Auch typisch
fur den Ortskern von Echem ist die Verwendung von Holz als Baumaterial, eingesetzt als
Holzverkleidung und / oder Fachwerk.

Die Gestaltungsvorschriften dienen dem Erhalt., der Wiederherstellung und dem Schutz der
besonderen baulichen und gestalterischen Qualitdten des Ortskernes von Echem. Die Fest-
setzungen wurden so formuliert, dass sie im Rahmen der Material- und Formenvielfalt der
Gebaude einen angemessenen Handlungsspielraum zulassen.

2. Die Gestaltungsvorschriften

Den jeweiligen Begrundungen sind zur Nachvollziehbarkeit jeweils noch einmal die dazuge-
hérigen Gestaltungsvorschriften vorangestelit.

2.1 zu§ 1 Geltungsbereich

Diese o6rtliche Bauvorschrift iiber Gestaltung gilt fiir den historischen Ortskemn von Echem, dessen Abgren-
zung in der anliegenden Karte durch eine starke schwarze unterbrochene Linie gekennzeichnet ist. Die Anla-
ge ist Bestandteil dieser Safzung.

Der Geltungsbereich der Gestaltungssatzung umfasst den zusammenhangenden und das
Ortsbild wesentlich bestimmenden Bereich des Ortskerns von Echem, welcher sich westlich
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der Bahntrasse befindet. Die Abgrenzung umfasst im Wesentlichen Bereiche beiderseits der
LandesstralRe, An d. Laak (nordlich), Zur Bleeke (westlich), Uhlenbusch (stdlich), Backer-
straBe (6stlich) sowie die innenliegende Bebauung an Dorfstrale und An der Kirche. Im Ge-
fuge lasst sich der historische Dorfkern erkennen, wie nachfolgender Karten-Ausschnitt der
PreuBischen Landesaufnahme belegt.

Abb. 2: Ausschnitt PreuBische Landdesaufnahme (Quelle: Geobasis Niedersachsen)

Die Gestaltungssatzung gilt far alle baulichen Malinahmen, die sich auf die duRere Gestal-
tung von Gebauden, Bauteilen und baulichen Anlagen beziehen. Fiir die Gestaltung dieser
Bereiche besteht ein 6ffentliches Interesse an der Erhaltung und Pflege des Uberlieferten
Erscheinungsbildes.

Die Anwendung des Denkmalschutzgesetzes bleibt von den Festsetzungen dieser Satzung
unberihrt. In das Denkmalschutzgesetz kann durch eine o6rtliche Bauvorschrift nicht einge-
griffen werden. Bei allen Vorhaben sind die Belange des Nds. Denkmalschutzgesetzes zu
berticksichtigen.

2.2 zu § 2 Fassadengestaltung

(1) Die AuRenwénde von Gebauden mit einer Grundflache von mehr als 36 qm sind wie folgt auszufiihren:

- Sicht- oder Verblendmauerwerk aus Ziegelsteinen in den Farbténen Rot bis Rotbraun, (RAL 2001,
3000, 3002, 3003, 3011, 3013, 3016 oder dhnliche).

- Sichtbares Holzfachwerk mit Ausfachung als Sichtmauerwerk aus Ziegelsteinen in den vorgenann-
ten Farbténen.

- als Gestaltelement auf max. 20 % jeder Fassadenseite: Holzverkleidungen in naturfarben, bzw. in
gedeckten gestrichenen Farbténen (Grau Téne: RAL Nr. 7038, 7040, 7042, 7046 oder &hnliche,
Griin Téne RAL 6011, 6021 oder &@hnliche, Rot bis Rotbraun Téne: RAL 3003, 3004, 3011 oder
&hnliche).

(2) Landwirtschaftliche Wirtschaftsgebédude und ausschlie8lich gewerblich genutzte Gebéude kénnen auch
mit reinen Holzverkleidungen hergestellf werden. Soweit die Geb&ude einen Abstand von mindestens 15 m
zum 6bffentlichen StralBenraum einhalten, sind unter Beachtung der unter § 2 Abs. 1 genannten Farbgebung
auch andere Materialien zuldssig.
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(3) Bei bestehenden Putzgeb&uden sind die Farbténe Lichtgrau, Periweil3 oder Hellelfenbein (RAL Nr. 7035,
1013, 1015 oder éhnliche) zulédssig.

(4) Fenster von Geb&uden nach Abs. 1, die vom dffentlichen Raum eingesehen werden kénnen, miissen ein
stehendes Format aufweisen. Die Hohe der Offnung muss mindestens das 1,2 fache der Offnungsbreite be-
tragen. Bereits vorhandene Fensteréffnungen in liegenden Formaten iiber 50 cm Héhe sind durch Pfosten
oder Sprossen so zu untergliedemn, dass die hierdurch entstehenden Fensterelemente ein stehendes For-
mat aufweisen. Zwischen den Glasscheiben liegende Fensterteilungen sind nicht zuléssig.

Als Farben fiir Fenster sind nur zuldssig: weill und grau (Farbténe nach RAL 7035, 7038, 7040, 7044 oder
dhnliche). Das gilt nicht beim Absetzen von Verzierungen und Leisten.

(5) AuBenrollldden mit sichtbaren Késten sind nicht zuléssig.

(6) Als Farben von Hausttiren sind nur zuldssig: Holzfarbténe, weil3, grin oder grau (Farbténe nach RAL
6003, 6011, 6017, 6025, 7035, 7038, 7040, 7044 oder dhnliche). Das gilt nicht beim Absetzen von Verzie-
rungen und Leisten.

Fur Fassaden und Dacher baulicher Anlagen werden nur bestimmte Materialien und Farben
zugelassen. Diese Vorschrift zielt auf einen einheitlichen Gesamteindruck der Bebauung ab.
Die zulassigen Materialien und die Farbgebung sind bereits heute ortstypisch fur die
bestehende Bebauung im Satzungsgebiet (siehe Anlage).

Die verbleibende Auswahl an Gestaltungsmaoglichkeiten ist einerseits so grof3, individuellen
Anspriichen zu geniigen, andererseits wird ein kontinuierlicher Ubergang zwischen der
vorhandenen und eventueller neuer Bebauung sicher gestelit.

Rote Ziegelmauerwerkfassaden, auch in Kombination mit Fachwerk, sind vorherrschend und
pragen den Echemer Ortskern. Die vorgeschriebene Ausfihrung von Ziegelmauerwerk ori-
entiert sich an der Farbpalette des orts- und regionaltypischen Ziegels und soll beibehalten
werden.

Neben dem vorherrschenden Ziegeimauerwerk sind in dem durch landwirtschaftliche Nut-
zungen gepragten Ortsbild erganzend Holzfassaden oder Holzanbauten ortstypisch und sol-
len auch weiterhin zuldssig sein. Wie die Bestandsanalyse zeigt (siehe Anlage) sind verein-
zelt auch verputze Fassaden anzutreffen, die aber als Fremdkérper wirken und das harmoni-
sche Gesamtbild des Altdorfes stéren. Sie sind deshalb kiinftig nicht mehr zulassig. Fir be-
reits bestehende verputzte Gebaude werden enge Vorgaben bzgl. der zuldssigen Farben
gemacht, um die Stérwirkung méglichst gering zu halten.

Auch Holzfassaden bei Hauptgebauden kénnen das Erscheinungsbild negativ beeintrachti-
gen. Um zu erreichen, dass die rot bis rotbraunen Klinkersteinfassaden auch kunftig den
Ortskern pragen, sind Holzfassaden nur untergeordnet zuldssig. Sie dirfen nur einen Anteil
von maximal 20% der Flache einer Fassadenseite beanspruchen. Die zuldssige Farbvielfalt
bei Holzfassaden gibt den Bauherren ausreichend Gestaltungsspielraum, wobei aber den
Gesamteindruck stérende Farbténe nicht zuléassig sind.

Fur die Fassadengestaltung von Wirtschaftsgebduden werden Holzfassaden allgemein zuge-
lassen. Wenn die gewerblich bzw. landwirtschaftlich genutzten Wirtschaftsgebdude mindes-
tens 15 m von der Strafle entfernt stehen und damit das Ortsbild des 6ffentlichen Raumes
weniger stark beeinflussen, sind auch andere Fassadenmaterialien, die aus Kostengriinden
gern genommen werden, zuldssig. Um erhebliche Beeintrachtigungen des Ortsbildes auszu-
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schlieBen, missen die Materialien bzgl. der Farbgebung den unter § 2 (1) genannten Farben
entsprechen.

Die Fenster von Gebauden beeinflussen das Erscheinungsbild eines Geb&udes wesentlich.
In der Vergangenheit wurden (auch aus technischen Griinden) nahezu ausnahmslos ,ste-
hende“ Fensterformate verwendet. Unter ,stehenden® Formaten wird verstanden, dass die
Hoéhe der Fenster groRer ist als deren Breite. Es muss hier mindestens das Verhaltnis
1,2 : 1,0 eingehalten werden. Dies gilt allerdings nur fir Fassaden, die vom éffentlichen
Raum aus eingesehen werden kénnen.

Neben dem Fensterformat ist auch die Farbgebung der Fenster ein wesentliches Merkmal,
das ein Gebaude in der Wahrnehmung pragt. Historisch dominieren weife Fensterrahmen,
weshalb als zuldssige Farbe Weill zugelassen wird. Daneben kénnen auch helle Grauténe
genutzt werden, die seit einigen Jahren gern genommen werden.

Auch fur Turen dlrfen bzgl. der Farbe nur Holzfarbténe oder weille, graue und griine Anstri-
che verwendet werden. Diese Auswahl der Farbpalette erméglicht ein einheitliches und orts-
bzw. regionaltypisches Erscheinungsbild.

Fur Verzierungen und Leisten gelten diese Farbenvorgaben nicht.

AuBenrollldden mit sichtbaren Kasten sind Merkmale jingerer baulicher Entwicklungen und
wirken stérend. Aus diesem Grund sind diese nicht zulassig.

2.3 zu § 3 Nebengebdude, Carports und Garagen

(1) Die AuBenwénde von Geb&duden mit einer Grundfldche von 16 gm bis héchstens 36 gm sind in Material
und Farbe den Hauptgebduden anzugleichen oder aus Holz mit Anstrichen in den Farbténen, Grau,
Rotbraun, Griin oder Holz Natur auszufiihren (Farbténe siehe § 2 Abs. 1). Blockbohlenbauweise ist nicht
zulassig.

Nebengebiude, die aufgrund ihrer GréRRe eine gewisse Ortsbildpragung besitzen, missen in
Oberflache und Farbe der Hauptanlage angeglichen werden oder sind aus Holz in den Farb-
ténen, Grau, Rotbraun, Griin oder Holz natur auszufilhren, damit diese nicht als selbststan-
dige Architekturelemente das Ortsbild beeintrachtigen. Aus demselben Grund sind Gebaude
in Blockbohlenbauweise nicht zuldssig, denn diese entsprechen nicht der historischen Bau-
weise. Kleinere Nebengebaude fallen nicht darunter.

2.4 zu § 4 Dachform, Dachneigung, Dacheindeckung

(1) Die Ddcher von Gebéuden (iber 36 gm Grundfldche sind als Sattelddcher und Kriippelwalmdécher mit
Hauptdachneigungen zwischen 30° und 50° herzustellen.

Fiir Vordédcher, Décher von untergeordneten Bauteilen, wie Erker, kleine Giebel (Zwerchhéuser) sind aus-
nahmsweise Uber- oder Unterschreitungen der festgesetzten Dachneigung zuléssig.

Fiir landwirtschaftliche Wirtschaftsgebadude und Hallen reicht eine Mindestdachneigung von 15° aus; Pultd&-
cher als Anbau und seitliche Uberdachungen sind zuléssig, wenn sie in Dachneigung und -deckung des
Hauptdaches ausgefiihrt werden bzw. nicht wesentlich davon abweichen.

Die Firstldnge muss mindestens die Hélfte der Traufldnge betragen.

(2) Dachgauben diirfen nur ausgefiihrt werden bei Geb&duden mit einer Dachneigung von mindestens 40°.
Die Ldnge einer Gaube oder die Summe der Ldngen mehrerer Gauben darf nicht breiter als 2/3 der Trauf-
ldnge der zuzuordnenden Dachseite sein. Der obere Abschluss von Gauben muss einen Abstand von min-
destens 1 m (gemessen an der Dachhaut in der Senkrechten) zum First einhalten.

Dacheinschnitte zu 6ffentlich einsehbaren Verkehrsflachen sind nicht zuléssig.

Die Seitenwangen von Schleppgauben miissen senkrecht stehen.
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(3) Dacheindeckungen von Geb&duden iiber 36 gm Grundfidche sind als Pfannendeckung in den Farben Rot
bis Rotbraun (RAL Nr. 2001, 3000, 3002, 3003, 3011, 3013, 3016 oder &hnliche) oder als weiche Dachde-
ckung (Reetdach) auszufihren.

Fir landwirtschaftliche Wirtschafts- und Nebengebaude Garagen und Carports sind auch andere Materia-
lien zur Dacheindeckung zuldssig. Als Farbton wird neben Rot- und Rotbraun (s.o. ) auch Grau (RAL Nr.
7015, 7016, 7031, 7042 oder &hnliche) zugelassen.

(4) Glénzende Dachoberflachen (engobiert oder glasierte) sind nicht zuléssig. Dachbegriinungen sowie so-
lartechnische Anlagen sind allgemein zuléssig.

(5) Dachfidchenfenster ddrfen nicht gréBBer als 80x140 cm sein und nur als Einzelanlage eingebaut werden,
d.h. ein Sparrenfeld mit Dachdeckung muss zwischen zwei Fenstem erhalten bleiben. Dachflichenfenster
sind nur ebenengleich mit der Dachfldche zuléssig.

Dachform und -neigung

Die Dachform einer Siedlungslandschaft hat durch ihre gestalterische Auspragung der
Hauptdachflachen einen entscheidenden Einfluss auf das stadtebaulich-baugestalterische
Gesamterscheinungsbild eines Siedlungsgefiiges, da Dacher oft weithin sichtbar sind.

Das Ortsbild von Echem wird vorrangig durch Sattelddcher und Kriippelwalmdacher be-
stimmt. AuBerdem sind vereinzelnd Walmdécher anzutreffen. Die Dachneigungen sind je
nach Dachform unterschiedlich. Mit der Zulassigkeit von Sattel- und Kriippelwalmdachern,
die eine Neigung von 30° - 50° aufweisen, wird daher ein ortstypisches Gestaltungsmerkmal
aufgenommen (siehe Anlage).

Den kinftigen Bauherren verbleiben mit der getroffenen Vorschrift zur Dachform und Nei-
gung ausreichende Gestaltungsspielrdume bei der Planung der Dachkonstruktion.

Fur Wirtschaftsgebdude und Hallen gelten die 0.g. Mindestdachneigungen nicht, da hier auf-
grund der Funktion und der Nutzungsanforderungen dieser Geb&ude solche Dachneigungen
wirtschaftlich nicht zumutbar wéren und zudem aufgrund der damit einhergehenden Héhen-
entwicklung eine ungewollte stadtebauliche Dominanz bewirken wirden, die dem Erhalt des
Ortsbildes entgegenstehen wirde. Fur diese Gebaude reicht daher eine Mindestdachnei-
gung von 15° aus. Ortsbild- und regionaltypische Pultd&cher als Anbau und seitliche Uber-
dachungen sind zuléssig, wenn sie in Dachneigung und -deckung des Hauptdaches ausge-
fahrt werden bzw. nicht wesentlich davon abweichen.

Fur kleinere Gebéude (bis 36 gm Grundflache) wie Garagen und Carports gelten diese Re-
gelungen nicht, da sich kein direkter zwingender Gestaltungsgrund ergibt, um Dachneigun-
gen vorzuschreiben. Hier soll es den Bauherren freigestellt werden, welche Dachneigung sie
unter Berlcksichtigung sonstiger Bindungen fur inr Nebengeb&ude wahlen.

Mit der Festsetzung der Mindestlénge des Firstes von mindestens der Halfte der Trauflénge
wird verhindert, dass gebietsuntypische Zeltdacher oder Abwandiungen hiervon im Ortskern
entstehen. Durch einen sehr kurz konstruierten First ist diese Dachform dem Walmdach zu-
zuordnen, de facto macht es allerdings den Eindruck eines Zeltdachs.

Dachgauben, Dacheinschnitte

In Verbindung mit Dachsanierungen tritt der Ausbau der Dacher zunehmend in den Vorder-
grund. Dabei werden MaRnahmen zur Belichtung und Erweiterung der Raumhéhe zur besse-
ren Nutzung in vielen Fallen erforderlich, die durch Aufbau von Gauben oder Dachfenstern
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realisiert werden. Bei diesen Verédnderungen darf der geschlossene Eindruck der Dachland-
schaft nicht zerstért werden.

Durch die einschrankenden Vorschriften beziglich der Gesamtlénge der Aufbauten von ma-
ximal 2/3 der Trauflange soll erreicht werden, dass einerseits die Dachflache noch weiterhin
als vorherrschendes Gestaltungselement erkennbar bleibt und andererseits auch nach Aus-
bildung von Dachgauben die Geschosszahl am Gebaude ablesbar bleibt und zumindest eine
teilweise gliedernde Funktion gewahrt ist.

Der vorgeschriebene Abstand zum First von 1,0 m gewahrleistet, dass der First als oberer
Abschluss erkennbar bleibt.

Als Dacheinschnitte werden in die Dachflache eingelassene Balkone oder Terrassen be-
zeichnet (auch "Negativgaube" genannt). Dacheinschnitte beeintrdchtigen die geschlossene
Wirkung der Dachlandschaft starker als Dachaufbauten und sind daher auf Dachern, die vom
offentlichen Raum einsehbar sind, unzuldssig. In Hofbereichen oder anderen vergleichbaren
Situationen koénnen sie als Mdglichkeit zur Gestaltung des dahinterliegenden Wohnraums
genutzt werden.

Die Seitenwangen von Schleppgauben mussen senkrecht stehen. Die in den letzten Jahr-
zehnten in Mode gekommenen abgeschragten und mit der Dacheindeckung versehenen
Seitenwangen entsprechen nicht der historischen Bauweise und stéren das Erscheinungs-
bild der Dachlandschaft erheblich.

Dacheindeckungen

Historisch ist die Verwendung von rotbraunen bis naturroten Dachziegeln typisch. Deshalb
sollen im Altdorf kiinftig nur diese Farben zuldssig sein, auch wenn in den letzten Jahrzehn-
ten einige Dacher in der Farbe Anthrazit hergestellt wurden (siehe Bestandsaufnahme der
Dachfarben und Dachformen in der Anlage). Die Farben Rot bis Rotbraun haben zudem den
Vorteil, dass sie sich im Sommer bei starker Sonneneinstrahlung weniger stark erhitzen als
anthrazitfarbene Dacheindeckungen.

Als Material sind Dachpfannen vorgesehen. Bis auf die ebenfalls zulassige traditionelle Reet-
eindeckung sind andere Dacheindeckungen oder andere Farben ausgeschlossen. Sie wir-
den auf lange Sicht das harmonische Bild der Dachlandschaft stéren.

Fur Nebengebaude, Garagen und Carports gelten diese Regelungen, bis auf die Farbvorga-
ben, nicht, da sich kein direkter zwingender Gestaltungsgrund ergibt, fir untergeordnete und
somit das Ortsbild wenig bestimmende Gebédude die Art der Dachdeckung vorzugeben.

Bei Wirtschaftsgebauden dirfen geringere Dachneigungen verwendet werden. Da flachere
Dacher im Ortsbild weniger in Erscheinung treten, sind auch andere Dacheindeckungen zu-
lassig. Damit wird den Bauherren fur gewerblich bzw. landwirtschaftlich genutzten Geb&ude
aus Kostengriinden alternative Dacheindeckungen, wie die Siegener Pfanne, erméglicht.
Grundsatzlich bleibt bei der Dachgestaltung die Verwendung von glanzenden und glasierten
Oberflachen ausgeschlossen. Hierzu zahlen auch engobierte Oberflachen, die eine dhnliche
oder gleichartige Wirkung hervorrufen und somit als stérend einzuordnen sind.

Dachflachenfenster dirfen die Mal3e von 80x140 cm nicht Uberschreiten und nur als Einzel-
anlagen gebaut werden. Es muss zwischen zwei Dachflachenfenstern ein Sparrenfeld mit
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Dachdeckung erhalten bleiben, um so eine weitgehend zusammenhingende Dachflachen-
landschaft sicherzustellen. Um dieses auRerdem zu wahren, missen die Dachflachenfenster
in einer Ebene zur Dachflache eingebaut werden.

2.5 zu § 5 Einfriedungen

(1) Als Einfriedungen parallel zu 6ffentlichen Verkehrsflachen sind
- Findlings-, Natur- und Ziegelsteinmauem (in Farben rot-rotbraun siehe Fassadengestaltung) bis zu
einer Héhe von 120 cm,
- Laubhecken bis zu einer Héhe von 130 cm,
- senkrecht gegliederte Holz- und Eisenzéune bis zu einer Héhe von 120 cm
zuldssig. Kombinationen sind ebenfalls zuldssig. Nicht zuldssig sind Nadelgehélze (Koniferen), Gabionen
oder Einfriedungen aus Kunststoff oder Materialen, die andere vortduschen.

(2) Flachenhafte Stein-/ Kies-/ Split- und Schottergérten oder -schiittungen sind unzuléssig. Die nicht (iber-
bauten Grundstiicksflachen sind, soweit diese Fldchen nicht fiir eine andere zuldssige Verwendung benétigt
werden, mit offenem oder bewachsenem Boden als Griinflichen anzulegen und zu unterhalten.

Mit den einschrdnkenden Festlegungen beziglich bestimmter Materialien bei Einfriedungen
wird das Ziel verfolgt, den Vorgartenbereich in den erlebbaren StraBenraum einzubeziehen
und zu erhalten. Daher werden ortsbilduntypische Einfriedungen und im doérflichen Zusam-
menhang verunstaltend wirkende Materialien, wie Gabionen oder Einfriedungen aus Kunst-
stoff oder solche Materialen, die andere vortduschen, ausgeschlossen. Der Ausschluss tragt
zu einer positiven Gesamtgestaltung bei.

Die verbleibende Auswahl der zuldssigen Einfriedungen sind ausreichend, die jeweiligen
Grundsticke zum Stralenraum abzugrenzen. Dazu zahlen Einfriedungen aus Findlings-,
Natur- und Ziegelsteinmauern in den Farbténen rot-rotbraun siehe § 2 (1) bis zu 120 cm,
Laubhecken bis zu 130 cm und senkrecht gegliederte Holz- und Eisenzdune bis zu 120 cm.
Diese maximalen Héhen tragen zu einer weiteren Verbesserung des erlebbaren Stralen-
raums bei. Eine héhere zuladssige Einfriedung wirde einen Tunneleffekt im StraBenraum
hervorrufen.

2.6 zu § 6 Stellplatze

(1) Je Wohneinheit sind 1,5 Stellpldtze auf dem Grundstiick herzustellen bzw. nachzuweisen.

(2) Auf Stellplatzanlagen mit mehr als vier Stellplédtzen, ist nach jedem 5. Stellplatz ein standortheimischer
Baum in einer offenen Vegetationsfliche von mindestens 12 m? anzupflanzen, zu pflegen und bei Abgang
gleichwertig zu ersetzen.

Der festgesetzte Steliplatzschliissel entspricht dem ortstiblichen Standard. Hierdurch wird
sichergestellt, dass gentgend Parkméglichkeiten auf dem jeweiligen Baugrundstiick herge-
stellt werden und der &ffentliche Stralenraum entsprechend entlastet wird.

Bei kunftig neugeplanten Mehrfamilienhdusern, bei denen das Parken der Bewohnerfahr-
zeuge nicht in Tiefgaragen, sondern oberirdisch auf den Grundstiicken organisiert ist, be-
steht die Gefahr von grof¥flachiger Versiegelung durch eintoénige Pflasterflichen, die das
Ortsbild negativ beeinflussen. Um gréBere versiegelte Stellplatzflichen aufzulockern, wird
festgesetzt, dass nach jedem 4. Stellplatz ein standortheimischer Baum mit einer offenen
Vegetationsflache von mindestens 12 m? anzupflanzen ist. Darliber hinaus ist dieser zu pfle-
gen und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.

Planungsbiiro Patt, Liineburg www.patt-plan.de 14/18



Ortliche Bauvorschrift ,Altdorf Echem® Februar 2023

2.7 zu§ 7 Werbeanlagen und Antennen

(1) Werbeanlagen sind ausschifeBlich als Eigenwerbung an der Stétte der Leistung zuldssig.

(2) Je Gebédude und Grundsttick darf nur eine Werbeanlage und bis zu einer maximalen Flachengrée von
1,5 m? angebracht werden.

(3) Selbstleuchtende oder hinterleuchtete Werbeanlagen sind nicht zuléssig. Bei angeleuchteten Werbean-
lagen ist grelles, bewegliches oder wechselndes Licht jeder Art unzuléssig.

(4) An Hauswénden diirfen Werbeanlagen nur unterhalb der Fensterbriistung des 1. Obergeschosses an-
gebracht werden. Auf Dachfldchen sind Werbeanlagen nicht zuléssig.

Werbeanlagen kénnen einen sehr starken Einfluss auf das Ortsbild haben. Demnach ist es
wichtig die Gestaltung der Werbeanlagen mit einem groben Rahmen zu regulieren.

Um unnétige Werbeanlagen zu vermeiden, sind diese nur an der Stétte der Leistungserbrin-
gung zulassig. Die maximale Flachengrofe wird auf 1,5 m? beschrankt. Dies reicht aus, um
auf die gewerbliche Nutzung aufmerksam zu machen und den Gewerbebetrieb auch fir
Fremde auffindbar zu machen. Die Werbeanlage ist bei héchstens 1,5 m? aber nicht so do-
minant, dass sie das Erscheinungsbild des Ortskernes wesentlich beeintrichtigt.

Bei selbstleuchtenden, hinterleuchteten oder angeleuchteten Werbeanlagen sind grelles,
bewegliches oder wechselndes Licht jeder Art unzulassig, da sie insbesondere bei Dunkel-
heit stark dominieren und das Ortsbild duBerst negativ beeinflussen.

Um auBerdem ein einheitliches Erscheinungsbild zu schaffen, darf die Werbeanlage an
Hauswaénden nur unterhalb der Fensterbriistung des 1. Obergeschosses angebracht werden.
Somit sind Werbeanlagen auf Dachflachen nicht zuléssig.

2.8 zu § 8 Abweichungen und Hinweise

(1) Wiedererrichtungen, Reparaturen und Erweiterungen von ordnungsgeméf errichteten Gebduden und
Bauteilen kénnen - auch abweichend von den Bestimmungen dieser Satzung - in gestalterischer Anpassung
an den Bestand vorgenommen werden. Der Neuanstrich von bestehenden Putzfassaden muss unter Beach-
tung des § 3 (3) erfolgen. Neue Fenster sind geméR § 3 (4) herzustellen.

(2) Weitere Abweichungen von der értlichen Bauvorschrift sind geméR § 66 (1) NBauO zuléssig, wenn die
stédtebaulichen, baugestalterischen oder 6kologischen Zielsetzungen nicht wesentlich beeintrichtigt wer-
den.

(3) Bestimmungen und Anforderungen aufgrund des Nieders&chsischen Denkmalschutzgesetzes gehen den
Bestimmungen dieser Satzung vor. Gebéude in der Umgebung von Baudenkmalen (§ 4 NDSchG) diirfen
gemél § 8 NDSchG das Erscheinungsbild des betreffenden Denkmals nicht beeintrédchtigen.

(4) Im Geltungsbereich gilt eine Erhaltungssatzung nach § 172 BauGB.

Da sich innerhalb des Geltungsbereichs der 6értlichen Bauvorschrift auch einzelne Gebaude
befinden, die nicht den Anforderungen an diese 6rtliche Bauvorschrift entsprechen, sollen bei
etwaigen Erweiterungen dieser Gebdude oder Instandsetzungen die heutigen Gestaltele-
mente beibehalten werden kénnen, damit der Charakter des Einzelgebdudes harmonisch
weiterentwickelt werden kann. Eine strikte Anwendung der 6rtlichen Bauvorschrift auf diese
Bestandsgebaude wirde zum einen eine nicht gewollte Harte darstellen, zum anderen wr-
den hierdurch im Einzelfall Gebaude entstehen, die erst recht das Ortsbild beeintrachtigen
kénnen, da plétzlich unterschiedliche Formen, Farben und Materialien verwendet werden.
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Die Vorschriften fiir den Gebaudebestand beziehen sich auf Instandsetzungs-, Modernisie-
rungs- und WiederaufbaumaRnahmen von Bestandsgeb&uden, die nicht den Regeln der
ortlichen Bauvorschrift entsprechen. Im besonderen Fokus stehen dabei groRe landwirt-
schaftliche genutzte Hofstellen, die kunftig eine Umnutzung erfahren kénnten. Wird ein sol-
ches Geb&ude zur Wohnnutzung umgebaut, kénnen durch die festgesetzten Abweichungen
bestehende Fassaden und die Dachlandschaft im Ortsbild erhalten bleiben und somit den
Charakter durch die Umstrukturierung nicht veréndert werden.

Gleichzeitig sollen sich Neubauvorhaben in die vorhandene stadtebauliche und architektoni-
sche Gestaltung einfigen und unterliegen in diesem Sinne den Festsetzungen. Abweichun-
gen sind zuldssig, wenn diese aus stadtebaulicher Sicht und denkmalrechtlichen Aspekten
begriindet werden, bedirfen aber immer einer Ausnahmegenehmigung durch die Gemeinde
Echem.

Neben den Festsetzungen der 6rtlichen Bauvorschrift gelten unverandert die Vorgaben des
Denkmalschutzes, die ggf. Vorrang vor der 6rtlichen Bauvorschrift besitzen. Gleiches gilt fir
die Erhaltungssatzung gemaR § 172 (1) Nr. 1 BauGB, nach der jede BaumaRRnahme zuvor
von der Gemeinde zu genehmigen ist. Auch hier hat das Versagen der Genehmigung Vor-
rang vor der 6rtlichen Bauvorschrift. Das heift, dass ein Bauvorhaben gemaR értlicher Bau-
vorschrift zuldssig sein kann, die Genehmigung aber dennoch nicht erteilt wird, da das Vor-
haben der stadtebaulichen Eigenart des Gebiets entgegensteht.
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Ill. Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Echem hat in seiner Sitzung am 15.09.2022 die Aufstellung der 6rtli-
chen Bauvorschrift ,Altdorf Echem® beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde geméaR §

2 Abs. 1 BauGBam ............ ortstiblich bekannt gemacht.
Echem, den............ e
Bilrgermeister

Planverfasser
Der Entwurf der értlichen Bauvorschrift wurde ausgearbeitet von

Planungsbiiro

s SchillerstraBe 15

21335 Liineburg
Tel. 04131/22 1949-0

Stadt-, Dorf- und Regionalplanung Www.patt-plan.de

LUNEDUIG, AeN.....oeiiees s
Planverfasser

Offentliche Auslegung

Der Rat der Gemeinde Echem hat in seiner Sitzung am 15.09.2022 dem Entwurf der rtli-
chen Bauvorschrift ,Altdorf Echem” und der Begriindung zugestimmt und die éffentliche Aus-
legung geman § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der 6ffentlichen Auslegung wurdenam ............... ortsiblich bekannt gemacht.
Der Entwurf der értlichen Bauvorschrift , Altdorf Echem* inkl. Begriindung hat vom
27.10.2022 bis 28.11.2022 o6ffentlich ausgelegen.

Echem, den.....ccocceeeeees
Blrgermeister

Satzungsbeschluss

Nach Priifung der Anregungen und Bedenken hat der Rat der Gemeinde Echem in seiner
Sitzungam ............. die értliche Bauvorschrift ,Altdorf Echem” als Satzung und die zugehé-
rige Begriindung beschlossen.

Echem, den..........cocooee
Burgermeister
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Inkrafttreten

Die ortliche Bauvorschrift ,Altdorf Echem” wurde am ........... im Amtsblatt Nr. .../..... far den
Landkreis Luneburg bekannt gemacht. Die 6rtliche Bauvorschrift ,, Altdorf Echem” wurde da-
mitam ................ rechtsverbindlich.

Blrgermeister

Verletzung von Vorschriften

Innerhalb von einem Jahr seit Bekanntmachung der 6rtlichen Bauvorschrift ,Altdorf Echem®
sind Verletzungen von Vorschriften gemaR § 215 BauGB beim Zustandekommen der 6rtli-
chen Bauvorschrift ,Altdorf Echem*® nicht geltend gemacht worden.

Echem, den..........coococes
Bargermeister
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	Exposé
	Einfamilienhaus in Echem
	Ideal für Pferdehaltung - Einfamilienhaus, Baugrundstück, Stall und Hausweide / Resthof
	Objekt-Nr. OM-452653
	Einfamilienhaus
	470.000 €
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